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Gesetz- Vlatt

Königreich Bayern.

München, den 8. October 1855.

Inhalt:

Gesetz, die provisorische Erhebung der Stenern für 183 366 betreffend.

Geseh,
die provisorische Erhebung der Steuern für 18%

betreffend.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von Vayern, Franken und in

Schwaben 2c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Un-

seres Staarsrathes mit Zustimmung der

Kammer der Reichsräthe und der Kammer

der Abgcordneten beschlossen und verordnen

wie folgt:

Art. 1.

Das Scaatsministerium der Finan-

zen ist ermächtige, die im Finanzgesetze vom

28. Mai 1852 K 8 lit. a bis c bis zum

letzten September 1855 bewilligten Grunde:,

Haus= und Dominikal-Steuern gegen sei-

"l
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nerzeitige Abrechnung auf die fur die siebente

Finanzperiode festzusetzenden Steuern vorerst

bis zum letzten Dezember dieses Jahres in

den nach den bisherigen Bestimmungen ver-

fallenden Zielen zu erheben.

Art. 2.

Die im K. 7. des erwähnten Finanz-

gesetzes für Aufhebung des Zahlenlotto fest-

4

gesehrte Frist wird bis Ende Dezember 1855

verlängert.

Art. 3.

Ebenso werden die Maximaltarifsätze

für die Eisenbahnen, Donaudampfschifffahrt

und Ludwigskanal, wie sie für die VI.Fi-

nanzperiode festgesetzt sind, bis Ende De-

zember 1855 verlängert.

Gegeben Berchtesgaden, den 5. October 1855.

Max.

rhr.vr.d.Pordtenv.Aschenbrenner.v.Mingelmann.v.Zwehl.Grafv.Neigeroberg.Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Jeb. von Kobell.



Gesetz- Blatt
für das

Königreich Bayern.

2.

Munchen, den 12. Januar 1856.

Inhalt:

Gesetz, weitere proviserische Steuererhebung für 185 3/86 betreffend.

— —

Gesetz,
wtere provisorische Steuererhebung für 18 586

betreffend.

Maximilian II.

von Gottes Gnaden, König von Vayern,

Pfalzgraf bei Uhein,

Herzog von Bayern, Franken und in

Schwaben 2c. tc.

Wirhaben nach Vernehmung Unseres

Sctaatsrathes mit Zustimmung der Kam-

mer der Reichsráäthe und der Kammer der

Abgeordneten beschlossen und verordnen,

wie folgt:

Art. 1.

Die Wirksamkeit sämmtlicher Bestim-
mungen des Gesetzes vom 5. October 1855

wird bis Ende März 1856 verlängert.

2
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Art. 2. gesetze verabschiedet werden konnen, so soll

Sollten die Gesetzentwürfe, welche dem das Staatsministerium der Finanzen befugt

Landtage uber die Gewerbe, Personal- und sein, auch die bis zu dem erwähnten Zeit-

Kapitalrentensteuer zur verfassungsmäßigen punkte fällig gewordenen RatendieserSteuer-

Mitwirkung vorliegen, noch vor dem Finanz. gattungen provisorisch zu erheben.

Gegeben München, den 10. Jänner 1856.

Marx.

Fr. u. d. Pfordten. v. Aschenbrenner, v. Mingelmann. v. Zwehl. Graf v. Neigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsraths,

Jeb. von Kobell.



Geseth-
10

für das

Königreich Bapern.

3.

München, den 12. Januar 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Strafkestimmungen über den ausgezeichneten Dlebstahl betr.

Gesetz,
die Strafbestimmungen über den ausgezeichneten

Diebstahl betr.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, lönig vou Bayern,

Pfal#graf bei Uhein,

Herzog von Jayern, franken und in

Schwaben 2c. 2c.

Wirhaben nach Vernehmung Unseres

Sctaatsrathes mit Beirath und Zustimmung

s15

der Kammer der Reichsrátche und der Kam-

mer der Abgeordneten beschlossen und ver-

ordnen, was folge:

Art 1.

Der Art. IX. der Verordnung vom

25. März 1816, die Strasgeseße wider den

Diebstahl betreffend, ist aufgehoben.
An seine Stelle treten nachstehende

Bestimmungen:
1) Wenn ein ausgezeichnerer Diebstahl

3



12

(Art. VI.) durch einen oder den an-

dern Umstand besonders erschwert ist

(Art. II.) und zugleich der Betrag
des Entwendeten die Summe von

vierhundert Gulden übersteigt, so soll

der Dieb zum Zuchthause auf acht

bis zehn Jahre verurtheilt werden.

2) Treffen in einem schon dem Betrage

nach als Verbrechen strafbaren Dieb-

stahle zwei oder mehr Auszeichnungen

(Art. VI.) zusammen, so steigt die

Strafe auf acht bis zehn Jahre Zucht-

haus, und diese kann auf zwölf Jahre
erhöht werden, wenn die Summe des

Entwendeten mehr als vierhundert

Gulden beträgt.

Hat jedoch der Dieb lediglich meh-
rere der im Art. VI. Nr. 2 und 3

als Auszeichnungsmerkmale aufgeführ-

ten Handlungen vorgenommen, so ist

der Diebstahl nur als einfach ausge-

zeichnet, aber unter einem erschwe-

renden Umstande (Art. 92 Theil I.

des Strafgesetzbuches) verübt zu be-

trachten.

Auf Zuchthausstrafe von acht bis zwölf

Jahren ist zu erkennen:

a) wenn vier oder mehr ausgezeichnere

Diebstähle concurriren, von wel-

chen jeder einzeln nur die Strafe

des Arbeitshauses nach sich ziehen

würde;

3

b) wenn drei oder mehr ausgezeichnete

Diebstähle concurriren, welche schon

dem Betrage nach Verbrechen sind,

von denen aber jeder einzeln nur

die Strafe des Arbeitshauses nach

sich ziehen würde;

c) wenn zwei oder mehr ausgezeich-

nete Diebstähle, von welchen jeder

einzeln nur die Strafe des Ar-

beitshauses nach sich ziehen würde,

concurriren, und bei einem dersel-

ben der Betrag des Entwendeten

die Summe von vierhundert Gul-

den übersteigt.

Art. 2.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem

Tage seiner Verkündung durch das Gesetz-

blatt in den Landestheilen diesselts des

Rheines in Wirksamkeit; jedoch findet auf

Diebstähle, welche schon vor diesem Tage

begangen worden sind, noch das frühere

Strafgesetz Anwendung, insoferne dasselbe
mildere Bestimmungen als das gegenwär-

tige Gesetz enthält.

Ist von mehreren concurrirenden aus-

gezeichneten Diebstählen der eine vor, der

andere nach dem im vorigen Absatze be-

zeichneten Tage begangen, so werden die-

selben in Bezug auf die Anwendbarkeit

der im Art. 1. Ziff. 3. enthaltenen Vor-
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schristen so betrachtet, als wären sie sämmt= vor das Schwurgericht vorliegt, sind von

lich erst nach jenem Tage verübt worden. diesem abzuurtheilen, wenn auch den An-

Diebstähle, wegen welcher an dem be= geklagten in Folge der Bestimmungen des

zeichneten Tage bereits ein rechtskräftiges gegenwärtigen Gesetzes nur eine Arbeits-

Erkenntniß auf Anklage und Verweisung hausstrafe treffen kann.

Gegeben München, den 10. Jänner 1856.

Mar.

Erhr. v. d. Wfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmann. v. Zwehl. Graf v. Meigersberg. v. ——

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.





Gesetz
18

Blatt
fur das

Königreich Bayern.

 W 4.

München, den 12. Januar 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Bestrafung der Contrebande mit Salz betreffend.

Geset,
die Bestrafung der Contrebande mit Salz betr.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein,

Herzog von Bayern, Franken und in

Schwaben teo. 1c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung

der Kammer der Reichsrathe und der Kammer

der Abgeordneten beschlossen und verordnen,

was folgt:

Art. 1.

Wer auslandisches Salz, oder Stoffe,

aus welchen Salz gewonnen werden kann,

gegen das Verbot einbringt, niederlegt, auf

irgend eine Weise an sich bringt, verkauft,

oder ohne besondere Erlaubniß durchfuhrt,

unterliegt neben der Confiscation des Sal-

zes oder der Gegenstande, woraus solches

4
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gewonnen werden kann, einer Geldstrafe,

welche dem doppelten Werthe der confis-=

cirten Gegenstände gleichkommt.

Beträgt der einfache Werth weniger

als sieben Gulden dreißig Kreuzer, so muß

dieser Betrag als einfacher Werth ange-

nommen und hienach die Geldstrafe be-

stimmt werden.

Bei Uebertretungen eines bestehenden

Verbotes, Salz, Salpeter oder Schießpul=

20

ver auszuführen, kommen die vorstehenden

Bestimmungen gleichfalls in Anwendung.

Art. 2.

Die Vorschriften in Art. 1. treten

mit dem Tage der Verkündung durch das

Gesetzblatt und das Amtsblatt der Pfalz

im ganzen Umfange des Königreiches an

die S#telle der Bestimmungen im §F. 1

Absatz 3 und 4 des Zollstrafgesetzes vom

17. November 1837.

Gegeben München, den 10. Jänner 1856.

Max.

Fchr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmann. v. Bwehl. Grafv. Reigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Gencralsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Gesetz

22

Maatt
für das

Königreich Bayern.

 W5.

München, den 12 Januar 1856.

Inhalt:
Gesetz, den §. 33 des Häusersteuergesetzes vom 15. August 1828 betr.

Gesetz,
den 8. 33 des Hausersteuergesetzes vom 15. August

1828 betreffend

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, König von VPayern,

Pfalzgraf bei Uhein,

Herzog von Bayern, Franken und in

Schwaben rc. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Un-

seres Staatsrathes mit Beirath und Zu-

stimmung der Kammer der Reichsräche und

der Kammer der Abgeordneten beschlossen

und verordnen, wie folgt:

Der §. 33 des Häusersteuer-Gesetzes

vom 15. August 1828 wird in nachstehen-

der Weise geändert:

Eine örtliche Revision der Häusersteuer

soll von der Regierung angeordnet werden:
5



23 24

1) wenn in einer nach der Miethe (§. 4 in einer Gemeinde entweder die Mieth-

lit a. des Gesehees) besteuerten Ge- oder Arealsteuer eingeführt worden (K.

meinde eine Verdnderung des Mieth- 4 lit. a. und b. des Gesetzes) sich so

sfußes eingetreten ist, welche den vier- wesentlich verduderten, daß eine dieser

ten Theil desselben erreicht; Gattungen an die Stelle der andern

2) wenn die Verhälenisse, unter welchen zu treten hat.

Gegeben München, den 10. Jänner 1856.

Mar.

Fchr.v.d.Pfordten.v.Aschenbrenner.v.Ringelmann.v.Zwehl.Grafv.Meigersberg.v.Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bapern.

 W6.

München, den 22. März 1856.

Inhalt:

Gesedtz, dle Elsenbahnbau-Dotatson für dle VII. Flnanzperiode betreffend.

Gesetz,
die Eisenbahnbau-Dotation für die VII. Finanz--

Periode betr.

der Kammer der Reichsrdthe und der Kam-

mer der Abgeordneten beschlossen und ver-

ordnen, was folgt:

Maximilian II. Art 1.

von Gottes Gnaden, König von Dayern, Die aus den Eisenbahnbaufonds ge-

MPfagraf bei Uhein, leisteten Vorschüsse von 1,000,000 Gulden

Herzog von Payern, Franken und in für die allgemeine Ausstellung deutscher

SIchwaben rc. c. Industrie= und Gewerbs-Eczeugnisse in

Wirhaben nach Vernehmung Unseres München im Jahre 1854, deren Verwend-

Srtaatsrathes mit Beirach und Zustimmung ung hiemit nachträglich genchmigt wird,
6
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sind der Eisenbahn-Baucasse aus den Be-

standen der IV. und V. Finanzperiode zu

ersetzen.

Art. 2.

Der Mehrbedarf für die in Betrieb

stehenden und die in der Prosectirung be-

findlichen Staats-Eisenbahnen über die ge-

setzlich gegebenen Bau-Credite wird auf

den Gesammtebetrag von zwölf Millionen

zweihunderttausend Gulden festgesetzt.

Art. 3.

Zur Deckung dieses Mehrbedarfs wird

Unser Socaatsminister der Finanzen er-

28

mächrigt, ein auf die Eisenbahnen und die

Betriebsrente zu versicherndes verzinsliches

und vom Jahre 1858 mit jährlich 13 %

heimzuzahlendes Anlehen von zwölf Milli-

onen zweihunderttausend Gulden al pari

aufzunehmen.

Art. 4.

Der Rest des Milieäranlehens im

Betrage von 1,550,000 fl. wird dem

Sctaatsministerium der Finanzen zur Deck-

ung des Passiorestes der VI. Finanzperiode

und, insoweit er hiezu nicht erforderlich

ist, zur Vermehrung des Verlagscapitals

überwiesen.

Gegeben München, den 19. März 1856.

Max.

K#hr. v. d. Pfordten. v. Aschenbreuncr. v. Ringelmann. v. Gwehl. Grafv.Ueigeroberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsraths,

Seb. von Kobell.
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Gesetz-
30

Mlatt
für das

Königreich Bayern.

W.

München, den 22. März 1856.

. Inhalt:

Gesetz, den Bau von Gisenbahnen kurch Privatunternehmer von Nürnberg über Amberg nach Regensburg, von Mönchen
über Laudshut an die Donau, von der Amberg-Regensburger Elsenbahn an die Landesgrenze gegen Pilsen, und von

Kegeneburg an die Landesgrenge bel Passau, dann die Uebernahme einer Zinsengewährschaft hiefür betr.

Gesetz,
den Bau von Eisenbahnen durch Privatunternehmer
von Nürnberg über Amberg nach Regensburg, von
München über Landshut an die Donau, von der

Amberg-Regensburger Elsenbahn an die Landes-

grenge gegen Pilsen, und von Regensburg an die
andesgrenze bel Passau, dann die Uebernahme

einer Zinsengewährschaft hiefür betr.

Maximilian II.
ven Gottes Gnaden, König von Vayern,

Palzgraf bei Uhein,
Heczog von Payern, Franken und in

Schwaben 2c. cc.

Wir haben nach Vernehmung Un-

seres Staatsrathes mit Beirath und Zu-

stimmung der Kammer der Reichsräehe

und der Kammer der Abgeordneten be-

schlossen und verordnen, was folgt:

Art. 1.

Es sollen Eisenbahnen erbaur werden:

1) von Rürnberg über Amberg nach

Regensburg,
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2) von München über Landshut an die

Donau,

3) von der Amberg-Regensburger Eisen-

bahn an die Landesgrenze gegen Pilsen

zum Anschlusse an eine über Pilsen

nach Prag führende Eisenbahn:

4) von Regensburg an die Landesgrenze

bei Passau zum Anuschlusse an eine

über Linz nach Wien führende Eisen-

bahn.

—

Art. 2.

Die Staatsregierung ist ermachtigt,

bei Ueberlassung des Baues und Betriebes

der im Artikel 1. aufgefuhrten Eisenbahnen

an Privatubernehmer die Gewahrleistung

eines jahrlichen Zinsertrages von hochstens

vier ein halb vom Hundert aus dem Bau-

und Einrichtungscapital dieser Eisenbahnen

von Seite des königlichen Staateärars auf

längstens 35 Jahre, vom Tage der Er-

öffnung sämmtlicher Bahnstrecken, zuzu-

gestehen.

32

Diese 35 Jahre dürfen sich indessen

mit Einrechnung der für

sämmtlicher Bahnen zu setzenden Frist von

hochstens 7 Jahren in teinem Falle weiter

als auf 42 Jahtre, von Ertheilung der

Vollendung

Concession an, erstrecken.

Art. 3.

Uebersteigt die reine Bahnrente 4  %

des ausgewendeten Capitals, so ist die

Hälste des Mehrertrages zur Erstattung

der allenfalls in Folge der Zinsengewähr=

schaft von Seite des Staates geleisteren

Zuschüsse und deren Verzinsung bis zu

ihrer vollständigen Tilgung zu verwenden.

Art. 4.

Die für die Staatsbahnen festgesetzten

Taris-Maximal-Säte sind auch für die im

Artikel 1. genannten Bahnen verbindlich.
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Art. 5. nach. Maßgabe des Bedarfs in dem je-

Die Mittel zum Vollzuge dieser weiligen Budget auszuwerfen.

Zinsengewahrleistung sind im Falle und

Gegeben Munchen, den 19. Marz 1856.

Max.

hr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmam. v. Bwehl. Graf v. Neigersberg. v. Mam

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Gesetz-Matt
Königreich Bayern.

M8.

München, den 22. Marz 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Uebernahme einer Zinsengewährschaft fur die in der Pfalz von Homburg nach Zweybrücken zu führende

Eisenbahn betreffenb.

Besetz,
die Uebernahme einer Zinsengewährschaft für die

in der Pfalz von Homburg nach Zweybrücken zu

führende Eisenbahn betreffend.

Maximilian II.
von Gottes GSnaden, König von Payern,

Pfalzgraf bei Uhein,
Hecgog von Bayern, Franken und in

Schwaben rc. 2c.

Wirhaben nach Vernehmung Unseres

Staatsrathes mie Beirath und Zustimmung

der Kammer der Reichsräthe und der Kam-

mer der Abgeordneten beschlossen und ver-

ordnen, was folge:

Art. 1.

Für den Fall der Herstellung einer

Eisenbahn von Homburg nach Zweybrücken

durch die Actien-Gesellschaft der pfälzischen

kudwigsbahn wird die k. Staatsschulden-

tilgungsCommission ermächtigt, die durch
8
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Art. 1. des Gesetzes vom 25. August 1853

für die Ludwigshafen Berbacher Eisenbahn

bewilligte Gewährleistung eines jährlichen

Zinsertrages von vier vom Hundert aus

dem Bau= und Einrichtungscapitale auch

auf das Bau= und Einrichtungscapital für

die neue Bahnstrecke als einer mit der

pfälzischen Ludwigsbahn vollständig verei-

nigten und gleichzeitig mit dieser an den

40

Staa#t unentgeltlich heimfallenden Zweig-

bahn auszudehnen.

Art. 2.

Die Mittel zum Vollzuge dieser Ge-

währleistung sind im Falle und nach Maß-

sabe bes Bedarfs in dem jeweiligen Bud-

get der k. Staats-Schuldentilgungs-An-

stalt auszuwerfen.

Gegeben München, den 19. Mätrz 1856.

Max.

fhhr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmann. v. Zwehl. Grafv. Meigeroberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Gesetz- Blatt

Königreich Bayern.

W9.

München, den 8. April 1856.

Inhalt:

Gesetz, weitere provlsorische Steuererhebung pro 1855/16 betressend.

Geseh,
weitere provisorische Steuererhebung pro 188,5

betreffend.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von Bayern, Franken und in

Ichwaben 2c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Sctaatsrathes mit Zustimmung der Kammer

der Reichsräthe und der Kammer der Ab-

geordneten beschlossen und „verordnen:

Einziger Artikel.

Sämmtliche Bestimmungen des Ge-

10. Januar dieses Jahres,
« 9

setzes vom
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weitere provisorische Steuererhebung pro schiedung des Finanzgesetzes fur die siebente

18 55/68 berreffend, sollen bis zur Verab= Finanzperiode wirksam sein.

Gegeben Lindau, den 6. April 1856.

Marx.

éhr. v. b. Paordten. v. Aschenbrenner. v. Uingelmann. v. Bwehl. Graf v. Ueigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Masest4t des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.



Gesetz-Vlatt

Königreich Bayern.

1 10.

München, den 8. April 1856.

Inhalt:

Gesetz, dle Ermäßigung des Tarasatzes für rohen Kaffee in Ballen oder Säcken betreffend.

Gesetz, Staatsrathes mit Zustimmung der Kammer

die Ernas n du en Kaffee der Reichsräche und der Kammer der Ab-

Maximilia n I geordneten beschlossen und verordnen, was
von Gottes Gnaden, König von Bayern, folgt:

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von Vayern, Franken und in Einziger Artikel.

Schwaben tc. c.

Wirhaben nach Vernehmung Unseres Die im Zollvereinstarife festgesetzte
10
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Tara-Vergutung von drei Procenten fur vom 1. Juni dieses Jahres beginnend, auf

rohen Kaffee in Ballen oder Sacken wird zwei Procent ermaßigt.

Gegeben Lindau, den 6. April 1856.

Max.

Frhr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Ringelmann. v. Bwehl. Graf v. Keigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Konigs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bayern.

.II,

München, den 4. Juni 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Einkemmensteuer beir.

steuer aufzuheben und künftighin eine be-

sondere Einkommensteuer für das mit ei-

ner andern directen Steuer noch nicht be-

Maximilian II.

von Gottes Gnaden, König von Bayern,

falgraf bei Uhein
Pfatzaraf hein, legte Einkommen erheben zu lassen, so ver-

Berzog von Dayern, ranben und in ordnen Wir nach Vernehmung Unseres

Schwaben rc. 1c. Staatsrathes und mie Beirath und Zu-

stimmung der Kammer der Reichsrdehe und

der Kammer der Abgeordneten, wie folge:

11

Nachdem Wir beschlossen haben, die

bisher bestandene allgemeine Einkommen-
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I. Abschnitt

Gegenstand und Maßstab der Einkommensteuer.

Art. 1.

Wer ein Einkommen beziehr, das nicht

bereits mit Grund-, Domintcal:;, Haus-,

Gewerb= oder Capitalrenrensteuer angelegt

ist, unterliegt hiefür der Einkommensteuer,

gleichviel ob dieses Einkommen ständig oder

unstandig ist, ob es in Geld, Geldeswerth

oder in geldwerthem Nutzgenuß bestehe.

Art. 2.

Dieser Steuer ist hiernach unterworfen:

I. Abtheilung.

Das Einkommen aus Lohnarbeit, und

zwar:

a) der nach einfacher Tagarbeit bemessene

Verdienst der gewöhnlichen Taglöhner,

Dienstboren, Lohndiener, Handwerks-

gesellen und Gewerbsgehilfen;

der Verdienst von unbesoldeten Schrei-

bern und sonstigen ohne festen Dienst-

vertrag in Geschäften verwendeten In-

dividuen.

II. Abtheilung.

Das Einkommen aus freien Erwerbs-

arten, sofern solche nicht gewerbemd-

ßig ausgeubt werden und sohin nicht

schon mit Gewerbsteuer angelegt sind;

b) das Einkommen aus wissenschaftlicher

b

a—

àE

b)
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oder kunstlerischer Beschaftigung, ins-

besondere der Geschaftserwerb aus dem

Betriebe der Advocatie, des Notariats,

der arztlichen Praxis, ferner der Ver—

dienst durch literarische Arbeiten oder

durch Ertheilung von Unterricht, end—

lich das Einkommen aus dem Be-

triebe der Musik und der bildenden

Künste, sowie aller sonstigen Berufs-

arten, welche wissenschaftliche oder künst-

lerische Verbildung zu erfordern pfle-

gen, soferne solche nicht wegen ge-

werbsmäßiger Ausübung sich zur Ein-

reihung unter die Gewerbsteuer eignen.

III. Abtheilung.

Besoldungen und Dienstemolumente,

dann Pensionen, Ruhegehalte und Ali-

mentationen der Hof-, Staats-, Mi-

lirär-, Kirchen-, Gemeinde= und Stift-

ungsdiener, sowie die Pensionen und

Alimentationen ihrer Hinterlassenen,

daun die auf einem laufenden Dienst-

vertrage beruhenden Bezüge von Dri-

vatbediensteten sowie die Pensions=

und Alimentationsbezüge solcher Be-

diensteter und ihrer Hinterlassenen;

Wiechume, Práäbenden, Austräge, beib-

renten und andere derartige Beszüge,

mit welchen keine Verpflichtung zur

Dienstleistung verbunden ist.
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Art. 3.

Jedes nach gegenwärtigem Gesetze
steuerbare Einkommen ist in eine der vor-

gezeichneten drei Abtheilungen einzureihen.

Einkommensgattungen, welche unter

den allgemeinen Begriff dieser Steuer fallen,

in dem vorstehenden Areikel jedoch nicht be-

sonders aufgeführt sind, werden nach der

Analogie in die betreffende Abtheilung ge-

reiht.

Art. 4.

Wenn eine Person steuerbares Ein-

kommen aus mehrerenTiteln bezieht, welche

unter verschiedene der obigen drei Abetheil-

ungen fallen, so wird dieselbe für jede dieser

Einkommensgaktungen in der einschlágigen

Abtheilung ausgeschieden zur Steuer ge-

zogen.

Art. 5.

Die jährliche Einkommensteuer wird

angelege:

I. In der ersten Abtheilung

nach vier Abstufungen mit 20 Kreuzern,

30 Kreuzern, 15 Kreuzern und 1 Gulden.

II. In der zweiten Abtheilung

nach folgenden bestimmten Classensätzen:

Classe Einkommen Scteuerbetrag
1. bis zu 200 fl. — fl. 30 kr.

2. von 201 bis 300 fl. 1 — „
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Classe Elnkommen Siteuerbetrag
3. von 301 bis 400 fl. 1 fl. 30 kr.

4.401 „ 500„2,—,„
5. „ 501 „ 600„ 2,„ 30„

6., 601 „ 700„3,. —„
7. , 701 „ 800„ 3, 30 „

8. „ 801 „ 1000„5, — ,„

9., 1001 „ 1200 „ 7, — „

10., 1201 „ 1400 „ 9,„ —,

11.# 1401 „ 1600 „ 11„ — „

12.#, 1601 „ 1800, 13,„ —

13. , 1801 „ 2000,„ 15, — „

14. „ 2001 „ 2500 „ 20, — ,

15. „ 2501 „ 3000 „ 25, -„

16. „ 3001 „ 3500, 30, — ,„

17. „ 3501 „ 4000 „ 35, — „

18. , 4001 „ 5000 „ 45 „ — ,„

19. , 5001 „ 6000 „ 55, — ,

und so fort in der Weise, daß jedes wei-

tere Tausend eine weitere Classe mit einer

Steuervermehrung von je zehn Gulden

bildet.

III. In der dritten Abtheitung

nach einem festen Procentmaße in der Arec,

daß jeweilig die ersten 600 fl. des betref-

fenden Einkommens mit  Procenk loder

20 kr. vom Hundert) die nächsten 30) fl.

mir 25 Drocent (oder 40 kr. vom Hundert)

und jeder weitere Betrag mit 1 Drocene

(oder 1 Gulden vom Hundert) besteuert

wird.

118
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Art. 6.

Den Maßstab der Aulage in der er-

sten Abtheilung (Artikel 5 Ziffer I.) bildet

der orts= oder geschäftsübliche Arbeitsver-

dienst Eines Tages in der Weise, daß der

Pflichtige unter diejenige Abstufung einge-

reiht wird, welche seinem gewöhnlichen ein-

tägigen Verdienste dem Betrage nach am

nächsten entspricht.
Beldufe sich der Tagesverdienst eines

Pflichtigen im Durchschnitte höher als auf

einen Gulden, so wird derselbe in der zweiten

Abeheilung (Artikel 5 Ziffer II.) zur Steuer

gezogen.

Art. 7.

Die Grundlage der Einsteuerung in

der zweiten und dritten Abeheilung (Artikel5

Ziffer II. und IlII.) bildet der Jahresbe-

trag des betreffenden Einkommens, und zwar:

a) bei ständigem Einkommen nach dem

Stande des Jahresbetrages zur Zeit

der Einsteuerung,

b) bei unständigem Einkommen nach dem

durchschnittlichen Betrage der der Ein-

steuerung jüngst vorhergegangenen drei

Jahre, oder wenn dasselbe noch nicht

seit drei Jahren fließe, nach dem Durch-

schnitte des bezüglichen kürzeren Zeit-
raumes.
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Art. 8. #

Bei Berechnung des steuerbaren Ein-

kommens der zweiten und dritten Abtheil=

ung können die eigentlichen Betriebskosten,

das heißt, die auf dessen Erwerb nothwen-

digen Auslagen in Abzug gebracht werden.

Anderweitige Ausgaben, sowie dieseni-

gen Schuldzinsen, welche nicht zu den auf

den Erwerb nothwendigen Auslagen gehö-

ren, dürfen ebensowenig, als öffentliche La-

sten abgerechnet werden.

Bei Diensterträgnissen sind als steuer-

bares Object in Anschlag zu bringen:

a) die ständigen Gehaltstheile,

b) der Anschlag von Dienstwohnungen

und Dienstgründen, sowie der Rein-

ertrag von Oekonomien und Renten,

die des Dienstes wegen verliehen sind,

soferne der Bedienstere hievon nicht

schon eine anderweitige directe Steuer

entrichtet.

)-zalle fortlaufenden Functionsnebenbe-

züge an Geld und Naturalien, soweit

solche nicht zur Bestreitung des dienst-

lichen Aufwandes verwendet werden.

Bloß vorübergehend bewilligte Remu-

nerationen, Diären und Reisekosten=

Entschädigungen, Holz", Pferdegeld-
und Fouragebezüge, Repräsentations-

gelder und dergleichen haben außer

Ansatz zu bleiben.
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Den Pfarrern ist gestattet, den von

ihnen zu bestreitenden Aufwand für Hilfs-

geistliche von dem Pfarreinkommen in Ab-

zug zu bringen, wogegen der Hilfsgeistliche

bezüglich seines Einkommens selbstständig
zur Steuer gezogen wird.

Eine Rücksicht auf die Congrua der

Geistlichkeit findet bei dieser Steuer nicht

statt.

Art. 9.

Ausgenommen von der Einkommen-

steuer sind:

1) conseribirte Arme, sowie alle jene Per-

sonen, welche (nocorisch oder erweis-

licher Maßen) ihren Unterhalt ganz

oder zum größten Theile durch Al-

mosen aus öffentlichen Kassen oder

durch Privatwohlehätigkeit empfangen;

Ehefrauen und Familienangehrige,
welche kein ausgeschiedenes steuerbares

Einkommen beziehen, sondern lediglich

dem Familienhaupte zu dessen Be-

rufsarbeiten beihelfen;
die unter Artikel2Abeheilung 1 fal-

lenden Personen, soferne sie nicht an:

sässig und nicht nach Artikel 6 Absatz?

zu besteuern sind;

die Löhnungen der Unteroffiziere und

Soldaten des stehenden Heeres, ein-

schließlich der Königlichen Gendarmerie,
in Friedens= wie in Kriegszeiten, —

2 —

3 —

4
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sodann die Gagen und Löhnungen

der zum activen Felddienste berufenen

Linien-Milirdrs aller Grade während

der Dauer eines Ausmarsches;

Pensionen oder Alimentationen von

Wittwen und Hinterlassenen der im

Actikel 2 Abtheilung 1lI. lit. a be-

zeichneten Personen, wenn dieselben

den Jahresbetcag von 200 fl. niche

übersteigen, und die Empfangsberech

tigten außer diesem Bezuge nicht noch
ein anderweitiges Einkommen von we-

nigstens jährlichen 200 fl. beziehen.

Beidieser Berechnung sind die Pen-

sions= und Alimentationsbezüge der

Wittwen und der in ihrem Unter-

halte lebenden Kinder als eine Ge-

sammegröße in Betracht zu ziehen;

das Einkommen der Gemeinden, der

Sciftungen und Anstalten für Cultus,

Wohlthatigkeit und Unterricht, dann

der Hilfs' und Sparkassen;

Stipendien für Unterricht und Bild-

ung, Erziehungsbeitrdge, Unterstütz-

ungen für wissenschaftliche, künst-
lerische oder industrielle Zwecke, wenn

solche nicht lebenslänglich, sondern nur

auf bestimmte Jahre bewilligt flnd.

5 -—

6 -

# “—

Art. 10.

Dem bayerischen Staatsverbande nicht

angehörige Individuen unterliegen der Ein-
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kommensteuer nur dann, wenn sie in Bayern

einen Wohnsitz haben oder dortselbst be-

gütert sind, und zwar nur bezüglich des-

jenigen unter das gegenwärtige Gesetz fal-

lenden Einkommens, welches dieselben aus

Bayern beziehen.

Bayerische Staatsangehbrige, welche

ein unter das gegenwärtige Gesetz fallen-

des Einkommen aus dem Auslande be-

ziehen, werden hiefür zu dieser Steuer nur

dann angezogen, wenn dasselbe nicht be-

reits nachwelslicher Massen im Auslande

besteuert ist. Ist solches zwar im Aus-

lande besteuert, jedoch mit einer geringeren

Steuer als dem sich berechnenden Be-

trage der inländischen Einkommensteuer, so

hat der Pflichtige den Mehrbetrag dieser

letzteren gegen die im Auslande bezahlte

Steuer zu entrichten.

Art. 11.

Steuerpflichtig ist jeder am Orte sei-

nes Wohnsitzes und in Ermanglung eines

solchen am Orte seines gewöhnlichen Auf-

enrhaltes oder Verdienstes.

Dem bayerischen Staaksverbande nicht

Angehörige werden, insoweit sie nach Maß-

gabe des Artikels 10 Absatz 1 der Ein-

kommensteuer unterliegen, an dem Orte

ihres Wohnsitzes oder wenn sie einen sol-

chen nicht haben, da besteuert, wo diesel-

ben begütert sind.
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II. Abschnitt.

Verfahren bei Anlage der Einkommensteuer.

A. Jufllellung der Steuerlisten.

Art. 12.

Jeder Sceuerpflichuge oder dessen ge-

setzlicher Stellvertreter hat nach ergangener

Aufforderung entweder mündlich zu Pro-

tokoll oder schriftlich seine Erklárung ab-

zugeben:

a) ob und aus welcher Erwerbsquelle

derselbe ein nach gegenwärtigem Ge-

setze steuerbares Einkommen bezieht,

und unter welche der in Arr. 2 be-

zeichneten drei Abtheilungen sich das-

selbe zur Einreihung eigner.

Zugleich hat derselbe

bei dem Einkommen der ersten Ab-

theilung den Betrag seines gewöhn-

lichen eintägigen Arbeitsverdienstes (Ar-
tikel 6e0 —

bei dem Einkommen der zweiten Ab-

theilung dendurchschnictlichen Jahres-
betrag des betreffenden Einkommens

oder diejenige im Artikel 5 Ziffer I1.

bezeichnete Classe, unter welche das be-

treffende Einkommen seinem Betrage

nach fällt, endlich

bei dem Einkommen der dritten Ab-

theilung den Jahresbetrag des hier-

16 —

— —

d —
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unter gehorigen Einkommens in be—

stimmter Größe —

anzugeben. Außerdem ist

dem Steuerpflichtigen gestatter, seine

etwaigen Steuerbefreiungs-Gründe,

sowie sonstige zur Erlduterung seiner

Erklrung nörhige Bemerkungen an-

zusügen.
Wenn mehrere Steuerpflichtige im

Familienverbande zusammenleben, so ist

das Familienhaupt für die Abgabe

der Erklárung der übrigen Familien=

glieder haftbar.

 6éE —

Art. 13.

Die Erklärung hat innerhalb der in

der Aufforderung vorgesteckten Frist oder

an dem hiezu anberaumten Tage bei der

Gemeindebehbrde, welche die Aufforderung

erlassen hat, zu geschehen, und wird sofort

an das Rentame übersendee, welches sämmt-

liche Angaben in die Steuerliste zusammen-

trägt. Werden schriftliche Erklarungen

verschlossen überreicht, in welchem Falle die-

selben mit der Bezeichnung des Namens

und Wohnorts des Fatenten versehen sein

müssen, so sind sie von der Gemeindebehörde

uneröffnet an das Rentamt zu übergeben.

Art. 14.

Zum Zwecke der zu erlassenden Auf-

forderung (Artikel 13) hat die Gemeinde-
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behörde ein vollständiges Verzeichniß aller

Eink steuer-Pflichrigen, welche in der

Gemeinde ihren Wohnsitz, gewöhnlichen

Aufenthalt oder Verdienst haben, herzu-

stellen.

Art. 15.

Wer seine Erkldrung nicht rechtzeitig

abgibt, wird durch Mahnboten auf seine

Kosten unter Vorsteckung einer bemessenen

Frist uud unter dem Prjudize der im

Artikel 24 gegenwärtigen Gesetzes be-

stimmten Serafe gegen Ladungsnachweis

erin nert.

Erfolgt demungeachtet keine Erkldrung,
so giebt die Gemeindebehörde hievon dem

Rentamee Kenneniß, und wird sodann nach

Maßgabe der deßfalls im Artikel 21 Ab-

satb 4 folgenden Bestimmungen verfahren.

Art. 16.

Sobald von dem Rentamte die Steuer-

liste, angelegt ist, trite in jedem Rentamts=

bezirke ein Ausschuß zur Prüfung und

Festsetzung der abgegebenen Erklärungen in

Thatigkeit.
Diese Prufung findet in großeren

Stadten nach den bereits vorhandenen oder

deßfalls zu bildenden Distrikten, ausserdem

aber nach Gemeinden statt.

Art.

Der Steuerausschuß

17.

ist aus funf
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Miegliedern zusammengeseht, wovon vier

als ständige Mitglieder für den ganzen

Rentamtsbezirk in der nachfolgend vorge-

zeichneten Art gewählt werden, und als

fünftes Ausschußmitglied jedesmal der Ge-

meindevorsteher (Ortsvorstand) oder in dessen

Verhinderung ein Bevollmächtigter jener

Gemeinde, deren Erklärungen geprüft wer-

den sollen, beziehungsweise in Stddten der

Distriktsvorsteher des treffenden Stadtbe-

zirks oder ein von dem Stademagistrate

(Bürgermeisteramte) zu bestimmender Stell-

vertreter desselben beigezogen wird.

Art. 18.

Zur Wahl der für den ganzen Rentamts-

bezirk bestimmten Ausschußmieglieder wer-

den für jede zu diesem Bezirke gehörige

Sctadtgemeinde I. und II. Classe die Mit-

glieder des Magistcats und die Gemeinde-

Bevollmächtigten, dann für jede Stadtge-

meinde III. Classe und für jede Markt-

gemeinde ein Mitglied des Magistrats und

ein Gemeindebevollmächtigter, endlich für "

jede Landgemeinde der Gemeindeporsteher

oder an dessen Statt ein Gemeindebevoll-

mächtigter berufen.
In der Pfalz stellt jede Gemeinde für

se tausend Einwohner einen Wahlmann,

welcher durch den Gemeinderath zu be-

stimmen ist; jede Gemeinde stellt wenig-

stens einen Wahlmann.

bezirk Ansässige.
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Von der in dieser Weise gebildeten

Wahlversammlung wird nachrelativer Stim-

menmehrheit eine Anzahl von zwölf Aus-

schußmiegliedern gewählt, welche gleichfalls
nach relativer Stimmenmehrheit aus ihrer

Mitte die vier ständigen Ausschußmieglieder

zu wählen und die Reihenfolge der Ersatz-

männer zu bestimmen haben.

Die Leicung der Wahlen übernimmt

ein von Seite der Königlichen Kreisregier-

ung hiezu ernannterDistriktspolizei Beam-

ter als Wahlcommissär.

Wählbar in den Ausschuß sind nur

unbescholtene, in dem treffenden Rentamts-

Befindet sich in einem

Rentamtsbezirke neben mehreren Landge-

meinden eine Stadt I. oder II. Classe, so

müssen von den zwölf Mitgliedern wenig-

stens vier aus der Mitte der Stadebewoh-

ner gewählt und hievon jederzeit mindestens

zwei in den Ausschuß gezogen werden.

Art. 19.

Den Mitgliedern des Steuerausschusses

sowie den gewählten Ersatzmännern ist von

dem Wahlcommissär der nachstehende Eid

abzunehmen:

„Ich schwöre, daß ich als Mit-

„glied des Steuerausschusses mein Ur-

„#heil über die zu prüfenden Erklär-

· „ungen nach bestem Wissen und Ge-

„wissen abgeben werde, so wahr mir
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„Gott helfe und sein heiliges Evan-

„gelium.“
Von Nichtchristen ist der Eid mit Hin-

weglassung des Beisatzes:

„und sein heiliges Evangelium“

zu leisten.

Art. 20.

Kein als Mitglied oder Ersahmann

in den Steuerausschuß Gewählter kann

ohne triftige Gründe die auf ihn gefallene

Wahl ablehnen. Die vorgebrachten Abe

lehnungsgründe werden von der einschlä-

gigen Distriktspolizei-Behörde und in letzter

Instanz von der Reglerung, Kammer des

Innern, geprüft und beschieden.

Wer ohne Ablehnungsgründe geltend

zu machen, oder, wenn diese verworfen wur-

den, dennoch der erhaltenen Aufforderung zum
Eintritte in die Sitzungen des Ausschusses

nicht entspricht, verfällt in eine Strase von

zehn bis fünfundzwanzig Gulden, zu Gun-

sten des Armenfonds jenes Orts, wo der-

selbe seinen Wohnsitz hat. Die Fällung

des Strafbeschlusses steht — auf deßfall-

sigen Antrag des einschlägigen Rentamts

der Distriktspolizeibehörde, und in

letzter Instanz der Regierungskammer des

Innern zu.

Art. 21.

Der Steuerausschuß tritt auf jedes-
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malige Veranlassung des Rentamts am

Sitze desselben zusammen.
Derselbe prüst die von den Steuer-

pflicheigen abgegebenen, vom Königlichen

Rentbeamten mit der Steuerliste vorgelegen

Erkldrungen, bestätigt dieselben entweder

als unbedenklich oder entscheidet im Falle

der Beanstandung über deren Feststellung.

Soferne die Erklárung eines Steuer-

pflichtigen beanstandet wird, ist derselbe vor

der Beschlußfassung des Ausschusses münd-

lich zu vernehmen und zu diesem Behufe

von dem Rentamte vorzuladen. Erscheine

der Declarant zu der angeordneten Ver-

nehmung nicht, so ist der Ladungsnachweis

den Acten einzuverleiben.

Wenn der im Art. 15 vorgeschriebenen

Mahnung ungeachtet der Pflichrige eine Er-

kldrung abzugeben unterlassen hat, so erfolge
die Entscheidung des Ausschusses von Ames-

wegen ohne Einvernahme des Betheiligten,

vorbehaltlichderimArcikel24vorgesehenen

Strafbestimmung.

Art. 22. 4

Die ständigen Ausschußmitglieder be-

stimmen den Vorsitzenden aus ihrer Mitte

nach freier Uebereinkunft; komme eine solche

nicht zu Stande, so übernimmt der dem

Lebensalter nach Aelteste unter ihnen den

Vorsitz.
Die Beschlusse des Ausschusses werden

12
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nach absoluter Mehrheit gefaßt; bilden sich

mehr als zwei Meinungen, so werden die

Stimmen fur den hochsten Ziffer zu den

Stimmen fur den nächst niederen hinzuge-

zählt, bis sich für die bezügliche Größe eine

absolute Mehrheit ergiebt.

Der Bectheiligte tritt bei Fällung des

Beschlusses ab. Wird die Erklärung eines

Ausschußmitgliedes geprüft, so hat dasselbe

für diesen Act auszutreten und wird dessen

Stimme dem. Vorsitzenden übertragen.
Der Königliche Rentbeamte oder dessen

Stellvertreter wohnt den Ausschußsitzungen

als Staatsanwalt bei.

In dieser Eigenschaft hat derselbe für

die richtige Anwendung des Gesetzes Sorge

zu tragen, und bezüglich der Vollzählig-=

keit und des Inhalts der Steuererkl4run=

gen die im érarialischen Interesse für ge-

eignet befundenen Anträge zu stellen.

Der Staatsanwalt ist vor jeder Be-

schlußfassung mit seiner Erinnerung und

seinem Antrage zu hören. Ein Stimm=

recht steht ihm jedoch nicht zu.

Sämmrliche Staatsbehörden sind ver-
bunden, auf Ansuchen des Rentamtes die

von demselben als zur Prüfung der Steuer-

erkldrungen nothwendig bezeichneten Auf-
schlüsse zu ertheilen.

Ueber die Verhandlungen des Steuer-

ausschusses wird ein kurzgefaßtes, von sämme=

lichen Anwesenden zu unterzeichnendes Pro-
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tokoll aufgenommen. Im Falle der Be-

anstandung einer Steuererklärung hat das-

selbe die wesentlichen Entscheidungsgründe

der Beschlußfassung zu enthalten.

Zur Führung des Protokolls stellt das

Rentamt einen verpflichteren Actuar.

Der Steuerausschuß ist zur strengsten

Amtsverschwiegenheit verbunden.

Art. 23.

Nach vollzogener Prüfung und Fest-

setzung der Seceuererklárungen wird auf

Grund derselben die Steuer-Anlage von

dem Rentamte berechnet, und in die Steuer-

liste eingetragen.

Die Steuerliste wird hierauf, nach

vorgängiger Bekanntmachung, während
vierzehn Tagen am Siße des Rentamtes

den berheiligten Steuerpflichtigen bezüglich

ihrer Steneranlage zur Einsicht gestellt.

Werden hiegegen Reclamationen er-

hoben, so wird mit diesen nach den unten-

folgenden Bestimmungen (Artikel 27 ff.)

verfahren.

Nach Ablauf des Reclamationstermi-

nes und beziehungsweise der Verbescheidung

der eingekommenen Reclamation (Arti-

kel 27 u. ff.) werden die abgeschlossenen

Steuerlisten der Königlichen Regierung,

Kammer der Finanzen, zur Verrechnungs-

einweisung vorgelegt.
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B. Strafbestimmungen.

Art. 24.

Wer der ergangenen Mahnung un-

geachtet — ohne nachweisbare triftige Ver-

hinderungsursache — keine Steuererkldrung

abgegeben hat, unterliegt neben Bezahlung
der Sceuer für seine Siumniß einer Geld-

strafe, die dem Betrahe derjenigen Steuer

gleichstehr, welche sich aus der von Amts-

wegen festgestellten Einkommensgröße be-

rechnet.

Art. 25.

Derjenige Steuerpflichtige, welcher eine

zu geringe oder unrichtige Einkommenser=

klärung abgibe, unterliegt, wenn die Un-

richtigkeit der Erklärung nicht auf einem

entschuldbaren Irrehume bernht, einer Geld-

strafe, welche dem dreifachen Jahresbetrage

desjenigen Theiles der Steueranlage, um

welchen die Staakscasse durch die unriche

tige Erkl#rung verkürzt worden wäre, gleich-
kommt.

Soferne die Unrichtigkeit erst später

enedeckt wird, ist neben der Strafe zugleich

auch der zu wenig entrichtete Steuerbetrag

für die Vergangenheit nachzubezahlen.

Die Verpflichtung zur Nachzahlung

der Steuer aus einem verschwiegenen steuer-

baren Einkommen, gehe, wenn die Ver-

schweigung erst nach dem Tode des Pflich-
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tigen enedeckt wird, auf dessen Rachlaß-

masse, oder, falls diese bereits vertheile i#t,

auf die Erben nach Maaß ihres Erbehei-
les über.

Art. 26.

Die Strafanträge stellt und begründet

der Staatsanwalt. Der Ausspruch der

Strase wird von dem Steuerausschusse ge-

fällt, in das Ausschußprotokoll aufgenom-

men und dem Straffälligen speziell eröffnet.

Die verhängten Geldstrafen verfallen
dem Armenfonde des Ortes, an welchem

der Straffällige nach Artikel 11 als steuer-

pflichtig erklärt ist.
Der Strafoollzug ist dem einschlägi-

gen Rencamte übertragen.

C. Ueclamatione-Verfahren und Ueviston der

Steuerlisten.

Art. 27.

Gegen alle Beschlüsse des Steueraus=

schusses, sowie gegen die von dem Rent-

amte vorgenommenen Steuerberechnungen
ist Reclamation zuldssig; das Recht der

Reclamation steht sowohl dem Steuerpflich-

ligen als dem Staatsanwalte zu.

Alle von Seite der Steuerpflichtigen

ergriffenen Reclamationen sind bei Strafe

des Ausschlusses innerhalb einer unerstreck-

12*
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lichen Frist von dreißig Tagen, welche mie

dem Tage der Auflegung der Steuerlisten

(Arcikel 23 Absatz 2) und bei Strafbe-

schlüssen mie dem Tage der Eröffnung des

Beschlusses zu laufen beginnt, bei dem

treffenden Rentamre schriftlich oder zu Pro-

tokoll anzubringen. '

Nur die gegen einen Strafbeschluß

erhobene Reclamation hat Suspensivwirkung.

Art. 28.

Die eingekommenen Reclamationen

werden durch den mit vier Miegliedern

aus der Zahl der Ersatzmänner und nach

der Reihenfolge derselben vermehrten Steuer-

Ausschuß verbeschieden, und findet gegen

diese Verbescheidung kein weiteres Rechts-

mittel statt.

Art. 29.

Nachdem sämmtliche Steueranlagen
in zweiter Instang festgesetzt sind, wird die

Sceuerliste definitiv geschlossen, vorbehalt-

lich der durch nachträgliche Einsteuerungen

durch die periodischen Zugänge, Abgänge

und Rectificationen (Artikel 31 bis 33)

oder durch die Entdeckung einer unrichti-

gen Steuererkl4ung (Artikel 25 Absatz 2)

sich ergebenden Aenderungen.
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D. Steuerperioden.

Behandlung der Ab= und Zugänge.

Art. 30.

Die in vorbezeichneter Art hergestell-

ten Steuerlisten bilden die Grundlage der

Erhebung für die folgenden sechs Jahre.

Von sechs zu sechs Jahren unterliege

die Einkommensteuer-Anlage im ganzen

Umfange des Königreichs einer allgemeinen

Revision und neuen Feststellung nach dem

vorgehend bestimmten Verfahren.

Art. 31.

Treten während dieser sechsjährigen

Periode Aenderungen an dem der Steuer-

anlage zu Grunde liegenden Einkommen

ein, so werden solche entweder auf Anreg-

ung des Sceuerpflichtigen oder durch das

Rentame von Amtswegen berichtiget, und

tritt hienach die in veränderter Größe fest-

gestellte Steuer von dem der betreffenden

Einkommens-Aenderung nachstfolgenden
Quartale des Rechnungsjahres an in Wirk-

samkeit.

Art. 32.

Wenneein steuerbares Einkommen durch

Tod oder Auswanderung des Pflichtigen

oder durch sonstige Umstaände nachweislicher

Maßen gänzlich erlische, so wird die be-
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zügliche Steuer von dem diesem Erlöschen

nächstfolgenden Jahresquartale an außer

Erhebung gesetzt.

Art. 33.

Sobald während des Laufes einer

Steuerperiode der Bezug eines nach gegen-

wärtigem Gesetze steuerbaren Einkommens

beginnt, so hat der Pflichtige sofort die

durch Artikel 12 vorgeschriebene Erkldrung

bei dem einschlägigen Rentamte abzugeben,

welches auf deren Grund die Steuer pro-

visorisch feststellt und dieselbe von dem-

jenigen Jahresquartale an, in welchem der

Einkommenbezug begonnen hat, zur Er-

hebung bringe.

Art. 34.
1

Am Schlusse des Finanzjahres wer-

den die während des Laufes desselben ein-

getretenen Steuerveränderungen (Artikel 31)

und Steuerzugänge (Artikel 33) dem Steuer-

ausschusse zur Feststellung unter Vorbehalt

der Reclamationen (Arrikel 27) mitgetheilt.

Das in gegenwärtigem Gesetze vor-

gezeichnete Verfahren findet hiebei analoge

Anwendung.

Soferne bei dieser definitiven Ein-

steuerung eine Erhöhung der von dem

Rentamte provisorisch berechneten Steuer-
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anlage eintritt, ist der Steuerpflicheige

zur Nachzahlung der für die Vergangen-

heit zu wenig entrichteren Steuer verbunden.

Im entgegengesehten Falle trict entspre:
chende Rückvergücung ein.

Art. 35.

Die Polizeibehörden sind verpflichtet,

den einschlägigen Königlichen Rentämtern

in periodischen Verzeichnissen die denselben

zur Kenntiß gelangten Zugänge von Ein-

kommensteuerpflichtigen in ihrem Amts-

bezirke mitzurheilen.

Art. 36.

Die Steuerausschüsse bleiben wäh-

rend der sechsjährigen Periode in Thätigkeie.

Nach Ablauf dieser Frist wird eine neue

Wahl vorgenommen, unabbrüchig der in

Folge von Todesfällen, Wohnsitzveränder-

ungen und dergleichen etwa nothwendig

werdenden Zwischenwahlen.

E. Kosten der Steueranlage.

Art. 37.

Alle auf die Einkommensteuer-Anlage

erwachsenden Verhandlungen sind tax= und

stempelfrei zu behandeln.
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Den Mitgliedern des Steuerausschusses

wird fur Reisekosten und Zeitverlust eine

angemessene Entschadigung geleistet.

Die Gemeindebehorden haben die Ver-

gütung der Kosten für das gemaß Ar-

likel 14 dieses Gesetzes anzulegende Ver-

zeichniß in Anspruch zu nehmen.

Die vorbezeichneten, sowie andere un-

vermeidliche Kosten werden von der Staats-

casse getragen. ·

Art. 38.

Der Reclamant trdgt, wenn seine

Beschwerde abgewiesen wird, die treffenden

Kosten des Reclamarionsverfahrens mit

dem von der K. Regierungs-Finanzkammer

festzusetzenden Betrage.

Die Staatscasse übernimme in keinem

Falle eine Vergütung von Kosten, welche

der Steuerpflichtige auf Ausführung seiner
Reclamation verwendet.

III. Abschnitt.

Erhedung der Einkommensteuer.

Art. 39.

Die Erhebung der Einkommensteuer

findet ratenweise an bestimmten Steuer-

zielen, deren Termine im Verordnungswege

festgesetzt werden, statt.
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Schlußbestimmungen.

Art. 40.

Den Königlichen Regierungs-Finanz=

kammern ist — benehmlich mit der ein-

schlägigen Regierungskammer des Innern

— gestattet, für Rentamtsbezirke, in deren

Umkreis sich keine Scade erster Classe be-

finder, die Anordnung zu treffen, daß der

zur Prüfung der Capitalrentensteuer= Er-

klrungen nach dem bezüglichen Gesetze vom

Heutigen berufene, Steuerausschuß zu-

gleich auch die Prüfung der Einkommen=

steuer-Erklärungen vornehme.

In diesem Falle wird von der Wahl

eines besonderen Einkommensteuer-Aus-

schusses (Artikel 18) Umgang genommen,
und hat der jeweilig bestehende Capital=

rentensteuer-Ausschuß auch als Steueraus-

schuß für die Anlage der Einkommen=

steuer des einschlägigen Amtsbezirkes zu

fungiren.

Art. 41.

Den Gemeindebehörden ist gestattet,

zu ihrem amtlichen Gebrauche von den

Steuerlisten, jedoch nur in Bezug auf die

hierin festgesetzten Steuerbeträge, Kenneniß
zu nehmen.
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Art. 42. stimmungen des bezüglichen Gesetzes vom

Vorstehendes Gesetz tritt mit dem 11. Juli 1850 außer Geltung gesegzt.

Finanzjahre 185 5/66 in Wirksamkeit. Die im Artikel 27 des letztgedachten Ge-

Von diesem Zeitpunkte an werden setzes bezeichneten früheren Sceuergesetze

die die-Einkommensteuer betreffenden Be- bleiben auch fernerhin aufgehoben.

Gegeben München, den 31. Mai 1856.

Max.

Khr. v. b. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Ringelmann. v. Bwehl. Grafv. Meigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Gesetz
fur

82

Blatt
das

Königreich Bayern.

·0

München, den

12.

5. Juni 1856.

Inhalt:
Gesetz, die Capitalrenten-Steuer betreffend.

Geset,
die Capitalrenten=Steuer betreffend.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, König von Bayern,

Pfalzgraf bei Mhein)

Herzog von Bayern,) Kranken und in

Schwaben 2c. 2c.

Wir haben die über die Anlage der

Capitalrenten-Steuer bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen einer neuerlichen Revision

unterstellen lassen, und verordnen demzu-

folge nach Vernehmung Unseres Staats=

rathes und mit Beirarh und Zustimmung der

Kammer der Reichsräthe und der Kammer

der Abgeordneten, wie folge:

I. Abschnitt.

Gegenstand und Maßstab der Capitalrenten-Steuer.

Art. 1.

Alles rentirende bewegliche Vermögen,

13
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welches unter dem Namen von verzins-

lichen Darlehen, Schuldbriefen, Staats=

oder anderen Obligationen, Actien und

dergleichen begriffen zu werden pflege, oder

welches als Ewiggeld-, Hypothek-, Kauf-

schillings-, Bodenzins-Capital oder in son-

stiger Weise verzinslich angelegt ist, wird

nach seinem Ertrage der Kapitalrenten-

Scteuer unterzogen, gleichviel ob dasselbe

inner oder außer Lande liegt.

Art. 2.

Die Capitalrenten-Steuer wird nach

solgenden Classen angelegt:

Classe. Jahresrente. Jährliche
Steuer.

fl. fl. fl. kr.
I. 25 bis 50 — 30

u. 51 „ 75 1 —

III. 76 „ 100 1 30

IV. 101 „ 150 2 —

V. 151 „ 200 3.—

vi. 201 „ 250 4—

V 251 „ 300 5 30

VIII. 301 „ 350 7 —

IX. 351 „ 400 9 —

X. 401 „ 450 11 —

XI. 451 „ 500 13.—

Xll. 501 „ 600 16 —

Xlu 60! „ 700 19 30

XIV 701 „ 800 23 —

XV. 801 „ 900 256 30

-
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Classe. Jahresrente. Jährliche
Steuer.

fl. fl. fl. kr.

XVI. 901 bis 1,000 30 —

XVII. 1,001 „ 1,200 36 —

XVIII. 1,201 „ 1,400 42 —

XIX. 1,401, 1,600 48 —

XX. 1,601 „ 1,800 54 —

XXI. 1,901„ 2,000 60 —

xXXII. 2,001 „ 2,500 75 —

XNN 2,501 „ 3,000 90 —

XxXiIV. 3,001 „ 3,500 105 —

XXV. 3,501 „ 4,000 120 —

XXV 4,001 „ 4,500 135 —

XXV. 4,X50, 5.,000 150 —

XXVIII. 5,001 „ 6,000 180 —

XXIX. 6,001 „ 7,000 210 —

XXX. 7,001 „ 8,000 240 —

XXNI. 8,001 „ 9,000 270 —

XXXII. 9,001 , 10,000 300 —

XXXNN-# #10,001 „ 15,000 450 —

XXNIV. 15,001 „ 20,000 600 —

XXXV. 20,001 „ 25,000 750 —

XXXVI. 23,001 „ 30,000 900 —

XXNV. 30,001 „ 40,000 1,200 —

XXXVIII. 40,000, 50,000 1,500 —

und so fort in der Weise, daß je weitere

10,000 fl. Rente eine weitere Classe mir

einer Steuervermehrung von je 300 fl.

bilden.

Art. 3.

Die Grundlage der Einreihung in die
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vorstehenden Classen bildet der Jahresbetrag

der sämmtlichen Capitalrenten des Steuer-

pflichtigen nach dem Scande derselben zur

Zeit der Einsteuerung.

Von der steuerbaren Capitalrente dür-

sen jedoch die von dem Pflichtigen erweis-

lich zu zahlenden Passiv= Capitalzinsen in

Abzug gebracht werden.

Art. 4.

Ausgenommen von der Capitalrenten-

Steuer sind:

1) der Staat;

2) alle Stiftungen und Anstalten für

Wohlthätigkeit oder Unterricht, Hilfs-

und Sparkassen;

Capitalien der Kirchenstiftungen, wenn

sie durch Entrichtung der Steuer

außer Stand gesetzt würden, ihre

Zwecke vollständig zu erfüllen, worüber

im Zweifel die einschlägige Kreisre-

gierung, Kammer des Innern, ohne

Berufung zu entscheiden hat;

die zum Stammvermögen einer geist-

lichen Pfründe gehörigen Capitalien,

soweit der Pfründebesitzer den Renten-

ertrag erweislich verwenden muß:

a) für Entrichtung ständiger auf be-

sondern Rechtstiteln beruhender

Passivreichnisse in Geld oder Na-

turalien an den Staat oder an-

dere Berechtigte,

3 —

4 —

5 —

6)
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b) fur Besoldung und Verpflegung

jener Hilfsgeistlichen, zu deren

dauernden Unterhaltung derselbe

verpflichtet ist.

Haften solche Lasten theils auf dem

Capitalvermogen, theils auf anderem

rentirenden Stammvermogen, so findet

die Befreiung von der Capitalrenten-

Steuer nur pro rata statt.

Lasten, welche auf dem Grunde vor-

stehender Bestimmung bei Berechnung

der Capitalrenten= Steuer in Ansaz

gebracht worden sind, dürfen, so-

weit dieß zeschehen, beiBerechnunz
des eink |! pflichchti Einkom-

mens nicht nochmals angerechnet
werden.

Anstalten oder Gesellschaften, welche

fremdes Capital in Erwerbsgeschäften

verwalten, insoweit die hieraus fließende

Rente an die Theilnehmer verabfolgt

und daher von diesen versteuert wird;

die Capitalien jener Personen, deren

ganze jährliche Capitalrente den Be-

trag von 25 Gulden nicht erreicht;

Witewen und Waisen, deren Kapital=

rente den Betrag von jährlichen 200

Gulden nicht übersteigt, haben, wenn

sie außer dieser Capitalrente nicht

noch ein anderweitiges Einkommen

von wenigstens 200fl. beziehen, lediglich

13*
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die Halfte der in Artikel2 fur bie be-

treffenden 5 ersten Classen bestimmten

Steuersätze zu bezahlen. Bei dieser

Berechnung sind jedoch die Bezuge

der Wittwen und der in ihrem Unter-

halte lebenden Kinder als eine Ge-

sammtgroße in Betracht zu ziehen.

Art. 5.

Zur Entrichtung der Steuer ist gegen-

über der Finanzbehörde derjenige verpflichter,

welcher sich in dem hhatsächlichen Bezuge

der betreffenden Rente befindet, unbeschadet

der demselben wegen Wiederersatz der Steuer

allenfalls an Dritte zustehenden rechrlichen

oder vertragsmäßigen Regreßansprüche.

Die vertragsmäßige Uebernahme der

CapitalrentenSteuer durch den Schuldner

ist ungiltig.

Art. 6.

Soferne eine Ehefrau ein besonderes

ausgeschiedenes Capitalvermögen besitzt, so
wird, wenn sie mit ihrem Ehemanne zu-

sammenlebt, die Rente hieraus mit den

allenfallsigen Capitalrenten des Ehemannes

in Einer Gesammtsumme zur Steuer ge-

zogen.

f In gleicher Weise wird, wenn Haus-

kinder ein eigenes ausgeschiedenes Capital=

Vermäögen besitzen, die Rente hieraus, so lange

sich dieselben im Unterhalte ihrer Eltern

befinden, mit den allenfallsigen Capital=

renten der letzteren in Einer Gesammtsumme

zur Steuer gezogen.

Art. 7.

Dem bayerischen Staacsverbande niche

angehörige Individuen unterliegen der Ca-

pitalrenten-Steuer nur dann, wenn sie in

Bayern einen Wohnsitz haben, und zwar

auch in diesem Falle nur rücksichtlich der-

jenigen Renten, welche sie aus Bayern

beziehen.

Bayerische Staatsangehörige, welche
Capicalrenten aus dem Auslande beziehen,

sind, wenn sie hiefür notorisch oder erweis-

licher Maßen bereits im Auslande eine

besondere Steuer zu bezahlen haben, be-

fugt, den Betrag dieser letzteren von der

sich aus den betreffenden Capitalrenten nach

dem gegenwärtigen Gesetze berechnenden

Steuer in Abzug zu bringen.

Art. 8.

Sceuerpflichtig ist Jeder am Orte sei-

nes Wohnsitzes oder in Ermanglung eines

solchen am Orte seines gewöhnlichen Auf-

enthaltes.

Dem bayperischen Staatsverbande nicht

Angehbrige werden, insoweit sie nach Maß-

gabe des vorhergehenden Artikels der Ca-

pitalrenten: Steuer unterliegen, an dem

Orte ihres Wohnsitees besteuert.
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II. Abschnitt.

Verfahren bei Anlage der Capitalrenten-Steuer.

A. Aufstellung der Steuerlisten.

Art. 9.

Jeder Steuerpflichtige oder dessen ge-

setzlicher Stellvertreter hat nach ergangener

Aufforderung entweder mündlich zu Pro-

tokoll oder schriftlich seine Erkldrung abzu-

geben:
ob er sich im Besitze rentirenden

beweglichen Vermögens befindet, dann

wie hoch sich der Jahresbetrag der

Capitalrente belduft, oder unter welche

von den in Artikel 2 des gegenwar-

tigen Gesetzes aufgeführten Steuer-

classen sich seine steuerbaren Capital=

renten ihrem Jahresbetrage nach zur

Einreihung eignen.
Außerdem ist dem Steuerpflichtigen ge-

stattet, seine etwaigen Steuerbefreiungs=

Gründe sowie sonslige zur Erläuterung sei-

ner Erklärung nöcthige Bemerkungen an-

zufügen.
Wenn mehrere Steuerpflichtige im Fa-

milienverbande zusammenleben, so ist das

Familienhaupt für die Abgabe der Erklär-

rung der übrigen Familienglieder haftbar.

Art. 10.

Die Erkldrung hat innerhalb der in

der Aufforderung vorgesteckten Frist oder
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an dem hiezu anberaumten Tage bei der

Gemeindebehörde, welche die Aufforderung

erlassen hat, zu geschehen und wird sofort

an das Rentamt übersender, welches sämme-

liche Angaben in die Steuerliste zusammen=

trägt. Werden schriftliche Erkldrungen ver-

schlossen überreicht, in welchem Falle die-

selben mit der Bezeichnung des Namens

und Wohnorts des Fatenten versehen sein

müssen, so sind sse von der Gemeindebe-

hörde uneröffnet an das Rentamt zu über-

geben.

Art. 11.

Unmittelbar nach Ablauf der ersten

zur Abgabe der Steuererklárungen vorge-

steckten Frist oder des hiezu anberaumten

Tages ist eine zweite öffentliche Bekannt=

machung zu erlassen, in welcher sämmtliche

Capitalrenten: Steuerpflichrige aufgefordert

werden, ihre etwa noch rückständige Steuer-

erklärung innerhalb einer unerstrecklichen

Frist von 14 Tagen unter dem Präjudize

der in Artikel 20 gegenwärtigen Gesetzes

bestimmten Stcafe abzugeben.

Mit den in Folge dessen einkommen-

den Erklrungen wird nach den Bestimm-

ungen des vorhergehenden Artikels gleich-

mäßig verfahren.

Die Feststellung der Capitalrenten von

Steuerpflichtigen, welche der zweiten Auf-
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geben, hat nach Maßgabe der desfalls im

Arrikel 17 Absatz 1 folgenden Bestimm-

ungen stattzufinden.

Art. 12.

Sobald von dem Rentamte die Steuer-

liste angelegt ist, tritt in jedem Rentamts-

bezirke ein Ausschuß zur Prüfung und

Festsetzung der abgegebenen Erklärungen in

Thétigkeit.

Diese Prüfung findet in größeren

Seddeen nach den bereits vorhandenen oder

desfalls zu bildenden Districten, außerdem

aber nach Gemeinden statt.

Art. 13.

Der Stener-Ausschuß ist aus fünf

Mitgliedern zusammengesetze, wovon vier

als ständige Mitglieder für den ganzen

Rentamtsbezirk in der nachfolgend verzeich-

neten Art gewählt werden, und als fünf-

tes Ausschußmitglied jedesmal der Gemeinde-

Vorsteher (Ortsvorstand) oder in dessen

Verhinderung ein Bevollmächtigter jener

Gemeinde, deren Erklrungen geprüft wer-

den sollen, beziehungsweise in Städten der

Districesvorsteher des treffenden Stadtbe-

zirks oder ein von dem Stademagistrate

(Bürgermeisteramte) zu bestimmender Stell-

vertreter desselben beigezogen wird.

Art. 11.

Zur Wahl der für den ganzen Renc-

amtöbezirk bestimmten Ausschuß= Mitglieder
werden für jede zu diesem Bezirke gehörige

Stadtgemeinde I. und lI. Classe die Mit-

glieder des Magistrats und die Gemeinde-

bevollmächtigten, dann für jede Stadtge-

meinde III. Classe und füc jede Marktge-

meinde ein Mieglied des Magistrats und

ein Gemeindebevollmächtigter, endlich für

sede #andgemeinde der Gemeindevorsteher

oder an dessen Statt ein Gemeindebevoll=

mächtigter berufen. In der Pfalz stellt jede

Gemeinde für je tausend Einwohner einen

Wahlmann, welcher durch den Gemeinde-

rath zu bestimmen ist; jede Gemeinde stellt

wenigstens einen Wahlmann.

Von der in dieser Weise gebildeten

Wahlversammlung wird nach relativer

Stimmen-Mehrheit eine Anzahl von fünf-

zehn Ausschuß-Mitgliedern gewäáhlt, welche

gleichfalls nach relanver Stimmenmehrheit

aus ihrer Mitte die vier ständigen Aus-

schußmitglieder zu wählen und die Reihen=

folge der Ersatzmänner zu bestimmen haben.

Die Leitung der Wahlen übernimmt

ein von Seite der königlichen Kreieregier-

ung hiezu ernannter Districtspolizei. Beam-

ter als Wahlcommissär.

Wählbar in den Ausschuß sind nur

unbescholtene, in dem betreffenden Rent-
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amtsbezirke Ansassige. Befindet sich in

einem Rentamtsbezirke neben mehreren Land-

gemeinden eine Stadt J. oder II. Classe,

so müssen von den fünfzehn Ausschuß-Mit-

gliedern wenigstens vier aus der Mitte der

Sctadtbewohner gewählt und hievon jeder-

zeit mindestens zwei in den Ausschuß ge-

zogen werden.

Art. 15.

Den Mitgliedern des Steuer-Ausschus-

ses sowie den gewählten Ersatzmännern ist

von dem Wahlcommissär der nachstehende

Eid abzunehmen:

„Ich schwöre, daß ich als Mitglied

odes Steuer-Ausschusses mein Urtheil

Fvüber die zu prüfenden Erkldrungen

P„nach bestem Wissen und Gewissen ab-

„geben werde, so wahr mir Gote helfe

vund sein heiliges Evangelium.“

Von Nichtchristen ist der Eid mit

Hinweglassung des Beisatzes:

rund sein heiliges Evangelium"
zu leisten.

Art. 16.

Kein als Mitglied oder Ersahmann

in den Steuer-Ausschuß Gewählter kann

ohne triftige Gründe die auf ihn gefallene

Wahl ablehnen. Die vorgebrachten Ab-

lehnungsgründe werden von der einschldgi-

gen Districtspolizeibehörde und in letzter

Instanz von der Regierung, Kammer des

Innern, geprüft und beschieden.

Wer, ohne Ablehnungsgründe geltend
zu machen, oder, wenn diese verworfen

wurden, dennoch der erhaltenen Aufforder-

ung zum Eintritte in die Sitzungen des

Ausschusses nicht entspriche, verfällt in eine

Strafe von 10 bis 25 Gulden zu Gunsten

des Armenfondes jenes Orts, wo derselbe

seinen Wohnsitz hat. Die Fällung des

Snrafbeschlusses steht — auf desfallsigen

Antrag des einschlägigen Rentamtes —der

Districtspolizeibehörde und in letzter In-

stanz der Regierungskammer des Innern zu.

Art. 17.

Der Sceuer-Ausschuß etritt auf jedes-

malige Veranlassung des Rentamtes am

Sigte desselben zusammen.

Derselbe prüst die von den Steuer-

pflichtigen abgegebenen, von dem Königle

chen Rentbeamten mit der Steuerliste vor-

gelegten Erkldrungen, bestärigt dieselben
entweder als unbedenklich, oder entscheider

im Falle der Beanstandung über deren

Feststellung.
Soferne die Erkldrung eines Steuer-

pflichtigen beanstandet wird, ist derselbe

vor der Beschlußfassung des Ausschusses

mündlich zu vernehmen, und zu die-

sem Behuse von dem Nentamte vor-

zuladen. Erscheint der Deelarant zu der



angeordneten Vernehmung nicht, so ist der

Ladungsnachweis den Acten einzuverleiben.

Wenn der im Artikel 11 vorgeschrie-

benen zweiten Aufforderung ungeachtet der

Pflichtige eine Erklarung abzugeben unter-

lassen hat, so erfolgt die Entscheidung des

Ausschusses von Amtswegen ohne Einver-

nahme des Betheiligten, vorbehaltlich der

im Artikel 20 vorgesehenen Strafbestimmung.

Art. 18.

Die ständigen Ausschuß-Mitglieder be-

stimmen den Vorsitzenden aus ihrer Mitte

Aach freier Uebereinkunft; kommt eine solche

nicht zu Stande, so übernimmt der dem

bLebensalter nach Aelteste unter ihnen den

Wotsitz.
Die Beschlusse des Ausschusses wer-

den nach absoluter Mehrheit gefaßt; bil-

den sich mehr als zwei Meinungen, so wer-

ven die Strimmen für den höchsten Ziffer

zu den Stimmen für den nachst niederen

Kzugezaählt, bis sich für die bezügliche

Größe eine absolute Mehrheit ergiebt.

Der Bethelligee tritt bel Fällung des

Beschlusses ab. Wird die Erkldrung eines

Ausschuß-Mitgliedes geprüft, so har derselbe

für diesen Act auszutreten, und wird dessen

Scimme dem Vorsitzenden übertragen.

Der Knigliche Rentbeamte oder dessen

Seellvertreter wohnt den Ausschußsitzungen

als Staacsanwalt bei. In dieser Eigen-

schaft hat derselbe für richtige Anwendung
des Gesetzes Sorge zu tragen und bezüg-

lich der Vollzähligkeit und des Inhaltes

der Steuererklrungen die im drarialischen

Interesse für geeignet befundenen Anträge

zu stellen.

Der Staatsanwalt ist vor jeder Be-

schlußfassung mit seiner Erinnerung und

seinem Antrage zu hören. Ein Sctimm-

recht steht ihm jedoch nicht zu.

Sämmrtliche Staatsbehbrden fünd ver-

bunden, auf Ansuchen des Rentamtes die

von demselben als zur Prüfung der Steuer-

erkldrungen nothwendig bezeichneten Auf-
schlüsse zu ertheilen.

Ueber die Verhandlungen des Steuer-

Ausschusses wird ein kurzgefaßtes, von

sämmtlichen Anwesenden zu unterzeichnen-

des Protokoll ausgenommen. Im Falle

der Beanstandung einer Steuererkldrung

hat dasselbe die wesentlichen Entscheidungs-

gründe der Beschlußfassung zu enthalten.

Zur Führung des Protokolls stellt das

Rentamt einen verpflichteten Actuar.

Der Sceuer-Ausschuß ist zur streng-

sten Amtsverschwiegenheit verbunden.

Art. 19.

Nach vollzogener Prüfung und Fest-

sehung der Steuererkldrungen wird auf

Grund derselben die Steueranlage von dem
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Rentamte berechnet und in die Steuerliste

eingetragen.

Die Steuerliste wird hierauf nach vor-

gängiger Bekanntmachung während 14

Tagen am Sitze des Rentamtes den be-

theiligten Steuerpflichtigen bezüglich ihrer
Steueranlage zur Einsicht gestellt.

Werden hiegegen Reclamationen er-

hoben, so wird mit diesen nach den unten

solgenden Bestimmungen (Artikel 23 ff.)

verfahren.
Nach Ablauf des Reelamationster=

mins und beziehungsweise der Verbescheid--

ung der eingekommenen Reclamationen

(Artikel 23 u. ff.) werden die abgeschlosse-

nen Steuerlisten der Königlichen Regier-

ung, Kammer der Finanzen, zur Verrech-

nungseinweisung vorgelegt.

B. Strafbestimmungen.

Art. 20.

Wer der ergangenen zweiten öffentli-

chen Bekanntmachung (Actikel 11) unge-

achtet — ohne nachweisbare triftige Ver-

hinderungs-Ursache —keine Steuererklär=

ung abgegeben hat, unterliegt neben Be-

zahlung der Steuer einer Geldstrafe, die

dem Betrage derjenigen Steuer gleich steht,

welche sich aus der von Amtswegen festge-

stellten Capitalrentengröße berechnet.
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Art. 21.

Derjenige Steuerpflichtige, welcher
eine zu geringe oder unrichtige Declaration

seiner Capitalrenten abgibe, unterliegt, wenn

die Unrichtigkeit der Erklárung nicht auf

einem entschuldbaren Irrthume beruht,

einer Geldstrafe, welche dem dreifachen

Jahresbetrage desjenigen Theiles der Steuer-

anlage, um welchen die Staatscasse durch

die unrichtige Erklärung verkürzt worden

wäre, gleichkommt.

Soferne die Unrichtigkeit erst später

entdeckt wird, ist neben der Strafe zugleich

auch der zu wenig entrichtete Steuerbetrag

für die Vergangenheit nachzubezahlen.

Die Verpflichtung zur Nachzahlung

der Steuer, um welche die Staatscasse

durch Verschweigung steuerbarer Capital=

renten verkürzt worden ist, geht, wenn diese

Verschweigung erst nach dem Tode des

Pflichtigen entdeckt wird, auf dessen Nach-

laßmasse oder, falls diese bereits vertheile

ist, auf die Erben nach Maß ihres Erb-

theiles über.

Art. 22.

Die Strafanträge stellt und begründet

der Staatsanwalt. Der Ausspruch der

Strafe wird von dem Steucraueschusse ge-

fällt, in das Ausschußprotokoll aufgenom-

men und dem Straffälligen speciell eröffnet.

14
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Die verhangten Geldstrafen verfallen

dem Armenfonde des Ortes, an welchem der

Straffallige nach Artikel 8 als steuerpflichtig

erklart ist.
Der Serafoollzug ist dem einschlgigen

Nentamt zu übertragen.

C. Aeclamationsverfahren und Ucrviston der

Steuerlisten.

Art. 23.

GegenalleBeschlüsse des Sreueraus=

schusses, sowie gegen die vom Rentamte vor-

genommenen Steuerberechnungen ist Re-

clamation zulässig. Das Recht der Re-

elamation stehr sowohl dem Steuerpflich=

tigen als dem Sctaatsanwalte zu.

Alle Reclamgtionen sind bei Strafe

des Ausschlusses innerhalb einer unerstreck-

lichen Frist von 30 Tagen, welche mit dem

Tageder Auflegung der Steuerlisten (Ar-
tikel 19 Absatz 2) und bei Strafbeschlussen

mit dem Tage der Eröffnung des Be-

schlusses zu laufen beginnt, bei dem tref-

senden Rentamte schriftlich oder zu Proto-
koll anzubringen.

Nur die gegen einen Strafbes luß

erhobene Reclamation hat Suspenstrwirkung.

Art. 24.

Die eingekommenen Reclamationen

werden durch den mit vier Mitgliedern aus
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der Zahlder Ersitzmänner und nach der
Reihenfolge derselben vermehrten Steuer“

ausschuß verbeschieden, und findet gegen

diese Verbescheidung kein weiceres *
mittel statt.

« Art. 25.

Nachdem sammtliche Steueranlagen
in zweiter Instanz festgesetzt sind, wird die

Steuerliste desinitiv geschlossen, vorbehalt=

lich der durch nachterägliche Einsteuerungen,

durch periodische Zugänge, Abgänge und

Nectificationen (Artikel 27 bis 29) oder

durch die Enddeckung einer unrichtigen

Sreuererkldrung (Artikel 21 Absatz 2) sich

ergebenden Aenderungen. "

D). Stenerperioden.

Behandlung der Ab= und Zugänge.

Art. 26.

Die in vorbezeichneter Arthergestellren
Steuerlisten bilden die Grundlage der Er-

hebung für die folgenden drei Jahre.

Von drek zu drei Jahren unterliegt

die Captralrentensteuer= Anlage im ganzen-

Umfange des Königreichs einer allgemeinen

Revision und neuen Feststellung nach dem

vorgehend bestimmten Verfahren.

Art. 27.

Treten während dieser dreifährigen.
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Periode Aenderungen an dem der Steuer-

anlage zu Grunde liegenden Capitalrenten-

Betrage ein, welche den Uebergang entweder

von einer niederen in eine hohere, oder von

einer hoheren in eine niedere Steuerclasse

(Artikel 2) begrunden, so werden solche auf

Anregung des Steuerpflichtigen oder des

Rentamtes berichtiget, und tritt hienach die

in veranderter Große festgestellte Steuer

von dem der betreffenden Aenderung des

Rentenbetrages nächstfolgenden Quartale

des Rechnungsjahres an in Wirksamkeit.

Art. 28.

Wenn der Besitz von steuerbaren Ca-

pitalrenten, beziehungsweise die Steuer-

pflichtigkeit durch Tod oder Auswanderung

des Pflichtigen oder durch sonstige Umstände

nachweislicher Maßen gänzlich aufhört, so

wird die bezügliche Steuer von dem der

Beendigung der Steuerpflicht nächstfolgen-

den Jahresquartale an außer Erhebung

gesetzt

Art. 29.

Sobald während des Laufes einer

Steuerperiode eine Person, welche bisher

keine steuerbaren Capitalrenten besessen hat,

in den Bezug von steuerpflichtigen Capi-

talrenten tritt, so hat dieselbe sofort die

durch Artikel 9 vorgeschriebene Erklärung

bei dem einschlägigen Rentamte abzugeben,
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welches auf deren Grund die Stener pro-

visorisch feststellt, und dieselbe von demje-

nigen Jahresquartale an, in welchem der

Bezug der Rente begonnen hac, zur Er-

hebung bringt.

Art. 30.

Am Schlusse des Finanzjahres wer-

den die während des Laufes desselben ein-

getretenen Steuerveräuderungen (Arcikel 27)

und Steuerzugänge (Artikel29) dem Steuer-

Ausschusse zur Feststellung unter Vorbe-

halt der Reclamation (Artikel 23) miege-

theilt.

Das in gegenwärtigem Gesetze vor-

gezeichnete Verfahren findet hiebei analoge

Auwendung.
Soferne bei dieser desinitiven Einsteuer-

ung eine Erhöhung der von dem Rentamte

provisorisch berechneten Steueranlage ein-

tritt, ist der Steuerpflichtige zur Nachzahl-

ung der für die Vergangenheit zu wenig

entrichteten Steuer verbunden. Im ent.

gegengesetzten Falle tritt entsprechende Rück-

vergütung ein.

Art. 31.

Die gemäß Artikel 13 bis 15 aufge-

stellten Steuer-Ausschüsse bleiben für zwei

Steuerperioden, sohin für einen Zeitraum

von sechs Jahren, in Thätigkeit.

Nach Ablauf dieser Frist wird eine
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neue Wahl vorgenommen, unabbrüchig der

in Folge von Todesfällen, Wohnsitzverän-

derungen u. dgl. etwa nothwendig werden-

den Zwischenwahlen.

E. Hosten der Steueranlage.

Art. 32.

Alle auf die Capitalrentensteuer-Anlage

erwachsenden Verhandlungen sind tax= und

stempelfrei zu behandeln.

Den Mitgliedern des Steuer-Ausschus-

ses wird für Reisekosten und Zeitverlust

eine angemessene Entschädigung geleistet.

Die vorbezeichneten sowie andere un-

vermeidliche Kosten werden von der Staats-

casse getragen.

Art. 33.

Der Reclamant trägt, wenn seine Be-

schwerde abgewiesen wird, die treffenden

Kosten des Reclamations-Verfahreus mit

dem von der Königlichen Regierungsfinanz-

kammer festzusetzenden Betrage.

Die Staatscasse übernimmt in keinem

Falle eine Vergütung von Kosten, welche
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der Steuerpflichtige auf Ausführung seiner
Reclamation verwendet.

III. Abschnitt.

Erhebung der Capitalrenten-Steuer.

Art. 34.

Die Erhebung der Capitalrenten-

Steuer findet ratenweise an bestimmten

Steuerzielen, deren Termine im Verord-

nungswege festgesetzt werden, statt.

Schluß-Bestimmungen.

Art. 35.

Den Gemeindebehörden ist gestattet,

zu ihrem amtlichen Gebrauche von den

Steuerlisten, jedoch nur in Bezug auf die

hierin festgesetzten Steuerbeträge, Kenntniß

zu nehmen.
Art. 36.

Vorstehendes Gesetz tritt mit dem Fi-

nanzsahre 1855 %6 in Wirksamkeit.

Von diesem Zeitpunkte an werden die

die Capitalrenten-Steuer betreffenden Be-

stimmungen des bezüglichen Gesetzes vom

11. Juli 1850 außer Geltung gesetzt.

Gegeben, München den 31. Mai 1856.

Marx.

Krhr. v. d. Pfordten. v. Alchenbrenner. v. Mingelmann. v. Zwehl. Graf u. Ueigeröberg. v. Klanz.

Nach dem Befehle Seiner Masestär des Königcs:
der Generalserrelr des Staatsratbes,

Seb. von Kobell.
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Geseh-Maatt
Königreich Bapern.

München, den 7. Juli 1856.

— —

Inhalt:

Abschied für den Landtag des Kömgreiche Bavern.

Abschied
für den Landtag des Könlgreichs Bayern.

Maximilian II.
von Gottee Gnaden, König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein,

Herzog von Bayern, Franken und in

Ichwaben te. e.

Unseren Gruß zuvor, Liebe und Getreue!

Wir haben Uns bei dem nunmehr eins

getretenen Schlusse des Landtags über die an

Uns gelangten gemeinschaftlichen Beschlüsse der
Kammer der Reichsräthe und der Kammer der

Abgeordneten, sowie über die Berathungen und

Verhandlungen beider Kammern ausführlichen

Vortrag erstatten lassen, und ertheilen hierauf

nach Vernehmung Unser es Gesammt:Staats-
ministeriums und Staatsrathes Unsere König-

lichen Entschließungen, wie folgt:

I. Abschnitt.
Beschlüsse der Kammern über die Gesetzentwürfe

und andere Vorlagen der Staateregierung.

8. 1.

Die Gesetze:

1) die provisorische Erhebung der Steuern fur

1855/%
15
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2) weitere provisorische Steuererhebung fur

1855%
die Stbobesimmungen über den ausgezeich-

neten Diebstahl,

3 V

4)
5) den §. 33 des Häusersteuergesetzes vom

15. August 1828,
die Eisenbahnbaudotation für die VII. Fi-

nanzperiode,
den Bau von Eisenbahnen durch Privat-

unternehmer von Nürnberg über Am-

berg nach Regensburg, — von Mün-
chen über Landshut an die Donau, —

von der Amberg-Regensburger Ei-

senbahn andieLandesgrenze gegen Pilsen,—
und von Regensburg an die Landes=

grenze bei Passau, — dann die Ueber-

nahme einer Zinsengewährschaft hiefür,

6

7)

8

für die in der Pfalz von Homburg

nach Zweybrücken zu führende Elsenbahn,

weitere provisorische Steuererhebung für

185 /66.
L Grnäßigung des Tarasatzes für rohen
Kaffee in Ballen oder Säcken,

die Eknkommensteuer,

die Capitalrentensteuer

9 —

10—

11)

12)

betreffend, haben Wir nach den darüber von

beiden Kammern gefaßten Gesammtbeschlüssen sanc

tionirt und hienach dieselben durch die Gesetz-
blätter vom 8. October 1855, dann 12.-Januar,

22. März, 8. April, 4. und 5. Junf 1856,

im Gesetzblatte für 185 5/86 Stück 1—12ver-
künden lassen.

8. 2.

Revision des Gewerbsteuer: Gesetzes vom

28. Mai 1852 betreffend.

Das Gesetz über die Revision des Ge-

die Bestrafung der Contrebande mit Salz,

die Uebernahme einer Zinsengewährschaft-

werbösteuergesetzes vom 28. Mak 1852 dlst in der

von beiden Kammern vorgeschlagenen Fassung von

Uns sanctionirt und das hienach ausgefertigte

unter Ziffer I. anliegende Gesetz in verfassungs-

mäßiger Form erlassen.

8. 3.

DieHandelsgerichtabarteit lber die Vorstädte
und den Burgfrieden der Stadt Nürnberg

betreffend.

Dem Gesetzentwurfe, die Handelsgerichts-
barkeit über die Vorstädte und den Burgfrieden

der Stadt Nürnbergbetreffend, ertheilen Würmit

den von dem Landtage beantragten Modisica-

tionen Unsere Genehmigung und haben hier-
über das unter Ziffer II. beifolgende Gesetz aus-

fertigen lassen.

8. 4.

Revision einiger Bestimmungen des Rothen-
burger-Statutarrechts betreffend.

Dem von Uns an den Landtag gebrachten

Gesetzentwurfe, die Revision einiger Bestimmungen
des Rothenburger-Statutarrechts betreffend,
haben Wir auf erfolgte Zustlmmung beider Kam-
mern Unsere Sanction ertheilt und demzufolge

das beiliegende Gesetz Ziffer III. ausfertigen lassen.

8. 5.

Die Herstellung einer Eisenbahn von Lichten-

fels bis zur Landesgrenze gegen Coburg, be-

zlehungsweise bis zur Stadt Coburg betreffend.

Dem Gesetzentwurfe über die Herstellung
einer Eisenbahn von Lichtenfels bis Coburg

ertheilen Wir nach erfolgter Zustimmung der
beiden Kammern in der von denselben bean-

tragten Fassung Unsere Genehmigung, und er-

Veilage 1.

Beilage II.

Beilage Ul.



Heilage IV.

Bellage V.

Beilage VI.
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lassen hienach das unter Ziffer IV. anruhende

Gesetz.

Bei dem Vollzuge desselben wird auch der

Wunsch wegen Verpachtung der Eisenbahnstrecke
von Lichtenfels bis zur Grenze die den Um-

ständen entsprechende Erledigung finden.

Auf den wegen Erbauung einer Zweigbahn
von Hochstadt in den Kohlendistrict von Stock-

helm geäußerten Wunsch erwiedern Wir, daß
bereits Verhandlungen eingeleltet sind, um die

Herstellung dieser Eisenbahn auf dem Wege eines

Privatunternehmens zu ermöglichen.

8. 6.

Einige Bestimmungen über die Gerichtsver-

fassung und das gerichtliche Verfahren in den

Landestheilen diesseits des Rheins betreffend.

Den von den besden Kamme#n beantragten

Modificationen zu dem von Uns an den Land-

tag gebrachten Gesetzentwurse über einige Aen-
derungen der Gerichtsverfassung in den Lan-

destheilen diesseits des Rheins, haben Wir

Unsere Genehmigung ertheilt und dae hier-

nach ausgefertigte Gesetz, einige Bestimmungen
über die Gerichtsverfassung und das gerichtliche

Verfahren in den Landestheilen diesseits des

Rheins betreffend, unter Ziffer V. hier beifügen

lassen.

8. 7.

Die Abgabe von den Bergwerken diesseits des

Rheines betreffend.

Wir haben dem Gesetzentwurfe über die

Abgaben von den Bergwerken diesseits des
Rhelnes in der von den beiden Kammern

vorgeschlagenen Fassung Unsere Sanction er-
thellt und lassen hienach das Gesetz Ziffer VI.
hiemit folgen.

treffend,

halten hat,
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8. B.

Den Ausbau der Elsenbahnlinie von Rosen-

heim bis an die Landesgrenze bei Salzburg.

betreffend.

Den von den beiden Kammern vorgeschla-

genen Abänderungen des Gesetzentwurfes über.

den Ausbau der Eisenbahnlinie von Rosenheim

bis an die Landesgrenze bei Salzburg haben

Wir Unsere Genehmigung ertheilt und das

hienach ausgefertigte Gesetz unter Ziffer VII.

hier beifügen lassen.

8. 9.

Den 8. 19. der Priorikäts-Ordnung vom 1.

Juni 1822 betreffend.

Nachdem der Gesetzentwurf, den §&amp;. 19. der

Prioritäts-Ordnung vom 1. Juni 1822 be-

die Zustimmung beider Kammern er-

haben Wir denselben als Geset
sanctionirt, wie solches unter Zisser VIII. hier

beifolgt.

8. 10.

Die Aufnahme eines Aulehens zur Deckung
der Kosten für Herstellung einer Kreisirren-

Anstalt von Oberbayern betreffend.

Wir haben dem Gesammtbeschlusse des

Landtages über den Gesetzentwurf, die Aufnahme

eines Anlehens zur Deckung der Kosten für Her-
stellung einer Kreistrrenanstalt in Oberbayern
betreffend, Unsere Genehmigung erthellt und dem-

zufolge das unter Ziffer IX. beigefügte Gesetz
erlassen.

8. 11.

Die executorischen Urkunden betreffend.

Wir haben den Modificationen, welche
durch Gesammtbeschluß beider Kammern zu dem

Gesetzentwurfe über die vollziehbaren Urkunden

15*
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beantragt worden sind, Unsere Genehmigung
ertheilt, und demgemäß das Gesetz, die erecu-

torischen Urkunden betreffend, ausfertigen lassen,
welches unter Ziffer X. hier beigefügt ist.

8. 12.

Die gemischtgerichtlichen Untersuchungen

betreffend.

Das Gesetz über die gemischtgerichtlichen

Untersuchungen ist in der von den beiden Kam-

mern vorgeschlagenen Fassung von Uns sanc-

tionirt und das hienach ausgefertigte unter

Ziffer Xl. angefügte Gesetz in verfassungsmäs-
siger Form erlassen.

8. 13.

Die Entwürfe des Gesetzbuches über Ver-

brechen und Vergehen, dann des Polizeistraf-

gesetzbuches betreffend.

Die Entwürfe eines Gesetzbuches über Ver-

brechen und Vergehen und eines Polizeistrafge=

setbuches, welche Wir am 18. Dezember vorigen

Jahres dem Landtage haben vorlegen lassen, sind
bis jetzt zur Berathung in den hiefür nach Maß-

gabe des Gesetzes vom 12. Mai 1848, die

Behandlung neuer Gesetzbücher betreffend, ge-

wählten Ausschüssen nicht gelangt.

Demgemäß finden wir uns bewogen, im

Hinblicke auf Artikel 12. des ebenangeführten

Gesetzes hiemit zu verfügen, daß die für die

Berathung der Gesetzbücher gewählten Ausschüsse
beider Kammern

am 3. November laufenden Jahres

wieder dahier zusammentreten sollen, um hinsicht-

lich der vorhin bezeichneten Entwürfe die gesetz-

lich angeordneten Arbeiten fortzusetzen.
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, 8. 14.

Die Zollverhältnisse im Allgemeinen und für

die Zukunft betresfend.

A. Wir haben die nachbezeichneten beres##s

publicirten Verordnungen über Joll= und Tariss-
gegenstände, sowie über die mit auswärtigen

Staaten abgeschlossenen Verträge in Grenz-Schiff-

fahrts-Zoll= und Handels-Angelegenheiten, als:

1) die Verordnung vom 24. Dezember 1853,

die Anwendung des Zollstrafgesetzes vom

17. November 1837 auf die Uebertretung

der k. k. österreichischen Zollgesetze betr.

die Verordnung vom 24. Dezember 1853,

die Bestrafung der Fälschung der österrei-

chischen Staatspapiere betr.

2

3) die Bekanntmachung vom 27. Dezember

1853, den Verkehr mit den Ländern der

k. k. österreichischen Monarchie betr.

die Bekanntmachung vom 28 Dezember

1853, den Vertrag wegen Fortdauer des

Anschlusses des Fürstenthums Pyrmont an
das Zollsystem Preußens und der übrigen

Staaten des Zollvereins betr.

die Bekanntmachung vom 12. März 1854,

den Vertrag wegen Fortdauer des Un-

schlusses des Großherzogthums Luremburg an

das Zollsystem Preußens und der übrigen

Staaten des Zollvereins betr.

4

5 —

6) die Bekanntmachung vom 16. October

1854, die Tarifirung der Kameelhaare im

Eingange betr.

7) die Bekanntmachung vom12. Januar 1855,
die Eingangs-Zollbefreiung von Theer,

Daggert, Pech und Zinn, soweit sie aus

den Niederländischen Colonien abstammen,
betr.

——
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8) die Bekanntmachungen vom 3. Februar

unp 7. April 1855, die Ermäßigung des

Eingangszolles auf Talg, beziehungsweise
die BVerzollung von Talg und Stearin betr.

9) die Verordnung vom 19. Juli 1855, den

Steuersatz vom inländischen Rübenzucker und

die Eingangszollsätze von ausländischem

Zucker und Syrup für den Zeitraum vom

1. September 1855 bis Ende August 1857

betr.

den beiden Kammern zur Anerkennung bezüg-

lich der ihren verfassungsmäßigen Wirkungs-

kreis berührenden Punkte mittheilen lassen, welche

durch Gesammtbeschluß beider Kammern erfolgt ist.

B. Wir genehmigen den Gesammtbeschluß

der beiden Kammern in Ansehung der die Zoll-

und Handelsverhältnisse für die Zukunft betref-
senden Postulate, wodurch die Ermächtigung er:

theilt ist:

1) die Berminderung oder auch Aufhebung,

sowie die Erhöhung der Zölle und anderen

Gebühren im Interesse der Landwirthschaft,

der Industrie und des Handels, wenn die

übrigen Zollvereinsstaaten nach den Be,

stimmungen der in Mitte liegenden Ver-

einsverträge sich desfalls für sich oder auch
zur Verständigung mit anderen Staaten

vereinbaren sollten, oder wenn für das

Königreich Bayern in Ansehung der Ge-

bühren, welche eine privative Einnahme

bilden, im Interesse der Landwirthschaft,

der Industrie oder des Handels eine Herab-

setzung oder Verminderung derselben für

angemessen erachtet werden sollte, unter

dem Vorbehalte der Vorlage an die Kam-

mern und deren Zustimmung im Hinblicke

auf die gleiche Bestimmung in Unserer

Declaration vom 24. Dezember 1853, die
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Zoll- und Handels-Verhältnisse betr., sor
wie im Landtagsabschicbe vom 25. Juli

1850 l. Abschnitt §. 34 zu verfügen,—

nach Erforderniß hervortretender Umstände

zum Zwecke der Befestigung und Erweiter-

ung des Zollvereins sowohl, als zur Ausführ-
ung der unter den Zollvereinsstaaten getroffe-

nen Bestimmungen jene besonderen finanziel“

len und sonstigen Verfügungen und Anordnun-

gen sogleich treffen zu können, wodurch dieser

Zweck gesichert und erreicht wird, unter

dem gleichen Beifügen wie zu 1 bereitse

angeführt ist, daß nach Maßgabe der Be-

liehung auf den Wirkungskceis der Kam-

mern die Vorlage bei ihrer nächsten Ver-

sammlung und deren Zustimmung vorbe-

halten bleibe;

zum Volliuge von Zoll= und Handelsver-

trägen, welche mit anderen Staaten unter

dem Grundsatze der Gegenseitigkeit abge-

schlossen werden, bezuglich der Anwendung

der bayerischen ZJollstrafgesetze auf Ueber-

tretungen der Ein-, Aus= und Durchfuhr=

verbote, Zollgesetze und Zollordnungen sol-

cher anderen Staaten, dann bezüglich der

Anwendung der gegen Fälschung von Bank-

noten und anderen öffentlichen Creditpa-

pieren in Bayern bestehenden Strafgesetze
auf Fälschung gleichartiger in solchen an-

deren Staaten eminirten Papiere Bestimm-

ungen im Verordnungswege zu erlassen,

insbesondere die im §. 2 des Gesetzes vom

1. Juli 1834, die Errichtung einer bayeri-

schen Hypotheken= und Wechselbank betr. —

enthaltene Strafbestimmung auch auf Fälsch-
ungen der in solchen anderen Staaten emit-

tirten Ereditpapiere auszudehnen.

2

3 —

Die im Verordnungswege getroffenen Be-

stimmungen sind unbeschadet ihres sofortigen Voll-

zuges den Kammern zu deren nachträglichen Zu-
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stimmung bei dem nächsten Wiederzusammentritte

des Landtages vorzulegen.

8. 15.

Finanzgesetz für die VII. Finanzperlode 188 1.

Wir haben in Gemäßheit des Titel VII.

8. 3 und 4 der Verfassungs-Urkunde den Kam-
mern dat Budget für die VII. Finanzperlode

185 5/81 zur Prüfung vorlegen lassen, ertheilen
dem auf der Grundlage desselben entworfenen

Finanzgesetze für obigen Zeitraum in der von

den Kammern beantragten Faffung unter Wahr-

ung der verfassungsmäßigen Rechte Unserer

Krone und mit Bezugnahme auf das desfalls

am Landtage vom Jahre 1813 zu Stande ge-

kommene Verfassungsverständniß hiemit Unsere
Sanction und lassen befragliches Finan#gesetz

nebst der darin als Beilage A. und B. allegir-

ten General-Uebersicht des voranschlägigen Be-

trages der Staatsausgaben und Staatseinnah=

men unter Ziffer Xll. folgen.

Nach den Beschlüssen der Kammern find

auf Grund der dem Landtage während selner

Verhandlungen mligethellten Nachweisungen und
resp. Rechnungsabschlüsse von den Jahren 1853/54

und 185 /68 die Voranschläge von beinahe

sämmtlichen Haupteinnahmszweigen im Budget
beträchtlich höher angenommen worden.

Wenn nun schon aus den günstigeren Rech-

nungsergebnissen der erwähnten jfüngsten und

letzten beiden Jahre der abgelaufenen Periode,
deren Kenntniß bei der ursprünglichen Budget-

Ausstellung, wo nur erst die Rechnungen bis

18 5263 einschließig vorlagen — noch nicht zu

Gebot stand, ein verhältnißmäßiges Hinaufgehen
bei einigen Einnahmszweigen gerechtfertigt er-

scheinen mag, so finden Wir Uns dennoch in

Betracht der großen Erheblichkeit der desfalls

angenommenen und für die verfassungsmäßige

116

Willigung der zur Deckung der Staatsausgaben

einschlleßtg des nothwendigen Rersevefonds er-
forderlichen directen Steuern maßgebend gewor-

denen Einnahms-Erhshungen veranlaßt, Uns

für den Fall, daß an den veranschlagten Staats-

einnahmen ein Ausfall hervortreten und die ge-

gebene Deckung zur Befrledigung der anerkannten

Staatsbedürfnisse sich als unzureichend bezeigen
sollte, die geeigneten Maßregeln, insbesondere die
in Titel VII. 8. 8 und 15 der Verfassungs-Ur-

kunde vorgesehenen Ruskunftsmittel ausdrücklich

vorzubehalten.
Mißfälllg haben Wir entnommen, daß

dlie Kammer der Abgeordneten der Beschaffung

des von Uns postulirten und auch von der

Kammer der Reichsräthe als unvermeidlich an-

erkannten Bedarfes für die active Armee ihre

Zustimmung nicht ertheilt hat.
Wir werden Unser Kriegsministerium an-

weisen, alle nur immer zuläßigen Ersparungen

eintreten zu lassen, erklären jedoch, eingedenk

Unserer Regentenpflicht, daß es Unser ent-
schiedener Wille ist, die Armee in einem der

Würde Unserer Krone, der Stellung Bayerns
und den übernommenen Bundespflichten entspre-

chenden Stande zu erhalten. Wir werden da-

her die unabbrüchige Bestreitung der hiezu noth-
wendigen Ausgaben anordnen, und behalten
Uns vor, an den nächsten Landtag die desfall-

sigen Nachweise und die erforderlichen Vorlagen

wegen Deckung des sich ergebenden Mehrbedarfes
gelangen zu lassen.

s

II. Abschnitt.

Uachweisungen.
A.

Verwendung der Staatseilnnahmen.

Wir haben dem Landtage über die Ver-

wendung der den Centralfonds zugewiesenen Staats--,
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Einnahmen in den Jahren 18263 und 185 5/64
genaue Nachweisung vorlegen und hiedurch den

Bestimmungen der Verfassungs-Urkunde Titel VII.

#§s. 10 Genüge leisten lassen.

B.

Stand der Staatsschulden-Tilgungs-

anstalt in den Jahren 18538563und

18ö.

Ueber den Stand der Staatsschulden-Tilg-

ungsanstalt, der Pensions-Amortisationscassa und

der Eisenbahnbau--Dotationscassa, dann der in

Folge des Grundentlastungs-Gesetzes vom 4. Juni

1848 gebildeten Grundrenten-Ablösungscassa für

die Jahre 18°/8 und 185, sind den

Landtagskammern genaue Nachweisungen vorge-

legt und hiedurch die Bestimmungen und An-

ordnungen der Verfassungs-Urkunde Titel VII.

S. 11 und 16 erfüllt worden.

In Folge des zur Nachweisung pro 18523

gestellten Antrages:

„Es möge künftig conform mit den Be-

„stimmungen der Gesetze vom 25. Juli

„1850 und 28. Mai 1852 diejenige

„Tilgungsquote, welche die Eisenbahnbau-

„Dotationscassa an die alte Schuld mit

„20 0% des derselben schuldigen Capi-
vtals zu entrichten hat, nach dem Stande

„der letzteren vom Jahre 1848/40 d. i.

„nach 9,775,520 fl. berechnet und jähr-

olich geleistet werden,"

ist bereits verfügt worden.
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III. Abschnitt.

Wönsche und Anträge.

Auf die Ungs von den Kammern vorge-

legten Wünsche und Anträge, insoweit sie nicht
schon bei den Beschlüssen über die Gesetzentwürfe

ihre Erledigung erhalten haben, erwiedern Wir
mit Rücksichtnahme auf die Bestimmungen der

Verfassungsurkunde Titel VII. 3. 19. und un-

beschadet derselben, was folgt:

A.

Wünsche und Anträge zum Finanz.

Gesetze und Budget.

8. 1.

Den Antrag auf Revision der Verordnung

vom 5. Januar 1811, die Vergütung für die

Vorspannleistung beim Schubfuhrwerke betreffend,
werden Wir in Erwägung ziehen.

8. 2.

In Rucksicht auf den Antrag beider Kammern,

„den Erlös des Niederlagsgebäudes der

„königlichen Porzellanmanufactur dahier,
„soweit derselbe nicht zur Deckung der im.

„Laufe der VI. Finanzperiode der Anstalt

„aus der Staatscassa gemachten Vorschüsse
„erforderlich sein wird — zu den unab-

„weislichen Betriebseinrichtungen, dann

„ur Gründung eines entsprechenden Be-

„Kriebscapitals zu verwenden“

haben Wir bereits Unser Staatsministerium

der Finanzen angewiesen, hiernach im Vollzuge

der von Uns angeordneten Reorganisation der

besagten Manusactur das Geeignete zu verfügen.
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Ebenso werden Wir dem Wunsche wegen
Bedachtnahme auf die bei der Porzellanmanu-

factur verwendeten Maler nach dage der Ver-

hältnisse die möglichste Berücksichtigung zuwenden
lassen.

8. 3.

Es ist Uns genehm, daß die Summe

von 6000 fl., welche für Erweiterung der Bes-

serungsanstalt für jugendliche Sträflinge in Bay-
reuth aus dem Invustrie-Unterstützungsfond ent-

nommen wurde, bei dlesem Fonde ubgeschrieben
werde.

8. 4.

Ebenso genehmigen Wir auf den Antrag

des Landtages, daß die Summe von 10,000 fl.,

welche zum Bau des chemischen Laboratoriums

in München aus dem Industrie-Unterstutzungs-

Fonde vorgeschosfsen worden ist, bei diesem Fonde

abgeschrieben werde.

8. 5.

Dem Antrage:

„die königliche Staatsregierung möge be-
„Zuglich der Verrechnung der Steuernach-

„lässe und uneinbringlichen Steuern für

„den Pfalzkreis die gleiche Behandlung,

„wie für die übrigen Regierungsbe#irke

„eintreten lassen“

erthellen Wir hiemit Unsere Genehmigung,
und weisen Unser Staatsministerium der Fi-

nanzen an, demgemäß das Geeignete zu verfügen.

8. 6.

Dem ausgesprochenen Wunsche:

„Es sei in jenen Gegenden, wo durch

„Aufhebung der k. Salz-Oberfactorien der
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„Bemg des Biehsfalzes sehr erschwert sst,
„Sorge mu tragen, daß die Verkaufs=

„stellen rieses Salies dem Bedürfnisse

„entsprechend vermehrt werden“

ist bereits durch Erlaß Unserer Generalberg=
werks= und Salinenadministration vom 2 5. April

1856 entsprochen.

8. 7.

Auf den an Uns gebrachten Antrag:

„dag k. Staatsministerium der Finanzen

„sei zu ermächtigen, einen Theil der Berg-

„und Hüttenwerke zu verkaufen und den

„Verkaufspreis zur Erhöhung des Be-

„triebscapitals und zur Verbesserung der

„beibehaltenen Werke zu verwenden“

erwiedern Wir:

die Berg= und Hüttenwerke bilden bei ihrer

nationalwirthschaftlichen Bedeutung und der zahl-

reichen hiebei Beschäftigung findenden Arbeiterbe=

völkerung einen Gegenstand Unserer besondern

Aufmerksamkeit und Sorgfalt.

Wir werden debßhalb die Frage: ob bel

dem dermaligen Ausschwunge des Berg= und

Hüttenbetriebs die theilweise Veräußerung dieser

Werke räthlich sei, in reifliche Erwägung ziehen

lassen.

Im Falle einer Veräußerung wird Unser

Staatsministerium der Finanzen den Erlös in

obiger Weise verwenden lassen, sowie es auch
Unser Wille ist, daß vorläufig schon, zur Ver-

meidung großer Nachtheile, in den Berg= und

Hüttenwerken des Staates, welche Aussicht auf
dauernden Ertrag gewähren, die unabweisbaren

Verbesserungen vorgenommen werden.

5. 8.

Dem Antrage:
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„es möchte dem nächsten Landtage ein

„Gesetzentwurf über die Verbindung der

„Taren mit dem Stempel vorgelegt werden,"

wollen Wir bei der seinerzeltigen Revision der

Tarordnung für Gegenstände der streitigen Rechts-
pflege die entsprechende Bedachtnahme zuwenden

lassen.

8. 9.

Wir werden in sorgfältige Erwägung neh-

men, in welcher Weise dem an Uns gestellten

Antrage:

„daß im Bereiche des Staatsbauwesens

„eine Einrichtung getroffen werden möchte,
„welche die unverzügliche Wendung un-

„vorhergesehener mit Verzugsnachtheilen

„verknüpfter Baubeschädigungen ermöglicht
„und sichert“

am zweckmäßigsten entsprochen werden kann, und

behalten Uns vor, Unserm Staatsministerium

des Handels und der öffentlichen Arbeiten hie-

nach die geeigneten Aufträge zugehen zu lassen.

8. 10.

Der Vereinfachkung des Verwaltungs-Orga-

nismus und des Verwaltungs-Geschäftsganges

haben Wir bishber schon innerhalb der gesetzi-

chen Einrichtungen Unsere Fursorge ge-
widmet und werden auch der desfalls an Uns

gerichteten Bitte in der Folge die geeignete Be-

rücksichtigung zuwenden.
/

8. 11.

Auf den an Uns gebrachten Wunsch:

„Anordnung treffen zu lassen, daß die

„zur Tilgung der neuen Schuld gesetzlich
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„bestimmten baaren Ablösungeschillinge
„für Grundrenten des Staates von den

„k. Kreiscassen direct an die Verwaltung

„der k. Staatsschuldentilgungsanstalt ab-

„Reliefert werden“

ertheilen Wir Unserem Staateministerium der

Finanzen den Auftrag, das zum Vollzuge Er-

forderliche zu verfügen.

8. 12.

Auf den Antrag, daß Erhöhungen der be-

stehenden Eisenbahntarise erst einen Monat nach

ihrer Bekanntmachung in Wirksamkeit treten möch-

ten, werden Wir entsprechende Anordnungen

treffen lassen.

B.

Wünsche und Anträge zu den Nach-

weisungen.

a) Zu den Einnahmen.

8. 13.

Salinen.

In Betreff des Antrages:

„es möge das Gesammt-Salinen-Rech-=

„nungewesen einer entsprechenden Revision
„unterstellt werden,"“

hat Unser Staatsministerium der Finanzen die

einschlägigen Rechnungen bezüglich ihrer Form
und Einrichtung mit Rücksicht auf das über

das Staats-Rechnungswesen überhaupt be-

stehende allgemeine Rechnungs-Schema prüfen
und hiernach die sich als zweckmäßig darstellen-

den Aenderungen vornehmen zu lassen.
16
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8. 14.

Bergwesen diesseits des Rheins.

In Ucbereinstimmung mit dem Antrage:

„es habe unter definitiver Abschreibung

„des als Schuld der Staatscassa vorge-

ütragenen Verkaufscapitals von 56,90|1fl.
„12 kr. für die Zukunft, soweit es jetzt

„noch nicht geschehen, die Zahlung von
„2276 fl. 2 kr. 3 dl. Zinsen aus obi-

„gem Capitale an die k. General-Berg-

„werks-Administration auszuhören.“

ist von Seite Unseres Staatsministeriums der

Finanzen durch Entschließung vom 21. Juni

l. Is. das Erforderliche bereits verfügt worden.

b) Zu den Staatsausgaben.

8. 15

Auf den Antrag:

„es möge die allerhöchste Verordnung vom

„9. December 1825, die Formation der

„Ministerlen betreffend, strenge eingehalten
„werden, insbesondere keine Ueberweisun-

„gen von Ausgaben auf den Reserve-

„sond vor vollständiger Erschöpfung des

„betreffenden Etats stattfinden,"

erwiedern Wir:

Bis jetzt schon sind Einweisungen von Aus-

habsbeträgen, welche in den ordentlichen Etats

vorgesehen waren, niemals verfügt worden, außer

soweit sich nach der Vormerkung in den In-
grössationsbüchern die gegebenen Credite und ein-

schlügigen Etats als bereils erschöpft bezeigten.

Wenn demohngeachtet hier und da später

in den Rechnungen selbst noch unerschöpfte Cre-

dits-- und Etatsbeträge erscheinen, so ist dieses

— 124

eine unvermeldliche Folge der bei einzelnen Cre-

dits-Assignationen auf Grund der wirklichen Leist-

ungen eintretenden Rechnungs-Berichtigungen und

des ebenso unvermeidlichen Umstandes, daß die

Einweisungen auf Grund der Ingrossarion der

durch diese Decreturen bedingten Rechnungsstell-
ung nothwendig vorausgehen müssen, wodurch
übrigens eine materirlle Beeinträchtigung in kei-

ner Weise verursacht wird.

8. 16.

Bezüglich des Antrages:

„es möchten den treffenden Districten resp.

„Gemeinden jene Auslagen für Trans-
„ port der Vaganten und Sträflinge, wo-

„für sie jetzt nur unzurcichende Entschä-

„digungen erhalten, nach den Ergebnissen
„der revidirten Districts= resp. Gemeinde-

„Rechnungen vom k. Aerar für die Zu-

okunft rückvergutet und hierauf im Budget
„für die VII. Finanzperiode geelgnet Vor-

„sorge getroffen werden,“

verweisen Wir auf Abschnitt III. 8. 1 gegen-

wärtigen Abschiedes.

#S. 17.

Der Antrag:

ves sei für die Folge und zwar mit begin-

„nender VII. Finanzperiode die Unter-

„haltung der Schleißheimer Canädle, in

„so lange dieselben von der Civilliste aus

„den zur Zeit bestehenden Gründen, dem

„Staate zur Unterhaltung überwiesen sind,
„von der Staatsgüter = M#ministration

„Schleißheim zu tragen und zu verrechnen,"

hat bei der Festsetzung des Burgets durch Trans-

ferirung der betreffenden Voranschlags-Position

bereits Berücksichtigung gefunden.
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e) Zu den besonderen Staatsfonds.

s. 18.

Aus Anlaß des Antrags:

„es möge den Nachweisungen über die

„Staatsgüter und Ablösungskausschillinge
vein specieller Ausweis über die auf die-

asem Fonde haftenden Pafsiven beigegeben
bund dem Verzeichnisse der neu erworbe-

„nen Staatsguter und abgelösten Passio-

„Reichnisse eine Einrichtung gegeben werden,
„welche die in jedem Rechnungsjahre an-

„fallende und zur Einweisung auf diese

„Fonds gebrachte Summe entnehmen laßt,“

sowle des westeren Antrages:

„—es. mögen in Zukunft aus den Staats-

„gefälls-Ablösungs-Schillingen keine Be-

„träge mehr auf Ablösung von Staats-

„Passiv-Reichnissen, und auf Erwerbung
„von Dominicalrenten verwendet, sondern

„deren ganzer Activrest zur Heimzahlung

„von Staats-Passiv-Capitalien verwendet
„werden,“ 6

ertheilen Wir Unserem Staatsministerium der

Finanzen den Auftrag, die dießfalls erforderlichen

Anordnungen zu trefsfen.

8. 19.

In Betreff des Antrages:

„es möge der Nachweisung über den In-

„dustriefond eine Einrichtung gegeben wer-

„den, daß aus derselben sowohlderjähr-
„liche Anfall der vertragsmäßigen Rück'

„jahlungeraten und Zinsen als auch die

„wirkliche Erfüllung dieser Anfälle ent-

„nommen werden kann,“
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behalten Wir Uns vor, nach näherer Erwäg-

ung die geeignet erscheinende Verfügung zu

treffen.

C.

Besondere Wünsche und Anträge.

8. 20.

Actien-Gesellschaften.

Dem von beiden Kammern an Uns ge-

brachten Antrage auf Vorlage eines Gesetzent-
wurfes bezüglich der Rechtsverhältnisse der Ac-

tiengesellschaften werden Wir die sorgfältige Er:

wägung zuwenden, welche durch die hohe Wich-
tigkeit des Gegenstandes und durch die noch
immer neu hervortretenden Erfahrungen über den

Entwicklungsgang des Institutes der Actienge-

sellschaften geboten sst.

8. 21.

Immobiliar-Feuerversicherungs-Anstalt.

Zur Erfüllung des in dem Gesammtbe-

schlusse über die Anträge, die Immobiliar-Feuer-

versicherungs=Anstaltbetreffend,niedergelegten
Wunsches

a) wegen der Art und Weise der künftigen

Anwendung des Art. 62 des Gesetzes über

die Feuerversicherungs-Anstalt für Gebäude
in den Gebietstheilen diesseits des Rheins
und

b“ wegen Vervollständigung der zu diesem

Gesetze erlassenen Instruction in Absicht
auf die Classifsicirung der Gebäude mit

feuergefährlichen Anlagen

haben Wir bereits die crforderlichen Einleitun-

gen treffen lassen.
16“
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8. 22.

Das revidirte Gemeinde-Ediet.

Dem Antrage des Landtages gemäß geneh-

migen Wir mit Gesetzeskraft, daß der Schluß-

satz des §. 105 des revldirten Gemeinde-Edicts

in folgender Weise abgeändert werde:

Von den einschlägigen Landgerichten ist all-

jährlich eine summarische Uebersicht der bei

denselben zur Revision vorgekommenen und

bercits revidirten Gemeinde= und Stiftungs-

rechnungen der Kreisregierung mit Bericht

vorzulegen.

- 23.
Bestrafung dderAufschlags-Defr#

hierauf ti# Verfahren.
Wir werden dem Antrage der beiden Kam-

mern auf Vorlage eines die Revision der be-

stehenden Normen über die Bestrafung der Auf-

schlags-Defraudationen und das gerichtliche Ver-

fahren bei selben bezweckenden Gesetzentwurfes

jene Rücksichtnahme angedeihen lassen, welche
geeignet erscheinen wird, die wahrgenommenen
Mängel zu heben, ohne die nothwendige, nur

durch strenge Aufrechthaltung ergiebiger Straf-
vorschriften zu erzielende Sicherheit eines wich-

tigen Staatsgefälles zu gefährden.

V##

8. 24.

Gesetzliche Vorschriften über die Einrede des

nichtempfangenen Geldes.

Auf den an Uns gebrachten Antrag, den

Mißständen, welche aus der gegenwärtig in den

meisten Gebietstheilen des Königreiches bestehen-

den Gesetzgebung über die Einwendung des nicht

empfangenen Geldes in ihren verschiedenartigen

Anwendungen entspringen, vermitteelst einer durcht
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greifenden Revision der auf dieses Rechtemittel

und dessen Wirkungen Bezug habenden Vor-
schriften abhelsen zu lassen, erwiedern Wir,

daß dieser Gegenstand bereits bei der auf Un-

seren Befehl in Angriff genommenen Ausarbeit-

ung des Entwurfes eines allgemeinen Cloilge-

setzbuches reifliche Bedachtnahme gefunden hat,
und hienach der gewünschten Abhilfe entgegen
geführt werden wird.

—2

Die Verlängerung der Werktags= und Abkürz-

ung der Feyertags-Schulpflicht.

Den an Uns gestellten Antrag hinsicht-

lich der Dauer der Werk= dann der Sonn-

und Feyertags-Schulpflicht der Jugend werden

Wir in reifliche Erwägung nehmen, und hie-

nach die geeignete Verfügung treffen.

8. 26.

Die Beseltigung oder Revision der Ueber-
gangs-Abgabe von Wein. ·

Zur Erfullung des Wunsches:

„Fürsorge treffen zu lassen, daß bei der

„nächsten Zollconferenz die von Preußen

„und anderen Zollvereinsstaaten zur Er-

„hebung kommende Ausgleichungsabgabe
„auf Wein einer Revision unterzogen und

„wo möglich beseitiget werde,"

haben Wir die nöthigen Einleitungen bei der
diesjährigen Generalconferen in Zollvereins=
Angelegenheiten wiederholt, wie schon bei den

früheren Generalconferenzen treffen lassen.

8. 27.

Wechsel- und Mercantilgerichtsordnung vom

24. November 1785.

Wir finden Uns bewogen, dem an Uns
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gebrachten Antrage der beiden Kammern entspre-

chend, folgende Abänderungen in der baperischen

Wechsel: und Mercantilgerichtsordnung vom 24.

November 1785 mit Gesetzeskraft zu treffen,

und deren Anwendbarkeit auf alle da, wo die

gedachte Gerichtsordnung in Kraft ist, nach Ver-

kündung des gegenwärtigen Landtagsabschiedes
neu anfallenden Wechsel= und Handelssachen aus-

zusprechen:

1) Die Berufung in Wechsel= und Handels=

sachen, in welchen der Gegenstand der Be-

schwerde in der Hauptsache fünfzig Gulden

nicht erreicht, ist nicht zuläßig.

Gegenstände, deren Werth nicht ange-

geben, oder nicht anerkannt ist, werden

nach den gesetzlichen Vorschriften über

Schätzungen gerichtlich eingewerthet.

Selbstständige Berufung findet in Wechsel-
sachen nur statt:

2

à) gegen Bescheire, wodurch die Klage

ohne weitere Einleitung des Verfah-

rens ganz oder so, wie angebracht,

oder zur Zeit oder von diesem Gerichte

abgewiesen wird,

b gegen Erkenntnisse auf Ableistung eines
Eides,

e

d

gegen das Endurtheil, und

gegen Beschlusse über die Art der Ere-

cution;

—

in Handelssachen

gegen diejenigen Zwischenbescheide,welche
in §. 52. der Novelle vom 17. No-

vember 1837, einige Verbefserungen
der Gerichtsordnung betreffend, aufge-
führt sind,

.

3

4

5

b) gegen das Endurtheil, und-

c) gegen Beschlüsse über die Art der Ere-

cution.

Unzulässige Berufungen hat das Gericht
I. Instanz mittelst motivirter Entschließung

abzuweisen.

Die Berufung gegen alle nicht selbst-

ständig appellablen Zwischenbescheide, sowie
gegen einfache Erlasse ist mit der Berufung

gegen das nächste in der Sache ergehende

selbstständig appellable Urtheil ohne vor-

gängige Verwahrung zu verbinden.

Aufschiebende Wirkung hat die Appellation
in Wechselsachen gegen Bescheide, durch

welche auf Ableistung eines Eides erkannt
wird.

Bei Berufüngen gegen das Endurtheil

tritt in Wechselsachen die aufschiebende

Wirkung nur in so weit ein, daß bis zur

höheren Entscheidung die Einantwortung
oder Versteigerung der Erecutionsobjerte,

sowie der Vollzug des Personalarrestes

nicht stattfindet, vorbehaltlich der Bestim-
mung der bayerischen Wechsel= und Mer-

cantilgerichtsordnung cap. IX. s. 5. Nr. 3.

für den Fall, wenn wegen zu besorgender

Flucht des Schuldners auf den Personal=

Arrest angetragen wird.

Diese Beschränkung der ausschiebenden
Wirkung findet auch dann statt, wenn in

einer Wechsel= oder Handelssache gegen die

Art der Erecution die Berufung ergriffen
wird.

Will der Wechsel- oder Mercantilgläubiger

die in cap. X. §. 3. der Wechsel: und

Mercantilgerichtsordnung vorgesehene Ein-
antwortung der zu seiner Befriedigung ein?
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geschätzten Gegenstände nicht, so hat er das,
jedoch bei Vermeidung des Ausschlusses be-

relts mit dem Antrage auf Sperre auszu-

übende Recht, den gerichtlichen Verkauf

dieser Gegenstände und seine Befriedigung
aus drm Erlöse zu verlangen, wobei nach

den Bestimmungen der §#§#. 78— 86. der

Novelle rom 17. November 1837, einige

Verbefserungen der Gerichtsordnung betref.
fend, zu verfahren sst.

Wenn in diesem Falle der Erlös zur

vollen Befriedigung des Gläubigers nicht

hinreicht, so sind für den ungedeckt bleib-

enden Betrag weitere Habseligkeiten des

Schuloners#inSchätzungzu nehmen, ein
allenfallsiger Mehrerlös aber gehört dem

Schuldner.

ß. 28.

Dienstbotenwesen.

Auf den Antrag des Landtages, die be-

stehenden Dienstboten-Ordnungen einer zeitge-
mäßen Revision unterwerfen zu lassen, erwiedern

Wir, daß das Bedürfniß einer solchen Revision

Unserer Fürforge nicht entgangen ist und Wir
zu deren Durchführung bereits Unser Staatsmini-

sterium des Innernentsprechend angewiesen haben.

5 29.

Regulirung des Biersatzes und die Verhält-

nisse der Bräuer zu den Wirthen und zu dem

Publikum.

I. Wir werden die von Uns angeordneten

Erhebungen und Ermittlungen bezüglich der Zweck-
mäßigkeit der Aufhebung oder Beibehaltung der

Blertare, dann bezüglich einer allenfallsigen Re-

vision des Biertarifes zur Vollendung bringen
lassen, und behalten Uns je nach dem Ergeb-

nisse weitere Verfügung bevor.
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II. Inzwischen verordnen Wir den in dem

Gesammtbeschlusse vom 11. Juni l. Js. an Uns

gebrachten Anträgen des Landtages gemäß mit
Gesetzeskraft:

1) den Bräuhausbesitzern, mit deren Brauger

rechtsamen erweislich auch Tafern= oder

sonstige Wirthsgerechtigkeiten verbunden sind,
ist, so lange sie diese Wirthschaftsrechte aus-
üben und versteuern, auch bei Verleitgabe

ihres Bleres über die Gasse der volle Schenk-

preis gleich allen übrigen Wirthen unbe-

dingt gestattet.

Ergibt sich bei Berechnung des Biersatzes
ein Pfennigbruch über einen geraden Pfen-

nig oder ein ungerader Pfennig, so wer-

den dieselben zum Besten des Publikums

ganz weggelassen.

Ergibt sich dagegen ein Pfennigbruch
über einen ungeraden Pfennig, so wird

der Biersatz zum Besten der Bräuer auf

den nächsten geraden Pfennig ergänzt.

2 —

Wenn sich ein ungerader Pfennig durch
Beischlag des in einzelnen Orten bestehen-

den Localmalzaufschlags ergibt, so ist es

den betreffenden Bräuern gestattet, nach

vorheriger Anzeige bei der einschlägigen

Districts-beziehungsweise Localpolizeibehörde
behufs der Ausschreibung des Biersatzes,

die Ausgleichung desselben selbst in der

Weise vorzunehmen, daß er für die erste

Hälste der Zeit, für welche er zu gelten

hat, um einen Pfennig hinaufgesetzt, für
die zweite Hälfte aber um einen Pfennig

herabgesetzt werde.

Als provisorischer Winterbiersatz hat der

definitive Biersatz des nächst verflossenen

Sudjahres unabänderlich fortzubestehen,
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Der Artikel 14 Titel I. der Verordnung

vom 25. April 1811, die s§#. 6 und 7

des Gesetzes vom 23. Mai 1816, sowie

Ziffer 2 lit. C. §s#. 39 Nr. I. des Land-

tags-Abschiedes vom 25. Juli 1850 wer-

den hiemit aufgehoben.

Polizeiliche Untersuchungen wegen Verleit-

gabe geringhaltigen oder alterirten oder

verdorbenen oder gesundheitsnachtheiligen

Bieres sind nur von wirklichen königlichen
Beamten, — in Städten und Märkten

mit magistratischer Verfassung von wirkli-

chen Magistratsglierern oder förmlich an-

gestellten Polizei-Actuaren, unter Zuzichung

vollkommen sachkundiger und gutbeleumun-

deter Bierbeschauer zu führen.

Ein Schuld= und Strafausspruch aber

kann nicht ohne vorher erholtes und mit

dem auf die Gaumenprobe gestüutzten Com-

missionsbefunde übereinstimmendes techni-
sches Gutachten des k. Gerichtsarztes und

#pothekers orer eines anderen im öffentlichen

Dienstverhältnisse stehenden Chemikers über
den wahren Gehalt des fraglichen Bieres

lm Verglesche mit dem Gehalte des Mu-

sterbieres erlassen werden, insoferne der be-

theiligte Brauer oder Wirth schon in die-

sem Stadium der Untersuchung ein solches

Gutachten ausdrücklich verlangt.

In höheren Instanzen dagegen ist, wenn

der verurtheilte Bräuer oder Wirth wegen

Unrichtigkeit der technischen Voraussetzung
des Strafbeschlusses ren Recurs ergreift,

jedenfalls nur unter Zugrundlegung eines

solchen Gutachtens von bewährten Chemi-

kern einer Universität oder polvtechnischen

oder Kreislandwirthschafts= und Gewerbs-

schule das Erkenntniß iu fällen.

Diese Bieruntersuchungen müssen, mög-

4

5 *
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lichst beschleunigt und in beiden Instanzen

in der Regel in 6 Wochen beendigt werden.

Ein als ursprünglich gut und gehaltvoll

eingesotten erkanntes, d. i. mit Beigabe

der vorgeschriebenen Quantität von Malz

und Hopfen bereitetes, aber durch Ein-

wirkung äußerer Umstände ohne Verschul-
den des Bräuers oder Wirthes verdorbenes

oder abgestandenes oder auch im Sude

mißlungenes Bier begründet weder Bestraf-

ung noch Confiscation, wohl aber im Falle

seiner Ungenießbarkeit oder Schädlichkeit das

Verbot ferneren Verkaufes, und ist solches

daher dem Bräuer lediglich zur Brannt-

wein= oder Essigbereitung, oder sonst un-

schädlichen Verwendung unter obrigkeitlicher
Aufsicht zu überlassen.

Hiedurch sind die Bestimmungen in 8. 8

Absatz 2 und4des Gesetzes vom 23. Mai
1846. so weit sie sich auf verdorbenes

Bier beniehen, außer Wirksamkeit gesetzt.

Hat im Falle der Bestrafung eines Wir-

thes oder minutirenden Bräuers die nach

Artikel 16 Titel 11 der Verordnung vom

25. April 1811 angeordnete Kellervisita-

tion bei dem betreffenden Bräuer einzu-

treten, so ist dieselbe auf jene Kellerab-

theilungen und Biervorräthe zu beschränken,

von welchen die Abgabe des fällig befun-

denen Bieres bewirkt worden ist.

Stellt sich hiebei nach gepflogenem Ver-
fahren auch Straffälligkeit des Bräuers

heraus, so kann nur das in der gedachten

Abtheilung vorgesundene tari fwidrige
Bier der Confiscation unterworfen werden,

die Biervorräthe in den übrigen Abthell-

ungen oder Kellern blelben so lange un-

berührt, als sich nicht bei ihrer weiteren
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Verleitgabe neuerdings Strafbarkeit des mi-

nutirenden Brauers oder Wirthes ergibt.

6) Der Termin zum Einfieden des Winter-

bieres wird vom 1. October auf den 15. Sep-

tember zurückverlegt.

Gesuche um Bewilligung zum noch frühe-

ren Einsieden sind nach den biherigen

Vorschriften zu behandeln und beim Vor-

handensein gewichtiger Gründe ohne Säumniß
mu gewähren.

ill. Dem gleichzeitig an Uns gebrachten

Wunsche des Landtages gemäß verordnen Wir,
daß der §. 1 des Gesetzes vom 23 Mai 1846

in der Art vollzogen werde, daß eine Erneucr-

ung der gemäß Artikel 16 und 17 Titel l. der

Verordnung vom 25. April 1811 und s. 1

loco citato gebildeten Biertardistricte einzutre-

ten habe, so oft sich ein den aus mschreibenden

Biersatz ändernder (also erheblicher) Gersten-
Durchschnittspreis unter den zum Tardistricte ge-

zogenen Polizeibezirken ergibt.

s. 30.

Abkürzung der Werfáhrungsfrist für gewisse

Gattungen von Vorderungen.

Dem durch Gesammtbeschluß der Kammern

an Uns gebrachten Antrage auf Vorlage eines

Gesetzentwurfes wegen Abkürung der Verjähr-

ungöfristen bezüglich derjenigen Forderungen, welche
nach bestehender Sitte entweder mit dem Zeit-

punkte ihrer Entstehung oder dinnen kurzer Zeit

berichtigt zu werden pflegen, sichern Wir die
entsprechende Bedachtnahme zu.

5 31.

Verschiedene das Ansässigmachungs= und Ge-

werbsgesetz betreffende Antrage.

1) Dem an Uns gebrachten Antrage ent-
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sprechend verordnen Wir mit Gesetzeskraft,

daß der Ansässigmachung auf rcale oder

radizirte Gewerbe eine Prüfung des erforder-

lichen Nahrungsstandes vorherzugehen habe;

2) dem weiteren Antrage:

Dem Gesetze vom 11. September 1825,

die Grundbestimmungen über das Gewerbs=

wesen betreffend, solch eine Anwendung

geben zu lassen, daß beider Verleihung von

Gewerbseoncessionen denjenigen befähigten
Gesuchstellern, welche eine nach Artikel 3.

des Gewerbegesetzes concessionsberechtigte

Wütwe heirathen, zu Gunsten der hinter-

lassenen Familie des verstorbenen Gewerbs-

inhabers cin gebührender Voriug vor an-

dern Mitbewerbern gegeben werde,

werden Wir die entsprechende Berücksichtigung

zumwenden nicht unterlassen.

8. 32.

Die Gleichstellung der verschiedenen statutar-

rechtlichen Bestimmungen über die Gewährzeit

bei Viehmängeln.

Daß die Gewährschaft bei Viehkäufen mit

besonderer Berücksichtigung der Gewährsmängel

und Gewährfasten durch ein für das ganze Ks-

nigreich geltendes Gesetz geregelt werde, erkennen
Wir für wünschenswerth.

Wir werden daber dem hierauf bezug-

lichen Antrage der Kammern die entsprechende

Würdigung zu Theil werden lassen.

8. 33.

Einige Modificationen des Gesetzes vom 25.

Juli 1850 uber

die Einrichtung des die Kunststraßen befah-

renden Fuherwerdes.

Dem an Uns gebrachten Antrage ent-
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sprechend, genehmigen Wir mit Gesetzeskraft,
daß dem Artikel 5. des Gesetzes vom 25. Juli

1850, die Einrichtung des die Kunststraßen
befahrenden Fuhrwerkes betreffend, am Schlusse

die weitere Bestimmung beigefügt werde:

öingleichen dem regelmäßigen Botenfuhr=
„werke für die Zeit vom 1. November

ebis letzten März, sowie bei neuer Be-

„kiesung die Bespannung der mit vier-

„zölligen Radfelgen versehenen Wägen
abis zu sechs Pferden zu gestatten.“

Indem Wir auf die vielfachen Arbeiten

Gegeben München den 1. Juli 1856.
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dieses Landtages zurückblicken, erkennen Wir

gerne an, daß die Kammern Unseren Bestreb-

ungen für die Förderung der Wissenschaft, für die

Vollendung des Eisenbahn= und Telegraphen-

Netzes, für die Verbesserung mehrerer Verwalt-

ungs-Zweige und für die Erhöhung der Gchalte

der Beamten bereitwillig entgegen gekommen sind.

Wir schließen die gegenwärtige Versamm-
lung und bleiben Unseren Lieben und Ge-

treuen mit Königlicher Huld und Gnade ge-

wogen.

Max.

Khhr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmann. v. Bwehl. Grafv.Neigersbergv. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsraths,

Seb. v. Kobell.

17
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Gesetz-Matt
für das

Königreich Bayern.

München, den 24. Juli 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Gewerbsteuer betr. (1. Bellage zum Landtags-Abschleo.)

Maximilian II. der in Artikel 70 desselben getroffenen Be-

von Gotte# Gnaden, König von Bayern, stimmung einer Revision unterstellen lassen,

Vfal#graf bei Uhein, und verordnen demzufolge nach Vernehm-

Berzog von Payern, Franken und in ung Unseres Staatsrathes und mit Bei-

Schwaben rc. 1c. rath und Zustimmung der Kammer der

Wir haben das Gesetz vom 28. Mai Reichsräthe und der Kammer der Abgeord-

1852, „die Gewerbsteuer betreffend“ gemäß neten, wie folgt:

18
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I. Abschnitt.

Gegenstand und Maßstab der Gewerbsteuer.

Art. 1.

Zur Enrrichtung der Gewerbsteuer ist

Jedermann verpflichtet, der ein Gewerbe

treibt.

Demgemäß unterliegen der Gewerb-

steuer alle radicirten oder realen, dann alle

persönlichen Gewerbe, deren Ausübung auf

der Verleihung einer Corncession irgend einer

Art oder eines Privilegiums beruht, oder

für deren Betrieb nach den in dem Re-

gierungsbezirke der Pfalz bestehenden Ein-

richtungen ein Patent gelöst wird, sowie

alle der freien Betriebsamkeit vorbehalte-

nen Erwerbsarten, soferne dieselben ge-

werbsmäßig ausgeübt werden.

Die Frage, ob eine der freien Be-

triebsamkeit vorbehaltene Erwerbsart ge-

werbsmäßig ausgeübt wird, ist nach den

Verhälenissen des einzelnen Falles zu ent-

scheiden, jedenfalls wird die gewerbsmäßige

Ausübung dann angenommen, wenn die

Beschäftigung mit Gehilfen oder in einem

offenen baden, oder mit öffentlicher Ankünd-

ung betrieben wird.

Art. 2.

Die Scteuerpflicht ist bei jener Finanz-

behörde begründet, in deren Bezirke das

steuerbare Gewerbe betrieben wird.
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Für herumziehende Gewerbe entschei-

det der Wohnort des Gewerbtreibenden.

Art. 3.

Die Gewerbsteuer isteine directe Staats=

abgabe und zerfüälle:

1) in die Normalanlage, und

2) in die Betriebsanlage.

Die erstere ist unveränderlich, sse be-

steuert das Gewerbe als solches in festem

Ansatze — ohne Rücksicht auf die zeitweise

größere oder geringere Ausdehnung seines
Betriebes.

Die zweite ist veränderlich und richtet

sich nach dem auf bestimmte Zeitabschnirte

bemessenen mehr oder weniger schwung-

haften Betriebe eines Gewerbes.

Act. 4.

Bei Feststellung der Betriebsanlage

bilden folgende dußerlich kennbare Merk.-

male die Grundlage der Besteuerung:

a) die Zahl der in einem Gewerbe oder

Geschäfte verwendeten Gehilfen und

Arbeiter, oder

b) die Zahl und Art der zum Zwecke des

Gewerbsbetriebes aufgestellten und im

Gebrauche befindlichen Vor= und Ein-

richtungen, Maschinen u. dgl.;

bei den Bierbrauereien und Brannt-

weinbrennereien entscheidet die Menge

des Erzeugnisses.

0—
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Nur bei einzelnen Gewerbsgeschäften,

bei welchen keine dußerlich kennbaren Merk-

male als Anhaltspunkt zur Beurtheilung

der Betriebsausdehnung gewonnen werden

können, wird ein bestimmter Spielraum

gegeben, innerhalb dessen die Bemessung

der Betriebsanlage nach den bestehenden

Geschäfesverhältnissen stattzufinden hat.

Art. 5.

Für die Normal= wie für die Betriebs-

anlage sind die Sätze der Gewerbsteuer

durch die unter Zifsser 1. beiliegende Scala

festgesetzt. (S. Beil. Ziffer I.)

Die Größe der für jedes einzelne Ge-

werbe oder gewerbsmäßige Unternehmen zu

entrichtenden Steuersätze bemißt sich nach

dem unter Ziffer II. anliegenden Gewerb-

steuertarise, welcher in der ersten Abetheil-

ung die Mormalanlage, in der zweiten Ab-

theilung die Betriebsanlage und die bezüg-

lich derselben zu beobachtenden Vorschriften

enthält. (E. Beil. Ziff. 11.)

Die Normal= wie die Betriebsanlage

wird in der Regel mit Rücksicht auf die

Beoblkerung des Ortes, woselbst das Ge-

werbe betrieben wird, nach den in dieser

Beziehung ausgeschiedenen Säbßen der

Seeuerscala (Rubrik s, b, c und d) be-

stimmt. Bei denjenigen Gewerbegeschäften

jedoch, bei welchen in dem Tarife desfalls
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eine Ausnahmsbestimmung getroffen ist,

werden ohne Rücksicht auf die Bevölkerung

des betreffenden Ortes durchgängig die in

der Scteuerscala für die höchste Classe der

Bevölkerung (Rubrik d) festgestellten Sätze
sowohl bei Berechnung der Normal= als

der Betriebsanlage in Anwendung gebracht.

Art. 6.

Die Gewerbsteuerscala und der Ge-

werbsteuertarif bilden integrirende Theile

des gegenwärtigen Gesetzes.

Ist ein Gewerbe in dem Tarife nicht

enthalten, so wird die Normal= und Be-

triebsanlage nach Analogie des dem einzu-

steuernden zunächst verwandten Gewerbsge-

schäftes festgesetzt.

Art. 7.

Bei der Einreihung der einzelnen Ge-

werbtreibenden unter die in dem Tarife

aufgeführten Gewerbsgartungen entscheider
der thatcsächliche Betrieb des einzu-

steuernden Gewerbes. Die von dem Ge-

schäftsinhaber geführte Benennung des Ge-

werbes oder Unternehmens, sowie der In-

halt der durch die Concessionsurkunde er-

theilten Befugnisse sind hiebei nicht maß-
gebend, sondern dienen nur als Anhalts-

punkte der Beurtheilung.

18
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Art. 8.

Die Zahl der Gewerbsgehilfen und

Arbeiter, dann die Zahl und Art der Vor-

und Einrichtungen wird zunachst durch die

Erklarungen der einzelnen Gewerbtreiben—

den erhoben, und grundet sich auf den

Stand, wie solcher in den der Declarirung

unmittelbar vorhergegangenen drei Jahren
durchschnittlich verwendet wurde oder im

Betriebe war.

Bel allen Durchschnittsberechnungen

werden sich ergebende Bruchtheile, welche

die Hälfte übersteigen, für ein Ganzes ge-

rechnet.

Art. 9.

Für die Bierbrauereien bietet die Durch-

schnittsgröße der in den letztvorhergegan=

genen drei Jahren verwendeten Quantität

Malzes —nach Zahl der Schäffel — die

Grundlage zur Bemessung der Berriebs-

anlage.
Bei den Branntweinbrennereien wird

der Durchschnitt des in den letztvorherge-

gangenen drei Jahren erzeugten Fabricates,

nach bayerischen Eimern berechnet, behufs

der Steuerbemessung zu Grunde gelegt.

Art. 10.

Ist ein Gewerbe nicht während des

vollen Zeitraumes der der Steueranlage
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vorhergegangenen drei Jahre in Betrieb

gewesen, so wird der Durchschnitt nach der

Zeit des in jener Periode wirklich startge-

habten Betriebes berechnet.

Art. 11.

Bei neu in Betrieb tretenden Ge-

werben wird der Stand der Gehilfen oder

Betriebsvorrichtungen beziehungsweise bei

Brauereien das Quantum des Malzver=

brauchs und bei Branntweinbrennereien die

Eimerzahl nach der in der abgegebenen

Declaration gemäß der beabsichtigten Aus-

dehnung des Gewerbsbetriebes veranschlag-

ten Zahl und Größe bemessen.

Art. 12.

Als Gewerbs= oder Geschäftsgehilfen

werden alle jene Personen ohne Unterschied

des Geschlechtes oder Alters betrachtet,

welche mit der erforderlichen Gewerbsfer-

tigkeit, Sach= oder Geschäftskenntniß an

den Arbeiten des Gewerbsgeschäftes selbst

theilnehmen, gleichviel ob und welchen Lohn

sie hiefür empfangen. Hieher gehören alle

Gewerbsgesellen, Apothekergehllfen und Pro-

visoren, Handlungscommis, Handlungerei-
sende, Ladendiener oder Ladenmdochen, Fac-

toren, Buchhalter, Comptoiristen, Geschäfts=

und Werkführer, sodann in Wirthschaften

die Kellner, Kellnerinnen, Köche oder Köchin-
nen u. s. w



147

Arbeiter, welche in einem Gewerbe

blos untergeordnete Geschafte und Dienst—

leistungen verrichten, werden zu den eigent-

lichen Gewerbs= und Geschftsgehilfen nicht

gezdählt. Für jeden Arbeiter dieser letzteren

Arc wird ohne Rücksicht auf die Steuer=

anlage des Gewerbes, bei welchem er ver-

wendet ist, nur der Satz der Steuerclasse I.

bei Berechnung der Berriebsanlage in An-

satz gebrachr.

Art. 13.

Bei den unter lit. E. des Steuer-

tarlfs aufgeführten Fabricationsanstalten
und Fabrikunternehmungen findet die in

dem vorhergehenden Artikel aufgestellte Un-

kerscheidung zwischen eigentlichen Gewerbs-

gehilfen und blos untergeordneten Arbei-

tern keine Anwendung.

In diesen Fällen wird vielmehr der

zur Bestimmung der Betriebsanlage in dem

Tarife festgestellte durchschnittliche Steuer-

satz für jeden bei dem betreffenden Unter-

nehmen verwendeten technischen oder mer-

cantilen Gehilfen, sowie für jeden dortselbst

beschäftigten Fabrikarbeiter ohne Unterschied

in Berechnung gebracht.

Art. 14.

Handwerker, welche bereiks als selbst-

ständige Meister mit Gewerbsteuer belegt

sind, werden in dem Falle, wenn dieselben

148

ausschließend oder theilweise für größere

Unternehmer oder Fabricanten beschäfrige

werden, bei Berechnung der Steueranlage

dieser letzteren nicht mehr in Computation

gezogen.

Soferne jedoch ein Fabrications-Unter-

nehmer ausschließend oder größeren Thei-

les zur Herstellung seiner Erzeugnisse selbst-

ständig besteuerte Meister verwendet, so ist

derselbe nicht nach der in dem Steuertarif

für das betreffende Fabrikunternehmen, son-

dern nach der dortselbst für den Handel

im Großen (Nr. 335) gegebenen Norm

einzusteuern.

Art. 15.

Ehefrauen, wenn selbe in einem Ge-

schäfte verwendet werden, sowie Lehrlinge,

welche noch nicht volle zwei Jahre in der

Lehre stehen, zählen nicht als Gewerbs-

gehilfen.

Lehrlinge, welche bereits zwei Jahre

in der Lehre gestanden waren, werden

a) in mechanischen Handwerks-Geschäften

als untergeordnete Arbeiter mit dem

Satze der Steuerclasse 1 (Artikel 12.

Absatz 7.)

b) in Handelsgeschäften dagegen, dann

in Gast= und Schenk= Wirthschaften

mit dem halben Betrage des für einen
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Geschaftsgehilfen in dem Tarife be-

stimmten Steuersatzes —

in Berech nung gebracht.

Art. 16.

Wenn ein Gewerbe nicht von dem

Gewerbsinhaber oder Berechtigten selbst,

sondern in den nach den gewerbspolizei-

lichen Bestimmungen zulässigen Fällen durch
einen Geschäfts= oder Werkführer betrieben

wird, so kommt dieser bei Berechnung der

Betriebsanlage als Geschäftsgehilfe nicht

in Ansatz.

Art. 17.

Pächter von Gewerbsrechten sind den

Eigenthümern oder Besitzern der Gewerbs-

rechre gleich zu achten und als deren Seell-

vertreter anzusehen. Der Verpächter haftet

subsidiär für die richtige Bezahlung der

Steuer.

Art. 18.

Werden von einer Person mehrere

Gewerbe betrieben, so wird für jedes ein:

zelne Gewerbe die treffende Normal= und

Betriebsanlage berechnet und erhoben.

Eine Ausnahme von dieser Bestimm-

ung machen jedoch jene Gewerbsunter:

nehmungen, bei welchen das Product oder

Fabricat durch Arbeiten hervorgebrache

wird, welche in mehrere Gewerbe einschla-

gen, sowie alle jene Gewerbe, welche in
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einer so engen natürlichen oder technischen

Verbindung stehen, daß die Ausübung

des einen Gewerbes die Ausübung der

übrigen Gewerbe entweder nach der Be-

schaffenheit des Geschäftes an sich oder

nach dem Herkommen von selbst in sich

begreist. In diesem Falle wird die Nor-

mal= und Betriebsanlage nach dem Haupt-

geschäfte oder im Zweifel nach dem höchst-

besteuerten der einschlägigen Gewerbe be-

messen.

Wenn in ein und demselben Handels-

geschäfte Waaren von verschiedener Gatt-

ung feil gehalten werden, ohne daß in dem

Tarife ohnehin schon ein besonderer Steuer-

satz für den bezüglichen gemischten Waaren-

handel aufgestellt ist, so wird nicht für je-

den einzelnen der geführten Artikel die ein-

schlägige tarismäßige Sreueranlage eigens
in Ansah gebracht; es wird vielmehr in

einem solchen Falle der Steuersaßtz der-

jenigen Waarengartung zu Grunde gelege,

welche den hauptsächlichen Handelsgegen-

stand des einzusteuernden Geschäftes bildet.

Im Zweifel oder soferne der Verkauf der

verschiedenen Waaren in gleicher Ausdehn-

ung betrieben wird, ist die Anlage nach

dem Satze des höchstbesteuerten unter den

treffenden Handelsgewerben zu bemessen.

Art. 19.

Ist mit einem Gewerbe, welches nicht
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schon an und fur sich unter die Handelsgewerbe

gehort, die Haltung eines offenen Ver—

kaufsladens verbunden, so hat der Berech-

tigte, wenn er das Ladengeschäft auf den

Verkauf seiner eigenen Producte und auf

den Ort des Gewerbsbetriebes beschränkt,

eine besondere Steuer für die Haltung des

Ladens nicht zu entrichten.

Dehnt er aber gemáß seiner Befugniß

den Ladenverkauf auch auf nicht selbst pro-

ducirte, sondern aus andern Werkstätten

oder Fabriken hervorgegangene Verkaufs=

gegenstände aus, so unterliegt er neben der

Steuer seines bezüglichen Gewerbes noch

einer besonderen Steuer als Händler der

geführten Waare. In solchem Falle wird

je nach Zahl und Art der zum Handel

beigelegten Waarenartikel der Viertels-

bis ganze Betrag der für das entsprechende

Handelsgeschäft bestimmten Steueranlage
(und zwar für jeden einzelnen Laden) in

Ansaß gebracht.
Ebenso wird der Gewerbereibende, wel-

cher eine Niederlage zwar von eigenen

Droducten, aber außerhalb des Ortes sei-

nes Gewerbsbetriebes hält, hiefür beson-

ders als Händler, und zwar für jede ein-

zelne Niederlage, besteuert.

Art. 20.

Bei Gewerbsunternehmen, welche in

Gesellschaft mehrerer Personen (in Com-
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pagnie) sowie bei jenen, welche sür Rech-

nung einer Actiengesellschaft betrieben wer-

den, wird die Steueranlage nur einmal

berechnet und von dem legalen VPertreter

(Chef, Vorstand, Ausschuß oder sonstigem

Organe) der Gesellschaft erhoben. Die

einzelnen Theilnehmer werden blos soferne

sie an der Geschäftsführung thärigen An-

theil nehmen, bei Berechnung der Be-

triebsanlage gleich anderen Geschäfesgehil-

sen in Ansatz gebracht.

Art. 21.

Reale und radicirte Gewerberechte,

sowie die nach Maßgabe des Gewerbsge-

sezes vom 11. September 1825 verliehe-

nen perfönlichen Gewerbsconcessionen sind

im Falle ihres Nichrbetriebes, so lange

sie nicht gänzlich erloschen sind, als ruhend

zu verstenern.

Dergleichen ruhende Gewerbe werden

nach Maß der bestehenden Gewerbsverhäll=

nisse mit einem der Classensätze I bis VIII,

und soferne die Normalanlage im Tarife

nach Classensatz 1 zu geschehen hartce, mit

der Hälfte dieses Satzes angelegt.

Bei Gewerben, für welche der Steuer-

tarif keine Normalanlage festsetzt, rritt eine

Ruhendversteuerung nicht ein.

Art. 27.

Die Steuer jener Gewerbe, welche
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der Staat fur seine eigene Rechnung be-

treibt, bleibt als durchlaufende Post außer

Vereinnahmung.
Der Betrieb der Land- und Forst-

wirthschaft, der Jagd und Fischerei, sowie

die Ausbeutung von Bergwerken sind, so-

weit sich solche auf die Gewinnung der

bezüglichen Producte erstrecken, unter

den steuerbaren Gewerben nicht begriffen.

Ebenso ist der parthienweise Verkauf der

vorerwahnten eigenen Erzeugnisse durch den

Producenten nicht als steuerbares Handels-

geschäft zu erachten.

Art. 23.

Dem bayerischen Seaatsverbande nicht

angehörige Individuen und Gesellschaften

unterliegen der Gewerbsteuer von jenen

Gewerben, welche ste in Bayern betreiben.

Dagegen hat der bayerische Staats-

angehbrige für den Betrieb eines Gewer-

bes im Auslande eine Gewerbsteuer im

Inlande nicht zu entrichten.

Art. 24.

Ausländische Krämer, Professionisten,

Vieh= und händler, Handels-

leute und Fabricanten, welche persönlich

oder durch Handelsreisende nur periodisch

im Inlande Geschäfte machen oder inlän-

dische Märkte besuchen, sind zur Enoricht-

ung einer Gewerbsteuer lediglich dann ver-

* *8
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bunden, wenn die bayerischen Staatsange-
hörigen in den treffenden auswärtigen

Socaaten unter gleichen Verhälmissen zur

Steuerzahlung angehalten werden. Das

Maß der Steuer wird in solchen Fällen

nach den Grundsätzen der Reciprocitat

durch die Staatsregierung von Amtswegen

bestimmt.

Art. 25.

Zur Ausgleichung der Steueranlage

werden den Einsteueruugsbehörden nach-

stehende ausnahmsweise Befugnisse ertheilt:
a) Soferne die Rücksiche auf besondere

örtliche, Verkehrs= oder AbsatzVerhält-

nisse das Maß der festgesetzten Steuer

eines Pflichtigen im Vergleiche zu

der Steueraulage anderer Gewerbtrei-

bender als eine Ueberbürdung erschei-

nen läßt, so ist die einschlägige Re-

gierungsfinanzkammer ermächiiget, die

Normal= und Betriebsanlage aus-

nahmsweise um einen bestimmten Theil,

welcher jedoch ein Viertheil des nach

dem gesetzlichen Tarife sich berechnen-

den Bertrages derselben nicht über-

steigen darf, von Amtswegen zu er-

maßigen.
Diese Ermäßigung darf unter den

obigen Voraussehungen auch einer

ganzen Gewerbscategorie an einem be-

stimmten Orte bewilligt werden.
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Wenn ein Gewerbtreibender sein

Geschäft nur neben dem Betriebe der

Landwirthschaft, der Taglohnarbeit

oder eines sonstigen Berufes und zwar

lediglich persönlich ohne Gehilfen aus-

übt, sowie in dem Falle, wenn ein

Gewerbtreibender wegen Alters oder

Kränklichkeit sich blos mit Stör= oder

Flickarbeit ohne Gehilfen beschaftigt,
so kann die ausnahmsweise Steuer-

ermäßigung bis auf die Hälfte der

für das betreffende Gewerbe bestimm-

ten Normalanlage ausgedehnt werden.

In gleicher Weise ist der Regier-

ungsfinanzkammer gestattet, denjenigen
Gewerbtreibenden, welche sich aus-

schließlich dami beschäftigen größeren

Unternehmern ihre Handelsartikel auf

Lohn oder Bestellung zu fertigen, be-

dürfenden Falles eine Ermäßigung

der Normal= und Betriebsanlage bis

zur Hälfte des sich nach dem gesetz-

lichen Tarife berechnenden Betrages

zu gewähren.

Bei Anwendung der in Artikel 18

Absatz 2 getrofsenen Bestimmung bleibt

den Einsteuerungsbehörden vorbehal-

ten, in dem Falle, wenn durch die

technische Verbindung eines Reben-

gewerbes die Rentirlichkeit des Haupt-

gewerbes im Gegenhalte zu anderen

Gewerbögeschäften gleicher Gattung

n
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wesentlich erhöht erscheint, zu der

Steuer des Hauptgewerbes noch den

Viertels- bis ganzen Betrag der fur

das einschlagige Nebengewerbe in dem

Steuertarife festgesetzten Normalanlage

beizuschlagen.
In gleicher Weise sind die Ein-

steuerungsbehorden bei Bestimmung
der Steueranlage von gemischten Waa-

rengeschaften (Artikel 18 Absatz 3)

befugt, in dem Falle, wenn die Führ-

ung einzelner Nebenartikel die Ren-

tirlichkeit des Geschaftes im Gegen-

halte zu anderen Waarengeschaften

gleicher oder ähnlicher Gattung we-

sentlich erhöht, zu der nach dem

Hauptgeschäfte beziehungsweise nach
dem hauptsächlich

bemessenen Sreuer noch den Viertels=
bis ganzen Betrag der in dem Tarif

für den Handel mit den betreffenden

Nebenareikeln festgesetzten Normalan=

lage zuzuschlagen.
Insoferne einer der unter Nr. 343

bis 508 des Steuertarifs vorgetrage-

nen Händler sich nicht auf den De-

tailverkauf beschränkt, sondern neben

dem Dectailgeschäfte seine Waaren regel-

mäßbig in bedeutenderen Parthien oder

an Kaufleure zum weiteren Verkaufe

absetzt, sowie in dem Falle, wenn ein

Detailhandelsgeschäft in Folge beson-

19
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derer Umstände so schwunghaft be-

trieben wird, daß das Ergebniß der

nach Vorschrift der obenbezeichneten

Tarifnummern bemessenen Steueran=

lage außer Verhältniß zu der Ren-

tirlichkeit des Geschäftes stehen würde,

sind die Einsteuerungs: Behörden er-

mächriget,dasbezüglicheHandelsgeschäft
ausnahmsweise nach der unter Nr. 336

des Tarifs für den Handel im Großen

gegebenen Norm anzulegen.

Wenn ein Gewerbe in einem gering-

bevölkerten Rachbarorte einer größeren

Scadt betrieben wird, der Geschäfts-

betrieb sich aber vorherrschend in diese

letztere erstreckt, so ist gestattet, das

betreffende Gewerbe niche in die der

Bevslkerung des Berriebsortes ent-

sprechende — sondern in die nächsthöhere

Rubrik der Sreuerscala einzureihen.

II. Abschnitt.

Verfahren bei Anlage der Gewerbsteuer.

A. Aufstellung der Steuerlisten.

Art. 26.

Jeder Gewerbtreibende oder dessen Stell-

vertreter ist gehalten, nach erlassener Auf-

forderung bei der einschlägigen Gemeinde-
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behörde entweder schriftlich oder mündlich

zu Protokoll die Erkldrung abzugeben:

a) welches oder welche Gewerbe er be-

b—

treibt oder zu betreiben beginnt;

wie viele und welche Gattung von

Gehilfen oder Arbeitern —beziehungs-

weise welche Art und Zahl von Ge-

werbsvorrichtungen er bei den bereits

in Betrieb stehenden Gewerben wäh-

rend des Zeitraums der jüngst vor-

hergegangenen drei Jahre durchschnitt-

lich verwendet hat;

c) ob und wie viele bäden oder Nieder-

d

6

—

—

lagen und an welchen Orten er besitzt,

dann, ob er nur eigene oder auch

fremde Erzeugnisse in denselben feil

halt;

welche sonstige auf seinen Gewerbs-

betrieb und die Steuerregulirung Ein-

fluß übende Verhälenisse er zu er-

wähnen für nochwendig hült;

bei den Brauereiberechtigten hat diese

Erklárung die Schäffelzahl des in den

letztvorhergegangenen drei Jahren ver-

wendeten Malzes, — bei Brannt-

weinbrennereien die Eimerzahl des

in dieser Periode erzeugten Fabricates

zu enthalten; — bei jenen Gewerben,

für welche die Menge des Material=

verbrauches oder des Erzeugnisses als

Anhaltspunkt zur Ausmessung der

Betriebsanlage erklärt ist, hat der
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Steuerpflichtige die bezuglichen Großen

nach Maßgabe der in dem Tarife des-

falls getroffenen Bestimmungen zu

declariren;

f) bei neu in Betrieb tretenden Gewer-

ben ist der Umfang, in welchem das

Gewerbe betrieben werden will, nach

vorbezeichneten Merkmalen in der Er-

kldrung anzugeßen.

Art. 27.

Wer seine Erklärung nicht rechtzeitig

abgibt, wird auf seine Kosten unter Vor-

steckung einer bemessenen Frist und unter

dem Prcjudize der in Artikel 34 am Ende

und Artikel 43 gegenwärtigen Gesetzes

getroffenen Bestimmungen — gegen Lad-

ungsnachweis an deren Abgabe gemahnt.

Art. 28.

Die eingekommenen Erklárungen wer-

den von den sämmtlichen Gemeindebehör=

den eines Amtsbezirkes innerhalbdes hiezu
festgesetzten Termins an das einschlägige

Rentame übergeben, welches dieselben einer

voldrusigen Durchsicht und Prüfung unter-

zieht, die zu deren Beurtheilung für nöthig

erachteten Erhebungen (Art. 40) oflegt,
und hierauf sämmtliche Declarationen in

eine nach Steuerdistricten und nach Ge-

werbscategorien geordnete Steuerliste zu-

sammenstellt.
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Art. 29.

Wenn von dem Rentamte die Steuer-

listen angelegt sind, so critt in jedem Rent-

amtsbezirke ein Ausschuß zur Prüfung und

Festsetzung der gegebenen Erkldrungen,

welche in größeren Städten nach den be-

reits vorhandenen oder zu bildenden Di-

stricten, oder nach Gewerbscategorien, wo

dieses zweckmäßig erscheint, außerdem aber

nach Gemeinden vorgenommen wird, in

Thatigkeit.
Dieser Ausschuß ist zusammengesetzt:

a) aus einem von der einschlägigen Re-

gierungskammer des Innern zu be-

stimmenden Districtspolizeibeamten, —

in der Haupt= und Residenzstadt Mün-

chen aus einem rechtskundigen Mit-

gliede des Magistrats, —

b) aus dem Rentbeamten oder einem

von der vorgesetzten Finanzstelle be-

stimmten Stellvertreter desselben, —

—

4 6 aus fünf Ausschußmiegliedern, wovon

vier als ständige Mitglieder für den

ganzen Rentamtsbezirk in der nach-

folgend vorgezeichneten Art gewähle

werden, und als fünftes Ausschuß-

mitglied jedesmal der Gemeindevor-

steher (Ortsvorstand) oder in dessen

Berhinderung ein Bevollmächeigter je-

ner Gemeinde, deren Erklärungen ge-

prüft werden sollen, beziehungsweise

19*
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in Stadten der Districtsvorsteher des

treffenden Stadtbezirkes oder ein von

dem Stadtmagistrate (Burgermeister-

amte) zu bestimmender, mit den

bezuglichen Localverhaltnissen vertrau—

ter Stellvertreter desselben beigezogen

wird; —

aus einem verpflichteten Actuare, wel-

chen das Rentamt zu stellen hat.

d—

Art. 30.

Zur Wahl der für den ganzen Amts-

bezirk bestimmten Ausschußmitglieder wer-

den für jede zum Rentamtsbezirk gehörige

Stadtgemeinde I. und II. Classe die Mit-

glieder des Magistrats und die Gemeinde-

bevollmächtigten, dann für jede Stadt und

Marktgemeinde III. Classe ein Mitglied

des Magistrats und ein Gemeindebevoll-

mächtigter, endlich für jede Landgemeinde
der Gemeindevorsteher oder an dessen Statt

ein Gemeindebevollmächtigter berufen. In

der Pfalz stellt jede Gemeinde für je tau-

send Einwohner einen Wahlmann, welcher

durch den Gemeinderarh zu bestimmen ist;

jede Gemeinde stellt wenigstens einen Wahl-

mann.

Die Leitung der Wahl übernimmt der

von Seite der Königlichen Kreisregierung

in den Ausschuß ernannte Districtspolizei-

beamte als Wahlcommissär.

Von der in dieser Weise gebildeten

Wahlversammlung wird nach relariver Stim-

menmehrheit eine Anzahl von zehn Aus-

schußmitgliedern gewählt, welche gleichfalls
nach relativer Stimmenmehrheit aus ihrer

Mitte die vier ständigen Ausschußmitglieder

zu wählen, und die Reihenfolge der Ersatz-

männer zu bestimmen haben.

Das alteste Mieglied führt bei dieser

Wahl den Vorsitz. K
Bei der [Wahr selbst ist die Vertraut-

heit der Gewählten mit den in dem Amts-

bezirke bestehenden Industrie= und Handels-

verhältnissen, sowie die Vertretung der in

dem Bezirke hauptsächlich vorkommenden

Gewerbe in besondere Berücksichtigung zu

ziehen.

Art. 31.

Wählbar in den Ausschuß sind nur

unbescholtene Seaatsbürger, welche in dem

teffenden Rentamrebezirke ansässig sind und

dem Gewerbs= oder Handelsstande ange-

hören.
Befindet sich in einem Rentamts-

bezirke neben mehreren Landgemeinden eine

Stadt l. oder II. Classe, so müssen von

den zehn Miegliedern wenigstens drei aus

der Mitte der städtischen Gewerbs oder

Handelsleute gewählt werden.

Art. 32.

Kein als Mitglied oder Ersatzmann
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in den Steuerausschuß gewählter Seaats-

bürger kann ohne triftige Gründe die auf

ihn gefallene Wahl ablehnen. Die vorge-

brachten Ablehnungsgründe werden von der

einschlägigen Regierung, Kammer des In

nern, geprüft. Werden die vorgebrachten

Gründe als statthaft befunden, so wird der

treffende Ersatmann einberufen; werden sie

dagegen verworfen und der Gewáhlte critt

geschehener Aufforderung ungeachtet nicht
in den Ausschuß, so wird zwar gleichfalls

dessen Ersatzmann eingerufen, das renitente

Ausschußmieglied hat jedoch alle durch die

Verzögerung entstandenen Kosten zu tragen,

und verfällt überdieß in eine Strase von

25 bis 50 fl. zu Gunsten des Armenfonds

jenes Ortes, wo dasselbe seinen Wohnsi hat.

Gleicher Strafe unterliegen sene Aus-

schußmitglieder oder Ersatzmänner, welche,

ohne Ablehnungsgründe anzubringen, in

den Ausschuß und dessen Sitzungen nicht

eintreten.

Die Fädllung des Strafbeschlusses stehr

dem Steuerausschusse, der Vollzug dessel-

ben dem einschldgigen Rentamte zu.

Art. 33.

Jedem in den Steuerausschuß eintre-

tenden Mitgliede ist vor Beginn seiner

Function von dem vorsitzenden Districts-

polizeibeamten nachstehender Eid abzu-

nehmen:
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„Ich schwöre, daß ich als Mit-

„Llied des Gewerbsteuerausschusses mein

„Urtheil über die zu prüfenden Erkläe-

„ungen nach bestem Wissen und Ge-

„wissen abgeben werde, so wahr mir

„Gott helfe und sein heiliges Evan-

„gelium.“

Von Nichtchristen ist der Eid mit

Hinweglassung des Beisatzes: „und sein

heiliges Evangelium“ zu leisten.

Art. 34.

Der auf vorbezeichnete Weise zusam-

mengesetzte Gewerbsteuerausschuß tritt auf

jedesmalige Veranlassung des NRentamtes
am Sitze desselben zusammen.

Er prüuft die von den Steuerpflichti-

gen abgegebenen, vom k. Rentbeamten mit

der Steuerliste vorgelegten Erklérungen,

bestätigt dieselben entweder als unbedenklich

oder entscheidet im Falle der Beanstand-

ung unter vorgängiger mündlicher Vernehm-

ung des Beetheiligten.

Wenn der im Arrikel 27 vorgeschrie-

benen Mahnung ungeachter der Steuer-

pflichrige eine Erkldrung abzugeben unter-

lassen har, so erfolgt die Enescheidung des

Aueschusses von Amtswegen ohne Einver-

nahme des Betheiligten, vorbehaltlich der

in Arcikel 43 vorgesehenen Serafbestimmung.
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Art. 35.

Die Entscheidungen des Gewerbsteuer=

ausschusses erstrecken sich im Allgemeinen

auf alle jene thatsächlichen und gewerbli-

chen Fragen, welche für die Bemessung

der Steueranlage von Einfluß sind, insbe-

sondere:

8)

—

—

d —

e)

5

auf die Frage, welches oder welche Ge-

werbe von dem Steuerpflichtigen be-

trieben werden, dann ob eine der freien

Betriebsamkeit vorbehaltene Erwerbs-

art gewerbemäßig ausgeübt wird (Ar-

rikel 1);

auf die zur Einreihung unter den

Tarif nothwendige Bestimmung der

Qualitt eines Gewerbes im Falle

dessen Eigenschaft überhaupt zweifel-

haft sein sollte (Artikel 7);

auf die Festsetzung der Normalanlage

fener Gewerbe, welche in dem Ge-

werbsteuertarife nicht speciell enthalten

sind (Areikel 6);

ferner auf die Fragen:

wie viel Geschäáftsgehilsen in dem ein-

zusteuernden Gewerbe durchschnittlich
verwendet werden, dann wie viele von

den verwendeten Hilfsarbeitern als

eigentliche Gewerbsgehilfen oder als

blos untergeordnete Arbeiter zu be-

trachten sind (Artikel 8 und 12);—

mit wie vielen und welchen Worricht,

s —

—k

)

—·

k)
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ungen das Gewerbe betrieben wird

(Artikel 8); —

wie hoch sich bei Brauereiberechrigeen

die durchschnictliche Größe des jähr-

lichen Malzverbrauchs (Arrikel 9) be-

läufr; hiebei ist in jenen Gebieksthei-

len, in welchen der Malzaufschlag er-

hoben wird, der Betrag des an das

Staatsdrar entrichteten Aufschlages

nach Maßgabe der aufschlagamilichen

Rechnungen zu Grunde zu legen;—
wie viel bei Brantweinbrennereien die

Eimerzahl des jährlich erzeugten Fa#

bricates (Actikel 9) beträgt;—
ob in dem Falle, wenn von einer Person

mehrere Gewerbe betrieben werden,

das in Artikel 18 Absatz 2 bezeichnete

Verhäleniß vorhanden ist oder niche,

und bejahenden Falles, nach welcher

Gewerbsgattung die Besteuerung start-

zufinden habe: —

was bei gemischten Waarengeschäften

als hauptsächlicher Handelsgegenstand

zu betrachten, beziehungsweise welches

Handelsgewerbe bei der Besteuerung

zu Grunde zu legen ist (Artikel 18

Absatz 3); —

ob in einem Laden nur eigene Pro-

ducte oder auch aus anderen Werk-

stätten oder Fabriken hervorgegangene

Verkaufsgegenstände feilgehalten wer-

den, und wenn dieß der Fall, welcher
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Steuerbetrag für das Ladengeschäft

nach Maßgabe der in Arcikel 19 deß-

falls gerroffenen Bestimmungen in

Ansatz zu bringen ist.

Außerdem hat der Steueraueschuß die

Aufgabe, in allen jenen Fällen, in welchen

die Betriebsanlage nicht nach bestimmten

dußerlich kennbaren Merkmalen berechnet

wird, sondern zu deren Bestimmung ein

Spielraum von Classensähzen in dem Tarife

gegeben ist (Artikel 4 letzter Absatz), die

Feststellung des den Betriebsverhälmissen

des Geschäftes entsprechenden Steuersatzes

vorzunehmen.
Im Vollzuge der in Artikel 25 ge-

troffenen besonderen Bestimmungen steht

dem Steuerausschusse die Befugniß zu,

bezüglich der nach lit. a des genannten

Arcikels zulässigen Steueksnäßigungen gut

achtlichen Antrag zu stellen, und ist derselbe

zur Beschlußfassung darüber berufen, ob

und in welcher Weise die daselbst unter

lit. b, c und d ertheilten Ermächtigungen

in Anwendung zu bringen seien.

Art. 36.

Die Beschlüsse des Ausschusses wer-

den nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Stimmberechtigt sind nur die fünf

Ausschußmitglieder.
Bilden sich mehr als zwei Meinungen,

so werden in den einschlägigen Fällen die
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Stimmen für den höchsten Ziffer zu den

Seimmen für den nächst niedrigen so lange

hinzugezähle, bis sich eine absolure Mehr-

heit ergibt.

Art. 37.

Die Leitung der Sitzungen ist dem

Districtspolizeibeamten übertragen.
Derselbe hat auch die Ladung jener

Declaranten, deren Fassionen beanstandet

wurden, zu erlassen, und ihre Vernehmung

vor versammeltem Ausschusse zu pflegen.

Erscheint der Declarant zu der angeordne-

ten Vernehmung nicht, so ist der Ladungs-

nachweis den Acten einzuverleiben.

Der Betheiligte tritt bei Fällung des

Beschlusses ab. Wird die Erklärung eines

Ausschußmitgliedes geprüft, so kann das-

selbe für diesen Act der Sitzung nicht bei-

wohnen und wird dessen Stimme

Vorsitzenden übertragen.

dem

Art. 38.

Den Ausschüssen ist gestattet, in wich-

tigen oder zweifelhaften Fällen nach eigenem

Ermessen einen oder zwei sachverständige

mit den betreffsenden Industrie= oder Han-

delsverhältnissen vertraute Männer zur

näheren Aufklärung bei den Ausschußsiz=

ungen zuzuziehen; dieselben haben jedoch

keine entscheidende Stimme und müssen vor

der Beschlußfassung abtreten.
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Art. 39.

Der Rentbeamte oder dessen Stellvertre=

ter wohnt den Ausschußsitzungen als Staats=

anwalt bei. In dieser Eigenschaft hat der-

selbe im Allgemeinen für die richtige An-

wendung des Gesetzes Sorge zu tragen,

serner im Einzelnen zu prüfen, ob alle Ge-

werbsteuerpftichtigen ihre Erklárungen rich-

ig abgegeben haben und ob diese Erklär-

ungen nach Maßgabe des die Betriebsan-

lage bedingenden Umfanges des Gewerbs-

betriebes geschehen sind. Er stelle demge-

mäß die im Grarialischen Interesse als ge-

eignet befundenen Anträge.
Der Staatsanwalt ist vor jeder Be-

schlußfassung mit seiner Erinnerung und

seinem Antrage zu hören. Ein Stimm-=

recht steht ihm jedoch nicht zu.

Art. 40.

Behufs der Sammlung der für die

Prüfung der Steuererkldrungen erforderli-

chen Materialien werden die k. Rentbeam-

ten oder deren Stellvertreter ermchtiger,

alle jene Erhebungen zu pflegen, welche

zur Bemessung der Ausdehnung des Ge-

werbsbetriebes für nothwendig erachtet
werden.

Dieselben sind demgemäß insbesondere

berechtiget, zu jeder Zeit von den einschlä-

gigen Behelfen sämmtlicher Staats= und Ge-

meindebehörden,Gewerbsinnungen u. . w.

Einsicht zu nehmen oder schriftliche Auf-

schlüsse zu verlangen, endlich entweder in

eigener Person oder durch einen amtlich

Bevollmächtigten von allen in ihrem Amts=

bezirke befindlichen Gewerbsunternehmun-

gen Einsich" zu nehmen oder nehmen zu

lassen. ’

Art. 41.

Ueber die Verhandlungen des Ge-

werbsteuerausschusses wird ein kurzgefaßtes,

von sämmtlichen Anwesenden zu unterzeich-

nendes Protokoll aufgenommen.

Art 42.

Sind in dieser Weise die abgegebe-

nen Erklärungen eines Bezirkes von dem

Gewerbsteuerausschusse geprüft und festge-
setzt, so wird auf Grund derselben die

Steueranlage von dem Rentamte berechnet

und in die Steuerlisten eingetragen.

Die Steuerlisten werden hierauf, nach

vorgängiger Bekannimachung, während 14

Tagen am Sitzee des Rentamtes zur Ein-

sicht der betheiligten Gewerbsteuerpflichtigen

ausgelegt.
Werden hiegegen Reclamationen er-

hoben, so wird mit diesen nach den unten

folgenden Bestimmungen(Arcikel 48bis 54)

verfahren.

Nach Ablauf des Reclamationster=
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mins (Artikel 52) werden die abgeschlose
senen Steuerlisten der k. Regierung, Kam-

mer der Finanzen, zur rechnerischen Revi-

sion und Verrechnungseinweisung vorgelegt.

B. Strafbestimmungen.

Art. 43.

Wenn ein Steuerpflichtiger die Ab-

gabe seiner Erklärung der ergangenen Mahn-

ung ungeachtet unterlassen hat, und dem-

zufolge die Entscheidung des Ausschusses

gemäß Artikel 31 von Amtswegen zu ge-

schehen hatte, so verfällt der Säumige in

eine nach der Bedeurendheit des einzusleuern-

den Gewerbes bemessene Geldstrafe von einem

bis zu fünfzig Gulden.

Art. 41.

Derjenige Steuerpflichtige, welcher in

seiner Erklärung die zur Festsehung der

Betriebsanlage erforderlichen erkmale

(Artikel 26) zum Nachtheile des Staats-

drars entweder ganz

gering oder unrichtig angibt, unterliegt,

wenn die Unrichtigkeit der Erklärung nicht

auf einem entschuldbaren Jrrthume beruht,

einer Geldstrafe, welche nach Ermessen dem

fünf“ bis zehnfachen Jahresbetrage desseni-

gen Theiles der Steueranlage, um welchen

die Staatscasse durch die unrichtige Fassion

verlürzt worden wire, gleichkommt.

verschweigt oder zu
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Art. 45.

Die Strafanträge stellt und begründer

der Staatsanwalt. Der Ausspruch der

Strafe wird von dem Steuerausschusse ge-

fällt, in das Ausschußprotokoll aufgenom-

men und dem Straffälligen speciell eröffnet.

Art. 46.

Soferne sich die Unrichtigkeic einer

Erklärung nicht sofort bei deren Prüfung

durch den Steuerausschuß ergibt, sondern

erst später enrdeckt wird, so hat der könig-

liche Rentbeamte den Fall einstweilen in

Vormerkung zu nehmen und hierüber dem

am Schlusse des Finanzjahres behufs der

Prüfung der neuen Zugänge zusammen-

tretenden Ausschusse Vortrag zu erstatten,

welcher sodann eine wiederholte Prüfung

der Erklärung vornimmt und über die

Straffälligkeit des Steuerpflichtigen gemäß

Artikel 44 entscheidet.

Wird die angezeigte Unrichigkeit als

begründet erkannt, so findet eine neue Steuer-

berechnung statt und hat der Pflichtige den

zu wenig entrichteten Betrag für die Ver-

gangenheit nachzubezahlen.

Art. 47.

Die verhängten Geldstrafen verfallen

dem Armenfonde des Orts, welchem der

betreffende Steuerpflichtige eingehörig ist.
20
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Der Strafvollzug ist dem einschlägi-

gen Rentamte übertragen.

C. Ueclamationsverfahren.

Art. 48.

Soferne eine der in dem gegenwer-

tigen Gesetze über das Verfahren vorge-

sehenen Bestimmungen verletzt worden ist,

kann Beschwerde wegen Nichtigkeit ergrif-

fen werden.

Art. 49.

Reclamationen gegen die Normalan=

lage sind dann zulässig, wenn

a) ein Gewerbe in dem Tarife nicht auf-

genommen, folglich durch das Gesetz

mit keiner Rormalanlage belegt und

der Sceuerausschuß zur Festsetzung

der Normalanlage berufen ist;

b) wenn die Qualität eines Gewerbes

zweifelhaft ist und der Steueraus-

schuß sich über diese Qualität und die

hiedurch bedingte Normalanlage aus-

zusprechen hat;
wenn die Einsteuerung unter Anwend-

ung der in Artikel 25 hit. c und d.

enthaltenen Bestimmungen geschah oder

zu geschehen hatte.

Reclamationen gegen die Betriebsan=

läge können lediglich statefinden:

a) wegen unrichtiger Berechnung dersel-

4
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ben, in welchem Falle jedoch die Re-

clamation an die höhere Instanz nur

dann vorgelegt wird, wenn der Rent-

beamte die Berichtigung seiner Be-

rechnung von kurzer Hand vorzuneh-

men sich weigern, folglich auf deren

Richtigkeic bestehen sollte;
in allen jenen Fällen, in welchen der

Steuerausschuß berufen ist, die Be-

triebsanlage je nach den bestehenden

Geschäftsverháltnissen innerhalb der

Grenzen eines bestimmten Spielrau=

mes auszumessen, oder besondere nach

den Bestimmungen des Gesetzes und

beziehungsweise Steuertarifes zulässige
Sceuerzuschläge in Anwendung zu

bringen.

b—

Art. 50.

Gegen Strafbeschlusse kann unbedingt

eine Reclamation erhoben werden.

Art. 51.

Die nach den vorstehenden Attikeln 48,

49 und 50 zuldssigen Rechtsmittel können

sowohl von dem Gewerbsteuerpflichtigen als

von dem Sctaatsanwalte ergriffen werden.

Letzterem steht außerdem das Reche

zu, in allen Fällen wegen irriger Anwend-

ung des Gesetzes von Amtswegen zu re-

clamiren.
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Art. 52.

Alle Nichtigkeitsbeschwerden und Re-

clamationen sind bei Strafe des Ausschlus-

ses innerhalb einer unerstrecklichen Frist von

30 Tagen, welche mit dem Tage der Auf-

legung der Steuerlisten (Actikel 42) und

bei Strafbeschlüssen mit dem Tage der Er-

öffnung des Beschlusses zu laufen beginnr,

bei dem treffenden Rentamte anzubringen

und von diesem mitr den einschldgigen Acten

der vorgesetzten Regierungs-Finanzkammer

vorzulegen.
In denjenigen Fällen, in welchen eine

Reclamation von Seite des Staatsanwal=

tes ergriffen wird, hat derselbe, soferne es

sich um eine Erhöhung der betreffenden

Steueranlage handelt, vorerst noch den be—

theiligten Steuerpflichtigen mit seinen et-

waigen Gegenerinnerungen zu vernehmen,

und diese mit den staatsanwaltschaftlichen

Anträgen der Regierungs-Finanzkammer in

Vorlage zu bringen.

Art. 53.

Die Regierungs-Finanzkammer ent-

scheidet hierüber nach erstattetem Vortrage
und collegialer Berathung in zweiter und

letzter Instanz.

Sie ist ermächtiget, in zweifelhaften

Fällen das Gutachten der Gewerbs= oder

Handelskammer, sowie der Gewerbs, und
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Handelsgremien oder einzelner Sachver-

ständiger einzuholen.

Im Falle von ergriffenen Nichtigkeits-

beschwerden (Artikel 48) oder von Recla=

mationen des Sctaatsanwaltes wegen irri-

ger Anwendung des Gesetzes verweist die

Regierung, soferne die Beschwerde für be-

gründer erachtet wird, die Sache zur wie-

derholten Beschlußfassung an denselben

oder an einen andern aus den Ersatzmän-

nern berufenen Ausschuß, oder sie trifft die

kraft ihres Oberaufsichtsrechtes für nöthig

befundenen Verfügungen.
Bei den gegen die Normal= oder Be-

triebsanlage erhobenen Reclamationen (Ar-

tikel 49) bestätigt sie entweder, den Be-

schluß des Steuerausschusses, oder sie spricht

unter Aufhebung dieses Beschlusses die in

veränderter Größe festgesetzte Steucran-

lage aus.

Bei Reclamationen gegen Strafbe-

schlüsse ist die Regierungs= Finanzkammer

sowohl ermächtige, die verhängte Strafe

ganz aufzuheben, als auch dieselbe zu be-

stätigen oder nach Befund der Sache in-

nerhalb der durch das Gesetz bestimmten

Grenzen zu ermäßigen oder zu verstärken.

Der Regierungs-Finanzkammer bleibt

außerdem jederzeit die Befugniß vorbehal-

ten, soferne sie bei Revision der Steuerli-

sten eine unrichtige Gesetzesanwendung wahr-

nimmt, eine deßfallsige Reclamation aber

20
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von keiner Seite eingelegt ist, den Steuer—

beschluß von Amtswegen aufzuheben und

die Sache zur erneuten Beschlußfassung

oder nach Umständen zur Reassumtion der

Einsteuerungsverhandlung an die Unterbe-

hörde zurückzuweisen.

Art. 54.

Nur die gegen einen Strafbeschluß er-

hobene Reclamation hat Suspenstowirkung.

I). Steuerperioden.

Behandlung der Ab= und Zugänge.

Art. 55.

Die nach Bescheidung der angebrach-

Reclamationen und nach vorgenom-

mener rechnerischer Prüfung (Areikel 42)

definitive festgestellten Gewerbsteuerlisten bil-

den die Grundlage der Erhebung für je

drei Jahre.

ten

Art. 56.

Die Steueranlage unterliegt von drei

zu drei Jahren im ganzen Umfange des

Königreichs einer allgemeinen Revision und

neucn Feststellung nach dem vorgehend be-

stimmten Verfahren.

Art. 57.

Innerhalb der dreijährigen Periode
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werden an der festgesehten Steuergröße

keine Veränderungen vorgenommen, aus-

genommen:

a) wenn der Steuerpflichtige während

dieser Zeit verstirbt und das Gewerbs-

geschäft von dessen Relictennicht fort-

betrieben wird;

wenn derselbe auf die fernere Aus-

übung des Gewerbes förmlich ver-

zichtet;
wenn ein reales oder radicirtes Ge—

werbsrecht oder eine personliche Ge—

werbsconcession ruhend behandelt und

über die demgemäß erfolgte Einstell—

ung des Betriebes der entsprechende

Ausweis bei der Steuerbehörde ge-

liefert wird;

wenn die Gewerbsauenbung nach In-

halt des Gewerbspatentes, der Con-

cession, der Licenz oder des Privile-

giums auf einen bestimmten Zeitraum

beschränkt und dieser Zeitraum ab-

gelaufen ist, ohne daß die vorschrifts-

mäßigen Vorbedingungen zum un-

unterbrochenen Weiterbeteiebe durch

Verlängerung oder Erneuerung des

Patentes, der Concession, der Licenz

oder des Privilegiums erfüllt sind.

In vorbezeichneten Fällen wird die

Steuer von dem dem Sterbefalle oder der

Betriebsbeendigung nächstfolgenden Steuer-
ziele an abgeschrieben; bei ruhenden Ge-

h —

— —

4
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werben tritt von dieser Zeit an die in Ar—

tikel 21 vorgesehene Steuer ein, welche

durch das treffende konigliche Rentamt von

Amitswegen und unter Vorbehalt der

Reviston von Seite der königlichen Re-

gierungsfinanzkammer — festgesetzt wird.

Art. 589.

Sobald innerhalb des Laufes einer

dreifährigen Steuerperiode der Betrieb ei-

nes neuen Gewerbes begonnen oder der

Betrieb eines schon früher ausgeübten Ge-

Werbes neu aufgenommen wird, hat der

Gewerbsinhaber gleichzeitig mit dem Beginne

des Geschäftes die durch Artikel 26 vor-

geschriebene Erklärung bei dem einschlägi-

gen Rentamte abzugeben, welches auf

Grund der hierin enthaltenen thatsächlichen

Momente die Normal= und Betriebsanlage

sofort provisorisch fesistellt und mit dem dem

Beginne des Betriebes nächsifolgenden

Stenerziele erhebt.

Am Schlusse jedes Finanzjahres wird

der Stenerausschuß zu dem Zwecke einbe-

rufen, um die Erklärungen der während

des verstossenen Jahres in Zugang gekom-

men Gewerbsteuerpflichtigen vorschriftemd-

ßig zu prufen, worauf sodann erst die de-

finitive Festsetzung der Steuer erfolge.

Das im gegenwärtigen Gesetze Ar-

tikel 34 — 54 vorgezeichnete Verfahren

findet hiebel gleichmßige Anwendung.
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Softrne bei dieser deftmitiven Ein-

steuerung eine Erhöhung der von dem

Rentamte provisorisch berechneten Steuer-

anlage eintritt, so ist der Steuerpflichtige

zur Nachzahlung der für die Vergangen-

heit zu wenig entrichteren Sreuer verbunden.

Im entgegengesetzten Falle tritt enespre“

chende Rückvergütung ein.

Art. 59.

Die einschlägigen Polizeibehörden sind

verpflichtet allmonatlich den berreffenden kô.

niglichen Rentämcern ein Verzeichniß sämmt-

licher Gewerbs-Zu: und Abgänge mitzu-

heilen.

Art. 60.

Die Gewerbstenerausschüsse bietben

während der dreischhrigen Periode in Thl-

tigkeit.

Nach Ablauf dieser Frist wird eine

neue Wahl vorgenommen, unabbrüchig der

in Folge von Todesfällen, Erlöschungen

von Gewerbsrechten u. dgl. etwa noth-

wendig werdenden Zwischenwahlen.

 HKoslen der Steneranlage.

Art. 61.

Alle auf die Gewerbsteueranlage er-
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wachsenden Verhandlungen sind tar= und

stempelfrei zu behandeln.

Art. 62.

Den Mitgliedern des Gewerbsteuer-

ausschusses wird für Reisekosten und Zeit-

verlust eine angemessene Enrschádigung ge-

leistet.

Diese sowie andere unvermeidliche

Kosten tragt die Staatscassa.

Art. 63.

Der Reclamant tragt, wenn seine

Beschwerde abgewiesen wird, die treffenden

Kosten des Reclamationsverfahrens mit

dem von der koniglichen Regierungsfinanz-

kammer festzusetzenden Betrage.

Die Staatscassa ubernimmt in keinem

Falle eine Vergutung von Kosten, welche

der Steuerpflichtige auf Ausfuhrung seiner
Reclamation verwendet.

III. Abschnitt.

Erhebung der Gewerbsteuer.

Art. 64.

Die Erhebung der Gewerbsteuer findet

ratenweise an bestimmten Steuerzielen,

deren Termine im Verordnungswege fest-

gesetzt werden, statt.

Art. 65.

Jedem Gewerbsvereine, sowie jeder
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zu diesem Zwecke in einem Amtsbezirke

gebildeten Gewerbsgenossenschaft ist ge-

stattet, die auf die Dauer von drei Jahren

festgesetzte, den Gewerbsverein oder die Ge-

nossenschaft treffende Gesammtgewerbsteuer

für diese Periode nach freiem Ueberein-

kommen unter die einzelnen Gewerbsge-

nossen umzulegen.

Auf das in solcher Weise für die

Dauer von drei Jahren festgesetzte Steuer-

contingent haben Zu= und Abgänge im

Laufe der dreijährigen Periode keinen Einfluß.

Dagegen hafter die Genossenschaft für

die unverkürzte Entrichtung und rechtzeitige

Ablieferung der Gesammesteuer.

Schluß-Bestimmungen.

Art. 66.

Das gegenwärtige revidirte Gesetz

tritt mit dem Finanzjahre 185556 für das

ganze Koönigreich in Wirksamkeit.

Die Verordnung vom 15. Afpril

1814, „Reccificirung der Gewerbsteuer

betreffend,“ ist außer Krafe gesetzt.

Art. 67.

In dem Regierungsbezirke der Pfalz

tritt die Verordnung vom 14. April 1820,

„die Gewerbsteuer im Rheinkreise betref-

fend,“ außer Anwendung, unter Vorbe-

halt jedoch nachfolgender mit der Gewerbs-
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freiheit und den Gewerbspatenten in Ver-

bindung stehender Bestimmungen:

a) Die auf die Lösung der Patente, deren

Gebrauch und Wirkung bezüglichen

88. 10, 12 Absatz 1, 13 bis 16, 30

bis 36, dann 39 bis 43. obiger Ver-

ordnung bleiben auch fernerhin in

Kraft.

Die Erklrungen der Steuerpflichtigen

über Gewerbs-Ab= und Zugänge sind

bei der einschlägigen Gemeindebehörde

abzugeben.

b—

c) Wer ein neues Gewerbe anfangt oder

seinen Geschaftsbetrieb in einer Weise

andert, welche gesetzlich eine Steuer—

erhohung zur Folge hat, ist auch ohne

vorausgegangene Aufforderung gehal-
ten, vor Beginn der Geschäáftsaus=

übung die in Artikel 26 des gegen-

wärtigen Gesetzes vorgeschriebene Er-

klärung bei Strase des dreifachen

Gegeben München, den 1. Juli 1856.
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Betrags der von ihm geschuldeten

Steuer abzugeben.

d) Die Aburtheilung sämmtlicher Zu-

widerhandlungen gegen das Gewerb-

steuergesetz bleibt den Polizeigerichten

der Pfalz übertragen. Alle verhäng-

ten Geldstrafen verfallen dem in Ar-

n#kel 47 dieses Gesetzes bezeichneten

Localarmenfonde.

Art. 68.

In den Gebietseheilen von Unterfran-

ken und Aschaffenburg hat die Anlage der

Gewerbsteuer unter Anwendung der vor-

stehend gegebenen Bestimmungen gleich-
zeitig mit dem Eintricte der definitiven

Rustical-, Dominical= und Haussteuen —

nach Maßgabe des Gesetzes vom 25. Au-

gust 1843 „die Gewerbs= und Personal=

Staatsauflagen im Regierungsbezirke von

Unterfranken und Aschaffenburg betreffend“
— stattzufinden.

Ma.

ihr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmann. v. Bwehl. Grafv. Reigereberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Beilage J.

Gemerbsteuer Scala.
Steuer-Sa.

Steuer— ——— a. b. kn 1]|||BKC 4

6 Classe. . in Orten mii einer I in Orten mit einer in Orten mit einer in Orten mit einer
Bevölkerung unter Bevölkerung von Berölkerung von [Bevölkerung non mehr

D. 1000 Seelen (10000— 4000 Seelen. 4000 —20, 000Seelen., als 20,000Seelen

a. 17. 4.. fl. ê *W tr.
l — 20 — 30 — 45 1 —

II. — 40 1 — 1 30 2 —

III. 1 — 1 30 2 15 3 —
IV. 1 20 2 — 3 — 4 —

V. 1 10 2 30 3 45 5 —

VI. 2 — 3 — 4 30 6 —
VII. 2 40 4 — 6 — 8 —

Villl. 3 204 5 — 7 30 10 —
IX. 4 " — 6 —— 9 ( — 12 —

X. 5 20 8 — 12 — 16 —

Xl. 6 40 10 — (5 — 20 —

XII. 10 — 15 — 22 30 30 —

XIII. 13 20 20 — 30 — 40 —

XIV. 16 40 25 — 37 30 50 —
XV. 20. — * — 45 — 60 —

XVI. 26 40 40 — 60 — 80 —

XVII. 33 20 50 — 7 — 100 —

XVIII. 40 — 60 — 90 — 120
XIX. 46 40 70 — 105 — 140 —

XX. 53 20 80 — 120 160 —

XXX. 60 — 90 — 135 — 180
XXII. 66 40 400 — 150 200 —

Xul. 83 20 125 — 187 30 250 —

XXIV. 100 — 150 — 225 — 300 —

XXV. 116 40 15 — 22962 30 350 —
XXVI. 133 20 200 300 — 400 —
XXVII. 166 40 250 — 375 — 500 —

XXVIII 200 — 300 — 450 — 600 —

XXIX. 266 40 400 — 600 800 —

XXX 333 20 500 — 750 1000 --

XXXI. 500 50 — 1125 — 1500

XXXII. 666 40 1000 — 1500 — 2000 —
XXXUIL 8833 20 12250 — 1875 — 2500

| "1

« *) Diese Rubrik bildet zugleich den Steuexsatz für alle jene Gewerbs-Unternehmungen, bei welchen nach

der desfalls in dem Tarife enthaltenen Bemerkung die Steueranlage ohne Rücksicht auf die Bevöl-

kerungs-Verhältnisse des Betriebsortes zu erfolgen hat.
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Beilage II.

Gewerbstener-Tarif
„ enthaltend:

A. Die mechanischen Künstler und Handwerker (N.. bis 335).

B. Die Handelsgeschäfte, und zwar:

1) Großhandel, Handel mit Geld und umlaufenden Papieren, dann dem

Großhandel verwandte Unternehmungen (Nr. 336 bis 312),

2) Detailhandel mit bestimmten Gegenständen (Nr. 313 bis 508),

3) Licitations-, Leih= und Mieth-Anstalten (Nr. 509 bis 517),

4) mit dem Handel in nächster Verbindung stehende Erwerbsarten (Nr. 518

bis 529).;

C. Das Fracht-, Stadt= und Reise Fuhrwerk, die Schiff fahrt

und Eisenbahnen,dannSchifsbau-undStraßenbau-linternehm-

ungen (Nr. 330 bis 543);

!). Die Gast= und Schenkwirthschaft (Nr. 511 bis 560);

E. Die Fabrications-Anstalten und Fabrik Unternehmungen,

und zwar:

Fabrik-Anstalten für Gespinnste und Gewebe (Nr. 561 bis 577),

Fabriken in Metall und überhaupt dem Bergbaue verwandte Unternehm-

ungen (Nr. 578 bis 600),

sonstige Fabriken aller Art (Nr. 601 bis 667), dann Mühlwerke (Nr. 668

bis 669);

F. Bierbräduereien und Branntweinbrennereien (Nr. 670 bis 672).

21
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Laufende Bezeichnung menlen. b.
Numer. G enet be ot 5 Betriebs-Anlage. Veuertungen.

I · pjm.1si.-.I

,.-l. MechanifchcKünstleknndW.

1Alabasterer II. Als Betriebsanlage wird fur —

den ersten Gehilfen der halbe,

für jeden folgenden der ganze

Betrag der für das Gewerbe be-

stimmten Normal-Anlage in An-

satz gebracht.

2 MHMpotheker X. Als Beetriebsanlage wird ei —

ner der Classensätze I. — XX. in

, Berechnung gebracht.

3 JApotheken des ärztli- VII. Als. Betriebsanlage wird ei- —

chen Personals ner der Classensätze I. — X. in.

(Handapotheken) Berechnung gebracht.
4 AusstopfervonThierenl. Wie bei Nr. 1. —-

5 Backofenmacher lil. 5„ « s» —

6 WBacksteinbrenner (Zie- I. Als Betriebsanlage wird einer —

gelbrenner im Klei- der Classensätze 1. — V. in Be-

nen) rechnung gebracht.
7 Bader (Barbiere) IV. Wie bei Nr. 1. —

8 Badinhaber IV. Als Betriebsanlage wird fur —

die ersten 6 Badwannen nichts,

für jede folgende Wanne ein

Viertheil des Betrages der

Normal-Anlage in Berechnung

gebracht. In Flußbädern gelten
je zwei Badabtheilungen gleich
einer Badwanne; ein freies

l
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baufende Beze ich nung Neilian. b. #
Numer. Gewerbe. — Betriebs-Anlage. 1 Bemerlungen.

Classe.
I

Schwimmbad wird fur 6 Bad-

abthetlungen gerechnet.
 Badinhaber mit Ab-

gabe von Erfrisch-

ungen:

für das Bad IV. Wie bei Nr. 8. —

für die Traiteurie II. Wie bei Nr. 1. —

10 Bäcker VI. Wie bei Nr. 1. —

11 WBacker ohne Verlag III. » « —

12 Bandagenmacher III. „ „ —

13 Bandmacher I. « « —

14 Baumeister (Architek- IX. « « —

ten)
15 Beinringler II. « » —

16 WBeinschwarzbereiter J. « « —

17 WBesenbinder (Schrop « l. « « —

penstiel- und Stie

felholzmacher) r
18 Bertfedernreiniger **m. 5„ „ —

19 Beutler III. « „ —

20 Bilderdrucker III. « » —

21 Bildhauer (Form III. 5„ « —

schneider)
22 Blattersetzer furWeber II. 5„ 5„ —

23 Blasbalgmacher IEI. 5„ „

24 Bileicher (Leinwand= IV. 5„ 5„ % —

bleicher)

21*



193 194

*5 Ech nung Melll b.

Numer. Gewerbe. ngee:Betriebs-Anlage. Bemerkungen.
Classe.

25 Bleigießer, II. Wie bei Nr. 1. —

Bleiarbeiter, Blei-

waaren-Verfertiger
26 Blitzaableitersetzer IV. „ „

27 PBlumenmacher, II. „ „ —

Blumenblatter- und

Blumenbehalter-

Verfertiger
28 WBrieftaschenmacher ul. „ „ —

29 Brillenmacher " III. « « —

30 Biillengestellmacher“ II. « « —
31 m. „ „ —

hölzerne Pumpen)
32 Buchbinder undPapp- IV. „ „ —

Acbeiter 1
33 Buchdrucker, Noren- I7, Als Betriebsanlage wird ei- —

drucker ner der Classensätze 1. — XNXNVn.

in Berechnung gebracht.
34 Buchsenmacher w. Wie bei Nr. 1. —

35 Buchsenschäfter III. „ « —

36 Bürstenbinder, win III. « « —

selmacher «
37 Werfertiger von Bür= I. „ « —

sten aus Mooswur.
wurzeln

38 Carousselspielbesitzer I. „ „ —

39 Chemiker V. « » —



Farbenbereiter (Ma-
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 *“ s.

Laufende Bei Pich nung 2. b. 6 n Bemerkungen
» . ge der - « · ·

Numer. Gewerbe. e Betriebs— nlage.
40 Chokolademacher 1 IV. Wie bei Nr.1. —

41 (Cigarrenmacher. II. „ „ —

42 Kiseleure MI. „ „ —

43 (Compositions= und II. „ „ —

Dantes-Verfertiger
44 Deachdecker, (Ziegel-s III. Als Betriebsanlage wird für —

und Schieferdecker) jeden Gehilfen ein Dritehei#

der Normal = Anlage in Ansät

gebracht.
45 Deckenmacher, (Bett-, III. Wie bei Nr. 1. —

decken---Pferddecken-

macher)
46 Dekateure III. „ „ —

47 Destillateure IV. „ „ —

48 Dosenmacher Uunul. „ „ —

49 Deeher, Drechsler III. „ „ —I

(in Holz, Horn,

Bein, Metall und

Bernstein)
50 Enmailleure (Schmelz“ III. „ „ —

arbeiter)
51 (Essigsieder III. « « —

52 Farber IV. « —

53 Färber von ledernen II. „ „ —

Hosen und Hand-
schuhen

54 III. « «
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Laufende Bezeichnung nellaul b.
der Anlage der « « Bemerkungen.

Numer. Gewerbe. Sag der Betriebs-Anlage.
Classe-

lerfarben-, Metall=

Farbenbereiter)
55 [aßschwefelmacher II. Wie bei Nr. 1. —

56 Federbuschverfertiger III. „ „ —

Federnbereiter, und

zwar

57 a) Bettfedern-Be- III. „ „ —

reiter

58 b) Schreibfedernt „ „ *r5

bereiter

59 Feilenhauer III. « « —

60 Feuerwerker II. 5„ « «; —

61 Folienmacher J. „ i„ " —

62 Fournierschneider III. „ » ,. —

63 Friseure, (Perucken- III. „ « —

macher)
64 Früchte-Ansetzer II. „ 5„ —

65 Futteralmacher(Schei3|II. „ „ n —

denmacher)
66 Gabel= und Rechen- J. i„ „ –

macher
67 Gärtner (Kunst= und III. « « —

Handelsgartner)
68 Geigenmacher Ill. „ « —

Gerber, und zwar:

69 a) Rothgerber VII. 5„ « —

70 b) Weißgerber » « —

-
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5 Ai .((V&amp; II

Laufende Beteich nung Normal- b. Ü Bemerkungen.
Numer Gewerbbee.-Betrebs-Anlage.

alasse.

71 Geschmeidmacher IV. Wie bei Nr. 1. —

72 Gesundheits-Taffet- III. „ „ —

Verfertiger
73 Getraideputzmühlma-. „ „ —

cher
74 WGipsarbeiter, Gips- III. „ „ —

formatoren
75. Glatter, Papierglätter. „ „ 1— —

76 Glaser III. „ „ " —

77 Glas= und Spiegel-Ul. „ „ —

Schleifer (ohne

Wasserkraft)
78 Glockengießer, (Roth- III. „ „ —

und Gelbgießer)
79 Goldarbeiter mit JuK#W#l. „ « —

welenhandel
80 Goldarbeiter ohne Ju V. „ „ —

welenhandel
81 Gold= und Silberar- VI. „ „ *r5

beiter (im vereinig-

ten Betrieb beider

Gewerbe) ·

82 Gold= und Silber-z 11. „ „ —

Drahtzieher Ö
83 Gold= und Silber-

schläcger und zwar

1
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LaufendeBes eis nung Menlk!, b.
Numer. Gewerbe. vtre Berriebs-Anlage. ê Bemerlungen.

Clafse. I

a) Goldschlagerei oder III. Wie bei Nr. 1. Ohne Rücksicht

gemischter Berrieb, auf Bevölkerung
von Gold= u. Sil- nach Rubrikdder

berschldgerei 1 Steuerscala.
b) Silberschlägereif 11. „ „ Wie vorige.

84 Gold= und Silber- „ „ r —

Spinner . 6
85 Golo und Silber- n II. Als Betriebsanlage wird iir —

Sticker jeden Gehilfen der halbe Be-

trag der Normal-Anlage in An-

l «- satz gebracht.

86 Goldleisten- und Rah- III. Wie bei Nr. 1. —

men-Verfertiger —
87 Goldwascher J. „ „ « —

88 Graveure, Vetischaft IV. „ „ —

 nund Siegel-Stecher,
89 Gürtler, Bronceure uw. „ „ —

90 Haargeflecht--, Haar-] II. „ „ " —

dressenmacher
91 Hafenbinder I. — — —

92 Handschuhmacher II. Wie bei Nr. 1. —

93 Harzbrenner 1 J. „ „ —

94 Hechel= und Kartat- II. „ „ —

schenmacher 1
95 Hefen= u. Germsieder IV. «« —

96 Holzschuh- und Holz- J. „ » —

waaren Verfertiger
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Laufende rhnung 1 rP*P " b.
Numer. G entt be. bud Betriebs-Anlage. Vemakurgr.

1. Classe. « «II

97 Holzwerkzeugmacher # II. Wie bei Nr. 1. —

98 Hornpresser I. „ „ 4 —

99 HOosenmacher III. „ „ —

100 Hosentrgermacher Il. „ „ 1 —

101 Hutmacher, Filzma- IV. 5„ „ —

cher, Haasen-Haar=

schneider
102 Hutstaffirer III. « « —

103 Hutformmacher II. „ „ —

Instrumentenmacher, s

und zwar:

104 a) Verfertiger von IV. „ „ —

musikalischen In-,

strumenten
105 5o) Verfertiger von IV. « « —

chirurgischen In-

strumenten (auch

Schnappermacher)
106 Juwelenfasser V. „ « —

107 Kaffee-Surrogat-Ver- II. » « —

fertiger l
108 Kalkbrenner im Klei“ II. « « —

nen «

109 Kaminkehrer V. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensatze 1. — XVI.

in Berechnung gebracht.

110 Kammacher I. Wie bei Nr. 1. —
«
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Laufende Beit * nuns Aar- 1 b. Bemerkungen
Numer. Gewerbe.,Beirrtebs-Anlage. "

Classe.

111 Kapselsteinmacher II. Wie bei Nr. 1. 1. —

112 Karchzähnmacher II. „ „ —

113 Kartenmacher, Ver#. „ „ 1 —

fertiger von Spiel- "

karten und Adreß- l

karten
114 Kartoffel--Sago und II. „ „ —

udelbereiter

115 Kattun= und Zitz- III. „ „

Drucker

116 Kesselflicker, Pfannen. „ „ —

flicker

117 Kesselschläger, herum IV. „ „ —

ziehender, der neue

Arbeiten fertigt

118 Kitter (Cementirer) J. „ „ —

119 Klaviermacher IV. „ „ —

120 Klavierstiftmacher II. „ „ —

121 Klavierstimmer II. „ „ —

122 Kleiderreiniger II. „ „ —1

123 Klempner in Blech u. IV. „ „ —

Zink, (Spangler,
Blechner, Flasch-

ner)
124 Knochenmehlbereiter III. „ « · —

125Ktiopfmacher,(Ver-lll. » „ " —

fertiger von beiner-
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baufende Bezeichnung Mala, b. —
Numer. der llage der Betriebs-Anlage. emeriungen.

Gewerbe. Sat der
Classe-

nen, metallenen und

sonstigen Knopfen) s

126 Kohlenbrenner I. Wie bei Nr. 1. —

127 Korbmacher II. „ „ —

128 Korsettenmacher II. „ „ —

129 Krankenwärter I. — — —

130 Kranzbinder I. Wie bei Nr. 1. « —

tlekappddrker vil. „ „ —

132 Krautschneider I. » » « —

133 Kravatenmacher III. „ „ 1 —

134 Kurschner IV. „ « —

135 RKuchenbacker (Kuchel IlI. „ „ —

backer, Pastetenba-
cker)

136 Kummetmacher III. „ „ "“ —

137 Kupferstecher, Stahl- IV. « « —

stecher
138 Kutschenmacher III. „ „ 4 —

139 Kuttelfleckbereiter II. „ „ —

(Kuttler)
140 Lakirer IV. „ „ —

141 Lampenschwärzbereiter . „ „ 1! —

142 Lebküchner (kebkuchen V. „ „ —-

backer) «

143 Lederer VII. „ „ —

144 Lederbereiter, Leder- III. „ „ —

thauer

22°
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— Iy a.

Laufende Bezeichnung KoeA. b.
der Anlage der Bemerkungen.

Numer. Gewerbe. (Cpen n Betritebs-Anlage.
rT * "]

—Ú Û/ ——

145 Lederpresser II. Wie bei Nr. 1 —

146 Leimsieder II. „ „ —

147 Leistenschneider 1 1. „ „ —

148 Linir-Anstalten (Ra- II. „ „ —

strir-Anstalten)
149 Liqueurmacher . I. „ „ –

150 Ki#hographen (SteinI.“ « « E —

drucker)
151 ihographische Stein= I1. „ „ q —

« zurichtung j

152 Lboffelmacher II.  « —

153 Loderer Ill. « « —

154 Maaßverfertiger. 1. „ „ —

Maasstabmacher "
155 WMalzer In. „ „ —

Maler, und zwar: II

tösa)Zimmermalek,An II. « » —

streicher, Tüncher,
157 5) Glasmaler, Por-Ill. « « s —

zellanmaler, Wap-
penmaler e

158 Maler-Leinwand-Be-1 II. 5„ « II —

reiter u

159 Mangmeister IV. « » —

160 Matrazenmacher lil. 5„ » —

161 Maurer, Maurer—- II. AlsBerriebs-Aulage wird für —
meister « jeden Gehilfen die Hälfte der
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Laufende Beieichnon3 4 b. Bemerkungen.
Numer. GewerbeemBeirebs-Anlage. *

—al

1 r Rormal-Anlage in Berechnung

I 3 gebracht.
162 Mausfallenmacher, I. Wie bei Nr. 7. —

Kafigmacher
163 Mechaniker (Verfer- IV. „ „ —

tiger von mathema-
tischen, physikali-

schen und mechani-

schen Instrumenten
aller Art)

164 DMetallbuchstabenver--111. „ 50

fertiger
165 Mea.alldreher III. „ „ —

166 Metalldrucker III. „ » —

167 Metallschlager II. „ „ Ohne Rücksicht

auf Bevölkerung

nach Rubrik der
Stenerscala.

168 Meaallschneider I „ „ " —

169 Methsieder . «» —

Metzger (Fleischer,
Schlachter) f-
und zwar: 4

170 a) Alt- und Jung, vV. Als Betriebsanlage wird ei- —

metzger, Schweine- ner der Classensatze 1. bis XVII-

metzger in Berechnung gebracht.
(Bei Bemessung der Betriebs-
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- s.

Laufende %ihn er b. Bemark
amer, Gewerde. ertrie6= Antad2re

Classe. 4

Anlage innerhalb dieses Spiel-“

raumes hat die durchschnittliche

1 Menge des jährlich ausgehauten
1 Schlachtviehes alsAnhaltspunke

in der Act zu dienen, daß fur

die ersten 20 Stuck geschlachte-

ter Ochsen nichts, — fur jedes

folgende Stuck der Betrag von

6 Kreuzern in Ansatz gebracht

wird. 2 Kuhe, Stiere oder Rin-

der, dann 10 Klber,Schweine

oder Schafe werden gleich einem
Ochsen gezählt.)

171b) Brandmeger, I1. Wie bei Nr. 1. v —

(Schlachter, Metz-
ger ohne Verlag)

172) Chaircutiers, Uul. « « —

(Mannheimer ·

Koche)
173 qh Rauchfleischma- IV. „ » —

cher, Wurstmacher
174 e) Pferdeschlachter III. « « —

175 Meubelreiniger II. « « —

176 Milchleute (mie Vieh, . Als Betriebs-Anlage wird für —

haltung) die ersten zwet Stuck Milchviehh

nichts, fur jedes folgende /1%
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Laufende Beze nung Nonheu. b. Bemerk

Numer. Gewerbe i Berriebs-Anlage. erkanden.
Glasse.

der halbe Betrag der Normal,

Anlage in Ansatz gebracht.
177 Modelirer (Holzmo- II. Wie bei Nr. 1. —

dellverfertiger)
178 Molkenbereiter II. „ „ —

179 Mostmacher II. „ » —

180 Mühlrzee III. „ » —

181 Mutzenmacher, (Kap-— III. „ „ —

pen:, Haubenma=

cher)
182 Nachtlichtmacher II. „ „ —

183 Nadler (Nadel- und Ill. 6 „ „ —

Haftelmacher) 1
184 Näherinnen, Weiß I. Als Betriebsanlage wird für —

naherinnen jede Gehilfin der halbe Betrag

der Normalanlage in Ansatz ge-
bracht. —

185 Nestler III. Wie bei Nr. 1. —

186 Nudelmacher II. „ „ —

187 Oblatenmacher II. » » —

188 Oefenverfertiger III. „ „ —

189 Oelpressenverfertiger Iun i„ « —

190 Optiker (Verfertiger Iyr „ „ —1

optischer Instru- 1 1
mente) # .

191 Orgelbauer IV. „ „ —

192 II. „ „ —Pantoffelmacher
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Laufende Beze ch nung nalien. b.
Numer. Ge sn de. LqBertriebs-Anlage. Bemertungen.

 GClasse. .

193 Papiermaché-Arbeitern. Wie bei Nr. 1. —

194 Papiermacher f. Gold- III. „ „ 7 —

Silber-, Metall- u. «

Bunt -Papier
195 Pappendeckelmacher II. „ „ 1 —

196 Pappschachtelmacher I. „ „ —

197 Parfumeriebereiter IV. „ „ —

198 Paternostermacher J. „ „ —

199 Pechler (Pechbrenner, II. „ „ . —

Pech- und Schmier-

sieder)
200 Deieschenstielmacher l. „ „„ I —

201 Pergamentbereiter, III. „ „ I —

Corduanleder-Be- «

reiter

202 Perlmutterarbeiter II. „„ —

203 Pfeifenbacker II. „ „ —

204 Hfeifenkopfschneider 11. „ „ —

205 flasterer (Steinsetzer) III. Als Betriebsanlage wird fur —

jeden Gehilfen ein Drittheil

der Normalanlage in Berech-
nung gebracht.

206 Plattenleger II. Wie bei Nr. 1. —

207 Polierer II. „ „ Ü

208 HDosamentirer (Bor-- J1I. „ „

tenmacher u. Cre- l r

pin-Arbeiter)
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Laufende Bez Fich nung #elan. b. . -

Numer. Gewerbe. Betriebs-Anlage. Bemerlungen.
Classe.

209 Presi— und Schnee- II. Wie bei Nr. 1. —

berger-Schnupfta-
back-Bereiter

210 Puppenverfertiger I. „ „ —

211 Putzdrahtverfertiger l. „ —

212 Putzmacherinnen, II. Als Berrlebsanlage wird für —

Kleidermacherinnen jede Gehilsin der halbe Be-
trag der Normalanlage in Be-

rechnung gebracht.
213 NRad- u. Gestellmacher IH. Wie bei MRl. 1. —

214 Regen= und Sonnen!. „ „

schirmmacher
215 Reisschneider I. „ „ —

216 Nesszeltenbereiter I. „ „ —

217 Riemer IV. „ „ —

218 Roßhaarbereiter IVI. » « —

219 Roßhaarbusch-Verfer III. « » —

tiger
220 Sackmacher I. » « —

221 Sackler III. « « —

222 Stégfeiler I. „ „ —

223 Saiten-Verfertiger u. « „ —

224 Saliterer (Salpetrer! I. „ „ —

bereiter)
225 Sattelbaummacher II. „ „ —

226 Sattler IV. „ „ —

227 Schachtelmacher I. » « —
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1euul-:7 6
ausende Bereichnu ng Normal. b. Bemerkungen

Numer. Gewerbe. ( Betriebs-Anlage. Ü .
2 —

226 Schäffler, — III. Wie bei Nr. 1. —

Bottcher, Kufer, l

Kübler, Binder)
229 Schaukastenträger J. — — —

230 Schellenmacher II. Wie bei Nr. 1 —

231 Schieferhauer J. „ „ —

232 Schiefertafelmacher I. „ „ —

233 Schindelmacher 1 „ „ —

234 Schleifer, (Scheer- u. 1 „ „ —

Messerschleifer) —

235 Schlittenmacher II. « « —

236 Schlosser, (Stahlar- IV. ,,,, —

beiter)
Schmiede, und zwar:

237 a) Huf- und Grob- V. 5„ « —

schmiede

238 b) Klein- u. Zeug- III. „ 5„ —

schmiede
239 C) Zirkelschmiede III. 5„ « l —

240 d) Kupferschmiede VI. 5„ « , —

241 e) Messerschmiede IV. « » —

242 s) Buchsenschmiede III. « » —

243 8) Nagelschmiede J. « » —

244 h) Sag; und Bohr-- III. « » —

schmiede, dann

Waffen-, Ket-

ten:, Sensen-,
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Laufende Bezeichnung nerhiu b. v
Numer. G *' e. Beeriebs-Anlage. rsmv s

Llasse.

Pfannen= und

Scheerenschmiede

(ohne Hammer--

werk)

245 Schnallenmacher II. Wie bei Nr. 1. —

246 Schneider II. Wie bei Nr. 1. —

Istmit dem Gewerbe ein Tuch-

verlag oder offener Laden ver-

bunden, so wird zuder nach der Ge-

» hilfenzahl bemessenen Betriebs-

anlage noch einer der Classensatze

I. bis Nlll. für den Betrieb des

I Tuchverlags oder Ladens zuge-

4Z schlagen. U
247 Schneider, welche sich I. Wie bei Nr. 1. —

mit dem Ausbessern

von Kleidern be-

schäftigen (Flick-
schneider c.)

248 Schniter, Verfertiger 1. » « —

von Schnitzwaaren

in Holz und Bein
249 Schnurwirker I[I.I. « « —

250 Schreiner, (Tischler, III. „ „ —

Kistler,)
251 Schriftgießer IV. « —

237
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Laufende Beze ich nung neiiun. b.
Numer. Gewerbe. genhdrBetiebs-Anlage. s—-p

Classe.

252 Schuhmacher (Schud. Wie bei Nr. 1. —

ster)
253 Schuheinfaßer I. „ „ —

254 Schuhflicker, I. „ „ —

(Alereisser, Alefli-

cker)
255 Schuhmacherwerk- II. „ „ —I

zeug-Verfertiger „ „ —

256 Schuhputzer, öffent.. „ „ —

liche (Oeffentliche

Stiefelwichser)
257 Schwefelsieder lI. „ „ —

258 Schwertfeger IV. « « —

259 Seidenzwirner II. „ « —

260 Seiden-, Spitzen= u. II. 7 7“ —

Shawl-Putzer
261 Sieifensieder V. « « —

(Kerzen-und2ich-«
terzieher)

262 Seiler III. « « —

(Reppsschläger)
263 Senfbereiter II. „ „ –

264 Siebmacher, II. 5„ „ —

(Verfertiger vonHaar-
u. Draht-Sieben,

Gitterstricker)
265 Siegellackmacher III. „ „ —
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Laufende Bezeich nung Nehien. b. Ü Bemerk

Numer. OGewerb E— Betriebs-Anlage. entrtungen.
Classe.

266 Silberarbeiter V. Wie bei Nr. 1. —

267 Spiegelmacher III. „ „ —

268 ESpiegelglasbeleger II. „ „ —

269 Spiegelglas= Polire11. „ „ —

und Frontirer

270 ESpiegelrolle## II. „ „ —

271 ESpiegelbortenmacher II. „ „ —

272 Spielwaaren-Verser“ II. „ „ —

tiger
273 Snpitzenmacher I. « « —

274 Sporer III. „ „ —

275 Spritzenmacher IV. „ 5„ —.

(Feuerspritzen-Ver-
fertiger) #

276 Sspritzenschlauchma= II. —

cher ä-
277Stäkkbekcitek II « « —

278 Steeinbrecher I. » —

279 Steingutbacker II. « » —

280 Seeinhauer IV. Als Betriebsanlage wird für —

(Steinmetz) jeden Gehilfen der halbe Be—

trag der Normalanlage in Be-

rechnung gebracht.
281 Seeinschleifer II. Wie bei Nr. 1. —

(Marmorschleifer)
282 Siteinschneider III. « « —

(Edelsteinschneider)
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Laufende Bez * ch nung Nrlsag. 6 b.

Numer. Ge ver be. e Betriebs-Anlage. Bemerlungen.
 CLlasse.

283 Sterbkreuzmacher I. Wie bei Nr. 1. —

284 Sieiftenmacher I. „ „ —

285Skockmachek II. „ „ —

286 Secreichriemen-, Flecifl. „ „ —

kugel-, Kiet-Ver-

fertiger
287 Seeicker I. Als Betriebsanlage wird für —

jeden Gehilfen der halbe Be-

trag der Normalanlage in An-

satz gebracht.
288 Strohdecker I. Wie bei Nr. 1. —

289 Strohhutmacher II. „ „ —

290 Strohhutbleicher J. „ „ —

291 Serohwaaren-Verfe. „ „ —

tiger
292 Strohdeckenmacher, I. „ « —

(Verfertiger von

Matten aller Art)

293 Stuhlmacher, (Sessel II. „ „ —

macher)

294 Stuhlsitzflechter, I. « « —

(Sesselsitzflechter)
295 Stuccaturarbeiter III. « « —

296 Tabak-Rappirer III. « » —

297 Tabak-Spinner III. „ « —

29sTapetenverfertiger III. « » —

299 Dapeten= und Plasond 1. „ „ —1

Reiniger.
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l t.

Laufende Bez nung e, b.

Numet. Ge * rbe. nms Betriebs-Anlage. Bentrtungen.
Classe-

300 Tapezierer, (Dolster. Wie bei Ne. 1. q —

macher)
301 Taschner IV. „ „ Ü —

302 Tintenbereiter I. „ „ ê„ —

303 Töpfer (Hafner, Ver1. „ „ —

fertiger von irdenen

Geschirren)
304 Tuchmacher III. « « —

305 Tuchbereiter III. 5„ „ # –

306 Tuchkratzer, (Zeug- III. « « —

kratzer)
307 Tuchscheerer III. « « —

Uhrmacher, und zwar:
308 a) Groß, und Klein= P. „ „ –

Uhrmacher T1
309 b) Verfertiger von III. « « —

Schwarzwalder-
Uhren ·

310Ul)kgehäus-und3if-jjlll. « « —

ferblatt-Verfertiger
311 Vergolder, Versilberer IV. « « —

312 Biehschneider II. „ 5„

(Schweinschneider)
313 Vorhängmacher (Ver= II. " 5„ » i

fertiger von Rou- 3

leaur) ln " H
314 Wachszieher vil. „ „ D —
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baufende eichnung osrsr b.
Numer. Gewerbe.eBeelebs-Anlage. Bemerkungen-

Classe.

315 Wachsbossirer II. Wie bei Nr. 1. —

316 Wascher, Bugler, II. Als Betriebsanlage wird für —

Glanjirer jeden Gehilfen der halbe Be-

trag der Normalanlage in An-

satz gebracht.
317 Wagengrätenmacher 1 Wie bei Nr. 1. —

318 Wagner ILII. „ „ —

319 Waldsaamen-Bereiter 11. * —

(im Kleinen)

320 Walker, Tuch, und u. „ „ —

Strumpfwalker

(ohne Muhle)
321 Wannen-, Molter 1. „ „ 4 —

Backtrogmacher

322 Wasenmeister, (Fall. vy. Als Betriebsanlage wird ei! —

meister, Abdecker) ner der Classensätze I. bis X. in

» - nebrat· «

323 Wattmacher, (Ver- II. Brechun de Wv 1. —
fertiger von Seiden- «

oder Baumwollen-

Watte)
Weber, und zwar: 6

324 a) Baumwollenwe- 1 Wie bei Nr. 1. —

ber, Wollweber,

Leinenweber, dann

Strumpfwirker

(Strumpf= und

Sockenweber)

Wird nicht blos auf Lohnge-

arbeitet, sondern ein eigener Ver-
lag von Garn, Wolle rc. und

von den hieraus fabricirten Waa-

ren gehalten, so wird zu der



295 236

Laufende) eichnung i Rstlsfai b.
Numer. Ge we rbe Lie Betriebs-Anlage. Hemerkungen.

Classe.

— nach der Gehilfenzahl bemessenen

1 Betriebsanlage noch einer der

Classensätze I. bis Xll. für den

Handel mit den genannten Ver-

1 lags-Artikeln zugeschlagen.

325 Db) Seidenweber, bmm II. Wie bei Nr. 324. —

Seidenbandweber
326 Weißriemer II. Wie bei Nr. 1. —

327 Weißsieder II. „ „ —

328 (WichsbereiterSchuh l. „ „ —

wichsmacher)
329 Windenmacher III. „ „ —

330 Wollebereiter II. „ „ · —

331 Wollschuhmacher 1. „ „ 6 —

(Verfertiger von
Woll-, Winter- T

SahtbandiFleckeli
Schuhen-u. Tappen) I

332Zwmemmstekspezjnkl Als Betriebsanlage wird fur

 aeichen auch Schif jeden Gehilfen die Hälfte der
bauer) Normalanlage in Berechnung

gebracht.
333 Zinngießer IIII. Wie bei Nr. 1. —

334 Zuckerbäcker (Condi= V. „ „ —

toren)
335 Zöndhölzchen-, Zun. „ „ —

der und Schwamm-

macher 4#
24
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j .

Als

Laufen de Be z 0 nung Normal- b. Bemerkungen
Rumer. Gewerbe E Betriebs---Anlage. «

tuasse.

Handel im Gro-

ben. Nach der hier

336

gegebenen Norm sind

nicht nur jene, welche

fore.handelsgeschäfte
ausschließend im Gro-

ßen betreiben (Groß-

händler, Großhand-
lungen) sondern auch
alle unter den nach-

folgenden Nummern,
*7343—508 vorgetra-

genen Händlerin dem,

Falle einzusteuern,

wenn bei denselben
die in Art. 25 lit. c.

des Gesetzes bezeich-
neten Voraussetzun-

gen vorhanden sind

Banquiers, Wechsler,
dann Handlungen,

welche hauptsächlich

337

B. Hawdels Geschäfte
1. Großhoudel, Handel mit Geld und zniese ogieren, dan dem Großhandel verwandte

Unternehmungen.

XI. Als Betriebsanlage wird einer Ohne Rucksicht
der Classensatze I. bis XXVIII. auf Bevölkerung

in Berechnung gebrachte. nach Rubrik dder

Steuerscala.

XVI. ls Beeriebsanlage wird einer —

der Classensätze I. bis XXVIII.

in Berechnung gebracht.

mit Geld, umlaufen=
den Papieren und
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eun, Beteiun 30 4
Numer. Gewerbe. — Berriebs-Anlage. Bemerkungen.

Classe.

Wechseln Geschaäfte
treiben

338 Spediteure, und zwar?
a) als Hauptgeschaft XIII. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensatze J. bis XXVI.

in Berechnung gebracht.

b) als Nebengeschaft III. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensätze I. bis XlIl.

in Berechnung gebracht.

339 PBankanstalten S#n. Als Betriebsanlage wird etthhne Räcksicht
nerder ClassensätzeI.bisNNXIII.auf Bevölkerung

% in Berechnung gebracht. nach Rubrik d der

Steuerscala.
340 WVersicherungs- (Asse- XVII. Als Betriebsanlage wird ei- Ohne Rucksicht

kuranz-) Anstalten ner der ClassensätzeJ.bis XXVL auf Bevolkerung

oder Gesellschaften in Berechnung gebracht. mnach Rubrikdder

Agenturen von Han= Steuerstala.
delsgesellschaften, von s

Verfcherungö An-
stalten und dergleichen
und zware 6

341 ) Hauptagenturen JlI. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensatze 1. bis XXIV.

in Berechnung gebracht.

342 II. Als Betriebsanlage wird ei- —b) Spezialagenturen

il
Il

ner der Classensätze I. bis XIV.

in Berechnung gebracht.
247
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I . "--

ezei Aus

baufende, e ber 77% , b. Bemerkungen.
Numer. Gewerbe. Sotgeden Betriebs-Anlage.

1 Ctlasse.

2. Detailhandel mit bestimmten Gegenständen.

343 (Anriquare IX. Wie bei Nr. 1. —

344 Antiquitatenhandler IX. « „ n —

345 Aschehandler 1. „ „ —

346 Backstein= und Ziegel- III. Als Betriebsanlage wird ei- —

steinhandler ner der Classensätze I. bis XV.,

in Berechnung gebracht. D

347 Band-, Schnur= und Il. Wie bei Nr. 1. —

Zwirnhändler ! %

(Bändelkrämer) 1 T.
348 Barometerhändler u. „ „ —

349 Baumwollhändler * « » —

ZäoBettfedernhändler IV. „ „ " —

351 Beuteltuchhandler III. „ „ “ —

352 Bilderhandler AUul. „ „ —

353 Blechwaarenhändler Iv. „ „ —

354 Blumenhandler I11I. „ „ b —

(Handler mit kunst-

lichen Blumen)
355 Blutegelhändler IV. „ „ —

356 (Brantweinhändler V. „ „ 1 —

357 PBrod- u. Weckhandler I. „ „ —

358 Buchhändler
a) Verlagshandell IX. „ „ —

b)bloserSorrimemts VI. „ „ —
handel

359 Burstenhandler V. „ „ —
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kausende Bezeichnuns n .
Numer. der chBeiebs= Anlage. Hekungen-

Gewerbe. B rer San 9 .
I der Classe. .-

360 gemenchändler V. Wie bei Nr. 1. —

361 Dosenhandler IV. „ „ rT —

362 Eisenhandler (Eisen- —
7“ 77

Messing-, Stahl“ .
Kupfer-, und Blei- r

1 waaren= Handlun=
gen) und zwar: #

a) Handel mit bedeu-= IX. #

tenderen Artikeln „ „ # —

b) Handel mit herin V.
geren Artikeln „ „ —

363 Handel mit altem . il. „ „ « —

Eisen le
364 Essighandler III. „ „ —

365 Fasserhandler V. „ „ —

366 Farbenhändler „ „ * —

367 Firnißhändler 1 —

368 Fischhandler Als Berrlebsalage wird ei- —

ner der Classensätze I. bis XV. «

in Berechnung gebracht.

369 Flachs-, Hanf- und Wie bei Nr. 1. —

Werghändler
370 Flegelbänderhändler Hl. „ „ —

371 Flesc, und Fetthänd- VI. „ „ 5 —

ler (ohneMetzgerei) 6
372 Flock-, Florer Seide V11. "1 —

Hündler .
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"“ s· 7

——————AAA.. 6
Numer. Gewerbe, Fee nBetries-Anlage. Bemerkungen.

Claffe.

373 Fouragehändler

und zwar:

aybei größerem undre VIII. Als Beeriebsanlage wird el)hne Rückscchr

gelmäßigem Be“ ner der Classensäze I. bis XX. auf Bevölkerung

triebe in Berechnung gebracht. nach Rubrikdder
Steuerscala.

b) bei geringerem oder III. Als Betriebsanlage wird ei- —

nur zeieweisem Be- ner der Classensätze I. bis XII.

triebe 4 in Berechnung gebracht.

Früchtenhändler (auch
Oostler) und zwar: 1

a)mit Tafel: und — Wie bei Nr. 1. —

fruchten .

sb)mikgewdhnlichen51l. «

Fruchten
) Citronen= und Po- K

meranzenhändler
7 d) Kastanienhändler 1.

sowie sonstige Hand-
ler mit einzelnen

geringeren Obstgatt

ungen 4
8 Galanterie= und sogeVII. « —

nannte Rürnberger-
Waaren-Händler

9 Garnhändler III. —

3 —

3 —

3 — 02

3 —

3 —

—3
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Laufende Bezela nun 8 Wie b. D.
Numer. Gewerbe. 1 „drBerrriebs-Anlage. VBemertungen.

 Llasse.

Geslügelhändler ·

380 a) ohne Mästung III, Wie bei Nr. 1. —

381 b) mie Mästung V. „ „ —

382 Geschmeidwaaren= VII. „ „ —

Händler

383 Getreidhändler,

Fruchthändler, Kan-

desproductenhänd=
ler, und zwar: -

g)beigrdßeremundvlll.AlsBekriebsanlagewikdei-OhneRücksicht
regelmäßigem Be- ner der Classensätze I. bis NK.auf Bevölkerung

triebe in Berechnung gebracht. nach Rubrik d der

Steuerscala.
b) bei geringem oder lI. Als Betriebsanlage wird ei- —

384

385

386

387

388.

389

nur zeitweisem Be-

triebe

Gewehrhändler

Gewürzhändler
Gipshändler
Gipswaaren:, Gips-

sigurenhändler
Glaswaarenhändler

und zwar:

a) mit gewöhnlichen
Glaswaaren

b) mit geschliffenen

Glas; und Kry-

stallwaaren, hier-

VII.

ner der Classensätze I. bis XII.

in Berechnung gebracht.
Wie bei Nr. 1.
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*.

kaufende Beeichnung " en. b. Bemerkungen
NRumer. Gewerbe. EN Beiriebs-Anlage. “

6 asse.

unter auch Spie "
gelhändler "

390 Glasscherben= Ver- I. Wie bei Nr. 1. 4 —

kaufer
391 Gold- undSilberwaa- IX. „ » —

renhändler, auch Bi- —
jouterle-Händler "

392 Haftenhändler II. „ „ . —

393 Handschuhhändler 7#. „ „ "

394 Harz= und Schmier I. „ „ —

Handler
395 Hausirer — Fur den Hausirhandel, soweit —

derselbe den polizeilichen Bestimm-
ungen gemäß zulaßig ist, wird der

halbe bis ganze Betrag der fur

bas entsprechende Decail-Handels-
geschaft bestimmten Steueranlage

erhoben.
396 9 n Germ“ II. Wie bei Nr. 1. —

ndler s

397HökeriundVikkua-lls „ „ —

lienhändler (hierun- «

ter auch Gemuse-

handler, Krauthand-

ler, Grütze-Grau-

pe- Durrgemuse-

Händler, Gerst= u.

Hirsehändler u. dgl.
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Mumer. Gewerbe. 1 Betriebs-Anlage. emertungen.
Classe.
- l

Holzhandler, « E

l(.handelmitBau-,
Nutz- oder Brenn-

holz, mit Brettern "

und Latten)
und zwar:

398 a) bei größerem und VIII. Als Beeriebs-Aulage wicdhdOhne Nücksccht

rregelmäßigem Be- einer der Classensätze I. bis XN,auf Bevölkerung

wiebe in Berechnung gebrache. nach Rubrik d der

". Steuerscala.

399 h) bei geringem oder III. Als Betriebs-Anlage 4 —

cit deinveisenve einer der Classensätze I. bis Xll.
triebe in Berechnung gebracht.

400 Holzschuh- und Holz- l l. Wie bei Nr. 1. —

waarenhandler
401 Honighändler I. 1 « « —

402 Hopfenhändler 4 V. Als Betriebs-Anlage wird —

· einerderClassensåtzeLbisxflll

in Berechnung gebracht.
403 Huckler, und zwar je

nach dem unsange
d. geführten Artikel:

a) bei ausgedehnte: VIll. Wie bei Nr. 1.

rem Betriebe

b) beiesechrankterem. IV. „ „ v —

Betriebe
404 Houchändler V. „ „ # —
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a. j

Laufende eich nung 1 b. —i
Numer. OGewerbt.Befriebs-Anlase

4 . Classe. “

405 Juwelenhändler Xl. Wie bei Nr. 1. —

406 Käskäufler II. 1 Als Betriebsanlage wird einer —

I : »derElasse-iscktzet.bisx.inBe-

technung gebracht.
407 Kalenderhändler II. Wie bei Nr. 1. —

408 Ralthandler w. „ „ —

40 (Kleiderhändler vm. „ „ (

410 Handel mit alten II. „ „ 1 —

Kleidern
411 Knochenhändler II. „ „ z —

412 Kohlenhändler in. s Betriebsanlage wird ei- —

3 iner der Elassensätze I. bis Kv.

* D in Berechnung gebracht.
413 Korkstöpselhändler II. Wie bei Nr. 1. —

Krämer
414 a) Krämer mit kurzen VII. „ „ —

 MWaaren (Nürnber“
ger und Nadelkram) .

415 b) Landkramhandel, III. 7“ 4 —

desgleichen Klein-
krämer mit einigen I

geringen Artikeln,
auch herumziehende

Klrämer
416 Klreide-, Ocher-, Pfei" II. « « —

fenerdehandler E
417 Kruzifirhändler „ 1I. „ „ —

418 Kunsthändler(Gemäl!: X. „ „ —
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baufende eichnunz 1 nernaal. b. T Jemerkun

Numer. Gewerbe. ntnu Berriebs-Anlage. "„ *p
. 1 Classe «

, »

de-,Kupfekstich-,»

auch Musikalien- c. #

Händler A
419 Landkartenhändler V. Wie bei Nr. 1. —

420 Lappenkrämer I. „ „ —

421 LKebkuchenhändler IV. „ » —

422 eeder-u. Hautehandler V. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensaäe I. bis XVIIl.,

in Berechnung gebracht.
423 Lederausschneider IV. Wie bei Nr. 1. . —

424 Leonische Waaren- VII. „ „ 1 —

Handlungen Ü

425 Kiederhändler I. „ „ —

426 eiqueurhandler VI. „ „ —

427 Loh= und Oelkuchen- III. „ „ —

Handler
426 ELohrindenhandler VI. „ „ —1

429 KLumpenhöändler II. „ „ . —

430 Lumpensammler I. „ „ i —

431 Malzhändler * VIII. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensätze I. bis X.,
in Berechnung gebracht.

432 Materialienhändler, XI. Wie bei Nr. 1. 4 —

Drogueriehändler
433 Mausfallen= und Ka- I. „ « —

fighandler

25*



257 258

— F r*

Laufende Bez eis nung nan. b.
Numer. zitesede! Bebs-Anlage. S

Gewerbe. Say der 8
I Classe.

184 mehlhandiee und V. Als Betriebsanlage wird erl —
Melber ner der Classensätze I. bis X.,

in Berechnung gebracht.
435 Merhhändler IV. Wie bei Nr. 1. —

436 Meubelhändler (Meu-, VIII. „ „ D —

belmagazine)
437 Meubelpoliturhändler II. „ „ " —

438 [Milchhändler I. „ „ —

439 Mineralwasserháändler . „ „ —

440 Modewaarenhandler 1X. „ » —

441 Musikalienhandler X. „ „ —

(zugleich Verleiher)
442 Oelhändler V. „ „ —

443 Optische Waaren- VII. „ „ —

Hüändler
444 Hopierhändler (mit I. „ „ —

Schreibpapier,
Buntpapier oder

Makulaturpapier)
445 Parfümeriehändler IV. „ « —

446 Pechkranzhändler II. „ „ —

447 elzwerkhandler VIil. „ „ —

(Rauhwaarenhäánd-
ler)

448 ÖOfeifenhändler III. „ „ —

449 Pferdhandler V. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensatze bis XVII.

in Berechnung gebracht
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Laufende Bez eihnung na b.
Numer. G werbe lee ddBettriebs-Anlage. Vemerlungen.

 Classe.

450 Pfragner, und zwar je
nach dem Umfange

der geführten Arti-

kel: „
a) bei ausgedehnterem VIn. Wie bei Nr. 1. —

Betriebe (Groß,, „ „ —

pfragner)
b) bei beschränkterem IV. „ „ —

Betriebe (Klein-
pfrag ner)

451 Hortaschhändler V. „ „ —

452 Hriechler VIiI. „ „ —

453 Hriechler, welche zu- IX. „ „ —

gleich die Käskäuf-, 6

6 lerei betreiben #
454 Dulverkehmer III. „ „ —

455 Regen= und Sonnen“ VII. „ „ —

schirmhandler
456 Noßhaarhändler vi. „ „ —

457 Saamenhändler, -
und zwar:

a) mit Gartensäme- III. „ „ —

reien —
b) mit Saatsäme-) VI. „ „ —

reien .

458 Saitlinghändler III. „ „ —

459 Salzhändler W. „ „ —
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kaufende Benn Tich nung #cna b.
Numer. Ge wer 6. si- Betriebs-Anlage. Bemerlungen.

der Classe.

J

460 Salhzstößler VII. Wie bei Nr. 1. —

461 Sattlerwaarenhändler VI. „ „ —

462 Schnitewaarenhänd: VI. „ „ —

ler in Seiden-, ei-

nen-, Baumwoll= 1 n

oder Wollzeugen, in 4

bLeinwand, in Weis-

zeug (Gaze, Moufs i

felin, Linon, Kam- i

mertuch u. dgl.) II

463Schkeibmakekialiem IX. „ „ 1 —

Handlungen
464 Schreibmaterialien- III. „ » I —

Handler mit einzel-
nen kleinern Arti-

keln

465 Schuh- oder Stiefel- V. 7 r*. —

Handler
466 Seifen, und bLichter V. 5 7

Hüändler
467 Seil= und Srrick- III. « « —

Handler
468 Senfhändler 5Fun. 5„ 5„ r —

469 Siebhändler III. « « —

470 Silbersandhändler V. „ „ —

471 GSpetcereihandler VIII. „ „ —

472 4 « —Spielwaarenhandler V.
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a. l - —

Numet. Gewerbe Betriebs-Anlage. Denerlungen.
Clasee.

473 Spitzenhändler VI1III. Wie bei Nr. 1. —

474 Starkhandler 1II. „ „ U —

475 Seeingut-PorzellanV. „ „ 4 —

und Fayence-Waa-

renhandler «

476Steinguthckndlermitilv. »» —

steinernen Krügen Z%

und Geschirren !.

477 Seeinhändler . III. Als Betriebsanlage wird ei- —
# ner der Classensätze I. bis XV.,

in Berechnung gebrache. 1
478 Stockhändler I. Wie bei Nr. 1. " —

47 Strohhändler mie ge“ I. „ „ —

farbtem Stroh «
480Skkohhuchckadcekkur »» VI —

481 Serohwaarenhändler, II. „ „ 1 —

482 Strumpfhändler III. „ „ T —

483 Stuhlhändler, (Ses U. „ „ —1

selhändler) "
Tabakhändler 7.

und zwar:

484 a) Tabakdebltanten V. „ „ 1 —

485 5b) Tabakhandlungen X. „ „ s« —

486 Talg-,Unschlitt-, Fett-, VI. „ „ 4 —

Speck-, Thrau“

Händler
487 Tapetenhändler VII. „ „ ; —
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Laufende Bejein nung naill. # b. n. t
Mumer. Ge ebe e Beiriebs-Anlage. Vemerlungen.

 CKlasse 1

488 Cechhändler uLl. Wie bei Drr. 1. "„ —

489 öpferwaarenhändler, IV. „ „ 1. —

l Geschirrhändleer
490 Torfhändler HII. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensätze I. bis XV.
1 6 in Berechnung gebracht.
Trödler, und zwar:

494 a) Großtrödler., VII. Wie bei Nr. 1. C1 —

(Großtändler, 3Katunfler)
492 5b) Kleintrödler IV. „ „ —

(Kleintändler) T
493 Tuchhändler xX „ „ —

494 Uhrenhändler vi. „ „ —

495 Wiehhändler (Rind- « zx

vieh-, Schwein= c. 1

Händler) und zwar: —

a) bei großerem und VIII. Als Betriebsanlage wird ei. Ohne Rucksicht

regelmaßigem Be- ner der Classensätze 1 — XX. in auf Bevölkerung

triebe 1 Berechnung gebracht. nach Rubrikdder
« Steuerscala.

b) bei geringem oder III. Als Betriebsanlage wird ei- —

nur zeitweisem Be- ner der Classensätze I. — Xll. in

triebe Berechnung gebracht.

496 Vogelhändler

497 Wachcehändler « «

498 Wachstuchhandler VI. —77 77

1 v

1

s

J. Wie bei Nr. 1. 1 —

—8*



267 268

Laufende Bez eis nung nmWun b. Vemerk
Numer. Gewerbe. ees Betriebs-Anlage. is

Classe-

"In

499 [Weinhändler VII. Als Betriebsanlage wird ei- —

ner der Classensatze J. bis XVII.
: in Berechnung gebracht.

500 Weinhandler mit Ae- ViI. Wie bei Nr. 1. —

pfel- und Birnwein
501 Weinsteinhandler II. „ „ —

502 Weß= und Schleif- 1. „ „ —

steinhándlet
503 Wichshändler J. „ „ —

504 Wildprethandler 7V. „ „ —

505 Wollhändler v. Als Betriebsanlage wird ei- —

T. ner der Classensätze I. bis XVlII.

D in Berechnung gebracht.
506 Wollschuhhändler I. Wie bei Nr. 1. —

Händler mit Woll“,

Winter-,Sahlband
Fleckschuhen und «

Tappen)
507 Zuckerwaarenhandler II. „ « —

508 Zundholzchen--, Zun- J. —

der- u. Schwamm-

handler, Schwefel-
u. Feuersteinkramer

l

 —————

26
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4

aufende B Foeichn ung
Numer.

6
Gewerbe. rer

A.

Als

Normal-

Anlage der

lasse.

Betriebs-Anlage.

i
’!l

b i

l

Z.ssritationo-,Leih·undMiethanstaltktt

609.Licitations-Anstalten

510 [Pfandverleih= Anstal-
ten, Pfand= u. Leih-

häuser, und zwar:

stalt betriebene,

a) als Gemeindean-

Xl.

1

XIII.

V.

IV.

b) im Privatbesitze

befindliche

511 DAdreß- und Vermieth-

ungs-Bureauxr

512 Bercenverleiher

513 Klavier-Vermiether

514 Kleider-Werleiher

515 Leihbibliotheken
1

Als Betriebsanlage wird ei-

ner der Classensätze I. bis XUl.%

in Berechnung gebracht.

Als Betriebsanlage wird %
ner der Classensätze I. bis AXVI.,

in Berechnung gebrache, sofern
die Anstalt der Gemeiudecasse
Reinertragnisse abliefert. «

Als Betriebsanlage wird ei-

ner der Classensätze l. bis XXVI.

in Berechnung gebrache.

Als Betriebsanlage wird ei-

ner der Classensätze I. bis XIV.

in Berechnunz gebracht.

Wie bei Nr. 1. "

Als Betriebsanlage wird für

die ersten zwei vermietheten In=

gende einmal der Betrag der
Normalanlage angesetzt.

Wie bei Nr. 1.

Als Berriebsanlage wirdei

«
II

270

Bemerkungen,
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Laufende Be; “ nung nalllal. b. Venert
Numer. Gewerbe. sue Betrtebs-Anlage. i-

Classe

*

ner der Classensätze I. bis XVI.

4 in Berechnung gebracht.
516 Masken-Verleiher III. Wie bei Nr. 1. —

517 Meubel Verleiher VII. „ „ —

4. Mit dem Handel in nächster Verbindung stehende Erwerbsarten.

518 Sensale (Wechsel- VWV. Als Betriebsanlage wird wi Ohne Näcksiche

5190

520

521

522

523

524

525

526

527

makler, Schiffs= ner der Classensätze I. bis XKXII. auf Bevölkerung
mäkler) im Groß, in Berechnung gebracht. nach Rubrik dder

handel Steuerscala.
Makler (Schaffner) V. Als Betriebsanlage wird ei- —

im Kleinhandel ner der Classensatze J. bis xiv.
in Berechnung gebracht.

Negotianten VilIl. Wie bei vorigen. —

Unterhandler(Schmu- II. Wie bei vorigen. —

ser)
Schatzer (Auctiona- IV. Als Betriebsanlage wird ei- —

toren) ner der Classensätze I. bis XII.

in Berechnung gebracht.

Krahnenmeister V1. Wie bei Ne. 1. –

Wagmeister D. IV. — — —

ruchtmesser (Korn= III. Wie bei Nr. 1. —

messer)
Holzmesser II. — — —

Weinsticher (Wein- II. — — —

eimerer)
J '

26*
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i e

Laufende Bezeichnung Nermal= b. I
der Anlage der Betriebs--Anl Bemerkungen.

Numer. Gewerbe. 2 v„r etriebs-Anlage.1 Classe.

528 Faßaicher . — — —

329 Trockenlader (Faß-III. Wie bei Nr. 1. —

I

l
«

l

4

l

zieher, Aufleger,

Auflader, Spanner,
Sacktrager, Schro-

Xi
ter) l

c.Fkacht-,Stadt-undRelfe-Fuhtwekk;Schissfahkt,Eife-tbahnen,daunSchissi
bau= und Straßenbau-Unternehmungen.

530

531

532

5 S 3

534

T

f

Frachtfuhrleute III. ) Als Betriebsanlage wird für Ohne Rücksicht

die ersten zwei Pferde niches, auf Bevölkerung

für jedes folgende Pferd ein nach Rubrikdder
halbmal der Betrag der Nor. Sreuerscala.

malanlage in Ansatz gebracht.
Boten, und zwar: l

a) fahrende III. Wie bei Nr. 330. Wie bei Nr. 530.

b) gehende 1I. Wie bei Nr. 1. —

kohnkutscher, Fiaker, IV. Wie bei Nr. 530. —

Stellwagenfuhrer, s

Pferdeverleiher
Karrer, Karrenführer, I. Als Betriebsanlage wird für! —

Holzkarrer, Sand- das erste Pferd nichts, fur jedes

karrer n. solgende Pferd einmal der Be-

trag der Normalanlage angesetzt. Ohne Rücksicht

Etappen-Unternehmer J. Als Betriebsanlage ist einer auf BevolkerungI
s I

I

der Classensätze I. bis XVII. inwach Rubrikdder

Berechnung zu bringen. Steuerscala.
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Laufende Bez eichnunz nenieal. b.
Numer. Gewerbe. t Betriebs-Aulage. Bemerlungen.

Classe.

535 HFrachischfer, Markt-- IV. Als Betriebsanlage wird eisOhne Rücksiche

schiffer (Schiffer, ner der Classensätze I. bis XVIII/auf Bevölkerung

welche die fracht- in Berechnung gebracht. nach Rubrik d der

weise Verladung (Bei Bemessung derBetriebs· Steuerscala.
fremder Guter uber- anlage innerhalb dieses Spiel-
nehmen) raumes har die Gesammtladungs-

fdhigkeit der zu einer Schiferen
gehörigen Haupt= und Neben-

fahrzeuge als Anhaltspunkt in

der Art zu dienen, daß für die

ersten 1000 Centner Tragkrafe

nichts, für je 250 Centner wei-

tere Tragkraft der Betrag von

1 fl. — in Ansatz gebracht wird.)

536 Dampf-Schleppschif VIII. Als Betriebsanlage wird einer Ohne Rücksicht

fahrts = Unternehm- der Classensätze I. bis XXVlauf Bevölkerung

ungen in Berechnung gebracht. nach Rubrisdder

Steuerscala.

537 Hauptfähren= Unter- V. Als Betriebsanlage wird einen Ohne Nücksiche

nehmer (welche mit der Classensätze I. bis Xll. in Befauf Bevölkerung

großen und kleinen Kwechnung gebracht. nach Rubrikdder

Fahrzeugen Men- Steuerscala.

schen und Wagen

ubersetzen)
538 Kleinschiffer und Ue. l. Als Betriebsanlage wird für —

berführer das erste Fahrzeug (Kahn) nichts,

für jedes folgende ein mal der
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"

baufende Bez eichn ung FSche, 6 b. l 5 *
Numer. Gewerbe. EN“ Betriebs-Anlage. Ü -

Classe. "/

e ss (

Betrag der Normalanlage be

rechnet.

339 Schiffer, welche auf; XI. AlsBetriebsanlage wird einer Ohne Rücksicht

eigene Rechnung an- der Classensatze 1. bis XXVIH. auf Bevolkerung
gekaufte Waaren in Berechnung gebracht. inach Rubrikdder
zum weiteren Han- „ Steuerscala.

del in eigenen Schif-
fen verfuhren

540 Fleßmeisterletaschlteß

lich des mit der 1

Flößerei verbunde 1D
nen Handels) und

zwar:
a) bei größerem und VI. Als Betriebsanlage wird einer Ohne Rucksicht

regelmäßigem Be- dee Classensätze I. bis XX. in auf Bevölkerung

triebr Berechnung gebracht. nach Rubrik dder

Steuerscala.
b) bei geringem oder III. Als Betriebsanlage wird einer. —

eitweisem Betriebe der Elassensätze I. bis Xll. in

Berechnung gebracht.

541 stalcen oder Gesell-

schaften für Dampf-

schifffahrt oder Ei-

senbahnen (ausBau
oder Fahrt) u. zwar:

 8s
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kaufende Bejtichnuns i- b.
Namer. Veertze,tbtr Briebs-Anlage.., e

Classe.

a) für große UnterNXXVII.] Als Betriebsanlage wird einer Ohne Rucksicht

nehmungen der Classensätze I. bis XXXlIIl.sauf Bevölkerung

1 in Berechnung gebrache. nach Rubrik d der

Steuerscala.

b) fur weniger be· ¶ XL. Als Betriebsanlagewirdeiner Ebenso.
deutende Unter- der Classensätze I. bis XXW.

nehmungen dieser in Berechnung gebracht.

Art
542 Schiffbau- Unterneh- IxX. Als Beiriebsanlage wird einer! Ohne Rucksicht

mer der Classensätze I. bis XVIII. insauf Bevolkerung

Berechnung gebracht. nach Rubrik d der

543 Unternehmer (Accor“ Gteerscala.
danten) von offent-

lichen Arbeiten, ins-

besondere
a) Straßenbau-,WasXI.AlsBetriebsanlagewirdeiner Ohne Rücksicht

serbau-, Eisenbahn" der Classensätze I. bis XXVIlI. auf Bevölkerung

bau-Unternehmer in Berechnung gebracht. nach Rubrik d der

Steuerscala.
b) Unternehmer von III. Als Betriebsanlage wird einer

offentlichen Arbeiten

geringerer Bedeut-

ung

der Classensätze I. bis XIV. in

Berechnung gebracht.

Ebenso



261 282

Laufende Beze 8 nung Nenin. b. Vemerlunge
l

Numer. Gewerbe. tulgee Betriebs-Anlage. emertungen.
Classe.

D. Gast= und Schenk-Wirtbschaften.

544 Gasthöfe, und zwar:

545

546

547

a) ersten Ranges X.

b) zweiten Ranges V1II.

Gastwirthschaften mit
Beherbergung von,

Fremden,—Tafern-
wirthschaften, —

Ausspannungen für
das Frachtfuhrwerk

und die zu Markti

kommenden Land-

leute, und zwar:

a) bei größerer Fre= VII.

quen

b) bei geringerer Frei T.

quenz
Weinwirthe, insbeseon-

dere
a) Weinwirthschaften

mit Abgabe von!

warmen Speisen,
und zwar:

höheren Ranges IX.

geringeren Ranges VI.

b) Weinwirthschaften
ohne Abgabe von

Wie bei Nr. 1.

77 7“

* 77

77 4

7 7“7
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baufende B ezt * nung Ka b. t
Numer. Ge 9 be. 2 Betriebs-Anlage. Bemerlungen.

Classe.

warmen Speisen

und zwar:

Weinschenken, IV. Wie bei Nr. 1. —

bloße sogenannte II. „ „ —

Heckenwirthschaften
u. dgl.

Bierwirthe, und zwar:

548 9) BierwirthschafteeI. Als Betriebsanlage wird ei- —

mit Abgaben von ner der Classensätze I. bis XVI.

warmen Speisen in Berechnung gebracht. (Bei

Bemessung der Betriebsanlages

innerhalb dieses Spielraumes
hat die durchschnittliche Menge,

des jährlich verzapften Bieres

als Anhaltspunkt in der Art

zu dienen, daß für die ersten
300 Eimer nichts, für je wei-

tere 60 Eimer der Betrag von

einem Gulden in Ansatz 9

bracht wird.
54 5) Bierschenken ohne III. Als —sz wird ei- —

Abgabe von war-

men Speisen

(Bierzapfler oderl

Zapfenwirthe)
,

ner der Classensätze I. bis XAu.)

in Berechnung gebracht. (Bei

Berechnung der Betriebsanlage,

innerhalb dieses Spielraumee,

bat die durchschnittliche Menges

pes jahrlich verzapften Bieres in
27
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Laufende eseichnung Nen#e. b.
Numer. " anlage dei Betriebs-Anlage. Bemerlungen.

Gewerbe. San der -s
Classe. .

der Art als Anhaltspunkt zu

dienen, daß fur die ersten 150

Eimer nichts, fur je weitere 75

Eimer der Betrag von Einem

Gulden in Ansatz gebracht wird.)

Bierschenken der Commun—-

brauberechtigten werden, soferne

sie nicht wenigstens 150 Eimer

lausschenken, steuerfrei behan.
delt.

Kaffetiers (Kaffee= u.

Chokoladeschenken)
und zwar:

550 a) ohne Traiterie V. Wie bei Nr. 1. —

551 ) mie Traiterie VII. „ „ —

552 Garköche IV. „ „ —

553 Kostgeber III. „ « —

554 Kraftsuppenanstalten III. „ „ —

555 Brannewein und Liä llll. » « —

queurschenken
556 Mepfel- und Birn- IV. » » —

Weinschenken
557 Weißbierschenken III. „ „ —

558 Herberger III 5„ « —

559 Billardhalter ohne IV. « » —

Wirthschaft
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 — . benet
8 emer .

Numer. Gewerbe. angeeftBetiebs-Anlage. *#%
1 Classe.

560 Musikanten, die ge- I. Wie bei Nr. 1. —1

561

562

563

564

werbsweiseinWirths=
häusern und bei Ga

stereien spielen.

E. Fabrications-Anstalten und Fabrik-Unternehmungen.

(Fabrik-Anstalten für Gespinnste und Gewebe, Fabriken in Metall und überhaupt dem

Bergbau verwandte Unternehmungen, sonstige Fabriken aller Art, dann Mühlwerke.)

[Gespinnst-Anstalten“
und zwar:

für Wollelhierunter,
auch Arras-Garn-

Spinnereien), für

Baumwolle, für

Flachs, Hauf und

Werg U
Fabriken für Zwirn,

Serick-, Seick= und

Nähgarn ausWolle
Baumwolle und

Leinen ".
Seiden Moulinagen,

Seiden Haspel· und
Zwirn-Anstalten

Tuch-Fabriken, dann

sonstige Fabriken
für wollene und

halbwollene Jeuge

l

I

V.

VIII.

VIII.

VIII.

Als Betriebsanlage
wird für die ersten 100

im Gebrauche befind-

lichen Spindeln nichts
berechnet, fur je fol-

gende 30 Spindeln der

Sat der Steuerclasse

Fur jeden Geschafts-
gehilfen und fur jeden

Arbeiter ohne Unter-

schied der Satz der
Steuerclasse

14 77

77 77

II.

 DOchne Rücksicht

auf Bevolkerung
nach Rubrik d der

Steuerscala.

Wie vorige.

277
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Laufende Bezeichnung Miiaal. b. Vewere
Numer. Gewerbe. e Betriebs-Anlage. emertungen.
 Classe

565 Zabriten fur baum- VIII. Satz der Steuerclasse J. Wie vorige.

wollene und halb- (Soferne die Be-

wollene Zeuge stimmung des Artikel 14

Anwendung findet, hat

bei Bemessung der Be-

triebsanlage als An-

halespunkt zu dienen,

daß für je 100 außer

dem Hause befindliche

% Stühle 15 fl. in An-

6 sat gebracht werden.)
566 (abriken für seldene u.] VIII. Für jeden Geschafts- Wie vorige.

halbseidene Zeuge gehilsen und für jeden
Arbeiter der Satz der

T Steuerclasse IL.
567 Fabriken für leinene, VIlI. „ „ II. „ „

Jauge
568 Shawl-Fabriken V1II. „ „ II. „ „

569 Band-Fabriken Wl. „ „ IL. „ „

570 Teppich-Fabriken "% VIII. „ „ II. „ 5„

571 [Hosamentirwaaren: VIII. „ „ II. „ „

Fabriken
572 Strumpfwirkereien VIII. „ „ I. „ 5„

573 Spitzen-Fabrikenn V 1II. „ „ lI. 5„ „

574 Srtück- und Garn= VIII. „ „ II.

Bleichereien ·

575«Appretur-Anstalten Vl. « » ll. « „

C.
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Laufende Bezeichnun 8 Malta. b. Bemerl
Numer. Genrbe. ach Betriebs-Anlage. emerlungen.

Classe.

576 Färbereien (Türkisch VIII. Für jeden Geschäfts-

roth-, Seiden= und gehilsen und für jeden

sonstige Fädrbereien) (Arbeiter der Satz der

Steuerclasse Wie vorige.
577 Druckereien für ZeugeII. „ „ „ „

aller Art

578 Eisenwerke

a)zur Erzeugung vos?. Als Betriebsanlage „ „

Roheisen wird einer der Classen

sätze I. bis XXVIII. in

Berechnung gebracht.
(Bei Bemessung der

Betriebsanlage inner-

halb dieses Spielraumes
hat die durchschnittlich 4%

producirte Menge des

Roheisens als Anhalts-

punkt in der Weise zu

dienen, daß für die ersten

1000 Zenenee nichts,

für je weitere 500 Zent

ner der Betrag von Ei-

nem Gulden in Ansatz

gebracht wird.)

b) zur Erzeugung von III. Für jeden Geschäfts-

Guß= u. Schmied- gehilfen und für jeden

eisen Arbeiter ohne unter-
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Laufende Bez eichnung nenkta b.
Numer. G en rbe. „eBetriebs-Anlage. Bemerkunge.

Classe.

schied der Satz der

Steuerclasse III. Wie vorige.
579 Drahtwerke III. „ „ u. „ „

580 Kratzen Fabriken III. „ „ i. „

581 Madel·Fabriken Vu. „ „ H. „ „

582 Eisenwaaren= und 1. Für jeden Geschäfts- 1

Blechwaaren-Fa-! gehilfen und für jeden 1

briken (Hammer= Arbeiter ohne Unter- 3
werke für Waffen-, schied der Satz der

Sensen:, Ketten- Seeuerclasse mm., „
Sage-, Scheeren 6
rc., Schmiede-, 1

Schrauben-, Nä-

gel= und Siift-Fa-

briken,—Fabriken

für geschmiedete
Kleineisen= u. Blech-

Waaren

583 Blech-Walzwerke VIII » » lll. » «

584StahliFabkiken V. „ „ III. „ „

585 Scahlwaaren = FabriV. „ „ II. „ „

ken (hierunter auch

Stahlfedern-Fabri-
ken)

586 Kupferhammer XI. „ „ III. „ „

587 Messingwerke VIII. „ „ III. „ „

588 Schrot-Fabriken V. „ „ II. „ „
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Laufende Bezeichnung rnnle .r b.
Numer. der Anlage der Betriebs-Anlage Vemerlungen.

Gewerbe. Satz der ge.
Classe.

589 Huttenwerke fur Blei, V. Fur jeden Geschafts-

Zink-, Arsenik-, An- gehilsen und für jeden
timonium-, Queck-Ü Arbeiter ohne Unter-

silber-, Alaun-, Vi- schied der Satz der

triol und Schwe“ Seeuerclasse III. Wie vorige.

sel= Production "
590 PBronce:Waaren · Fa- VIII. „ „ II. i„ «

briken

591 Maschinen- Fabrien XI. „ II. „ „

dann Fabriken me-
chanischer, chirur-
gischer und optischerr

Instrumente
592 Glashürten V. „ „ II. „ „

593 Glasschleisereiundpo- IV. „ „ I. „ „

lierwerke U
594 Spiegelglas= u. Spie- IV. „% „ I. 7 „

gel-Fabriken 1 .

595 Horzellan-Fabriken u. V. II. „ „

Fabriken sonstiger
irdener Waaren

596 a) Fabriken chemischeVIII. Als Betriebsanlage « «

Producte zum Me-

dicinal- und Ge-

werbsgebrauche —

in gleicher Weise

auch ähnliche im Ta-

wird einer der Classen-

sätze I. bis XXX. in

Berechnung gebracht.
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baufende teichnung uin-nr b.
Numer. Ge wer be. Betriebs-Anlage. emertungen.

der Classe.

rif niche besonders —

aufgeführte Fabri-

cations-Unternehm= (
ungen, wie Farben= 1
Fabriken, die Fa-

brication von Essen-

zen, Casseesurroga-

ten, u. dgl.

b) Käsefabrication, das V. Als Betriebsanlage

wo sie mit erkaufter wird für jeden Gehil-

Milch gewerbsma- fen ohne Unterschied der

ßig betrieben wird. Satz der Steuerclassel 11. Wie vorige.

in Berechnung gebracht.

597 PPott- und Waidasche-

Siedereien, u.zwar:

2) als Hauptgeschaft IV. Fur jeden Geschafts-
gehilfen und fur jeden

Arbeiter ohne Unter—

schied der Satz der

Steuerclasse I. „ „

b) als blos zeitweise I. « « I- « «

betriebenes Neben-

geschaft
598 Kalkbrennereien V. „ „ II. „ „

599 Ziegeleien (Back- III. Als Berriebsanlage
steinbrennereien) wird einer der Classen-

2 I. bis XXIl. in
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Bezeichnung s

der

Gewerbe.

Laufende
Numer.

.

Als

Normal-

Anlage der

San der

b.

Betriebs-Anlage.
Classe.

Bemerkungen.

600 Theersfen —

n
l

Beleuchtungs-Unter-
nehmungenu. zwar:

a) für Gasbeleucht:

ungen

601 Xl.

Ansatz gebracht. (Bei
Ausmessung der Be-

(triebsanlage innerhalb
dieses Spielraumes hat

die Zahl der durchschnitt“
lich im Jahre gebrann-
ten Stucke Ziegel( Back-

steine) als Anhaltspunkt

in der Art zu dienen, daß

fur die ersten 50,000 St.

nichts, für je folgende
15,000 Scöäcke der Be-

trag von 1 fl. in Be-

rechnunggebrachtwird.)
Für jeden Geschäfts=

gehilsen und für jeden

Arbeiter ohne Unter-

schied der Satz der

Als Beeriebsanlage
wird einer der Classen=

sätze I. bis XXVII. in

Berechnung gebracht.
(Bei Bemessung der

Betriebsanlage inner-

Seeuerclasse II.

Wie vorige.

28
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Laufende ichnung Mal.m b. «
s2 #. . Betriebs-Anl age. Bemerkungen.

I Classe.

halb bieses Spielrau-

mes harder durchschnitt-

liche jährliche Gasver-

brauch als Anhalts 1

punkt in der Art zu

dienen, daß für die er-

sten 1500 Mille Kubik-

fuß nichts, für jedes
weitere Mille der Be-

trag von einemKreu- #

zer in Ansatz gebracht "

· wird.)

602 b) Stadtbeleucht- VIII. Fur die ersten hundert Wie vorige.

ungs= Unternehm Flammen nichts, für je

ungen mit anderen folgende hundert Flam- Ü
Stoffen men der Saß d. Steuer- 6

classe III. T
o03 Bisouteriewaaren= VIII. Für jeden Geschafts- „ „

Fabriken gehilfen und für jeden

Arbeiter ohne Unter- nh
. chied der Saß der 1

Steuerclasse II.
604 Bleistift-Fabriken V. „ „ u. „ „

605 [Blumen= u. Blumen V. „ „ II. „ „

blätter-Fabriken ê
606 Birillengestell Fabriken VIII. „ „ . „ „

607 Birsten-Fabeiken Vul. „ „ II. . „ „
l
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Laufende teichnunz Wrnr * b.
Numer. G en rbe. ageden Betriebs-Anlage. Vemerlungen.

 Classe.

1

608 (Chocolade-Fabriken # VIII. Für jeden Geschäfts- Wie vorige.

, gehilfen und für jeden

. Arbeiter ohne Unter-
schied der Satz der

Slreuerclasse —
609 Darmsaiten-Fabriken V. „ „ II. D „ «

610»Destiaik-AnstackeuJst-t. «« llt.«k««

611 Dosen-Fabriken UVAII. «» II. « «

612 Doublé-Fabriken VIII. „ « II. 7 «

613 Essig-Fabriken VuIl. „ „ 1. „ „

614 Eeikerten-Fabriken VIII. „ „ . « «

615 Etuis-Fabriken VIII. « « ".' « «

616 Federkiel - Fabriken III. « « II. 7 J"6%

617 FIischbein-Fabriken V. Als Betriebsanlage 1 „ „

wird einer der Classen- "

sätze I. bis XXV. in r

Berechnung gebracht.
618 Folien-Fabriken V. FürjedenGeschäfts- q

gehilfen und für jeden

Arbeiter ohne Unter-

schied der Sat der %

Steuerclasse m.

619 Gewehr. Fabriken III. „ „ II. „ «

620 Gold= und Silber= VIII. „ „ II. „ „

Manufacturen, r
Gold= und Silber= v

Gespinnst-Fabriken,

28“
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Laufende Bezeichnung auu1 b.
der IAnlage der . « Bemerkungen.

Numer. Gewerbe. 46 Betriebs-Anlage.
Classe.

621 Gumniwaaren= Fa:#VII. Für jeden Geschäfes= Wie vorige.

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

l
briken

Hasenhaarschneid-- u. ViIII.

Hut-Fabriken
Häckel-Fabriken Ü V.

Hanudschuh-Fabriken? vll.

Holzbroncewaaren V.

Fabriken "
Karten-Fabriken Nun.

Klavier= und Orgel- Xl.

1 Fabriken
Kravaten Fabriken VIII.

Kakir-Fabriken aller Art VIII.
Lebkuchen= Fabriken VIII.

Leder= u. Lederwaaren: XI.

Fabriken

Lederlack Fabriken VIII.

Leim-Fabriken VIII.

Lithographische An- VIIII.

stalten, dann An-
stalten zum Ab-

drucken von Ku-
pferstichen, Stahl-

stichen, Holzschnit-
ten 2c.

zehilfen und für jeden,
Arbeiter ohne Unter-

schied der Satz der

Steuerclasse II.
„ „ .

 „"„

»,, I.

" „ „ ii.

i

„ „ u.

„ „ II.

„ „ II.

3 „ „ II.

« ,,,, III.

„ „ ill.

J
»» It.

,,,, n.

»« It.
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s a. l

Laufende Bezes nuns s b. Vemerlungen.
Numer. Gewerbe. E sBetriebs-Anlage.

der Classe.

635 Malz-Fabriken 1 VIII. Fü jeden Geschäfts- Wie vorige.

gehilfen und für jeden

Acbeiter ohne Unter-

schied der Satz der

Steuerclasse III.

636 Meubel-Fabriken XI. „ „ II. „ «

637 Oblaten-Fabriken III. „ „ II. „ „

638 Oel-Fabriken VIII. „ „ III. » «

639 Papier-Fabriken VIII. Als Betriebsanlage „ „

wird einer der Classen- 3

sätze I. bis XXVII. in 3
» Berechnung gebracht.

640 Gold-, Silber-, Bunt vUll. Für jeden Geschafts- F»,,
papier-,auch Pa- gehilfen und fur jeden

piermetallisir-Fa- Acbeiter ohne Unter= D!

briken schied der Sat der #
Steuerclasse II.

641 Papiermaché---Fabriken, VIII. „ „ II. „ „

642 Pappendeckel-Fabris#. „ „ II. „ «

ken

643 Darfümerie-FabrikenVII. „ „ III. « «

(Fabriken zur Be-

reitung wohlriechen- "

der Wasser, Seifen 1

c.)

644 Perlmurterwaaren= V. „ „ II. „ „

Fabriken

645 HDreßwaaren-Fabriken] V. „ „ II. „ „
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baufende Beze "((C nung Wi- b.
Numer. G „wier be. igedää Betriebs-Anlage. Demertungen.

Classe.

646 ulver-Fabriken V. Für jeden Geschäfes= Wie vorige.

gehilfen und für jeden

Acbeiter ohne Unter-

schied der Saß der

Steuerclasse II.
647 Regen- und Sonnen- XI. » » ll. « «

schirm-Fabriken
648 Fabriken für Roßhaar!VIII. „ „ II. « «

bereitung
649 GSeifen--, Lichter--, auchh XI. „ „ II. « «

, Stearinkerzenfabriken)

650 Senf-Fabriken VIII. „ „ II. „ „

651 Siegellack-Fabriken V. „ „ III. „ «

säZSiegelspän-u.SchU-V. «» ll. »,,

sterspän-Fabriken
653 Sgpielwaarenfabrikenn1I. „ „ II. „ „

654 Spiritus= und Liqueur--VIII. „ « lll. » ,,

Fabriken
655 Seärk, und Krastmehl, V. „ „ II. „ „

Fabriken
656 Strohgeflechtfabriken V. 5„ « II. „ „

657 Tabak-Fabriken:

a) Rauchtabak= (Ci VIII. „ „ II. „ „

garren-) Fabriken
b) Schnupftabak-Fa“ VIII. Als Betriebsanlage

briken

Berechnung gebracht.

wird einer der Classen-

sate I. bis XXN. in
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Laufende Bezeidnuns nallea„ b.
Numer. Ge— r% rbtpteerBeitebs-Anlage. Bemekungen.

Classe.
1

658 Tapeten= Fabriken 1 VIII. Für jeden Geschäfes= Wie vorige.
gehilfen und fur jeden

Arbeiter ohne Unter-
schied der Satz der

Steuerclasse II.
659 Wachstuch= u. Wachs.VIII. „ „ L 7 «

"kassek-Fabkiken
660 WachswaarenfabrikenVIII. „ „ II. „ „

661 Wagen= und Chaisen= l. „ „ IL.

Fabriken
662 Waldsaamen-Dörrenl. „ „ II. „ „

663 Fabriken moussirender VIII. Als Betriebsanlage „ „

Weine wird einer der Classen-

säte I. bis XXlII. in

Berechnung gebracht.
664 ((Wichs-Fabriken VIII. Für jeden Geschäfts- „ „

gehilfen und für jeden

Arbeiter ohne Unter—
schied der Satz der

Steuerclasse II.
665 Zucker-Raffinerier Vvul. Als Betriebsanlagee „ „

wird einer der Classen-

sätz I. bis XXVII. in

Berechnung gebracht.
666 Runkelrüben = Zuckel. Für jeden Geschäfts- „ „

Fabriken gehilfen und für jeden

(Arbeiter ohne Unter=
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Laufende
Numer.

Bezeichnung
der

Gewerbe.

2

Als

Normal-

Anlage der

Classe.

Betriebs-Anlage.
Bemerkungen.

667

668.

Zündhölzchenfabriken

Getreide-Mühlen zum

Mahlen von Mehl,

Gries, Grütze und
Graupen, dann zum
Gerben von Kern

sowie zum Schro-
ten von Getreide

und Malz (ohne

Unterschied, ob blos

für Kundschafe oder

auch auf eigene

Rechnung gearbeitet
wird),— und zwar:!—

I a) Bachmuhlen (in-I

gleichen mit thie-

rischen Kraften ge-
triebene Mählen,

auch Windmühlen)

J.

l

schied der Satz der

Steuerclasse III.

77 77 I.

Als Betriebsanlage wird ei-

ner der Classensätze I. bis Xl. in

Ansatz gebracht. (Bei Bemessung
der Betriebsanlage innerhalb die-

ses Spielraumes hat die durch-

schntttliche Anzahl der jährlich zu

Mehl verarbeiteren Schäffel Ge-

treides als Anhaltspunkt in der

Art zu dienen, daß für die er-

gende 15Schaffel der Betrag von

Wie vorige.
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nis
Beneichnuns Ft v.

Anlage der ,

Gewerbe. rrst- Betriebs-Anlage.
asse.

Laufende
Numer Bemerkungen.

6 Kreuzern in Berechnung ge-

bracht wird. Je 3 Schäsffel ge-

scchroteres Gerreide oder Malzwer-

den hiebei gleich einem zu Meh

verarbeiteten Schäffel Gerreide

Z gezählt.)

b) Größere WasserV. Als Berriebsanlage wird eis Wie vorige.

mühlen iner der Classensätze I. bis XXII.

in Ansatz gebracht. (Bei Be-

mmessung der Betriebsanlage in-

nerhalb dieses Spielraumes hat

die durchschniceliche Anzahl der

jährlich zu Mehl verarbeiteten

Schäffel Getreides als Anhalts-

punkt in der Art zu dienen,

daß für die ersten 500 Schäffel

nichts, für je folgende 15 Schffl.

der Betrag von 9 kr. in Berech-

nung gebracht wird. Je 3 Schffl.

geschroretes Getreide oder Malz

werden hiebei gleich einem zu

Mehl verarbeiteten Schäffel Ge-

treide gezählt.)

) Kunstmühlen XII. Als Betriebsanlage wird e-LP „

ner der Classensätze I. — XXIX.

in Ansah gebracht. (Bei Be-

messung der Betriebsanlage in-

29
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auferde 9h Pnen b. Bemerkungen
Numer. Gewerbe. tulsge er Betriebs-Anlage. gen.

Classe.

nerhalb dieses Spielraumes hat
der durchschnittliche jährliche Ma-

terialsverbrauch als Anhaltspunkt

in der Art zu dienen, daß für

je 15 Schäffel zu Mehl verarbei-

teten Getreides der Betrag von

# 12 kr. in Berechnung gebracht

6 wird. Je 3 Schäffel geschroteres

Getreide oder Malz werden gleich

einem zu Mehl verarbeiteten

Schäffel Getreides gezählt.)
669 Oel-, Walk-, Loh-, # .

Gyps-Möhlen, Sd- Ü .
ge-, Schneid=

Schleif= und son- 6„

stige Mühlwerke, 4
und zwar: .

a) bei selbstständigem lII. Als Betriebsanlage wird ei= Wie vorige.

Betriebe ner der Classensätze I. — XXII.

in Berechnung gebracht.

b) wenn solche alt— In dlesem Falle ist keine Nor- „ „

Rebenwerk einer malanlage zu erheben; als Be-

Getreidmühle be- triebsanlage kann einer der Clas-

trieben werden sensähe I. bis Xll. in Berech-

nung gebracht werden.

c) Schneidzund Säg L. Als Betriebsanlage wird eis „ „
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baufende .ezeeisnung i*e b. Bemerk

Numer. Gewerbe. sutgeerBeiebs-Anlage. emertungen.
Classe.

müller, welche das- ner der Classensätze I. bis X. in

selbe Mühlwerk Berechnung gebracht.
wechselweise an be- 6

stimmten Schnei- 1

detagen benützen. 1

F. Bierbrauerelen und Branntweinbrennereien.

670 HBierbrauereien

(Braun, und Weiß- "
bierbrauereien) zr 6

zwar:
a)selbstständige Bier" V. Als Betriebsanlage wird fürt Ohne Räcksicht

brauereien die ersten 75 Schäffel jährlichen auf Bevölkerung

Malzverbrauches nichts, fürje nach Rubrik d der

den der nächsten 225 Schüffel Steuerseala.

der Betrag von 4 kr., für jeden

folgenden Schäffel der Betrag
von 6 kr. in Ansatz gebracht.

b) Communbraube= — Als Betriebs-Anlage wird — —

rechtigte fur jeden der ersten 300Schaffel

jährkichen Malzverbrauches der

Betrag von 4 kr., für jeden fol-

genden Schäffel der Betrag von

6 kr. in Ansaß gebracht.
671 Branntweinbrenner- — Für diese wird keineNormal — —

eien, und zwar:

a) Branntweinbren-

anlage erhoben. Soferne dieselben
nicht mehr als 10 Eimer ahr

l
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Eaufende in ri b. «
Numer.Ge meet rbe. wgeder Betriebs-Anlage. Vemerlungen.

Classe.

nereien, welche als lich erzeugen, sind sie auch von

Nebengewerbe(der der Betriebsanlage feei.

Landwirthschaft, Erzeugen dieselben mehr als
Bruerei 2c.) be- 10 Eimer, so wird vom 11.

trieben werden Eimer beginnend fur jeden Ei—

mer der Betrag von drei Kreu-

jern als Betriebsanlage berechnet.

672 6) Gewerbs- oder fa- III. Bei Berechnung der Vetriebs- Ohne Rucksicht

brikmaßig betrie— anlage sind 10 Eimer frei; furlauf Bevolkerung

bene Branntwein—- jeden folgenden Eimer des jahr- nach Rubrikdder

brennereien lichen Erzeugnisses wird der Be- Steuerscala.

trag von drei Kreuzern in *
saß gebracht.
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Gesetz-Vlatt
für das

Königreich Bapern.

./ 15.

München, den 29. Juli 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Ausdehnung der Zuständigkelt der Handelsgerlchte zu Nürubeig betressend. (II. VBellage zum Lanktags=
Abschiere.)

Geset,
die Ausdehnung der Zuständigkeit der Handels-

gerichte zu Nürnberg betreffend.

Maximilian II.
v„FGottes Gnaden König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein,
„Heszeg von Bayern, Franken und in

Schwaben 2c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsrathes. mit Belrath und Zustimmung

der Kammer der Reichsräthe und der Kam-

mer der Abgeordneten beschlossen und ver-

ordnen, was folge:

Art. 1.

Die Zuständigkeit der Handelsgerichte

erster und zweiter Instanz, dann des Mer-

cantil-, Friedens= und Schiedsgerichtes (des
30
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sogenannten Marktgewolbes) zu Nurnberg

wird mit der fur diese Gerichte nach Maßgabe

der allerhöchsten Verordnung vom 18. Mai

1809, die Anordnung der Handelegerichte

erster und zweiter Instanz in Nürnberg

betrefsend, (Rezqierungsblatt vom Jahre

1809 Seite 797 ff.) geltenden Gerichts-

ordnung auf die Vorstädte der Stade

Nürnberg und den ganzen Umfang der

Burgfriedensgrenze, soweit sich dieselbe

dermal erstreckt oder künftig erstrecken wird,

ausgedehnt.

Art. 2.

Sämmtliche im Bereiche der Stadt

Nürnberg, ihrer Vorstädte und des Burg-

friedens fortan anfallende Wechselstreitig-

keiten, sie mögen aus kaufmännischen oder

nicht kaufmanntschen Wechseln entspringen,

gehbren zur Zuständigkeit der Handelsge-

richte und das Verfahren richtet sich nach
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den für dieselben geltenden gesetzlichen Vor-

schriften.

Art. 3.

Die Bestimmung des Artikels 1 tritt

für die Vorstädte und die gegenwärtige

Burgfriedensgrenze mit dem Tage der Ver-

kündung dieses Gesetzes durch das Gesetz-

blatt, für die noch künftig eintretenden Er-

weiterungen mit dem im Ameöblatte von

Mittelscanken bekannt zu machenden Tage

der Einverleibung der neu hinzukommenden

Objecte in den Gemeindeverband der Stadt

Nürnberg bezüglich aller derjenigen Rechts-

streitigkeiten in Wirksamkeit, in welchen

noch keine Klage bei dem bis zu dem be-

zeichneten Tage zuständigen Gerichte erho-
ben worden ist.

Die Bestimmung des Artikels 2 ge-

langt mit dem Tage der Verkündung des

gegenwärtigen Gesetzes zum Vollzuge.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Mar.

4rhr. v. d. Pfordten. v. Aschendrenner. v. Mingelmann. v. #wehl. Graf v. Meigereberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Kdnigs:

der Generalsecretär des Staatsraths,

Seb. v. Kobell.
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Gesetz-Vlatt

Königreich Bayern.

16.

München, den 29. Juli 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Rertsion einiger Bestimmungen des Rethenburger-Statutarrechts betr. (III. Beilage zum Lamtage-ebschlede.,

Gesehh,
die Revision einiger Bestimmungen des Rothen-

burger-Statutarrechts betreffend.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von Bayern, Kranken und in

Ichwaben 2c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung

der Kammer der Reichsrathe und der Kam-

mer der Abgeordneten beschlossen und ver-

ordnen, was folgt:

Art. 1.

Die in dem Statutarrechte der vor-

maligen Reichsstadt Rothenburg an der

Tauber, insbesondere in der am 28. Junt

30*
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1576 kaiserlich bestatigten Fallitenordnung

vom 16. Februar desselben Jahres, in Zif-

ser 2 des Rathedecrets vom 24. Aprik 1720,

serner in Ziffer ## und 2 der am 8. März

1756 erneuerten Rathsverordnung vom 24.

November 1723, endlich in den Rathsver-

ordnungen vom 19. Januar 1725, 18. April

1731 und 21. Juli 1767 enthaltenen Vor-

schristen über die Form der Errichtung von

Verträgen finden künftighin nur bei den-

jenigen Verträgen, welche die Besitzvern=

derung oder das Eigenthum unbeweglicher

Sachen oder diesen gleich geachreter Rechte

oder dingliche Rechte an unbeweglichen

Sachen betressen, dann bei Ehe= und
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Erbverteägen und bei Intercessionen von

Frauenspersonen Anwendung.

Die in dem genannten Statutarrechte

enthaltenen Ausnahmebestimmungen bezüg-
lich der sogenannten Literaten sind aufge-

hoben.

Art. 2.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem

Tage seiner Verkündung durch das Geseß-

blatt in Kraft.

Auf Verträge, welche vor diesem Tage

abgeschlossen worden sind, dußert dasselbe

keine Wirksamkeit.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Marx.

hhr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmann. v. Zwehl. Graf v. Neigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsccretär des Staatsrathes,

Seb v. Kobell.



Gesetz-

332

Matt
für das

Königreich Bayern.

„W I7.

München, den 29. Juli 1856.

Inhalt:
Gese, die Herstellung einer Gisenhahn ren Lichtensels ble zur Laudesgrenze gegen Coburg, bezlehnngsweise bis #ur

Stadt Coburg betreffend.

Gesetz,
die Herstellung einer Eisenbahn von Lichtenfels

bis zur Landesgrenze gegen Coburg, beziehungs-

weise bis zur Stadt Coburg betr.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden König von Vayern,

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von Vayern, Franken und in

Schwaben 2c. 1c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

V Beilage zum Lanktags-Abschlere.)

Sctaatsrathes mit Beirarh und Zustimmung

der Kammer der Reichsrdehe und der

Kammer der Abgeordneten beschlossen und

verordnen, was folge:

Actikel 1.

Die Scaatsregierung ist ermacheige,

den Bau und Betrieb der nach dem Ge-
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setze vom 23. Mai 1816 herzustellenden

Eisenbahn von bichtenfels bis zur Landes-=

grenze gegen Coburg, an eine Gesellschaft

zu überlassen.

Artikel 2.

Im Falle solcher Ueberlassung ist die

Sctaatsregierung weiters ermcchtigt, der

betreffenden Gesellschaft, bezüglich der Zins-

garantie für das Bau= und Einrichtungs-

Capital ganz dieselben Bedingungen zuzu-

gestehen, welche ihr von Seite der herzog-

lich Sächsischen Regierungen zugestanden

wurden, oder noch werden, und überdieß

die Abnahme von Actien bis zu dem Be-

trage von höchstens fünfmalhunderttausend

Gulden, beides für Rechnung des könig-

lichen Aerars, zu gewähren.

Artikel 3.

Die Mitcel zum Vollzuge der Zins-

garantte sind im Falle und nach Maßgabe

des Bedarfes in dem jeweiligen Budget

auszuwerfen.

Die Miteel zur Actien-Abnahme sind

durch Aufnahme eines zu 4  0% verzins-
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lichen mit 29% jährlich heimzahlbaren

Darlehens von höchstens fünfmalhundert-

tausend Gulden für Rechnung der Eisen-

bahnbau-Dotationscasse zu beschaffen.

Artikel 4.

Für den Fall, daß sich keine Gesell-

schafe herbeiließe, den Bau und Betrieb

der im Arrikel 1 bezeichneten Bahn unter

obigen Bedingungen zu übernehmen, kann

derselbe auch auf Staatskosten bewerkstellige

werden und ist das Ministerium der Fi-

nanzen sodann ermächtigt, zur Deckung

des, einschließlich der Zinsen während der

Bauzeit, auf eine Million fünfmalhundert=

tausend Gulden veranschlagten Bedarfs,

ein zu 4  00 verzinsliches, und mit jähr-

lich /2 % heimzuzahlendes Staatsanlehen

im Maximalbetrage von einer Million fünf-

malhunderttausend Gulden aufzunehmen.

Artikel 5.

Unter der im Eingange des Arnkels4

bezeichneten Voraussetzung ist die Staats-

regierung ermächriger, den Bau einer Eisen-

bahn von der Reichsgrenze bis Coburg
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auf Staatskosten fortzufuhren, insoferne

die Ueberlassung des Betriebes der Lich-

tenfels-Coburger BahnaneinePrivat-

gesellschaft gesichert ist, und eine, dem Bau-

und Einrichtungs: Capitale für diese

Bahn entsprechende, nicht unter 1 Pro-

cent stehende jährliche Rente dem bayerischen
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Sctaate vertragsmäßig gewährt und sicher

gestellt wird.

In diesem Falle findet der Arcikel 4

wegen des weitern Bauaufwandes von

einer Million fünfmalhunderetausend Gul-

den gleichmäßige Anwendung.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Marx.

Khr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner v. Uingelmann. v. Bwehl. Graf v. Meigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsraths,

Seb. v. Kobell.
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Gesetz
für

340

Matt
das

Königreich Bapern.

m-

München, den

18.

2. August 1856.

Inhalt:

Gesetz, elalge Bestimmungen über die Gerichtsverfassung und das gerlchtliche Verfahren in den Lanrestheilen diesseite
des Rhelnes betreffend.

Gesetz,
elnige Bestimmungen über die Gerichtsverfassung

und das gerichtliche Verfahren in den Landes=

theilen diesseits des Rheines betreffend.

Maximilian II.
ron Gottes Gnaden König von Bayern,

Pfalzgraf dei Uhein,

Herzog von Vayern, Kranken und in

ISchwaben 2. 14c.

Wir haben nach Vernehmung Un-

(V. Beilage zum Luntage#abschlere.)

seres Staatsrathes mit Beirath und Zu-

stimmung Der Kammer der Reichsräthe und

der Kammer der Abgeordneten beschlossen

und verordnen, was folgt:

Art. 1.

In jedem Kreise soll eine dem Be-

dürfuisse entsprechende Zahl von Bezirke-

gerichten errichtet werden.

Diese vereinigen mir den im gegen-

31
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wartigen Gesetze namentlich aufgefuhrten
Zustandigkeiten die gesammte Competenz

der bisherigen Kreis- und Stadtgerichte,

führen jedoch für diesenigen Geschäáfn=

zweige, welche einzelnrichterlich zu behandeln

sind, dte Benennung:

„Bezirksgericht als Einzelnrichteramt."

Art. 2.

Die colleglale Verfassung der and-

gerichte ist aufgehoben.
Von den bisher zu dem Wirkungs-

kreise der bandgerichte gehörigen Rechts-

streitigkeiten bleiben denselben für die Zu-

kunft diesenigen zugewiesen, welche in der
ersten Instanz durch Einzelurichter zu er-

ledigen sind.

Alle übrigen Rechtsstreitigkeiten gehen
von den Landgerichten an die betreffenden

Bezirksgerichte über.

Die bisherige Competenz der Polizei=

behörden in Bezug auf streitige Rechts-

sachen bleibt unverändert.

Art. 3.

Nachstehende Rechtsstreitigkeiten sind

in erster Instanz bei den Bezirksgerichten

und Landgerichten durch Einzelnrichter zu

erledigen:

1) Die Klagen wegen Ehrenverlehungen;
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2) die Streitigkeiten zwischen Hand-

werksmeistern und Gesellen oder Lehr-

jungen, Dienstherren und Dienstboten

oder Taglöhnern, Gewerbsunterneh-

mern und ihren Arbeitern hinsichtlich

des gegenseitigen dienstlichen oder ge-

werblichen Verhälnisses;

Streitigkeiten zwischen Vermierhern
und Miechern von Wohnungs= und

andern Räumen in Betreff des Mierh-

verhältnisses, so lange dasselbe noch

besteht, dann Streitigkeiten, welche

sich nach Auflösung des Miechver=

hältnisses wegen Forderungen für das

letzte Jahr oder wegen Ränmung der

Miethwohnung ergeben;

3

4) Screitigkeiten der Reisenden mit Wir-

then, Fuhrleuten, Schiffern oder

Flößern über Wirthêzechen, Fuhrlohn,

Verlust oder Beschäádigung der Habe

des Reisenden oder Verzögerung des

Transportes, deegleichen Sereitigkeiten
der Reisenden mit Handwerkern über

Forderungen, welche aus Anlaß der

Reise entstanden sind;

E—

5 Srreitigkeiten über Gegenstände des

Handelsverkehrs auf Messen und Märk-

ten, soweit sie während der Dauer

der Messe oder des Marktes bei Ge-

richt angebracht werden und nicht den

Handelsgerichten zugewiesen sind;
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6) Wandlungs= und Minderungsklagen

7

6

9

10

11)

12

13

)

)

)

—

wegen verkaufter Thiere;

Klagen auf Entschädigung einer außer-

ehelich Geschwächten, auf Anerkenn=

ung der Vaterschaft außerehelicher

Kinder und alle Klagen auf Reichung

des Lebensunterhaltes;

die den Hypothekgldubigern gemäß s.45

des Hypothekengesetzes vom 1. Juni

1822 zustehenden Anträge auf Ein-

halt gegen die Verminderung des Wer-

thes der Sache durch Vernachlässig=

ung oder Verschlimmerung von Seite

des Schuldners;

die Beitreibung der aus den letzten

zwei Jahren rückständigen Zinsen nach

6. 52 desselben Gesetzes;

Screitigkeiten in Ewiggeldsachen;

Klagen wegen Wildschadens und we-

gen anderer Beschädigung von Er-

zeugnissen des Bodens, insbesondere

wegen Beschädigung durch Ueberackern,

Ueberfahren, Viehweiden, Grasen,

Mähen, Ernten oder Einherbsten;

Srreitigkeiten wegen Beschärigung von

Einfriedungen, Waserleitungen, Ab-

flüssen, Wässerungsanlagen, Pfaden
und Wegen oder wegen des rechts-

widrigen Zustandes derselben und we-

gen Verrückung der Grenzzeichen;

Klagen auf Fesisetzung und Bezeich-

nung der Grenzen anliegender Grund-

14

16

—

—

—
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stücke oder auf Unterhaltung oder Er-

neuerung gemeinschaftlicher Mauern

und anderer Einfriedungen;

Klagen, welche den jüngsten Besitz

oder den Einspruch gegen die Erriche,

ung eines neuen oder die Aenderung

eines bestehenden Werkes betreffen,

desgleichen Klagen, welche aus Er-

wirkung einer vorsorglichen Verfüg-

ung wegen verübter oder drohender

Selbsthilfe oder des Ausbruches von

Thätlichkeiten oder wegen anderer drin-

gender Gefahr gerichtet werden;

alle Klagen, welche in der Hauptsache

an Geld oder Geldeswerth nicht über

einhundert fünfzig Gulden ohne Ein-

rechnung der Zinsen, Kosten und

Nutzungen betreffen;

Concursprozesse, insoferne bei Veran-

lassung eines Beschlusses auf Eröff

nung des Concurses kein Rechtsan-

spruch gegen den Gemeinschuldner ge-

richtsbekannt ist, dessen Werth den in

Ziffer 15 bezeichneten Betrag übersteige.

Wird ein solcher Anspruch gleich-

wohl im Laufe des Concursverfahrens

erhoben und dessen Ciquiditcht oder

Prioritäc oder das dasüc angesprochene

Separationsrecht bestritten, so ist die

Sache nach Abhaltung der Edlets-

tage zum Zwecke der Erlassung des

Prioritätserkenntnisses und zur weiteren

317



845

Behandlung an das einschlagige Be—

zirksgericht abzugeben, wenn von dem

Gemeinschuldner oder einem Gläu=

biger der desfallsige Antraggestellt wird.

Art. 4.

Sowohl bei den Bezirks= als bei den

Landgerichten hat der Gerichtsvorstand jeden-

falls Einen Beamten als regelmäßigen Ein-

zelnrichter zu bezeichnen und diese Anord-

nung im Gerichtsbezirke bekannt zu machen.

Wenn die Geschäftsaufgabe des Ein-

zelurichters bei einem Gerichte die Bezeich-

nung mehrerer Beamten als Einzelnrichter

nothwendig macht, so ist in die zu erlassende

Bekanntmachung die Art der Geschäfts-

vertheilung aufzunehmen.

Den Gerichtsvorständen bleibt jedoch

unbenommen, einzelne Rechtsstreitigkeiten

selbst als Einzelurichter zu erledigen.

Dieselben sind ferner verpflichtet, im

Falle der Verhinderung oder Geschäfts-

überbürdung der ständig aufgestellten Ein-

jelnrichter die nöthige Geschäftsaushilfe

anzuordnen.

Art. 5.

Jeder Einzelnurichter hat die von ihm

zu behandelnden Rechtsstreitigkeiten selbst-

ständig zu leiten und zu entscheiden, wo-

946

gegen ihn die volle Dienstesverantweort-

lichkeit dafur trifft.

Art. 6.

Die Zustandigkeit des Einzelnrichters

kann durch Uebereinkunft der Parteien

(8. 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. No-

vember 1837, einige Verbesserungen der

Gerichtsordnung betreffend) auf Rechts-

streitigkeiten erstreckt werden, welche nicht

zu den im Artikel 3 aufgeführten gehören.

Eine Ausn ahme fiundet nur in An-

sehung derjenigen Rechtsstreitigkeiten statt,

welche mit Rücksicht auf ihren Gegenstand

besonderen Gerichten zugewiesen sind.

Art. 7.

Bei Anstellung der Klagen, welche

auf dem Grunde des Artikels 3 Ziffer 15

bei einem Einzelnrichter erhoben werden,

ist der Geldeswerth des Streitgegenstandes

anzugeben.

Will der Beklagte behaupten, daß der

Streitgegenstand mehr als einhundert fünfzig

Gulden werth sei, so hat er dieses in der

ersten auf die Klage abzugebenden Erklér-

ung vorzubringen.

In diesem Falle hat das Gericht vor

der Fortsetzung der Verhandlung den Wereh

durch eine Schátzung nach Gerichts-Ord-

nung Cap. XII. 8. 3 Nr. 2 festzustellen,
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deren Kosten der Beklagte zu tragen hat,

wenn seine Behauptung sich als unbegründet

erweist.

Das Ergebniß dieser Schätzung ist

bezZüglich des in Frage befindlichen Streit-

gegenstandes für alle Gerichte so weit maß-

gebend, als es sich um die Zuständigkeit

oder um die Berufungssumme handelt.

Art. 8.

Die Bestimmung des Artikels 7 Ab-

sab2und 3 kommt auch dann in An-

wendung, wenn der Beklagte in einer bei

einem Bezirksgerichte als Collegialgerichte

anhängig gemachten Klagsache die Zustän-=

digkeit dieses Gerichtes auf dem Grunde

des Artikels 3 Ziffer 15 durch die Be-

hauptung bestreiten will, daß der Scoreit=

gegenstand nicht über einhundert fünfzig

Gulden betrage.

Das Bezirksgericht kann in einem

solchen Falle die Schätzung auch von Amts-

wegen anordnen, wenn es über den Wereh

des Streitgegenstandes in Zweifel ist.

Art. 9.

In dem Falle einer nach den Be-

stimmungen der Civilprozeßordnung zulässi-

gen Häufung mehrerer nach Artikel3Zif-

fer 15 an einen Einzelnrichter gehörigen

Klagen wird die Zuständigkeit desselben

nicht durch den Umstand ausgeschlossen,
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daß die mehreren Klagen zusammen einen

höheren Geldbetrag oder Geldeswerth als

einhundert fünfzig Gulden betreffen.

Art. 10.

Eine Widerklage, welche nicht schon

an sich gemäß der Bestimmung im Ar-

tikel 3 zur Zuständigkeit eines Einzelurich-

ters gehört, ist bei diesem nur dann zu

verhandeln und zu entscheiden, wenn die

Parteien hierauf Übereinkommen oder wenn

die Vor= und Widerklage aus ein und dem-

selben Rechtsverhältnisse enespringen oder

wenn die mit der Widerklage verfolgten

Gegenansprüche zugleich gegen die Vor-

klage als Einrede geltend gemacht werden.

Art. 11.

Die Landgerichte haben das Vermitt-

lungsamt nicht nur in den zu ihrer Zu-

ständigkeit (Artikel 3) gehörenden Rechts-

streitigkeiten, sondern auch in denjenigen

Fällen auszuüben, in welchen der Kläger

vor Anstellung der Klage bei dem Be-

zirksgerichte den Beklagten unter allge-

meiner Bezeichnung des Klagegegenstandes

vor das Landgericht, bei welchem der Be-

klagte oder, wenn es mehrere sind, einer

derselben seinen persönlichen Gerichtsstand

hat, zum Versuche der Vermittlung vor-

laden lßt.



349

Wenn an dem hiezu bestimmten Tage

der Kläger oder der Beklagte nicht erscheint,

so ist das Landgericht zu einem Vermitt-

lungsversuche nicht verpflichtet.

Eine Verpflichtung, vor der Austell-

ung der Klage bei dem Bezirkögerichte das

landgerichtliche Vermittlungsamt anzugehen,
besteht nicht.

Art. 12.

Die vor dem Vermittlungsamte der

Gemeinde oder einer andern zuständigen

Vermittlungsbehörde schriftlich errichteten

Vergleiche sind auch ohne Einhaltung der

in der Gerichtsordnung Cap. XVII. 8. 1

Zisser 9 und 10 vorgeschriebenen Förmlich=

keiten rechtsverbindlich.

Die vor einem Civilgerichte protokol-

lirten Vergleiche haben alle Wirkungen

eines gerichtlichen Vergleiches; die vor ei-

ner andern Vermittlungsbehörde errichteten,

insoferne sie nicht bereits ganz oder theil-

weise erfüllt sind, haben nur die Krafft ei-

nes außergerichtlichen Vertrages.

Soweit die jeden Orts geltenden Ge-

setze für die Rechtsgiltigkeit von Verträ-

gen besondere Voraussetzungen aufstellen,

behdlt es hiebei sein Bewenden.

Art. 13.

Bei den durch Einzelnrichter zu erle-

digenden Fechtsstreitigkeiten kommen, vor-
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behaltlich der Bestimmung des Artikels 14,

die in den 66. 3 bis 15 des Gesetzes vom

17. November 1837, einige Verbesserun=

gen der Gerichtsordnung betreffend, über

das beschleunigte Verfahren im mündlichen

Verhöre gegebenen Vorschriften in An-

wendung.

Wird nach §. 11 Absatz 1 des ge-

nannten Gesetzes die Erlassung des Er-

kennenisses verschoben, so ist dieses den

Parteien schriftlich an Verkündungsstatt

zuzustellen.
Die Bestimmung im §S. 11 Absatz 2

desselben Gesetzes ist aufgehoben.

Art. 14. 4

Bei den im Artikel 3 Ziffer 9 und 10

bezeichneten, sowie bei allen zum Executivt

Mandat= Arrest= und Concursprozesse sich

eignenden Sachen hat es bei dem für die

selben vorgeschriebenen Verfahren sein Ver-
bleiben.

Art. 15.

Bei den Bezirksgerichten wird in

Sachen, welche zum gewöhnlichen Berfah-

ren sich eignen, die Verhandlung auf die

Klage mittels Schriftenwechsels gepflogen.

Den Parteien bleibt unbenommen,

einzelne Prozeßhandlungen bei dem zustän-

digen Gerichte zum Protokolle vorzunehmen.

Auch kann das Gericht aus besondern
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Gründen die protokollarisch schlüssige Ver-

handlung anordnen.

Art. 16.

Im Concursprozesse fällt die Verpflicht:

ung zum persönlichen Erscheinen an den

Edictscagen hinweg. Den Bectheiligten ist

gestarcet, die treffenden Handlungen mit

gleicher Wirksamkeit durch schriftliche Re-

cesse vorzunehmen.

Letztere müssen spätestens am Schlusse

des Kalendertages, auf welchen der betref-

sende Edictsrag angesetzt ist, bei Vermeid-

ung des Ausschlusses in den Einlauf des

Concursgerichres gebracht sein.

Die Uebergabe der Beweisurkunden

vertritt die Stelle ihrer Production.

In Bezug auf Beschlüsse, welche der

Mehrheit der Gläubiger gesetzlich zustehen,

werden diejenigen, welche sich weder per-

sönlich, noch in einem schriftlichen Recesse

über den Gegenstand der Beschlußfassung

erklärt haben, als dem Beschlusse der üb-

rigen zustimmend betrachtet.

Der Concurs ist nicht mehr von Amts-

wegen, sondern nurauf Antrag eines oder

mehrerer Gläubiger eines concursmäßigen

Schuldners oder auf vorgängige Insolvenz-

Anzeige desselben zu erkennen, beziehungs-

weise zu eröffnen.
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Art. 17.

Wenn sich bei dem Concursgerichte

die an den Edictstagen als Beweiemittel

in Bezug genommenen Hypothekenbücher,

Contracten= und Hypothekenprotokolle und

deren Beilagen nicht befinden, so vertreten

gerichtlich beglaubigte Auszüge aus den

Hppothekenbüchern und gerichtlich — wenn

auch ohne Beiziehung der Betheiligten —

beglaubigte Abschriften der Contracten= und

Hypotheken-Hrotokolle und deren Beilagen

die Stelle der Originalien.

Wenn ein im Concurse Betheiligter

behaupret, daß solche Auszüge und Ab-

schriften mit den Originalien nicht überein-

stimmen, so ist die Originalproduction vom

Concursgerichte zu veranlassen und sind die

Betheiligren hiezu zu laden.

Ist die Behauptung der Nichtüberein=

stimmung unbegründet, so hat der veran-

lassende Theil die sämmrelichen gerichrlichen

und außergerichtlichen Kosten zu tragen

und ist im Falle offenbaren Muthwillens

um 10 bis 50 fl. zu strafen.

Art. 18.

Sowohl bei den Bezirksgerichten als

bei den Kandgerichten werden die Geschäfte

der nichtstreitigen Rechespflege einschlüssig

des Hypothekenwesens durch Gerichtsbeamte

als Einzelnrichter selbstständig besorgt.
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Dieselben trifft die gesetzlich oder in-

structionsmáßig dafür bestehende Haftung
und Dienstesverantwortlichkeit.

Bei den Landgerichten sollen von dem

einschlägigen Appellarionsgerichte im Ein-

vernehmen mit der Kreisregierung beson-

dere Nebenbeamte für das Notariat und

Hoypothekenamt aufgestellt und im Gerichts-

bezirke bekannt gemacht werden.

Denselben sind, soweit es unbeschadet

ihres Hauptberufes geschehen kann, auch

die übrigen Geschäfte der nichtstreitigen

Rechtspflege als ständige Geschäftsaufgabe

zu übertragen.

Die Gerichtsvorstände haben die Ob-

llegenheit, im Falle der Verhinderung oder

Geschäftsüberbürdung der hiefür zunächst

bestimmten Beamten die nöthige Geschäfts-

aushilfe anzuordnen.

Denselben bleibt serner unbenommen,

wenn es sich nicht um Hypothekengeschäfte

handelt, auf ausdrücklichen Antrag der Be-

theiligten einzelne Sachen der nichtstreitigen

Rechtspflege, so lange solche noch niüht bei

dem dafür aufgestellten ständigen Beamten

anhángig sind, zur Selbsterledigung unter

eigener Haftung zu übernehmen.

Art. 19.

Wenn über einen bei einem Gerichte

#miuß Ar#ikel 18 vorgenommenen Act der

nichtstreitigen Rechtspflege ein Streit ent-
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steht, so kann der Beamte, welcher den

Act ausgenommen oder bestätigt hat, bei

Vermeidung der Nichtigkeit keine richter-

liche Thätigkeit bezüglich jenes Rechtsstreites
ausüben. "

Art. 20.

Die Voruntersuchungen über Verbre-

chen, Vergehen und jene Uebertretungen,

welche kraft besonderer Gesetze gleich den

Vergehen zu behandeln sind, fallen in die

Zuständigkeit der Bezirkegerichte und sind,

so weit es thunlich ist, durch Untersuch-

ungörichter der einschlägigen Be. irksgerichte
zu führen.

Jedoch können für entferntere Theile

der Bo#irke durch Regierungsverordnung

besondere Criminalbezirke gebildet und zur

Führung der Voruntersuchungen in den-

selben ständige Bezirksuntersuchungsrichter
ecrnannt werden.

F## letztere gelten alle, die Untersuch-

ungerichter der Kreic: und Stadtgerichte

betreffenden Bestimmungen des Gesetzes

vom 10 November 1848, die Abdnderung

des II. Theils des Strafgesetzbuches von

1813 betresfend.

Dieselben haben die Diensteseigen-

schaft von Landgerichts-Assessoren und stehen

unter der dienstlichen Oberaufsicht des kand--

richrers, an dessen Amtssitze sie aufge-

stellt sind.
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Die Bezirksgerichte sind ermachtigt,

auf Antrag der Staatsanwaltschaft aus

erheblichen Grunden einzelne Voruntersuch-

ungen, welche die zu ihrem Bejzirke gehori-

gen Bezirksuntersuchungsrichter zu führen

haben, an die Untersuchungsrichter des

Bezirksgerichts zu übertragen, sowie auch

den Bezirksuntersuchungsrichtern Vorunter-

suchungen über einzelne Reate zu über-

weisen, die innerhalb desselben Bezirksge-

richts, aber im Amtsbezirke anderer Unter-

suchungsrichter verübt worden sind.

Enesteht zwischen mehreren Untersuch-

ungsrichtern, deren Amtsbezirk demselben

Bezirksgerichte angehört, ein Streit über die

Zuständigkeit, so entscheidet darüber das

Bezirksgericht.

Art. 21.

Insoferne bei einem Bezirksgerichte

oder für einen besonderen Criminalbezirk

die Aufstellung mehrerer Beamten als stän-

dige Untersuchungsrichter nothwendig wird,
hat der Director des Bezirkögerichts oder

der Vorstand des Landgerichtes bei welchem

die Untersuchungsrichter des Criminalbezirks

ihren Amtssitz haben, die Geschäfte ständig

nach Districten unter die einzelnen Unter-

suchungsrichter zu vertheilen.

Im Falle der Verhinderung eines

Untersuchungsrichters wird dessen Seelle

durch den im Dienste ältesten Untersuch-
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ungsrichter ersetzt und im Falle der Ver-

hinderung sämmrlicher Untersuchungerichter
wird ein Stellvertreter von dem Gerichts-

vorstande bestimmt.

Art. 22.

Die Untersuchung und Aburcheilung

aller durch specielle Gesetze den Gerichten

zugewiesenen Uebertretungen, mit Ausnahme

der im Artikel 20 bezeichneten, gehört an

den Bezirks= und Landgerichten zur Zu-

ständigkeic der Einzelnrichter.

Die Aburtheilung in II. Instanz er-

folge durch die berreffenden Bezirksgerichte.

Ein Richter, der in der Sache bei der

Untersuchung oder Aburtheilung in I. In-

stanz thätig war, darf bei Vermeidung

der Nichtigkeit bei der Aburtheilung in

II. Instanz nicht mitwirken.

Die bisherige Zuständigkeit des Ober=

appellationsgerichtes in seiner Eigenschaft

als III. Instanz oder als Cassationshof

bleibt für jene Uebertretungen, bei welchen

nach den dermalen bestehenden Gesetzen eine

Revision oder Nichrigkeitsbeschwerde zulassig

ist, unverändert.

Art. 23.

Die Landgerichte können vorbehaltlich

der Bestimmung des Artikels 6 in den

nicht zu ihrem Wirkungskreise gehörigen
Civil= und Strafsachen nur dann gericht-

32
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liche Handlungen vornehmen, wenn deren

Vornahme ihnen entweder von den Ober-

gerichten aufgetragen oder von den zustän-

digen Behörden angesonnen wird.

Die Landgerichte sind verbunden, den

deßfalls an. sie ergehenden Aufträgen und

Ersuchschreiben zu entsprechen.

Insbesondere werden die Bezirksgerichte

darauf Bedacht nehmen, bei Concurspro-

cessen, welche nicht von besonderer Wich-

tigkeit oder Schwierigkeit sind, wenn der

Sib des Bezirksgerichts weiter von dem

Wohnorte des Schuldners entfernt ist,

als der Sitz des einschlägigen Landgerichts,

das Letztere um Abhaltung der Edictstage

und der Termine zur Einwerthung und Ver-

dußerung der Concursmasse zu requiriren.

Art. 24.

Die collegiale Berathung und Beschluß-

sassung der Bezirksgerichte geschieht in Se-

naten, welche aus drei Gerichtsmitgliedern

zusammengeseßt sind, vorbehaltlich der für

besondere Fälle vorgeschriebenen zahlreiche-
ren Besetzung.

Art. 25.

Wenn in einzelnen Fillen bei einem

Bezirksgerichte die zur Beschlußfassung er-

forderliche Anzahl von Gerichtsmitgliedern

nicht vorhanden ist, so können ausnahms-

weise Mieglieder der nächstgelegenen Be-

zirks= oder Landgerichte zugezogen werden.
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Art. 26.

Bei Verhinderung des Bezirksgerichts-

Directors oder des Landrichters hat das im

Dienste dlteste Gerichtsmirglied, wenn von

der vorgesetzten Stelle keine andere Anord-

nung getroffen wird, die Stelle des Vor-

standes zu vertreten. Die am Sitze eines

Landgeriches aufgestellten Bezirks-Uncer-
suchungsrichter kommen hiebei nicht in Be-

tracht.
Art. 27.

Die Ausfertigungen der Landgerichte

in Justizsachen, sowie die Ausfertigungen

der Bezirksgerichte als Einzelnrichterämter

sind von dem Gerichtsvorstande zu unter-

zeichnen; in Sachen der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit müssen dieselben jedoch zugleich

mit der Unterschrife des dafür verantwort-

lichen Beamten versehen werden.

Art. 28.

Administrativscontentiose Rechtssachen

und polizeiliche Untersuchungssachen, bei

welchen bisher collegiale Beschlußfassung in

I. Instanz erforderlich war, werden bei den

Landgerichten durch den Gerichtsvorstand,

im Verhinderungsfalle durch dessen Stell-

vertreter einzelurichterlich beschieden.

Art. 29.

Gegenwärtiges Geseßtz tritt, insoferne

nicht durch Regierungs-Verordnung die
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fruhere Einfuhrung erfolgt, am 1. October

1857 in den Landestheilen diesseits des

Rheins in Wirksamkeit.

Die bis zu diesem Tage nach den Vor-

schriften des gewöhnlichen Verfahrens ver-

handelten Rechtsstreitigkeiten werden, wenn

sie alsdann in Gemäßheit des Artikels 3

zur Zuständigkeit der Einzelnrichter gehèren,

in der bisherigen Verhandlungsform bis

zum Schlusse des ersten Verfahrens oder,

wenn an diesem Tage eine Beweisantret=

ung vorlag, bis zum Schlusse des Beweis-

verfahrens verhandelt.

Die Bestimmung des Arrikels 22

Absatz 2 tritt mit dem gesetzlichen Ein-

führungstage für alle den Gerichten durch

specielle Gesetze zugewiesenen Uebertretun-

Gegeben München, den 1. Juli 1856.
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gen in Wirksamkeit, soferne niche vor die-

sem Tage bereits Berufung erfolgt ist.

Art. 30.

Der weitere Vollzug des Gesetzes vom

25. Juli 1850 „die Gerichtsverfassung be-

treffend,“ insoweit dasselbe durch das Ge-

setz vom 28. Mai 1852 „einige Bestimm-

ungen über die Gerichtsverfassung in den

Landestheilen diesseits des Rheins betreffend,“

nicht geandert ist, bleibt vorbehalten.

Art. 31.

Die Bestimmungen im Areikel 22 des

Gesetzes vom 4. Juni 1848: „die Grund-

lagen der Gesetzgebung u. s. w. betreffend,“

sind für das ganze Königreich mit dem

Tage der Einführung gegenwärtigen Gese-

bes aufgehoben.

Marx.

Arhr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Mingelmann. v. Bwehl. Graf v. Ueigersberg. v. Klanz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Matt
für das

Königreich Baypern.

rA3P 19.

München, den 5. August 1856.

Inhalt:

Gesetz, die Abgaben ven den Bergwerken klesselts des Rheines betreffenr.

Gesetz,
die Abgaben von den Bergwerken dlesselts des

Rheines betreffend.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, König von Bayern,

Pfalzgraf bel Uhein,
Hetzog von Bayern, Franken und in

Schwaben rc. c.

Wir haben nach Vernehmung Un—

(VI. Beilage zum Lam aasabschicte,

seres Steaatsrathes mit Beirath) und

Zustimmung der Kammer der Reichsräthe-

und der Kammer der Abgeordneten be-

schlossen und verordnen, was folgt:

Artibel 1.

Der in den Regierungebezirken dies-

seits des Rheines nach den bestehenden Ge-

setzen und Herkommen in Geld und in

33
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Natur zu entrichtende Zehent beziehungs

weise Zwanzigste von den dem Bergwerks-

regale unterworfenen rohen Mineralpro=
ducten ist vom Anfange des Verwaltungs-

jahres 185/6 an aufgehoben.

Privatpersonen oder Corporationen,

welche bisher eine solche Abgabe bezogen

haben, erhalten eine Absindungssumme aus

der Bergwerkcasse des Staates im zehn-

sachen Betrage ihres bisherigen einjährigen
Bezuges, berechnet nach dem Durchschniete der

letzten zehn Jahre, zahlbar in zehn Jahres-
raten.

Die bisherige auf Vergleich und be-

sonderen Verhältnissen beruhende Decimation

der Gewerkschaft Achthal und Ham-

merau wird von 15% auf 1000 des

Reinertrages ermäßigt.

Artikel 2.

Die Bergwerkseigenthümer sind ver-

oflichter, statt der in Art. 1 ausgehobenen

Abgaben vom 1. October 1855 angefangen

5% von dem Ertrage des Bergwerks=

Eigenchumes zu entrichten, welcher am

Schlusse jedes Rechnungsjahres als Ver-

lags: Erstattung oder Ausbeute an die

Bergwerks-Eigenthümer oder ihre Gläu-

biger hinausgegeben wird.

Artikel 3.

Die Grundlagen zur Feststellung des
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abgabepflichrigen Ertrages des Bergwerk-

Eigenthums bildet die Jahresrechnung für

die Grube, welche den Gesammtaufwand

für den Bergbau, alle Einnahmen, die

Maße der geförderten Rohproducte und

deren Verkaufswerth an der Grube enthält.

Als Ausgaben der Bergrechnung

können weder Rückzahlungen von Vor-

schüssen oder zum Betriebe des Bergbaues

contrahirte Schulden, noch jener Aufwand

aufgeführt werden, welcher nicht unmittel-

bar dem Bergbaue zu Gute kömmt, son-

dern nur zur Wahrung und Sicherung

der Inreressen des Bergwerks-Eigenthümers

gemacht wird.

In der Rechnung des nächsten Jah-

res kommen Ueberschüsse des Vorjahres,

welche nicht an den Bergwerks-Eigen-

thümer hinausgegeben werden, in Ein-

nahme, Passivreste bleiben dagegen außer

Ansatz.
Werden die gewonnenen Mineralpro-

ducte theilweise vom Bergwerks- Eigen-

thümer selbst verwendet oder verarbeitet, so

kommen sie nach dem Preise der verkauften

Producte in Ansatz.

Werden dieselben ausschließlich von

dem Bergwerks-Eigenthümer selbst verar-

beitet oder verbraucht, so ist der Preis der-

selben nach dem Dreise dieser Producte an

den Gruben desselben Revieres zu bestimmen.

Bestehen keine solchen Gruben, oder
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will sich der Bergwerls-Eigenthumer bei

dem von dem Bergamte festgestellten Preise

nicht beruhigen, so erfolgt die Schatzung

durch den Bergamts-Vorstand unter Zu—

ziehung zweier Sachverstandiger, deren

Einer vom Bergwerks-Eigenthumer, der

Andere vom Bergamte bezeichnet wird.

Findet eine Verständigung zwischen

dem Bergamts-Vorstande und den zwei

Sachverständigen nicht statt, so bildet der

Durchschnitt ihrer drei Schätungen den

Preis für die laufende Finanzperiode.

Artikel 4.

Spatestens 30 Tage nach dem Schlusse

des Rechnungejahres har der Bergwerks-

Eigenthümer oder sein Vertreter die Jahres-

rechnung für seine Grube dem Bergamte

des Reviers zu übergeben, mit Bezeichnung

des rechnungemäßigen Ueberschusses, wel

cher an den Bergwerbs-Eigenthümer hinaus-

zugeben wäre.

Das Bergamt hat die Rechnung zu

prüsen, und den steuerpflichtigen Ertrag

nach den Bestimmungen des Art. 3 fest-

zusetzen.

Dasselbe ist befuge, die beantragte

Hinausgabe an den Bergwerks-Eigenthümer

nach den berggesetzlichen Bestimmungen

zu ermäßigen, nicht aber zu erhöhen.

968

Artikel 5.

Finder sich der Bergwerks-Eigenthümer

durch die von dem Bergamte vorgenom-

mene Feststellung des steuerpflichtigen oder

des an den Bergwerks-Eigenthümer hinaus-

zugebenden Ertrages beschwert, so hat er

seine Einwendung binnen acht Tagen aus-

schließlicher Frist nach Eröffnung des berg-

amtlichen Beschlusses bei dem Bergamte

abzugeben, welches dieselbe mit Bericht

der k. General: Bergwerks, und Salinen-

Administration zur desinitiven Entscheidung

vorlegt.

Diese Entscheidung ist sofort vollzieh-

bar, die dagegen binnen 30 Tagen zuläßige

Reclamation an das k. Staateministerium

der Finanzen kann nur eine Rückzahlung

oder nachträgliche Hinauesgabe bewirken.

Artikel 6.

Erfolge die Uebergabe der Bergwerks-

Rechnung nicht innerhalb 30 Tagen nach

dem Schlusse des Rechnungsjahres und

bleibt eine Aufforderung an den Berg-

werks-Eigenthöümer oder dessen Bevollmäch-

tigten zur Vorlage derselben binnen 8 Ta-

gen erfolglos, so wird die Abgabe für das

fragliche Jahr ohne weitere Vernehmung

des Betheiligten auf Gutachten des ein

schlägigen Bergamtes durch die königliche
337



369

General: Bergwerks= und Salinen= Admi-

nisiration festgesetzt.
Weist der Grubenbesitzer innerhalb

dreier Monate nach Zustellung dieses Be-

schlusses der k. General-Bergwerks= und

Salinen-Administration nach, daß die Ver-

spätung der Rechnungsvorlage ohne seine

Schuld stattgefunden hat, so kann auf des-

sen Antrag das k. Staatsministerium der

Finanzen die nachträgliche Ermittlung des

abgabepflichtigen Ertrages in der gewöhn-

lichen Form anordnen.

Artikel 7.

Zeigt sich nach definitiver Feststellung

des steuerpflichtigen Ertrages, daß der Berg-

werkobesitzer durch wissentlich unrichtige Rech-
nungostellung, das Aerar an der schuldi-

gen Abgabe verkürzt hat, so findet die Be-

stimmung des Art. 433 Theil l. des Straf-

gesehbbuches Anwendung.

Artikel 8.

Auf Antrag der Betheiligten kann die

Abgabe vom Ertrage der Bergwerke auf

mehrere Jahre, nie aber über die laufende

Finanzperiode hinaus, in eine jährliche

Bauschsumme umgewandelt werden.

Diese Umwandlung geschieht auf dem

Wege der freien Uebereinkunft zwischen den

Abgabepstichtigen und dem Bergamte, und

erfordert die Genehmigung der königlichen
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General-Bergwerks= und Salinen-Admini-

stration.

Während der Entrichtung einer Bausch-

summe ist der Bergwerkseigenthümer vor-

behaltlich der Bestimmung des Art. 15

von der Verpflichtung zur Vorlage der

Jahresrechnung an das Bergamt befeeit.

Artikel 9.

Die Procentabgabe und die erste der

an ihre Stelle tretenden Bauschsummen

ist 4 Wochen nach deren endgiltiger Fest-

setzung, jede folgende Bauschsumme zwei
Monate nach dem Schlusse des Verwalt-

ungsjahres, für welches sie fällig ist, bei

Vermeidung der zwangsweisen Beitreib-

ung an das einschlägige köntgliche Berg-

amt zu bezahlen.

Artikel 10.

Das k. Staatsministerium der Finan-

zen ist ermächtigt, wenn in Folge von Un-

glücksfällen außerordentliche Verluste nach-
gewiesen sind, im Verhäl'nisse zu den das

durch entstandenen Nachtheilen, Ermäßig,

ungen oder vollständige Befreiungen, sowie

theilweise oder gänzliche Nachlásse der nach

Artikel 2 zu entrichtenden Procentabgabe,

beziehungsweise Bauschsummen für eine

bestimmte Zeit eintreten zu lassen.

Aus besonderen staatswirthschafelichen

Näcksichten können mit Königlicher Geneh-
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migung einige Bergregalitäts-Gegenstände
bis zum Erscheinen eines neuen Bergge-

setzes von der Regalität ausgenommen, oder

von Bergwerksabgaben seder Art bheil-

weise oder gänzlich befreit werden.

Artikel 11.

Aufgehoben sind:

1) die Sturzgelder,

2) die Waggelder,

3) die Maßgelder,

4) die Rechnungerevisions-Gebühren,

5) die Receßnachtrags-Gebühren,

6) die Gewerkschaftsertrahirungs-Gebüh-

ren,

7) die General= und Special-Befahrungs=

gebühren, und

8) der Muthgroschen.

Artikel 12.

Das nach der churbayerischen Berg-

ordnung vom Jahre 1784 Artikel 46 zu

entrichtende Quatembergeld ist auf die

Hälfte seines Betrages herabgesetzt.

Artikel 13.

Die in den bestehenden Berggesetzen

demn Erbstöllner zugestandene Abgabener=

hebung fällt bei allen nach Verkündung

des gegenwärtigen Gesetzes gemueheten Erb-

stollen hinweg.

Das königliche Bergame hat, sobald
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die Muthung eines Erbstollen angemeldet

wird, sämmtliche Grubenbesitzer der durch

den beabsichtigten Erbstollen aufzuschließen-

den Revier über die Wichtigkeit und Nütz-

lichkeit der Stollen für die bestehenden und

noch zu verleihenden Gruben der Revier

unter Vorsteckung einer ausschließenden

Frist von 30 Tagen zu vernehmen, und

das Ergebniß sammt Betriebsplan des Erb-

stollen der königlichen Generalbergwerks=

und Salinen-Administration mit Gutach-

ten vorzulegen, welche hierauf ausspricht,

ob die Muthung in dem Bergbuche einzu-

tragen oder zurückzuweisen sei.

Unter Zugrundlegung des genehmig-

ten Betriebsplanes und auf genaue Ver-

gleichung der Anlage= und Unterhaltungs-

kosten des Stollen, und des Anfangs, der

Dauer und des Werthes der Dienste, welche

er den Gruben der Rervier leistet, hat so-

dann das königliche Bergamt die von dem

letzten an den Erbstöllner zu entrichtenden

Abgaben zu bestimmen, welche aber in kei-

nem Falle die in den Berggesetzen bisher

zugestandenen übersteigen dürfen.
Gegen diesen Beschluß des königlichen

Bergamtes steht den Betheiligten inner:

halb einer unerstrecklichen Frist von 30

Tagen die Berufung an die königliche Ge-

neralbergwerks= und Salinen Administra-

tion zu, welche die Stollen-Abgabe end-

giltig in collegialer Form festsetzt.
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Nur nach endgiltiger Feststellung der

Verbindlichkeiten und Leistungen zwischen

dem Erbstöllner und dem Grubenbesitzer,

und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf

den Betriebsplan und die festgesetzten Ab-

gaben darf die förmliche Belehnung mit

dem Erbstollen erfolgen.

Artikel 14.

Bezüglich der Taxen im Bereiche der

Bergwesensverwaltung findet nur das Ge-

seh über das Taxregulativ vom 28. Mai

1852 Anwendung.

Bei Ab= und Zuschreibung gewerk-

schaftlicher Bergwerks-Antheile (Kuxe) so-
wie bei Vorlage der Rechnungen an das

Bergamt in den gesehlich vorgeschriebenen

Fällen findet jedoch die Erhebung der in

den Arrikeln 23 und 24, beziehungsweise 42,

dann in den Arrikeln 21 und 22 des Ge-

setzes über das Tarxregulativ bestimmten

Taxen nicht statt.

Das Bergwerkseigenthum von Actien-
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Vereinen wird in den Bergbüchern nur

unter dem Namen (Firma) des Vereines

vorgetragen. Eintragungen der einzelnen

Actionäre finden in dieselben nicht statt,

und der Besitzwechsel der Actien unterliegt

ebenfalls nicht der im Absatz 2 erwähnten

Tare.

Artikel 15.

Mit dem Erscheinen des gegenwirti-

gen Gesetzes erlischt die Verbindlichkeit der

Bergwerksbesitzer zur Stellung von Quar-

talrechnungen bei den königlichen Berg-

Amtern, insoferne sie nicht von diesen aus

gewerkschaftlichen Rücksichten, namentlich

der Ausbeute--Vertheilung und Zubuß-An-

legung wegen angeordnet wird.

An der Zeit der Enteichtung der

Quatembergelder, beziehungsweise der Re-

cognitionsgebühren, sowie der berggesetzli-

chen Folgen der Vernachlässigung dieser

Zahlungs-Verbindlichkeiten wird hiedurch

nichts geändert.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Marx.

Fhhr. v. d. Pordten. v. Alchenbrenner. v. Mingelmann. v. Zwehl. Graf v. Meigersberg. v. Mam-

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsraths,

Seb. v. Kobell.
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Gesetz-Matt
für das

Königreich Bayern.

2 20.

München, den 5. August 1856.

Inhal:t:

Gesetz, den Ausbau der Eisenbahnlinie ven Rosenheim bie an die Landesgrenze bel Salzbarg betr. (VII. Beilag

zum Landtagsabschlere.)

Gesetz, Staatsraths mit Beirath und Zustimm-
den Ausbau der Eisenbahnlinie von Rosenheim ung der Kammer der Reichsräthe und der

bis an die Landesgrenze bei Salzburg betr. Kammer der Abgeordueten beschlossen und

verordnen, was folgt:

Maximilian II.
von Gottes Gnaden, König von Vayern, Artikel 1.

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von Bayern, Franken und in Der Bedarf für den Ausbau der Eisen-

Schwaben rc. uc. bahnlinie von Rosenheim bis an die bandes-

Wir haben nach Vernehmung Unseres grenze bei Salzburg wird mit Einschluß
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der Verzinsung des Baucapitals während

der Bauzeit auf den Berrag von neun

Millionen siebenhunbderttausend

Gulden festgesetzt.

Art. 2.

Unser Staatsminister der Finanzen

ist ermichtiget, zur Deckung dieses Be-

378

darses und nach Maßgabe desselben, ein

auf die Staatseisenbahnen zu versicherndes

und mit Beginn der nächsten Finanzperiode

mit jährlich  Procent heimzuzahlendes

Staatsanlehen vom Jahre 1857/588 an-

sangend, im Maximalbetrage von

Neun Millionen siebenhundert"

tausend Gulden

al pari aufzunehmen.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Max.

Ehr. v. k. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Uingelmann. v. Gwehl. Graf v. Ueigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. v. Kobell.
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Geseh Blatt
für das

Königreich Bayern.

 21.

München, den 7. August 1856.

Inhalt:

Gesetz, den &amp;K. 19 der Prioritétsordnung vom 1. Junl 1822 betreffenr.

— — — p!—(*im——

Geset,
den ## 19 der Prioritätsordnung vom 1. Juni

1822 betreffend.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden König von Payern,

Pfalzgraf bei Uhein,
Herzog von Vayern, Franken und in

SIchwaben rc. 24c.

Wir haben nach Vernehmung Un-

seres Staatsrathes mit Beirath und Zu-

(Vil. Bellage zum Landtageakschiede.)

stimmung der Kammer der Reichsräthe

und der Kammer der Abgeordneten be-

schlossen und verordnen, was folgt:

Art. 1.

Der §. 19 der Prioritätsordnung vom

1. Juni 1822 erhält folgende Fassung:

1) Die Befriedigung einer Forderung,

welche mit ungetheilter Summe auf

34
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mehrere im Vermögen des Gemein-

schuldners befindliche Immobilien ein-

getragen ist, geschiehe in der Art, daß

der Betrag dieser Forderung auf die

bezeichneten Immobilien zu gleichen

Theilen ausgeschlagen und sofort bei

Vertheilung der Kaufschillinge so ver-

fahren wird, als ob auf jedem dieser

Immobilien nur die für dasselbe sich

berechnende Quote eingecragen wäre.

Reicht der Verkaufspreis des einen

oder andern der erwihnten Immo-

bilien zur Bezahlung der auf das-

selbe treffenden Quote nicht hin, so

ist diese Quote, so weit sie unbefrie-

dige geblieben, auf die übrigen für die

nimliche Forderung verhypothecirten

und zur Masse gehörigen Immobilien

nach dem in Ziffer 1. bezeichneten

Verhälmisse weiter zu vertheilen und

den auf diese Immobilien bereits re-

partirten Quoten bei uschlagen.

Art. 7.

Das gegenwäreige Gesetz tritt mie

dem Tage seiner Verkündung durch das

Gesetzblatt in den Landestheilen diesseits

des Rheines in Wirksamkeit.

Dasselbe findet in den Fällen, in wel-

chen vor dem genannten Tage die Eröff

nung des Concursverfahrens rechtskraftig

beschlossen ist, keine Anwendung.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Marx.

Fhr v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. Uungelmann. v.Zwehl. GrafvUrigersberg v. ManP

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecrciär des Staaterathes,

Jeb. v. Kobell.
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384

Blatt
für das

Königreich Bayern.

 *- 22.

4 München, den 7. August 1856.

Inhalt:

Gesetz über ie Aufnahme eines Anlehens jur Decku'g rer Kosten für Herstellung einer Kreis-Irrenanstalt in Ober=

bavern. (IX. Bellage zum Lanktagsakschiede.)

Gesetz
über die Aufnahme eines Anlebens zur Deckung

der Kosten für Herstellung einer Kreis= Irren-
anstalt in Oberbayern.

von Gottes Gnaden König von Dayern,

Plalzgraf bei Uhein,

Herzog von Dayern, Kranken und in

Schwaben 2te. .

Wir haben nach Vernehmung Un-

–

seres Staatsrathes mit Beirath und Zu-

stimmung der Kammer der Reichsräthe und

der Kammer der Abgeordneten beschlossen

und verordnen, was folgt:

Art. 1.

Der oberbaperischen Kreisgemeinde

wird die Genehmigung ertheilt, zur Deck-

ung der Bau= und Cinrichtungekosten der

347
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in Oberbayern zu errichtenden Kreis-Irren= Art. 7.

anstalt nach dem Antrage des Landrathes Die Verzinsung und Tilgung des auf-

ein Anlehen bis zu dem Marimalbetrage genommenen Schuldbetrages hat aus Kreis-

von Zweimalhundertfünfzigtau= fonds binnen eines Zeitraums von hch-

send Gulden aufzunehmen. stens 50 Jahren zu erfolgen.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Marx.

Arhr. v. d. Pfordten. v. Aschenbrenner, v. Uingelmann. v. Joehl. Graf v. Neigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
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Gesetz-Maatt
für das

Königreich Bayern.

M 23.

Munchen, den 7. Angust 1856.

Inhalt:

Gesetz, die ereruterischen Urkunden betreffend. (X. Beilage zum Lanttagsabschiede)

Geseh,
die executorischen Urkunden betreffend.

Maximilian II.
von Gottee Gnaden König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein,

Herzog von Bayern, Kranken und in

Ichwaben rc. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unseres

Staarsrathes mit Beirath und Zustimm-

ung der Kammer der Reichsráthe und der

Kammer der Abgeordneten beschlossen und

verordnen, was folge: 6

Art. 1.

Gerichrlich prorokollirte Verträge und

Schuldbekenntnisse, aus welchen die Person

des Berechtigten und Verpflichteten, der
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Schuldgrund, Gegenstand und Zeit der

Leistung erhellen, sind executorisch nach

Maßgabe des gegenwärtigen Gesetzes, wenn

derjenige, gegen den die Urkunde wirken

soll, bei der Protokollirung die Erecutiv=

clausel in dieselbe hat einrücken lassen.

Die Erecutivclausel besteht in folgen-

der Erklárung:

Ich N. N. (Name des Verpflich-

teten) unterwerfe mich für den Fall

der Nichteinhaltung meiner in dieser

Urkunde festgestellten Verbindlichkeit

sofortiger Einleitung des gerichtlichen

Hilfsvollstreckungs = Verfahrens ohne

vorgängige Klage, Verhandlung und

Aburtheilung.

Art. 2.

Ohne diese Clausel errichtete gericht-
liche Verträge und Schuldurkunden wer-

den unter den Voraussetzungen des Arri-

kels 1 executorisch, wenn sie nachträglich

bei Gericht vorgelegt werden und der Ver-

pflichte##e die betreffende Erklärung zu Pro-

tokoll abgibt.

Daoselbe gilt von außergerichrlich er-

richteten Verträgen und Schuldbekennt-

nissen, insoferne der Inhalt der vorgeleg-

ten Urkunde nicht gegen bestehende Gesetze,

gegen die guten Sitten und die öffentliche

Ordnung verstößt.
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Art. 3.

Verträge und Schuldbekenntnisse mit

der Execuriv-Clausel oder die Eingehung

dieser Clausel in Beziehung aufeine schon

bestehende Urkunde aufzunehmen, ist jedes

Civilgericht erster Instanz zuständig.

Die Wahl des Gerichtes bleibt dem

freien Uebereinkommen der Betheiligten

überlassen.

Doch kommt die in Abs. 1 bezeich-

nete Zuständigkeit, wenn es sich um einen

Vertrag handelt, dessen Aufnahme durch

besondere Gesetzesvorschrift einem bestimm-

ten Gerichte zugewiesen ist, ausschließlich

diesem Gerichte zu.

Art. 4.

Bei Aufnahme executorischer Urkun-

den ist:

1) das Protkokoll deurlich und ohne Ab-

kürzung zu schreiben und Lücken sind

durch Striche auszufüllen.

2 “ Zeitbestimmungen und Angaben von

Zahlen sind wenigstens einmal. mit

Buchstaben zu schreiben, soweit sie die

Zeit des Vertrags-Abschlußes, die Leist-

ungetermine, den Zinsfuß und den

Betrag der Schuld betreffen, für welche

die Execcutivclausel eingegangen wird.
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3) Am Schlusse des Procokolls ist aus-

drücklich zu bemerken, daß dasselbe, so

wie im Falle des Arrikels 2 die Ur-

kunde, auf welche es Bezug nimme,

den Betheili zten vorgelesen wurde.

4) Wenn die Betheiligten wegen Uner-

fahrenheit im Schreiben sich eines

Handzeichens bedienen oder durch einen

Umstand verhindert sind, zu unter-

schreiben, so muß hievon in dem Pro-

tokolle ausdrückliche Erwähnung ge-

schehen.

5) In dem Protokolle darf niches über-

6)

7

schrieben oder zwischen den Kinien ein-

geschalter werden bei Strafe der Nich-

tigkeit der überschrtebenen oder einge-

schalteten Worte.

Werden in dem Protokolle Verdnder=

ungen oder Zusätze für nöchig erachret,

so sollen diese am Schlusse oder am

Rande angebracht und lehteren Falles,

sowie, wenn ihre Beifügunguam Schlusse

erst nach vollzogener Unterschrift des

Protokolls erfolgt, besonders unter-

schrieben werden bei Strafe der Nichtig-

keit des Nichtunterschriebenen.

In dem Protokolle darf nichts radirt

werden bei Strafe der Nichtigkeit

dessen, was auf die radirte Stelle ge-

schrieben ist.

8) Ist es nöchig, eln oder mehrere Worte
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auszustceichen, so muß es in der Art

geschehen, daß das Durchstrichene noch

leserlich bleibt.

Die Zahl der durchstrichenen Worte

ist am Rande zu bemerken und diese

Bemerkung ist besonders zu unter-

zei hnen.

Wird durch eine Ausstreichung oder

Radirung eine wesentliche Bestimm-

ung des Rechtsgeschaftes zweifelhaft,

so bleibt es dem richterlichen Ermessen

vorbehalten, die Ungiltigkeit des gan-

zen Actes oder des betreffenden Thei-

les auszusprechen.

Entspricht im Falle des Artikels 2

diejenige Urkunde, in Beziehung auf

welche die Executivclausel eingegangen

werden will, hinsichelich ihrer Form

den Anforderungen des gegenwäreigen

Artikels Ziffer 1 und 2, dann 5 bis

V nicht, so ist ihr einschlägiger Inhale

so, wie ihn die Parteien anerkennen,

in das Drotokoll selbst aufzunehmen.

9 —

Art. 5.

Jeder Becheiligte, der den Vollzug

einer executorischen Uekunde zu beantragen

berechrigt ist, kann entweder sogleich bei

der Procokollirung oder später die Ertheil=

ung einer Ausfertigung verlangen.
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Dem namlichen Betheiligten darf eine

zweite oder weitere Ausfertigung ohne Ein-

willigung des Verpflichteten nur dann er-

theilt werden, wenn kein Grund zur An-

nahme eines zu befürchtenden Mißbrauchs

vorliegt.

Das Gericht kann hierüber denjenigen,

gegen den die Urkunde wirken soll, vorher

vernehmen.

Immer muß, wenn die Ausfertigung

bewilligt wird, in derselben ausdrücklich be-

merkt werden, daß die Ausfertigung eine

wiederholte und die wievielste sie sei.

Art. 6.

Wenn das Mutterprotokoll mehrere

selbstständige Rechtsgeschäfte umfaßt, so

ist auf Verlangen des Berechtigeen die Aus-

fertigung der executorischen Urkunde auf den

das eine oder andere dieser Rechtsgeschäfte

betreffenden Theil zu beschränken.

Art. 7.

Die Ausfertigung einer erecutorischen

Urkunde muß den Inhalt des Mutter-

protokolls wortgetreu wieder geben und hat

mit diesem gleiche Beweiskraft unter folgen-

den Voraussetzungen:

1) Es darf darin nichts ausgestrichen
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oder radirt, sie muß deutlich und ohne

Ei#schaltung oder Ueberschreibung ge-

schrieben sein;

2) umfaßt die Ausfertigung mehrere Bo-

gen, so müssen sie zusammengehefter

und der Faden muß auf dem letzten

Blatte mit dem Gerichtsstegel be-

-estigt sein;
3) im Falle des Artikels 2 muß der Aus.

fertigung des Protokolls der wörtliche

Inhalt der nachträglich für erecutorisch

erkldrten Urkunde eingeschaltet sein.

Art. 8.

Das Murterprotokoll, soferne es nicht

zum Hypothekenprotokolle ressortirt, ist dem

fortlaufenden Contractenprotokolle einzuver—-
leiben.

Im Falle des Artikels 2 ist die dem

Gerichte vorgrlegte Urkunde als Protokolls-

beilage bei Gerichtshanden zu behalten.

Auf dem Mutterprotokolle hat Vor-

merkung daruber zu geschehen, wann und

an wen eine Ausfertigung davon ertheilt

worden ist.

Art. 9.

Die einer Urkunde einverleibte oder

in Beziehung auf dieselbe eingegangene
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Erecutivclausel (Areikel 1 und 2) hat die

Wirkung, daß von dem zuständigen Ge-

richte auf Antrag des Berechtigten ohne

vorgängiges Streitverfahren die Hilfsvoll-

streckung einzuleiten ist, wenn die den Ein-

tritt der letzteren bedingenden Thatsachen

durch die executorische Urkunde und, in so-

weit es sich von dem Nachweise einer den

Vollzug mitbedingenden Thatsache handelt,
wenigstens durch eine andere öffentliche Ur-

kunde nachgewiesen sind.

Die vorgängige Angehung des Ver-

mittlungsamtes ist nicht erforderlich. -

Art. 10.

Wird die Hilfsvollstreckung gemaß Ar—

tikel 9 eingeleiter, so tritt das für den Voll-

zug eines rechtskräftigen Urtheils vorge-

schriebene Verfahren mit folgenden näheren

Bestimmungen, beziehungsweise Abander=

ungen ein:

1) Die nach den Gesetzen dem Verpflich-

teten zustehende 14tdgige ausschließende

Frist zum Vorschlage anderer Exeeu-

tionsgegenstände und zur Vorbringung

der in diesem Verfahren zulässigen Ein-

reden muß demselben in dem Auf-

trage, den Berechtigten zufrieden- zu

stellen, womit das Verfahren zu be-

sinnen hat, ausdrücklich vorgesetzt wer-

O
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den, widrigenfalls er jene Einreden

und Vorschlaze bis zum Ablaufe der

ihm für die Zufriedenstellung selbst

gesetzten Frist geltend machen kann.

Der Verpflichtete ist nur mit solchen

Einreden zu hören, welche den Ge-

richtsstand, die Statthaftigkeit und

Regelmäßigkeir des eingeleiteten Ver-

fahrens oder die Giltigkeit des beur-

kundeten Rechtsgeschäftes, beziehungs-

weise der Beurkundung betreffen oder

welche erst nach der Beurkundung

durch neuerlich eingetretene Thatsachen

zum Dasein gelangt sind, und zwar,

wenn ihn hiebei ein Beweis crifft,

nur in soferne er diesen auf der Sielle

liefert. Mit allen andern Einreden,

er mag sie zur Zeit der Beurkundung

schon gekannt oder erst später erfah-

ren haben, ist er zur gesonderten Aus-

tragung zu verweisen.

3) Den Beweis seiner Einreden kann der

Verpflichtere nur durch Urkunden füh-

ren. Wird eine Privaturkunde von

dem Berechtigten nicht anerkannt, so

kann der Beweis ihrer Aechtheit nur

durch Abverlangung des Diffessions-

Eides geführt werden.

4) Bestreitet der Verpflichtere die Ueber-

einstimmung der Ausfertigung mit

dem Mutterprotokolle oder behauptet

35
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er, daß dieses Mangelenthalte, welche
eine der im Artikel 4 bezeichneten

Nichtigkeiten begründen, und befinder

sich das Mutterprotokoll nicht bei dem

um die Hilfsvollstreckung angegange-

nen Gerichte, so hat dieses zwar die

Vergleichung des Murterprotokolles zu

veranlassen, inzwischen aber mit der

Hilfsvollstreckung fortzufahren, inso-

ferne das Vorbringen des Verpflich-

teten nicht bescheinigt ist.

5) Die Einrede des nichtempfangenen

Geldes findet in diesem Verfahren

nicht statt und kann auch außerhalb

desselben gegen executorische Urkun-

den nicht mit der Wirkung geltend

gemacht werden, daß sie den Beweis

det Auszhlung des Geldes auf den

Gldubiger wälze.

Art. 11.

Dem Verpflichteten bleibt vorbehalten,

die in der Hilfsvollstreckung unzuläßigen,

nicht vorgebrachten oder durch Urkunden

nicht erwiesenen Einreden in einem beson-

deren Verfahren bei demselben Gerichte

geltend zu machen.

Dieser Vorbehalt begründet keinen

Anspruch des Verpflichteten auf Sicher-

heicsleistung, unbeschadet seines Rechres,

wenn die allgemeinen Voraussetzungen dazu
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gegeben sind, einen Arrestantrag selbststän-

dig zu begründen.

Wenn der Verpflichtete schon vor dem

Antrage des Berechtigten auf Hilfsvoll-

streckung oder während dee Vollstreckungs=

verfahrens Klage darauf erhebt, daß das

Rechtsgeschäfe in Beziehung auf welches

er die Executivclausel eingegangen hart, für

ungiltig oder aufgehoben oder daß der Be-

rechtigte wegen gänzlicher oder theilweiser

Tilgung der Verbindlichkeit ihn zu quittiren

für schuldig erkannt werde, so wird der Ein-

tritt und Fortgang der Hilfsvollstreckung

durch eine solche Klage in solange nicht

berührt, als auf dieselbe nicht mindestens

in I. Instanz definitiv zu Gunsten des

Verpflichteten erkannt ist.

Für eine solche Klage ist, wenn zur

Zeit der Klagestellung die Hilfsvollstreck-

ung schon eingeleitet ist, dasselbe Gericht

zuständig, bei welchem der Berechtigte die-

Hilfsvollstreckung nachgerucht hat; auf die-

selbe ist jedoch in gesonderten Acten zu

verhandeln.

Art. 12.

Ist wegen Falschung einer erecutori-

schen Urkunde oder im Falle des Artikels 10

Nd. 3 wegen Ableistung eines falschen

Diffessionseides auf Verweisung erkanne,

so kann die Hilfsvollstreckung bis zur Er-



399

ledigung des strafrechtlichen Punktes weder

verfügt noch fortgesetzt werden.

In jedem andern Falle, in welchem

eine solche Urkunde als falsch angefochten

wird, kann das Gericht nach Erwägung

der Umstände die Hilfsvollstreckung provi-

sorisch sistiren.

Art. 13.

Die auf Grund einer executorischen

Urkunde erlangte Auspfändung oder Im-

Gegeben München, den 1. Juli. 1856.
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mission in die Güter des Schuldners hat

dieselben rechtlichen Wirkungen, wie die

auf Grund eines rechtskräftigen richterli-

chen Erkennenisses erlangte.

Art. 14.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem

Tage seiner Verkündung durch das Ge-

setzblatt in den Landestheilen diesseits des

Rheines in Wirksamkeit.

Mar.

Freht. v. d. Pfordten. u. Alchenbrenner. v. Mingelmann. v. Zwehl. Graf v. Ueigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Masestär des Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. von Kobell.
35*
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Gesetz-Matt
für das

Königreich Bayern.

W 24.

München, den 7. August 1856.

Inhalt:

Gesetz, die gemtschtgerichtlichen Untersuchungen betreffend. (Beilage XI. zum Landtegsabschlede.)

Geset,
die gemischtgerschtlichen Untersuchungen betreffend.

Maximilian II.
von Gottes Gnaden König von Bayern,

Pfalzgraf bei Uhein;,
Herzog von VPayern, Franken und in

Schwaben rc. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Un-

seres Staatsrathes mit Beirath und Zu-

— 1 — — —

stimmung der Kammer der Reichsrathe und

der Kammer der Abgeordneten beschlossen

und verordnen, was folgt:

Art. 1.

Wenn bei demselben Verbrechen oder

Vergehen Civil= und Militärpersonen als

Beschuldigte zusammentrefsen, so wird die

Voruntersuchung nach Maßgabe der allge-

meinen Strafprozeßvorschriften durch den
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zuständigen Civiluntersuchungerichter und

einen von der einschlágigen Militärbehörde

abzuordnenden Militärrichter gemeinsam ge-

führt, es sei denn, daß die letztgenannte

Behörde auf diese Abordnung verzichtet,

in welchem Falle der Civiluntersuchungs-

richter allein die Voruntersuchung mit vol-

ler Wirksamkeit auch gegen die Militär-

person durchzuführen berufen ist.

Art. 2.

Ergibt sich der im Artikel 1 bezeich-

nete Fall des Zusammentreffens bezüglich

einer bei einem Civiluntersuchungegerichte

anhängigen Untersuchung oder einkommen-

den Anzeige, so hat der Untersuchungs-

richter, in der Pfalz der Staatsprocurator,

sofort der zuständigen Militärbehörde hie-

von zu dem Behufe Nachricht zu geben,

damit diese über die Abordnung eines Mi-

litdrrichters oder über den Verzicheauf eine

solche Abordnung sich erkläre.

Bis zum Eintressen dieser Erkldrung

kann der Civiluntersuchungsrichter drin-

gende Untersuchungshandlungen auch für

sich allein giltig vornehmen.

Ergibt sich der besagte Fall bezüglich

einer bei einem Militärgerichte anhängigen

Untersuchung oder eingekommenen Anzeige,

so sind die Acten oder die Anzeige unge-

säumt mit der vorbezeichneten Erkldrung
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an das zuständige Civiluntersuchungsgericht

abzugeben.

Art. 3.

Die Acten der nach den Bestimm-

ungen des Artikels 1 durchgeführten Vor-

untersuchung sind, bevor hierüber von Seite

des bürgerlichen Strafgerichts Beschluß ge-

faßt wird, durch den Staatsanwalt an die

zuständige Militärbehörde zur Erklárung

mitzutheilen, ob bezüglich der mitangeschul-

digten Militärperson die weitere Behand-

lung der Sache vorbehaltlich der milit-

rischen Gerechtsame den bürgerlichen Straf=

gerichten überlassen werden wolle.

Dasselbe Verfahren ist wiederholt ein-

zuhalten, wenn nach Abgabe einer bejahen-

den Erklärung der Militärbehörde auf Anord=

nung des bürgerlichen Strafgerichts eine

Ergänzung der Voruntersuchung starcge-

funden haben sollte.

Die in Absatz 1 bezeichnete Erkldrung

ist auch in solchen Vergehenssachen, welche

sich zur sofortigen Ladung der beschuldigten

Personen in die öffentliche Sitzung eignen,

vor Erlassung dieser Ladung einzuholen.

(Die in den vorstehenden Bestimm-

ungen bezeichnete Erklärung ist von Seite

der Militärbehörde ohne alle Verzögerung

und — in der Regel wenigstens—inner-
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halb acht Tagen, von Zustellung der Acten

an gerechnet, abzugeben. Mit der Erklar-

ungsabgabe ist jedesmal die Zurucksendung

der Acten in verbinden.

.n Art. 4.

Im Falle einer verneinenden Erklär-

ung der Militärbehörde hat die Beschluß-

fassung und Aburtheilung bezüglich der be-

schuldigten Civilperson durch die bürger-

lichen Strafgerichte, bezüglich der mitbe-

theiligten Militärperson aber durch die zu-

ständigen Militärgerichte zu geschehen.

Art. 5.

Wird von Seite der Militärbehörde

die Ueberlassung der Sache an das bür-

gerliche Strafgericht erklärc, so erfolgt die

Beschlußfaßung auf die Voruntersuchung,

dann die weitere Verhandlung, Aburtheil=

ung und Strafvollstreckung bezüglich der

betheiligten Militärperson in derselben Arr,

wie bezüglich der dem Civilstande angehs-

rigen Beschuldigten.

Das Urcheil hat sich gegebenen Falles
auch auf die geseßlichen Folgen der er-

kannten Strafe in Bezug auf die Ent-

fernung aus dem Heere und die hiemit in

Verbindung stehenden Verpflichtungen des

Verurtheilten zu erstrecken.
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Art. 6.

Die Nichtbeachtung der in dem Ar-

cikel 2 Absatz 1 und im Artikel 3 enthal-

tenen Vorschriften hat die Nichtigkeit der

betreffenden Untersuchung, Beschlußfassung

und Aburtheilung, soweit solche auf die

mitangeschuldigte Milirdrperson erstreckt wor-

den ist, zur Folge; doch kann diese Nichtig-

keit dadurch gehoben werden, daß die ein-

schlägige Militärbehrde das von den Civil-

gerichten gepflogene Verfahren nachträglich

genehmigt.

Art. 7.

Die Vorschriften des Artikels 27 Ab-

satz 2 Theil II. des Strafgesetzbuches vom

Jahre 1813, sowie die hieher bezüglichen

Bestimmungen des Artikels 56 des Ge-

setzes vom 10. November 1848, „die Ab-

dnderungen des zweiten Thei#les des Straf-

gesetzbuches vom Jahre 1813 betreffend,“

sind aufgehoben.

Art. 8.

Das gegenwärtige Gesetz trite in den

Landestheilen diesseits des Rheines mit

dem Tage seiner Verkündung durch das

Gesetzblatt, in der Pfalz aber mit dem Tage,
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an welchem die Wirksamkeit des allgemeinen reits ein Untersuchungsverfahren eroffnet

Gesetzbuches uber Verbrechen uud Ver- oder eine Ladung des Beschuldigten in die

gehen ihren Anfang nimmt, in Geltung. offentliche Sitzung erlassen ist, keine An-

Dasselbe findet auf solcheStrafsachen, wendung.
bezuglich deren an dem besagten Tage be—

Gegeben Munchen, den 1. Juli 1856.

Max.

Fchr. v.d. Pfordten. v. Aschenbrenner. v. KRingelmann. v. Zwehl. Graf v. Ueigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät res Königs:

der Generalsecretär des Staatsrathes,

Seb. v. Kobell.
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Gesetz-

412

Matt
für das

Königreich Bayern.

München, den 11. August 1856.

Inhalt:

FFlnanzgesetz für die VII. Flnanzperlore 181/. (Xll. Bellage zum Lbandtagsabschiede.)

Finanzgesetz
für die VII. Finanzperiode 1895.81.

Maximilian I.
von Gottes Gnaden t#önig von Jayern,

Pfalgraf bei Uhein,

Herzog von Bayern, Kranken und in

Schwaben rc. 2c.

Wir haben auf den Antrag Unseres

Staatsministeriums der Finanzen, nach Ver-

nehmung Unseres Staatsrathes mie dem

Beiratche und, soviel die Erhebung der

directen und die Veränderung der indirec-

ten Steuern, dann die Fortdauer des Lotto's

und die Festsetzung der Mapimalbeträge

der Tarise für den Transport auf den

Staats-Eisenbahnen und mittelst der Dampf-

schifffahrt auf der Donau, sowie der Ka-

36
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nalgebuhren auf dem kudwigs-Donau-

Main-Kanale anlangt, mit der Zustimm-

ung der Kammer der Reichsráthe und der

Kammer der Abgeordneten über die Staats,

Einnahmen und Ausgaben für die sechs

nächsten Verwaltungsjahre und resp. die

VII. Finanzperiode vom 1. Occober 1855

bis letzten September 1864 beschlossen,

und verordnen, wie folgt:

Titel l.

Vestand der Vorsahre.

Die bisher angeordnete und nach 8. 1

des Finanzgesetzes vom 28. Mai 1852

auch für die letzten 4 Jahre der VI. Finanz-

periode noch beibehaltene gesonderte Be-

handlung der Einnahmen und Ausgaben

auf den Bestand der IV. und V. Finanz-

periode hat mit dem Eintricte der VII. Finanz-

periode aufzuhören, und es sollen nunmehr

sämmtliche Einnahmen und Ausgaben der

obigen beiden Perioden unter dem Collec-

tiv-Titel auf den Bestand der Vorjahre

der V. Finanzperiode et reiro vereinigt,

mit Beobachtung der übrigen rechnungs-

instructionsmáßigen Bestimmungen veerge-
tragen werden.
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Die Credite für Beträge, welche von

den auf die Ueberschüsse der mehrgedachten

Perioden hingewiesenen Verwendungen bis-

her noch nicht vollständig zur Realisicung

gelangt sind, werden hiemit für aufgehoben

und wirkungslos erkldrt, und sind in den

Rechnungen abzuschreiben; ausgenommen
hievon sind lediglich die Credite:

1) für den Ausbau der Festung Ger-

mersheim,

2) für Erbauung und Vollendung des

Ludwigs-Kanals, welche aufrecht er#-

halten und bis zu deren gänzlicher

Erschöpfang dem in vorbemerkter

Weise vereinigten Bestande der Vor-

jahre zur Last bleiben.

Dagegen sind die Einnahmen und

Ausgaben aus der VI. Finanzperiode ge-

trennt zu behandeln und für sich ausge-

schieden fortzuführen.

. 2.

Die Summe von 300,000 fl., welche

zu Folge des Finanzgesetzes vom 25. Juli

1850 Tit. I. S. 3 der VI. Finanzperiode

zur Deckung des in dem ersten Jahre sich

ergebenden Entganges an Ausständen zu-

gewiesen worden ist, geht zu gleichem Be-

hufe au die VII. Finanzperiode über, wo-

gegen am Schlusse dieser Periode ein glei-
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cher Betrag fur den Dienst der nachstfol-

genden Deriode verfügbar zu siellen ist.

Titel II.

Festsetzung der Staatsausgaben.

8. 3.

Die sammtlichen Staatsausgabon fur

den laufenden Dienst sind auf die jahrliche

Durchschnittssumme von 41,386,862 sl.

festgesetzt.

Vorgriffe auf dieseDurchschnittssumme
für Rechnung nachfolgender Jahre finden

niche start.

S. 4.

Die besondere Verwendung und die

für die einzelnen Staatsministerien und

S.aatsanstalten bestimmten Etatssummen

enthalt die Beilage lit. A.

Die Etats sind in der Regel unuber-

schreitbar. Jeder Staatsminister ist dafur

verantwortlich, daß die fur seinen Geschafts

freis sestgesetzten Summen zu den bestimm

ten Zwecken verwendet werden; er hat die

Etats seines Ministeriums und der dem—

selben untergebenen Staatsanstalten und

Stellen zu vertreten und für unvermeid=

liche Mehrausgaben die nachträgliche Ge-

nehmigung zu erwirken.
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K. 5.

ZurDeckung des Bedarfes der Staats-

Schulden-Tilgungs'Amstalt werden bestimmt

und zwar:

1. Für die alte Schuld.

a) Zins-Kasse.

aa) Der schon von jeher dieser Anstalt

überlassene Malzaufschlag mit der

auf 5,700,000 fl. veranschlagten

Reineinnahme,

bb) eine Dotationemehrung wegen Ent-

schädigungsleistung für die einge-

lösten Gerichtsbarkeiten durch einen

nach Artikel 15 des Gesetzes über
die Rechtsverhäáltnisse der auf die

Gerichtsbarkeit verzichtenden Stan-

des= und Gutsherren vom 28. De-

zember 1831 aus den Targefällen

zu schöpfenden und auf jährliche

100)0000 fl. veranschlagten Zuschuß

der Staatékasse.

b. Tilgungskasse.

Der für die alte Schuld ausschließ-

lich der Sparkasse-Capitalien bestimmte

Tilgungsfond von 23 Procent in der bis-

herigen Aversal= Summe von jsährlichen

880, 000 fl., welcher in soweit er nicht aus

dem Ueberschusse der Zinskasse gedeckt ist,

durch Zuschüsse der Central= Staatskasse
36
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aus den schon in den Gesetzen vom 11.

September 1825 und 28. December 1831

bestimmten Gefällen ergänze werden soll.

Die Verloosungen anlangend, sollen

aus den disponiblen Beständen der Tulg-

ungskasse alljihrlich wenigstens eine, wenn

möglich zwei durch das Loos zu ziehende

Endziffern der verloosdaren alten Schuld

auf Inhaber und Namen heimbezahlt wer-

den, und diese Verloosung und Heimzahl-

ung an einemb. stimmten, von der Ver-

waltung der Schuldentilgungsanstalt fest-

zusetzenden Termine stattfinden.

Die im Artikel 2 des Gesetzes vom

4. Juni 1818, die Verhältnisse der Spar-

kassen und beziehungesweise der bei der

Staatöschuldentilgungs-Anstalt anliegenden
Sparkasse-Capitalien betreffend (Gesetzblatt

pag. 177), auf eine Million bestimmte Rück-

zahlungssumme an besagten Sparkassen-

Capitalien wird unter desfallsiger Abänder=

ung des vorgedachten Gestzartikelsvom1.

October 1855 anfangend auf jährliche

500,000 fl. (Fünfmalhunderttausend Gul-

den) festgesetzt, wodurch im Laufe der VII.

Finanzperiode diese Capitalien aus dem

Schuldenstande der Staatsschuldentilgungs-

anstalt ganz verschwinden werden.

Die bei der Schuldentilgungsanstalt

verzinslich anliegenden Staatsactiv-Capita-
lien werden mit dem am 1. October 1855 be-
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standenen Betrage von 1,380,461 fl. der

Eisenbahnbau-Dotationskasse zugewiesen,
und mittelst Abschreibung des gleichen Be-

trages an den Guthaben der alten Schuld

bei der gedachten Dotationskasse dieser letz-

teren vergütet. Damit übereinstimmend hat

vom Beginne der VII. Finanzperiode an

die allseing erforderliche rechnerische Be-

handlung zu geschehen, und die Verzinf-

ung des obigen Bettages aufzuhören.

Der Rest der Schuld der Peusions=

Amorr#sationskasse an die Tilgungskasse der

alten Schuld (wie sich derselbe am Schlusse

der VI. Finanzperiode rechnungsmäßig fest-

stellt) ist als Activum der letzteren—und

Passivum der ersteren abzuschreiben, und

dessen Verzinsung und Tugung hat glei-

cher Weise mit Beginn der VII. Finanz-

periode zu endigen.

Die Haftung der Eisenbahnbau-De-

tationskasse an die alte Schuld, welche sich

in Folge der im Absatz 4 verfügten Ueber-

weisung und Vergütung am Anufange der

VII. Finanzperiode auf die Summe von

8,006, 530 fl. reducirt, soll in einem durch

Baarzahlung auf die Summe von 8 Mil-

lionen abzurundenden Betrage mittelst einer

Annuität von 4/ Procent, wovon 3

Procent auf Verzinsung und Drocent

auf Tilgung zu rechnen sind, heimbezahlt
werden.
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2. Für die neue Schuld.

Wegen der Verzinsung des durch das

Geseh vom 22. Mai 1850 für außeror=

dentliche Bedürfnisse der Armee bewilligten

III. Subseriptions-Anlehens, dann des

durch das Finanzgesetz vom 25. Juli 1850

K. 16 lit. l. genehmigten Credites resp. der

aus dessen Realistrung und der Umwand-

lung des I. Subseriptions-Anlehens-Restes

in Gemäßheit des Vollzugs-Gesetzes vom

51. März 1852 (Gesehblate Seite 169—

172) hervorgegangenen so wie der in Folge

des Gesetzes vom 16. März 1855, den

Vollzug der Schlußbestimmung in Art. 1.

des Gesetzes über die Aufnahme des II.

sceiwilligen Subseriptions-Anlehens vom

23. Dezember 1849 u. a. betreffend, und

auf Grund der Gesetze vom 15. Jannar

1854 über die Aufbringung der Mirtel zur

Bewilligung momentaner Unterstützungen

für gering besoldere Bedienstete (Gesetzblatt
Seite 9) und vom 22. Februar 1855 über

die Deckung der bei der Kriegskasse beste-

henden Zahlungsrückstände und über einen

Credit für außerordentliche Bedürfnisse der

Armee (Gesehblatt Seite 33) noch weiter

entstandenen neuen Anlehen ein Zuschuß von

der Central-Staatskasse in dem veranschlag-

ten jährlichen Bedarfe von 1,230,000 fl.

Unter der vorstehenden Bedarfs= und

resp. Zuschuß Summe mir 1,239,000 fl.
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ist auch das Erforderniß zur Tilgung nach

2A Procent des Capitalien-Betrages fur
das aus dem Gesetze vom 22. Februar 1855

entstandene neue Militär-Anlehen schon be-

hriffen; die Tilgung und resp. Heimzahl-

ung der Aulehen aus den weiter allegirten

Gesetzen vom 25. Juli 1850 und 31. März

1852, vom 15. Januar 1854, dann 16.

März 1855 geschieht fortan in Gemaßheit

der Art. 3 und 4 des eben gedachten Ge-

sebes vom 31. März 1852 aus den an-

fallenden Ablösungs-Schillingen der grunde,

zins= und zeheutherrlichen Gefälle des

Staates.

3. Für die Pensions-Amortisa-

tions-Kasse.

Vom 1. October 1855 an die Jah-

ressumme von 1,029,000 fl., welche nach

den Bestimmungen der Gesetze vom 11.

September 1825 und 28. Dezember 1831

aus den daselbst genannten Gefällen erho,

ben und nöthigenfalls aus der Central=

staatskasse ergänzt wird.

Damit hat die Pensions-Amorttsations=

kasse nebst ihren Verwaltungskosten zu be-

streiten:

a) die dlteren, derselben schon vor Be-

ginn der VII. Finanzperiode zur Last

fallenden Pensionen und Alimentatio-
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beildusigen Betrage von 670,000 fl.)

5) die Pensionen und Bezüge von 42

Individuen der k. Steuer Kataster-

Commission, welche derselben, kraft

gegenwärtigen Finanz-Gesehzes vom

1. October 1855 an in einem Be-

trage von 22,963 fl. 55 kr. überwie-

sen werden.

Von den älteren, seit dem Jahre 1825

angefallenen Militärpensionen den der-

selben gleicherweise überwiesenen Be-

trag von 400,000 fl. endlich

die in derselben Art an sie übertra-

genen Pensionen der Universität Würz-

burg in einer Summe von 4,296 fl.

Den nach Umfstuß der ersten Jahre

der VII. Finanzperiode sich voraussichtlich

ergebenden Ueberschuß an der Dotation

hart die Amortisationskasse an die Tilgungs-

kasse der alten Schuld abjugeben, wogegen

ihr aus dieser letzteren der Mehrbedarf der

ersten Jahre zu vergüten ist.

c—

d

4. Für die Eisenbahnbau-Dota-

tions. Kasse.

a) Der dieser Kasse bereits durch frühere

Gesetze, zumal das Finanzgesetz vom

28. Mai 1852 N. 5 Ziff. 4 (Gesetz-

blatt Seite 227) zugewiesene Netto-
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ertrag der Bahnrente im voranschlé-

gigen Jahresbetrag von 3 Millionen

Gulden, aus welchem vorerst die Ver-

zinsung und geseliche Tilgung aller

(nach dem Gesetze vom 25. August

1843, 23. Mai 1846, 4. Mai 1851,

26. Dezember 1851 und 19. März

1856) für den Eisenbahnbau aufge-

nommenen und noch aufzunehmenden

Anlehen mit Ausnahme des nach den

Gesetzen vom 7. Mai 1552 und 19.

März 1856 für die im Bau begrif-

sene Bahnstrecke von München über

Rosenheim nach Kufstein realisirten
Credits von 10,630,000 fl. zu bestrei-

ten sind.

b) Für den durch obige Bahynrente niche

6

gedeckten Mehrbedarf ein Zuschuß ven

der königlichen Central: Staatskasse

mie dem veranschlagten Jahresberrage

von 633,500 fl.

Die bie zur Vollendung und Eröff-

nung der Eisenbahn von München

nach Kufstein zur Verzinsung des

Baucapitals für diese Bahn ad

10,630,000 fl. erforderlichen Mittel,

ist das königliche Staatsministerium

der Finanzen ermächtiger, durch eine

entsprechende Erhöhung des in dem

Dotationsgesetze vom 19. März 1856

gewährten Credites zu beschaffen.
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5. Fur die Srundrenten-Ab—

lösungs-Kasse.

Dieselbe erháält die in den nachbe-

merkten Beträgen veranschlagten Zuschüsse,

als

a) für die Zinsleistung zum Vollzuge

des Gesehesz vom 1. Juni 1849 über

die Aufhebung der standes= und guts-

herrlichen Gerichtsbarkeit, dann die

Aufhebung, Firirung und Ablösung

von Grundlasten 2c. 901,800 fl.

für Verwaltungs= und Er-

hebungskosten
aa) der Grundrenten-Ab-

lösungskasse 30,000 fl.

bb) bei den k. Rentämtern

86,000 fl.

116,000 fl.

b

zusammen mit jährlichen 1,017,800 fl.

aus der k. Central-Staatskasse.

Alle Grundrenten der Privaten und

Stistungen, welche behufs der Ueberweis-

ung bei der Grundrenten: Ablösungekasse

bis jum Schlusse der VII. Finanzperiode

nicht angemeldet sind, bleiben vonder Ueber-

weisung an die Grundrenten-Ablösungekasse

des Staates ausgeschlossen.

S. 6.

Dem Erat für die active Armee wer-

den die Preise der Naturalten für die
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darunter begrissenen und wirklich anzuschaf-

fenden 32,631 Schäffel Roggen zu 11 fl.

und 107,145 Schäffel 2 Vierling Haber

zu 5 fl. in der Art garantirt, daß gerin-

gere Preise dem Reichsreservefond zu gut

und höhere Preise demselben zur Last ge-

schrieben werden sollen.

Titel III.

Staats-Einnahmen.

8. 7.

Zur Bestreitung der sod Titel 1I. be-

stimmten Staatsausgaben sind dem Staats-

ministerium der Finanzen die in der Bei-

lage Lit. B. aufgeführten und einschließlich

der nach . 2 aus dem Bestand der Vor-

jahre herübergehenden und resp. von

den jeweiligen Ausständen aufzubringenden

300,000 fl. voranschlägig auf 41,396,862 fl.

festgesetzten Einnahme zugewiesen.

Das Zahlenlocto, dessen Ertrag unter

der obigen Einnahms-Summe mitl begriffen

ist, hat bis zum Schlusse der VII. Finanz-

periode, d. h. bis zum 1. October 1861

sortzubestehen und mit diesem Tage auf-

zuhören — falls nicht früher ein Ersatz

dafür ermittelt werden sollee.

S. 8.

An directen Steuern find für jedes
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Jahr der slebenten Finanzveriode zu er-

heben:

2) in den nach den Geseßzen vom

a) an Grundsteuer, und zwar:

1) in denjenigen Landestheilen, wo das

Sceuerprovisorium oder das un-

revidirte Definitivum besteht, vier

Simpla;

15. August 1828 und 25. Juli

1850 besteuerten oder im Laufe

der siebenten Finanzperiode noch

zu besteuernden Landestheilen sechs

Simpla der Areal= und zwei

Simpla der Miethsteuer;

2) in den nach dem Gesetz vom 15. Au= c) an Dominicalsteuer, soweit

gust 1828 definitiv besteuerten oder solche noch nicht in der Grundsteuer

während der siebenten Finanzperiode aufgegangen ist, vier Simpla;

noch zu besteuernden Landestheilen, d) die Gewerbsteuer nach dem Gesetze

zwei ganze und zwei zehntel Simpla, vom heutigen Tage:

vorbehaltlichderVeränderung,welchee)dieCapitalrentrensteuerpach
sich eiwa nach den Bestimmungen dem Gesetze vom 31. Mai 1856;

des Gesetzes vom 1. Juli 1834, () die Einkommensteuer nach dem

den §. 114 des Grundsteuergesetzes Gesetze vom 31. Mai 1856;

betreffend, ergeben könnte. Die 8) der Steuerbeischlag der Dfalz

Scaateregierung wird ermächtige, mit 100,000 fl. nach Artikel XII. des

mit der successiven Einführung der Gesetzes vom 23. Mai 1846 über

definitiven Steuern fortzufahren, so- die Ausscheidung der Kreislasten von

bald die neuen Kataster hiezu vor- den Staatslasten, und die Bildung

bereltet sind. der Kreisfonds;

Eine neue Berechnung der zu hh) außerdem sind an Beischlägen zu er-

erhebenden Simplenzahl tritt nur

dann ein, wenn eine Vermehrung

oder Verminderung des gesetzlichen

Gesammtbetrages der Grundsteuer

sich herausstellt, welche 10 des

Gesammtsteuersimplums erreicht.
b) an Haussteuer, und zwar:

1) im Gebiete des Steuer-Provisoriums

drei Simpla,

heben:

. aa) von der Grundsteuer 33 % oder

20 kr. vom Gulden,

bb) von der Haussteuer 15 % oder

9 kr. vom Gulden, #

cc) von der Dominicalsteuer 33 %

oder 20 kr. vom Gulden,

dd) von der Gewerbsteuer 5% oder

3 kr. vom Gulden,
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ee) von der Capitalrentensteuer 5 %

oder 3 kr. vom Gulden,

ss) von der Einkommensteuer 10%

oder 6 kr. vom Gulden.

§. 9.

Die den Sctaatsdienern und andern

Angestellten, dann den Quiescenten und

Pensstonisten obliegenden Witewen= und

Waisenfondsbeiträge sind nach den Be-

stimmungen der Verordnung vom 8. Juni

1807 zu entrichten.

S. 10.

Die Zollgefälle werden nach dem be-

stehenden Vereins-Zolltarife mit Rücksicht

auf die diesfalls vertragsmäßigen und

gesetzlichen Bestimmungen und Vorbehalte

erhoben. Die Erhebung der übrigen in-

directen Abgaben hat nach den bisherigen

Normen oder gegebenen einschlägigen Be-

stimmungen zu geschehen.

G. 11.

Für den Personen-, Waaren; und an-

deren Transport auf den Staats-Eisen-

bahnen haben die unter'n 15. Mai 1815

(Regierungsblatt vom Jahre 1845 Seite

291) bekannt gemachten provisorischen Ta-

rife als Marimalsätze auch für die VII.

Finanzperiode ihre Geltung beizubehalten.

Dasselbe ist der Fall in Ansehung

der bisherigen provisorischen Tarife für die

Donanu-Dampsschifffahrt.

Die Tarife der Kanalgebühren auf dem

dudwigs-Donau-Main-Kanale, wie solche

unter'm §. October 18146 (Regierungsblatt

1846 Seite 705) bekannt gemacht worden,

haben als Marimalsätze für die VII. Finanz-

periode gleichfalls ihre Geltung beizube-

halten.

Gegeben München, den 1. Juli 1856.

Marx.

chr. v. d. Pfordten. v. Alschenbrenner v. Uingelmann. v. Zwehl. Graf v. Meigersberg. v. Manz.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

der Generalsecretär des Staatsraths,

Seb. v. Kobell.
37





Beilagen A und B zum Finanzgesehze.

General-Uebersicht

des

voranschlägigen Betrages der Staatsausgaben und Staatseinnahmen

für ein Jahr der VII. Finanzperiode

182.—
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Beilage A.

Betrag.
Cap. #. Staattzausgaben. « ,

Partial. Total.

fl. fl.

I. Staatsschuld 12,719,300

II. Etat des k. Hauses und Hofes 2,982,272

III. Etar des k. Staatsrathes # 72,963

IV. Etat der Landtags-Versaummlung und des
Landtaggarchivs . ..· . 59,000

V. Etatdes k. Staataministeriums des k.t.Hauses
# und des Aeußern 460,000

VI. Elat des k. Staatsministeriums der Justiz 1,578 738

VII. .- ALssiatdesk»taciidiiiinilteiiiiiii6deaniieksi 984,195
| z B. Etat des k. Staatsministeriums des In-

· nern für Kirchen-und Schulangelegenheiten 90.030

VIII.] Gemeinschaftlicher Etat der k. Staatsmini-

D sterien der Justiz und des JInnern, tesp. der
Landgerichte . 1,581,036

IX. Etat des k. StaateSministeriums des Sandels
und der öffentlichen Arbeiten 225,563

X. Etat des k. Staatsministeriums der Finanzen 815,860

XI. Etat dek Staatsanstalten:

1 Erziehung und Bildung 900,653
2 Culius: ***—“

 H) katholischer 1,195,275
. b.) protestantischer 375.435

3 BGesundbeit 234,455
4| Wohlthätigkeit 209,440
5/ Sir#rheit 1.407.203
6 1 Industrie und Cultur 324,393
7 Straßen-, Brücken= und Wasserkau . 2,563, 430
8 Besondere Leistungen des Staatsärars an dieGemeinden 99,052



425 486

Beilage B. .

J .

- Betrag.

Kap. . Staatselnnabmen. s

Partial. Total.

fl. fl

A. Einnahmen des laufenden Jahres.

1. Directe Staatsauflagen:

1 Grundsteuer 4,769,619

2 Hauesteuer 661,6003 ominicalsteuer 1,006
4 Gewerbsteuer 0,036,800
5 Kapitalrentensteuer 5831,596
6 Einkommensteuer „

 4r-“ 7 317,41
II. Indirecte Staatsauflagen:

1 Taxen # 3,740,000
2 Stempelgesälle 1,120,000
3 Ausschlagsgefälle ’5,700,000

4 Zölle . III,250,000.15,810,000
i

iu. Staatsregalien und Anstalten:

1 Salinen und Bergwerke:

a) Salinen 2,525,000

« b) Bergwerke diesseits des henes –
" c) Bergwerke in der Pfalz 180,000

2| Gifenbahnen . 3,000,000i
3 Post 300,0004 Dan oapsschigfah 100,000

5 Ludwigs-Donaumainkanal i 50,000.

6 Gesetz- und Regierungeblatt 13.880
71 Lotto #1,400,000
8. Telegraphenanstalt 30,000
9 Uebrige Staatsregalien D 14,007 7,612,887

—



l
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Betrag.
— Staatsausgaben.

Partial. Total.

fl. fl.

9. Steuerkataster 375,000
10 Münzanstalt . . 11,242

11 gellgraphicche Anstalt —
12 Feuerver icherunge-Anstalt 48.000
13 1 Glasmalerei 4000
14 orzellan-Manufaktur in Nyuphenburg 3.500, 7,751,078

Au. Zuschüsse an dle Kreisfonds 4643

xIII. Militar-Etat:
1. active Armee 7,500,000
« 2. Gendarmerie . . . · 833,900

» 3. Topographisches Bureau 50,000.

| 4. Zuschuß an den Militär-Invaliden= und Wisenfond 92. 000
5. Militärpensionen und Medaillenzulagen · 6000009,075,900

i

le.ijLanohqu-Ekqt 629,393

XV. Q Wittwen= und Waisenpensionen 626,000

XVI. Reservefond 575,000

« EPsåtzischkMsxdahu 100,ooo

XVII. Gerichtsorganisation
Justizbedarf . 242,893

. Gehaltdekhohungen. 38,363

 DLeandgerichtsetat 112,900
 GCGeohaltserhöhungen 76,150
 EEEtat der Staatsanstalten: 1

Ü 6“ auf Gesundheit . 3,600
auf Landbauten 92, 866 566,772

XV Für Gehaltserhöhungen niedrig besoldeter Beamter — 17.717

. 1 Gesammtsumme der Ausgaben " — . 41,396,862

D |
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Betrag.
Cap. 58. Staatseinnahmen. — —

Partial. Total.

fl. fl.
IV. Staatsdomänen:

1 Aus Staatsforsten, Janden und Triften 3,500,000
2 Aus Oekonomien und Gewerben . 291,815

3 Lehen-, grund-, gerichts,, zins- u. zehentherrliche Gesälle 4,284,353

4 Einnahmen an Zinsen aus Staats-Activcapitalien 61. 2448, 137,412

V. Besondere Abgaben 3 24,650

Uebrige Elinnahmen: ·

1 Aerarialrente aus der Bank in Nürnberg 885,000

2# Entschädigung der Krone Oesterreich 100,000

3 Aversalvergütung der Fiutrpersichrungeanfaln, #45.000
4 Steuerbeischlag der Pfalz 100,000

5 Wittwen= und kieiso esteiri 58,316
6 Erlös aus Mobiliarschaften 2,555

7 Zufällige Einnahmen .4074 394,945

8. Einnahmen aus dem Bestande der Vorjahre 300,000

-6
Summa 39,597,315

% Hiezu der Zuschlag zur 1 153333
« « « « » ; 7

| 7 77 7 7 335

", 77 11 77 77 51 83

Gesammtsumme

Abglelchung.

Die Ausgaben sind nachgewiesen mit
Die Einnahmen dagegen betragen

265
« 311 1,799,547

—
41,396,862

4 396,862
41,396, 862





Nachricht für den Buchbinder: Dieses Blatt ist nach Seite 323. No. 14. des Gesetzblattes rom Jahre 1836 einzuheften.

Beiblatt

zu

N' 14, des Gesetzblattes

vom 24. Juli 1856.

Berichtigung.
Auf Seite 247. des Gesetzblattes vom 24. Juli 1856 soll es in dem Gewerbsteuer-Tarife

No. 386. „Gipshändler“ in der Rubrik „Normalanlage“ statt Steuerclasse VI heißen Steuer-

classe IV;

ferner:

soll es Seite 259. bei No. 450. a. „Großpfragner“ in der bezeichneten Rubrik anstatt Steuer-

classe VII, heißen: Steuerclasse VIII.



Nachricht für den Buchbinder: Dieses Slatt ist nach Seite 322. No. 14. des Gesetzblattes vom Jahre 1850,einzuheften.

Zweites Beiblatt
U

N14., des Gesetzblattes
vom 21. Juli 1856.

Berichtigungen.
Auf Seite 159. des Gesetzblattes vom 24. Juli 1856. ist im Art. 28. Zeile 7. von

unten statt „volärufigen“ zu lesen „vorläufigen“; ferner

Seite 162. Art. 30. letzter Absatz, Zeile 10. von oben, statt „Bei der Wahl“ zu lesen

„Bei der Auswahl.“

Seite 167. Art. 35. letzter Absatz, Zeile 19. von oben, statt „Steuermäßigungen“ zu

lesen „Steuerermäßigungen.“ .

Scitc184·Akt.68.Zeile16.vouobm,statt»Hauostcuec«zulesen,,Hausstc1um.«

In dem Gewerbsteuer-Tarife.

Seite 189. statt „A. Mechanische Künstler und Arbeiter,“ soll es heißen: „A. Mecha-

nische Künstler und Handwerker;“
Seite 197. Nr. 70. „ b) Weißgerber“ soll es in der Rubrik „Normalanlage“ statt

Stenerclasse VI, heißen: Steuerrlasse IV.

Zugleich werden die im ersten Beiblatte gegebenen Berichtigungen hier wiederbelt:
Auf Seite 247. des Gesetzblattes vem 24. Juli 1856. soll es in dem Gewerbsteucr=

Tarife Nr. 386. „Gipshändler“ in der „Normalanlage“ statt Steuerclasse VI heißen Steuer-

classe IV; ferner:
soll es Seite 259. bei Nr. 450. „a) Großpfragnen“ in der bezeichneten Rubrik anstatt

Steuerclasse VII heißen: Steuerclasse VIII.



Register
zu dem

Königlich Bayerischen Gesetzblatte

der Jahre 1855 und 1856.

A.

Abgaben von den Bergwerke n. Gesetz.

die Abgaben von den Bergwerken diesseits

des Rheines beitr. S. 363—374.

Inhalt: Art. 1. Aufbebung des Zebent

beziehungsweise Zwanzigsten von den dem

Bergwerksregale unterworsenen rohen Ma-
terialproducten. — Absindung der Privat-

personen oder Corporationen. Ermäßigung
der Dectmation der Gewerkschaft Achthal und

Hammerau. S. 364—365. — Art. 4—10.

Von der Procentabgabe und deren Berrech-

nung, dann von der jährlichen Bauschsumme

und von der Ermäßigung oder vollständigen

Befreiung, sowie von theilweisen oder gänz-

lichen Nachlässen der Procentabgabe und

Bauschsummen, endlich Ausnahme von Berg-

regalitäts-Gegenständen von der Regalität oder

Befreiung von Bergwerksabgaben aus staats-

wirthschastlichen Rücksichten durch Königliche
Genehmigung. S. 365—371. — Art. 11

— 12. Aufgehobene Abgaben. Ziffer 1—8.

Herabsetzung des Quatembergeldes. S. 371.
— Art. 13. Bestimmungen über die Muth-

ung der Erbstollen. S.37 1—373. An. 14.

Bestimmungen über dle Taren im Berelche

der Bergwesensverwaltung. Eintragang des

Bergwerkseigentbhums von Actien-Bereinen



Abschieb.

in den Bergbüchern. S. 373 374. —

Art. 15. Bestimmung über die Quartalrech-

nungen, dann die Quatembergelder. S. 374.

Königlich allerhöchste Sanctlan dieses Ge-
setzes im Landtagsabschiede. S. 109.

Abschied für den Landtag des Königreschs

Bayern vom 1. Juli 1356. S. 105—138.

Inhalt:

I. Abschuttt.

Beschlüsse der Kammernüberdie.
Gesetzentwürse und andere Varla-

gen der Staatsregierung.S. 106—116.
#5 # 1. Sanchtton folgender Gesetze: 1) dle

provssorlsche Erhebung der Steuern für 18 5 566,

2) weltere provisorische Steuererhebung für

185 5/86, 3) die Stralbestimmungen über den

ausgezerchneten Dlekstahl, 4) die Bestrafung
der Contrelande mit Salz, 5) den 6. 33

des Häusersteuergesetzes vom 15. Angust 1828,

6) die Eisenbahnbaudotation für die VII. Fi-

nanzperlode, 7) den Bau von Eisenbahnen

durch Privatunternehmer von Nurnberg über

Amberg nach Regensburg, — von Mücnchen

über Landshut an die Donau, — von der

Amberg Regensburger Eisenbahn an die Landes=

grenze gegen Pilsen, — und von Regens=

burg an die Landesgrenze bei Passau, —

dann die Uetbernahme einer Zinsengewähr-

schaft hiefür, 8) die Ur bernahme einer Zinsen-

gewährschaft für die in der Pfalz von Hom-

burg nach Zweybrücken zu führende Eisendahn,

9) weitere provisorische Steuererhebung sur

185 5/66, 10) rie Ermäßigung des Tra-
sotzes für rohen Kaffee in Ballen oder Säcken,

11) die Einkommensteuer, 12) die Capital=

rentensteuer beir. S. 106 und 107. —

5. 2. Revision des Gewerbsteuergesetzes vom

218. Mai 1855 betr. S. 107—1608.—

8. 3. Die Handelsgerichtsbarkeit über die

Vorstädte und den Burgsrieden der Stadt

Abschied. Ubschied. Ebschled.

Nürnberg betr. S. 108. — 5. 4. Revision

einiger Bestlmmungen des Rothenburger-Sta-
tutarrechts beir. S. 108. — 5s. 5. Die

Herstellung elner Eisenbahn von Llchtenfels

bis zur Landesgrenze gegen Coburg, bezleh-

ungsweise bis zur Stadt Coburg betr. S.

108 —109. — 5. 6. Einige Vestlmmungen

über die Gerichtsverfassung und das gericht-

liche Verfahren in den Landestheilen dies-

seits des Rheins betr. S. 109. — . 7.

Die Abgabe von den Bergweriken diesseits
des Nheines betr. S. 109. — §. 8. Den

Ausbau der Eisenbahnlinie von Rosenheim

bis an die Landesgrenze bei Salzburg betr.

S. 110. — K. 9. Den s. 19 der Priori=

tais-Ordnung vom 1. Juni 1822 betr. S.

110. — 6. 10. Die Aufnahme eines An-

lehens zur Deckung der Kesten für Herstell-

ungeiner"Kreis-Irrenanstalt von Oberbayern
beir. S. 110. — 56. 11. Die erecutorischen

Ih tunden betr. S. 110 —111. — 53. 12.

Die gemischtgerichtlichen Untersuchungen betr.

S. 111. — §6. 13. Die Enrwürse des Ge-

sezbuches über Verbrechen und Vergehen,

dann des Polizeistrafgesebuches betr.

Königlich allerhöchste Verordnung, daß die

für die Berathung der Gesehbücher gewählten

Ausschüsse beider Kammern am 3. November

laufenden Jahres wieder zusammentreten sol-

len, umhinsi t#tlich der bezeichneten Entwürfe

die geselich angeordneten Arbeiten fortzu-
setzen. S. 111. — §. 11. Die Jollverhält=

niffe im Allgemeinen und für die Zukunft

betr. S. 111— 115. — 5. 15. Finanzgesetz

für die VII. Finanzperiode 155 5/61.-S. 115
— 116.

II. Abschnitt.

Nachweisungen.
A. Verwendung der Staatsein-

nahmen. S. 116 —117.



Abschied. Abschied.

B. Stand der Staatsschulden-

Tilgungsanstalt in den Jahren

185/8; und 185 3/61. S. 117.

III. Abschnitt.

Wünsche und Anträge.

A. Wünsche und Anträge zum Fis

nanzgesetze und Budget. S. 118 —

127.

8. Wünsche und Anträge zu den

Nachweisungen.
a) Zu den Einnahmen. 8. 13. Sa-

linen. S. 122. — 8. 14. Berg,

wesen diesselts des Rheins. S. 123.

b) Zu den Staatsausgaben. . 15.
— 19. S. 123 —1256.

C. Besondere Wünsche und An-

träge. S. 126. — F. 20. Actiengesell-

schaften. S. 126. — §. 21. Immobiliar=

Feuervetsicherunge-Anstalt. S. 1136. — . 42.

Das revidirte Gemeinde-Edict. S. 127. —

#4. 23. Bestrafung der Ausschlags-Defrau-

dationen und hierauf bezügliches Verfahren.
S. 127. — 5. 234. Gesetzliche Vorschriften

über die Einrede des nicht empfangenen Gel-

des. S. 117—128. — S. 25. Die Ver-

längerung der Werktags= und Abkürzung der

Feiertags-Schulpflicht. S. 128. — &amp; 26.

Die Beseitigung over Revision der Uebergangs-
Abgabe von Wein. S. 128. — 8S. 27.

Wechsel= und Mercanillgerichtsordnung vom

24. November 1785. S. 138—131. ". 28.

Dienstbotenwesen. S. 131. — FK. 29. Re-

gulirung des Biersatzes und die Verhälktnisse

der Bräuer zu den Wirthen und zu dem

Publicum. S. 131—135. — 8. 30. Ab-

kürzung der Verjährungsfrist für gewisse Gat-
tungen von Forderungen. S. 135. — 5. 31.

Verschiedene das Ansäffigmachungs= und Ge-

Abschied. Blersatz.

werbsgesetz betreffende Anträge. S. 135—
— 136. — 86. 32. Die Gleichstellung der

verschiedenen statutarrechtlichen Besttmmungen
über die Gewährzeit bei Biehmängeln. S. 136.

— 8. 33. Einige Modificationen des Gesetzes

vom 25. Juli 1850 über die Errichtung des

die Kunftstraßen befahrenden Fuhrwerkes. S.

136—137. Schluß. S. 137—138.

Achthal und Hammerau. Siebe „Abgabe

von Bergwerken.“

Actien=Gesellschaften.AntragaufVor-
lage eines Gesetzentwurfes bezüglich deren

Rechtsverhältnisse und allerhöchste Erklärng
hierauf. S. 126.

Ansässlgmachung. Verschiedene das An-

säfstgmachungs= und Gewerbsgesetz betreffende

Anträge.
1) Königlich allerhöchste Verordnung, daß

der Ansässigmachung auf reale oder ra-

dicirte Gewerbe eine Prüfung des ec-

forderlichen Nahrungsstandes vorherzu-
gehen habe;
Königlich allerhöchste Erklärung auf den
Antrag bezüglich der befähigten Gesuch-
steller bei Verheirathung mit einer conces-

sionsberechtigten Wittwe. S. 135—136.

Aufschlags-Defraudationen. Bestras-
ung derselben und hierauf bezügliches Ver-

fahren. Antrag auf Reviston der bestehenden
Normen. S. 127.

Ausêbau der Eisenbahnlinie von Rosenheim 1c.

Slehe „Eisenbahn.“

B.

Biersatz. Regullrung des Blersatzes und die
Verhältnisse der Bräuer zu den Wirthen und

zu dem Publicum. I. Allethöchster Vorbe-

halt einer weiteren Verfügung über Aufheb-
4

2 —



Biersatz.

Bergwerke.

Capitalrentensteuer.

ung oder Beibehaltung der Biertare bezieh-

ungsweise einer allenfallsigen Revision des

Biertarises. II. Königlich allerhöchste Ver-

ordnung: 1) über den Schenkpreis des Bie-

res bei Verleitgabe von den Bräuhausbesitzern,

2) über Berechnung der Pfennigbrüche, Fort-

bestand des definltiven Biersatzes des nächst,

verflossenen Sudjahres als provtsorischer Winter-
biersatz und Aufhebung des Art. 14 Titel I

der Verordnung vom 75. April 1811, die

##6 und 7 des Gesetzes vom 23. Mal

1846, sowie Ziffer 2 lit. C. s. 39 Nr. I.

des Lundtags-Mbschledes vom 15. Juli 1850,

— 3) über polizelliche Untersuchungen, —

4) über abgestandenes oder verdorbenes Bler;

Außerwirksamkeltsetzung der Bestlmmungen in

K. 8 Abs. 2 u. 4 des Gesetzes vom 33. Mai

1846, sowelt sie sich auf verdorbenes Bier
beziehen, — 5) über Kellervisitation, —

6) Zurückverlegung des Termines zum Ein-

sieden des Winterbieres vom 1. October auf

den 15. September. HI. Königlich aller-

höchste Verordnung Über die Erneuerung der

Biertar-Districte, so oft sich ein den auszu-

schrelibenden Blersatz ändernder (also erheb-

licher) Gersten= Durchschnitspreis unter den
zum Tardistricte gezogenen Polizeibezirken er-

gibt. S. 131—135.

Abgaben hievon. Siehe „UAb-
gaben von den Bergwerken diesseits des

Rbeines.“
Beschlüsse der Kammern über die Gesetzent-

würfe und andere Vorlagen der Staatsregler-

ung. S. „Abschied für den Landtag.“

C.

Capitalrentenstcuer. Gesetz, die Capital=
lentensteuer bett. S. 81—104.

Capitalrentensteuer. Capitalrentensteue#.

Inhalt: l. Abschnitt. Gegenstand und

Maßstab der Capitalrentensteuer. S. 82—

88. — Att. 1. Umfang der Capitalrenten=

Steuerpflichtigkeit. S. 82—83. — Art. 2

und 3. Anlage nach Classen auf dem Grunde

des Jahresbetrages der Gesammt-Capitalrenten

mit Abzug der Passiv-Capitalzinsen. S. 83

—85. — Art. 4. Gesetzliche Ausnahmen

von der Capitalrentensteuer. S. 85 —87.—

Art. 5. Steuerpflichtigkeit in Hinsicht auf
den thatsächlichen Bezug der betreffenden Reute.

Vertragsmäßige Uebernahme der Capitalrenten-

steuer durch den Schuldner ist ungiltig S. 87.
— Art. 6. Die Renten der Ehefrau, wenn

sie mit ihrem Ehemanne zusammenlebt, dann

die der Hauskinder aus eigenem ausgeschie-
denen Capitalvermögen werden mit den allen-

fallstgen Capitalrenten des Ehemannes in Einer

Gesammtsumme zur Steuer gegogen. S. 87

und 88. — Art. 7. Besteuerung der Fo-

rensen, dann der Staatsangehörigen, welche Ca-

pi#talrenten aus dem Auslande beziehen S. 68.

— Art. 8. Steuerpflichtigkelt in Hinsicht ouf

den Wohnsitz. S. 88. II. Abschnitt. Ver-

fahren bet Anlage der Capitalrentensteuer.

S. 89—101.—A.AusstellungderSteuer-
listen. Art. 9 — 19. S. 89 — 97. — B.

Strafbestimmungen. Art. 20 — 32. — S.

97—99. — C. Reclamatlonsverfabren und

Revision der Steuerlisten. Art. 23—285. S.

99 —100. — D. Steuerperioden. Behandlung.

der Ab= und Zugänge. Art. 26 —31. S.400

— 103. — E. Kosten der Steueranlage.

Art. 32 —333. S. 103—104. 1II. ab--

schnit: Erhebung der Capitalrentensteuer. Art.
34. S. 104. — Schlußbestimmungen. S.104.

— Art. 35. Befugnif der Gemeindebehörden,

von den Steuerlisten Einsicht zu nebmen.

S. 104. — Art. 36. Emtritt der Wirk-

samkeit dieses Gesetzes.— Die Bestimmungen



Capitalreutensteuer.

Dienstbotenwesen.

Einkommensteuen

des Capitalrentensteuer Gesetzes vom 11. Juli

1850 außer Wirkung gesetzt. S. 104.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-
setzes im Landtags-Abschiede. S. 107.

Contrebande Gesetz, die Bestrafung der Con-

trebande mit Salz betr. S. 17— 20. —

Art. 1. Anwendung dieser Bestimmungen bei

Uebertretungen eines Verbotes, Salz, Sal-

peler oder Schießpulver auszufähren. S. 18

—20. — AMrt. 1. Verkündung des Gesetzes.

— Tritt an die Stelle der Bestimmungen

im 8s. 1 Absatz 3 und 4 des Jollstrasgesetzes

vom 17. November 1837. S. 20.

königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 107.

D.

Diebstahl. Gesetz, die Strafbestlmmungen über

den ausgezelchneten Diebstahl betr. S. „Straf-

bestimmungen über den ausgezeichneten Dieb-

stahl.“
Antrag auf Revision

der Dienstboten-Ordnungen und Königlich aller-

höchster Ausspruch hierüber. S. 131.

C.

Einkommensteuer. Gesetz, die Einkommen=

steuer beir. S. 19 — 78. Inhalt. Auf-

hebung der bieher bestandenen allgemeinen

Einkommenstener und Einführung einer beson-

deren Einkommensteuer für das mit einer andern

directen Steuer noch nicht belegte Einkommen.

S. 49 —50. l. Abschnitt Gegenstand und

Maßstab der Cinkommensteuer. Art. 1. Gegen-

stand derselben. S. 51. — Art. 4. Pflich=

tigkeit. I. Abtheilung. Aus Lohnarbelt. II. Ab-

Einlommensteuer.

Eisenbahnbau-Dotation.

GEisenbahnbau= cc.

thellung. Aus freien Erwerbsarten 2c. III.

Abtheilung. Aus Besoldungen u. s. w. S. 51

— 52. — Nrt. 3. Elnreihung der Einkom-

menegattungen. S. 53. — Art. 4. Aus-

scheidung der Einkommensgattungen aus ver-

schiedenen Titeln. S. 53. — Art. 5. Steuer-

anlagen. S. 53—54. — Art. 6. Maßstad

der Anlage in der ersten Abtheilung. S. 55.

— Art. 7. Grundlage der Einsteuerung in

der zweiten und dritten Abtheilung. S. 55.

— Art. 8. Berechnung des steuerbaren Ein-

kommens, und Abzugoposten hievon. E. 56
— 57. — Art. 9. Ausnahmen von der

Einkommensteuer. S. 57— 58. — Att. 10.

Besteuerung der dem bayerischen Staatsver-

bande nicht angehörigen Individuen, dann
der bayerischen Staatsangehörigen, welche
Einkommen aus dem Auslande beziehen. S.

58—59. — Art. 11. Steuerpflichtigkeit in

Hinsicht auf den Wohnsitz. S. 59. II. Ab-

schnitt. Verfahren bei Anlage der Einkommen-

steuer. A. Aufstellung der Steuerlisten. Ark.

12—23.S.60—68.B. Strafbestimm-

ungen. Art. 244—26. S. 69 —70. C. Re-

clamationsverfahren und Revision der Steuer-

listen. Ant. 27— 29. S. 70—71.D.

Steuerperioden. Behandlung der Ab= und

Zugänge. Art 30—36. S. 72—74. E.

Kosten der Steueranlage. Art. 37—38. S.

74—75. III. Abschnitt. Erhebung der Ein-

kommensteuer. Art. 30. S. 75. Schluß=

bestimmungen. Art. 40— 42. S. 76—78.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 107.

Einrede des nicht empfangenen Geldes. An-

trag auf Rewvision der gesetzlichen Bestimm.
ungen S. 127— 128.

Gesetz, die

Eisenbahnbau-Dotatlon für die VII. Finanz-

perlode betr. S. 15—28. Inhalt: Art. 1.

2*



Eisenbahnbau- 1c. Eisenbahn.

Nachträgliche Genehmigung der Verwendung
der aus den Eisenbahnbau-Fonds geleisteten

Vorschüsse von 1 Million Gulden (sür die

allgemeine Ausstellung deutscher Industrie= und

Gewerbs-Erzeugnisse in München im Jahre

1854) und Ersatz derselben an die Eisen-

bahnbau= Casse aus den Beständen der IV.

und V. Finanzperiode. S. 26 — 27. —

Art. 2. Festsetzung des Mehrbedarses für

die Staatseisenbahnen auf 17 Millionen

200,000 Gulden. S. 27. — Art. 3. Er-

mächtigung zur Aufnahme dieses Anlehens
und Art der Heimzahlung. S. 27 —28.—

Art. 4. Ueberweisung des Restes des Mi-

lirdranlehens von 1.550,000 fl. zur Deckung

des Passwrestes der VI. Flnanzperiode und

bezlehungsweise zur Vermehrung des Verlags-
Capitals. S. 78.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 107.

Eisenbahn. Gesetz, den Bau von Eisenbahnen

durch Privatunternehmer von Nürnberg über

Amberg nach Regensburg, von München über

#Landshut an die Donau, von der Amberg=

Regensburger Eisenbahn an die Landesgrenze

gegen Pilsen, und von Regensburg an dle

Landesgrenze bei Passau, dann die Ueber-

nahme einer Zinsengewährschaft hiefür betr.
S. 29—34. Inhalt: Art. 1. Beschluß

über die Erbauung. S. 30 und 31. —

Art. 2. Zinsengewährleistung von 4 %
auf 35 Jahre. S. 31—33.—Art.3.

Verwendung des Mehrertrages zur Erstatt.

ung der Zuschüsse. S. 32. — Art. 4. Tarif-

Marimalsätze. S. 37. — Art. 5. Mittel

zur Zinsengewährleistung. S. 33 und 34.

Königlich allerböchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 107.

— —Gesetz, die Uebernahme einer Zinsen-

Eisenbahn. Eisenbahn.

gewährschast für die in der Pfalz von Hom-

burg nach Zweibrücken zu führende Eisen-
bahn betr. S. 37—40.

Königlich allerhöchne Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschtede. S. 107.

Eisenbahn. Gesetz, die Herstellung einer

Eisenbahn von Lichtenfels dis zur Landes-

grenze gegen Coburg, beziehungsweise bis zur

Stadt Coburg betr. S. 331 — 336. ZIn-

halt: Art. 1. Ermächtigung der Staats-

tegierung, den Bau und Betrieb an eine Ge-

sellschaft zu überlassen. S. 332—333.—

Art. 2. Bestimmung über Zinsgarantie und

Abnahme von Actien. S. 333. — Art. 3.

Die Mittel zum Vollzug der Zinsgarantie

find in dem jewelligen Budget auszuwerfen

und die Mittel zur Actienabnahme durch Auf„

nahme eines Darlehens von 500,000 fl.

für Rechnung der Eisenbahnbau-Totationscasse
zu beschaffen. S. 333 —334. — Art. 4.

Bestimmungen für den Fall, daß sich keine
Gesellschaft herbelließe, den Bau und Berieb

der bezeichneten Babn zu übernehmen, und

Ermächtigung des k. Staatsministerlum der

Finanzen zur Aufnahme eines Staatsanlehens
von 1,500,000 fl. zur Aueführung des

Baues auf Staatskosten. S. 334. — Art. 5.

Bestimmung über die Fortführung der Eisen-

bahn von der Reichsgrenze bis Coburg auf

Staatskosten. S. 334—336.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-
setzes im Landtags-Abschiede. S. 103—109.

Königliche Erklärung auf den an die Krone

gebrachten Wunsch, wegen Verpachtung der
Bahnstrecke von Lichtensels bis zur Grenze,

dann wegen Erbauung einer Zweigbahn von

Hochstart in den Kohlendistrict von Stock-

heim. S. 109.

— —Gesetz, den Ausbau der Eisenbahnlinte

von Rosenheim bis an die Landesgrenze bei



Eisenbahn. Erecutorlsche 2c.

Salzburg betr. 375—378. — Art. 1. Hest-

setzung des Bedarses für den Ausbau mit

Einschluß der Verzinsung des Baucapitals

während der Bauzeit auf 9,700,000 fl. —

Art. 3. Ermächtigung des k Staatemini-

sters der Finanzen, zur Aufnahme eines Staats-

anlehens von 9,700,000 fl. al parl. S.

377—378.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Laudtags-Abschiede. S. 110.

Entwürfe des Gesetzbuches über Verbrechen

und Vergehen, dann des Polizeistrasgesetz-

buches bettr.

Königlich allerhöchste Versügung bezüglich
des Zusommentrittes der gewählten Ausschüsse

für die Berathung der Geseybücher. S. 111.

Erecutortsche Urkunden. Gesetz, die ere-

cutorischen Urkunden betr. S. 387—400.

Inhalt: Art. 1. Erfordernisse der erecu-

torischen Urkunden und Fo#m der Erecutiv=

clausel. S. 388 —389.— Aitt. 2. Nach-

trägliche Abgabe der Erklärung zu Protokoll
bei Gericht. S. 389. — Art. 3. Zuständig=

keit eines jeden Tivilgerichtes eister Instanz.

Wahl der Betheiligten mit Auc nahme der

Verträge, deren Aufnahme einem bestimmten

Gerichte zugewiesen ist. S. 390. — Art. 4.

Bestimmungen über die Aufnahme errcutori-

scher Urkunden. Ziffer 1—9. — Art. 5.

Ueber Ertheilung der Ausfertigungen. S. 392
— 393. — Art. 6— 8. Ausferligung ere-

cutorischer Urkunden aus Mutterprotokollen.

S. 393— 394. — Art. 9. Wirkung der

erecutorischen Clausel. Die vorgängige An-

gehung des Vermittlungsamtes ist nicht er-

sorderlich. S. 394—395. — Art. 10—

11. Von der Hilfevollstreckung. Nähere Be-

stimmungen beziehungsweise Abänderungen des

für den Vollzug eines rechtekcäftigen Urtheils

vorgeschriebenen Verfahrens. S. 395 —398.

Erecutorische 2c.

Finanzgesetz

Finanzgeset.

Art. 12. Sistirung der Hilfsvollstreckung bei

Fälschung2c.S398—399. — Altt. 13.

Die auf Grund einer erecutorischen Urkunde

erlangte Auspfändung oder JImmission in die

Guter des Schuldners hat dieselben recht-

lichen Wirkungen, wie die auf Grund eines

rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses er-
langte. S. 399—400.—Art.14. Eln-

tritt der Wirksamkeit dieses Gesetzes in den

Gebietstheilen diesseits des Rheines. S. 400.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-
setzes im Landtags-Abschiede. S. 110—111.

F.

für die VII. Flnanzperiode

18 5 5/ S. 411— 440. Inhalt: Titell.
Bestand der Vorjahre. 4. 1 u. 2. S. 413

— 415. Titel II. Festsetzung der Staatsaus=

gaben. §. 3— 6. S. 415 — 424. — Titel III.

Staatseinnahmen. S. 7 — 11. S. 424 —

428. (Hlezu als Beilagen A und B: Ge-

neral-Uebersicht des voranschlägigen Betrages
der Staatsausgaben und Staatseinnahmen

für ein Jahr der VII. Finanzperiode 1855/861)
S. 431—440.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-
setzes im Landtags-Abschiede. S. 115.

Königlich allerhöchster Vorbehalt der im
Titel VII. &amp; 8 und 15 der Verfassungs-

Ukunde vorgesehenen Auskunftsmittel für den

Fall, daß an den veranschlagten Staatsein=

nahmen ein Ausfall, hervortreten und die ge-

gebene Deckung zur Befriedigung der aner-

kannten Staatsbedürfnisse sich als ungurei-

chend bezeigen sollte. S. 115—116.

Königlich allerhöchste Erklärung bezüglich
des Mehrbedarfes der activen Armee und



Dinanzgesetz. Gewährzeit rt.

desfallsiger Vorbehalt der erforderlichen VBor-
lagen und Nachweise an den nächsten Land-

tag wegen Deckong des sich ergebenden Mehr-
bedarses. S. 116.

Fuhrwerke. Einige Modificationen des Ge-
setzes vom 25. Juli 1850 über die Ein-

richtung des die Kunstftraßen befahrenden

kuhrwerkes.
Königlich allerhöchste Genehmigung des

Uüntrages, daß dem Artlkel 5 dieses Gesetzes

die weitere Bestimmung belgesügt werde: in-

gleichen dem regelmäßigen Botenfuhrwerke
für die Zeit vom 1. November bis letten

März, sowle bel neuer Bekiesung die Be-

spannung der mit vierzölligen Radselgen ver-

sehenen Wägen bis zu 6 Pferden zu ge-

statten. S. 136—137.

G.

Gemischtgerichtliche Untersuchungen.
Sltehe „Untersuchungen, gemischtgerichtliche.“

Gemeinde“ Edict, revidirtes. Königlich aller-

höchste Genehmigung mit Gesetzeskraft, daß
der Schlußsatz des §s. 105 des revidirten

Gemeinde-Eoicts dahin abgeändert werde:

Von den einschlägigen Landgerichten ist
allährlich eine summarksche Ueberficht der

deoselben zur Revifion vorgekommenen und

bereils revidirten Gemeinde= und Siistungs=

rechnungen der Kreisreglerung mit Bertcht

vorzulegen. S. 127.

Gewährzeit bei Biehmängeln. Gleichstellung
der verschiedenen statutarrechtlichen Bestimm-

ungen über die Gewährzeit bei Biehmängeln;

boßfallsiger Antrag und allerhöchste Erklär-
ung. S. 136.

Gerichtsverfassung.

Gerichtsverfassung. Gesetz, einige Be-

Gerichtsvesfassang.

stimmungen der Gerichtsverfassung und das

gerichtliche Berfahren in den Landestheilen.

diesseits des Rheines betr. S. 339—360.

Inhalt: Art. 1. Errichtung der Be-

zirksgerichte, deren Competenz und Benenn-

ung „Bezirksgericht als Einzelnrichteramt“

für dicjenigen Geschäftszweige welche eingeln-
richterlich zu behandeln sind. S. 340 —341.

— Art. 2. Die collegiale VerfassungderLand-

gerichte ist ausgehoben. Wirkungskreis der

Landgerichte. Rechtsstreitigkelten, welche nicht
eingelnrichterlich zu behandeln sind, gehen an

die betreffenden Bezirksgerichte über. Die bis

herige Competenz der Polizeibehörden in Be-

zug auf streitige Rechtssachen bletbt unge-

ändert. S. 341. — Art. 3. Rechrstreing-

keiten, welche in erster Instanz bei den Be-

zirksgerichten und Landgerichten durch Ein-

zelmichter zu erledigen find. Ziffer 1—16.
Behandlung in Concursverfahren. S. 341

—345. — Art. 4. Bezeichnung der Ein-

zelnrichter durch den Gerichtsvorstand, deren
Bekana#tgabe im Gerichisbezirke, dann Befug=

nibß der Gerichtsvorstände zur Erledigung von

Rechtsftreitigkeiten als Einzelnrichter und Ver-

pflichtung derselben zur Anordnung der nö-

thigen Geschäftsaushilfe im Falle der Ver-

hinderung oder Geschäftsüberbürdung der stän-

dig aufgestellten Einzgelnrichter. S. 345.—

Art. 5. Selbstständigkeit und Dienstesverant-

wortlichkeit der Einzelnrichter. S. 345 —346.

— Nrt. 6. Zuständigkeit des Einzelurichters

durch Uebereinkunft der Parteien und Aus-

nahmsfall hiebei. S. 346. Art. 7. Angabe

des Geldwerthes des Streitgegenstandes und

dessen Schätzung. S. 346 —347. — An. 8.

Anwendung der Bestimmung des Art. 7

Abs. 2 u. 3. in einer bel einem Bezirks-

gerichte als Collegialgericht anhängig ge-



Gerlchtsverfassung. Gerichtsverfassung.

machten Klagsache. Schätzung von Amts-

wegen. S. 347. — Art. 9. Zuständigkeit

des Einzelnrichters bei Klagenhäufung. S.

347—348. — Art. 10. Juständigkeit des

Einzelnrichters bei Widerklagen. S. 348.—

Art. 11. Bermittlungsamt der Landgerlchte.

S. 348 —349. — Art. 12. Rechtsverbind=

lichkeit der vor Bermittlungsbehörden errich-

teten Verglelche. S. 319. — Art. 13. Be’-

stimmungen über das beschleunigte Verfahren.

Die Bestimmung im s. 11 Absagt 2 des Ge-

setzes vom 17. November 1837, einige Ver-

besserungen der Gerichtsordnung betr., ist
aufgehoben. S. 319—350. — Art. 14.

Bei den im Art. 3 Ziffer 9 und 10 be-

zeichneten, sowie bri allen zum Erecutive,

Mandat-, Arest= und Concursprocesse sich

eignenden Sachen hat es bei dem fur die-

selben vorgeschriebenen Verfahren sein Ber-
bleiben. S. 350. — Art. 15. Versahren

bei den Bezirksgerichten. S. 350. — Art.

16. Berfahren im Concursprocesse. S. 351.

— Art. 17. Bestimmungen üder die ge-

richtlich deglaubigten Abschristen und Aus-

züge aus Connacten= und Hypothekenproto-

kollen als Beweismittel beim Concurs und

über die Production der Originalien. S. 35.

— Art. 18. Selbstständige Besorgung der

Geschäfte der nichtstreitigen Rechtopflege bei

den Bezirksgerichten und Landgerichten durch
Gerichtebeamte als Einzelnrichter; — dann

deren Hastung und Dienstesrerantwortlichkeit;

— Aufstellung besonderer Nebenbeamten für

das Notariat und Hppothekenamt bei den

Landgerichten durch das einschlägige Appel-

lationegericht im Einvernehmen mit der Kreis-

regierung; Bekannntmachung derselben; An-
ordnung der Geschäfteauêshilse durch die Ge-

richtsvorstände und Selbsterledigung einzelner

Sachen der nichtstreitigen Rechtspflege durch

Gerichtsverfassung. Gewerbstener.

dieselben. S. 357—353. — Art. 19. Der

Beamte, welcher einen Act, der nichtstreitigen

RKechtepflege aufgenommen oder bestätiget hat,
kann, wenn daräber ein Streit entstehtl, keine

richterliche Thätigkeit bezüglich jenes Rechts-
streites ausüben. S. 353 —354. — Nrt. 40.

Von der Voruntersuchung bei den Bezirks-

gerichten. S. 354 —355. — Art. 21. Auf-

stellung der Untersuchungsrichter und Ber-

thellung der Geschäfte, dann Stellvertretung.

S. 355—356. — Art. 12. Aburtheilung

in I. Instanz. Aburtheilung in II. Instanz.

Zuständigkeit des Oberarpellationsgerichts in

seiner Eigenschaft als III. Instanz 2c. S. 356.

Art. 23. Von der commissionellen Behand=

lung der Civil= und Strafsachen. S. 356

—357. — Art. 24.- Collegiale Berathung

und Beschlußfaffung der Bezirksgerichte. S.

357. — Act. 25. Vervollständigung der

Gerichtemitglieder. S. 357. — Art. 26.

Vertretung der Stelle des Vorstandes. —

S. 358. — Art. 217. Von den Ausfertig-

ungen. S. 358. — Art. 238. Bescheldung

administrativ-contentisser Rechtssachen und po-

lizeilicher Untersuchungssachen.— S. 358.

— Art. 29. Eintrikt der Wirksamkelt des

Gesetzes und transirorische Bestimmungen. S.

359—360.—Art.30.Vorbehalt des

weiteren Vollzuges des Gesetzes vom 75. Jull

1850, „die Gerichtsverfassung betr.“ 2c. S.

360. — Art. 31. Die Bestlmmungen im

Art. 12 des Geseges vom vom 4. Juni 1848,

„die Grundlagen der Gesehgebung u. s. w.

betr.“ sind für das ganze Künlgreich mit dem

Tage der Einführung gegenwärtigen Gesetzes
aufgehoben.

Königlich allerhöchste Sanction dleses Ge-
setzes im Landtags-Abschiede. S. 109.

Gewer bsteuer. Gesetz, die Gewerbsteuer betr.
S. 139—332.



Gewerbsteuer. Häufersteuer.

Inhalt: I. Abschnitt. Gegenstand und
Maßstab der Gewerbsteuer. Akt. 1—5. S.

141—157. II. Abschnitt. Verfahren bei An-

lage der Gewerbsteuer. A. Ausstellung der

Steuerlisten. Art. 16—42.S.157—171.
B. Strafbestimmungen. Art. 43 — 47. S.

171— 173. — C. Reclamationsverfahren.

Nrt. 48—54. S. 173 — 177.— D. Steuer-

perioden. Behandlung der Ab= und Zugänge.
Nrt. 55—60. S. 177—180. — E. Kosten

der Steueranlage. Art. 61—63. S. 150

— 181. III. Abschnitt. Erhebung der Ge-

werbsteuer. Art. 64—65. S. 181—182.

Schlußbestimmungen. Art. 66. Eintritt der

Wirksamkeit dieses Gesetzes. Die Verordnung
vom 15. Aprll 1814, „Rectificirung der Ge-

werbsteuer betr.,“ ist außer Krast gesetzt. S.
132. — Art. 67. In dem Regierungsbezirke

der Pfalz tritt die Verordnung vom 14. April

1820, „die Gewerbsteuer im Nheinkreise

betr.,“ außer Anwendung unter Borbehalt der

mit der Gewerbsfreihelt und mit den Ge-

werbspalenten in Verbindung stehenden Be-

sttmmungen. Ut. a—- d. S. 182—184. —

Art. 68. Bestimmung über die Anlage der

Gewelbsteuer in den Geblelstheilen von Unter-

franken und Aschoffenburg. S. 184. Hiezu

Bellage 1 die Gewerbsteuerscala. S. 185 u.

186. und Beilage II. Gewerbsteuertarif. S.

197—322.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 107—108.

H.

Häusersteuer. Gesetz, den §. 33 des Häuser-

steuergesetzes vom 15. August 1828 betr.

S. 21 —24. — Abändekungen dieses Para-

Häusersteuer. Krels, Irrenanstalt.

graphen und Bedingungen, unter welchen eine

örtliche Revision der Häusersteuer von der

Regierung angeordnet werden soll. S. 22

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-
setzes im Landtags-Abschiede. S. 107.

Handelsgerichte zu Nürnberg Gesez, die

Auedehnung der Zuständtgkeit der Handels=

gerichte zu Nürnberg betr. S. 323 —326.
Königlich allerhöchste Sanciion dieses Ger-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 108.

J.

Industrie= und Gewerbs-Erzeugnissse.

Allgemelne Ausstellung in München 1854.

Nachträgliche Genehmigung der Berwendung
der aus den Eisenbahnbaufonds geleisteten

Vorschüsse von 1 Million und Ersatz der-

selben an die Eisenbahnbaucasse aus den Be-

ständen der IV. und V. Finanzperiode. S.

26—27. Siehe „Eisenbahnbau-Dotation.“

Irrenanstalt. Slehe „Kreis= Irrenonstalt.“

Immobiltar-Feuer versicherungs=Ant
stalt, bezüglich des Wunsches wegen An-

wendung des Art. 62 des Gesetzes über die

Feuerwersicherungs-Anstalt für Gebäude und
wegen Vervollständigung der Instruckion.
S. 126.

K.

Kreis-Irrenanstalt. Gesetz über die Auf-

nahme eines Anlehens zur Deckung der Ko-

sten für Herstellung einer Kreis. Irrenanstalt
in Oberbayern. S. 383—386.



Kreis-Irrenanstalt. Revifion 2c.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-
setzes im Landtags-Abschiede. S. 110.

Kunststraßen. Sitehe „Fuhrwerke.“
Kasfee, Tarasatz für den Kaffee.

„Tarasatz.“
Siehe

N.

Kachweisungen. Kenigliche Erklärung im

Landtags-Abschiede bezüglich
A. der Verwendung der Staatselnnahmen

in den Johren 185/63 und 185/34,

B. des Standes der Staatsschulden:Tilg-

ungoanstalt in den Jahren 185263 u.

18535/64.
Königliche Erklärung auf den zur Nach-

welsung pro 1892069 gestellten Antrag, be-
züglich der Tilgungsquote, welche die Elsen-
bahnbau--Dor#ationscasse an die alte Schuld

zu leisten hat. S. 117.

P.
Prioritätsordnung. Gesetz, den s. 19

der Prioritätsordnung vom 1. Juni 1822 berr.

S. 379— 382. — Inhalt: Art. 1. Fassung

des §. 19 der Priorifätsordnung vom 1. Juni

1822. S. 380— 382. — Art. 2. Einuitt

der Wirksamkeit des Gesetzes. S. 382.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 110.

R.

Revision des Gewerbsteucr: Gesetzes. Siehe
„Gewerbsteuer-Geset.“"

Reviston 2c. Strasbestimmungen.

Revision einiger Bestimmungen des Rothen-

burger, Statutatrechts. Siehe „Nothenburger-
Statutarrecht.“

Rothendurger Statutarrecht. Gesed,
die Rewision einiger Bestimmungen des Rothen-
burger Statutarrechts betr. S. 317—330.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags, Abschlede.S. 108.

S.

Salpeter. Siehe „Contrebande.“
Salz, Gesesz, die Bestrafung der Contrebande

mit Salz betr. Siehe „Contrebande.“

Schießpulver. Siehe „Contrebande.“
Schulpflicht. Verlängerung der Werktags-

und Abkürzung der Feiertags-Schulpflicht.
Antrag hicrauf. S. 128.

Statutarrecht. Stehe „Nothenburger:Sta-
tutarrecht.“

Steuern. Gesetz, die proviforische Erhebung

der Steuern für 185 5/66 beir. S. 1 —4.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

sehes im Landtags-Abschiede. S. 106.

— —Gesetz, weitere provisorische Steuer-

erhebung für 185 568 betr. S. 5—8.
Königlich allerhöchste Sanction dleses Ge-

sees im Landrags-Abschiere. S. 107.

— —Geset, weitere provssorische Steuererheb-

ung pro 19 5 556 beir. S. 41 —44.

Känlglich allethöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtags-Abschiedc. S. 107.

Strafbestimmungen. Gesetz, die Stras-

bestimmungen über den ausgezeichneten Dieb-

stahl betr. S. 9—14.
Juhalt: Art. 1. Aushebung des Mt. IX

3



Strafbestimmangen. Untersuchungen 2c.

der Verordnung vom 15. März 1816, dle

Strafgesetze wider den Dlebstahl betr. Straf-
bestimmungen 1—3 S. 10—12. — AMlt. 2.

Verlündung und Eintritt der Wirksamkelt des

Gesetzes. S. 12—14.
Königlich allerhöchste Sanction des Ge-

setzes im Landtags-Abschiede. S. 107.

T.

Tarasatz für Kaffee. Gesetz, die Ermäßigung
des Tarasatzes für rohen Kaffee in Ballen
oder Säcken betr. S. 45 — 48.

Königlich allerhöchste Sanction dieses Ge-

setzes im Landtatzs-Abschiede. S. 107.

u.

Untersuchungen, gemischtgerichtliche. Geset,
die gemischtgerichtlichen Untersuchungen betr.
S. 403—410.

Inhalt: Art. 1 —3. Von der Vorunter=

suchung, wenn bei demselben Verbrechen oder

Bergehen Civil= und Militärpersonen als Be-

schuldigte zusammentreffen. S. 404—407.
Art. 4— 5. Von der Beschlußfassung und

Abuxtheilung. S. 407. — Art. 6. Folgen

der Nichtibeachtung der im Art. 2 Abs. 1
und im Art. 3 enthaltenen Vorschriften. S.

408. — Art. 7. Die Vorschristen des Art.

27 Abs. 23 Theil II des Strasgesetzbuches

vom Jahre 1313, sowie dle hieher bezüg-
lichen Bestimmungen des Artikels 56 des

Gesetzes rom 10. November 1848, „die

Abänderungen des zweiten Theiles des Straf-

Untersuchungen 1c. Wünsche 16.

gesetzduches vom Jahre 1813 betr.,“ ftnd
aufgehoben. S. 408. — Art. 8. Eintritt

der Wirksamkeit des Gesetzes. Dasselbe findee

auf solche Strafsachen, bezüglich deren c#

Tage seiner Verkündung bereils ein Unter-

suchungsversahren eröffnet oder elne Ladung

des Beschuldigten in dle öffentliche Sitzung

erlassen ist, keine Anwendung.

Königlich allerhöchste Sanction dleses Ge-

setzes im Landtags--Abschiede. S. 111.

Urkunden. Slehe „Erecutorische Urkunden.“

V.

Verlährungefrist, Abkürzung der, für ge-

wisse Gattungen von Forderungen. Antrag
auf Vorlage eines Gesetzentwurses und aller-

höchste Erklärung hierauf. S. 135.

Viehmängel. Siehe „Gewährzeit bei Vieh-
mängeln.“

W.

Wechsel= und Mercantilgerichts
Ordnung vom 24. November 1785.

Königlich Allerhöchst getroffene Abänderungen
in der dayerischen Wechsel= und Mercantil-

gerichtsordnung vom 24. November 1785

und deren Anwendbarkeit auf alle da, wo

die Hedachte Gerichisordnung in Kraft ist,
neu anfallenden Wechsel- und Handelssachen.

S. 128—131.

Wäünsche und Anträge. Königlich aller-

höchste Erklärungen und Entscheidungen auf
dle von den Kammern vorgelegten Wünsche

und Anträge, insowelt dieselben nicht schon



Wunsche ic. Lein.

bei den Beschlüssen über die Gesetzentwürfe

ihre Erledigung erhalten haben, und zwar:

A. Wünsche und Anträge zum Flnanzgesetze

und Budget. 1#. 1 — 12. S. 118—

122.

. Wünsche und Anträge zu den Nach-

weisungen. S8. 13—19. S. 122 —126.
. Besondere Wünsche und Anträge. §§#.

20 —32. S. 126 —136.

Wein. Beseitigung oder Revision der Ueber-

gangs-Abgabe von Wein. Antrag und aller-

höchste Erklärung hierauf. S. 128.

Zlusengewährlelstung rc. Jollverhältussse 2c.

Z.

Zinsengewährlelstung für die in der

Pfalz von Homburg nach Zweibrücken zu

führende Eisenbahn. Siehe „Eisenbahn.“

Zoll für Kaffee. Siehe „Tarasatz.“

Zollverhältnisse im Allgemeinen und für die

Zukunft betr. S. 112.
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